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Kurzfassung  
Grundlage des Forschungsprojektes bildete die 
Recherche des Status quo des Regelwerks sowie 
weiterer relevanter Materialien und nationaler so-
wie internationaler Forschungsergebnisse. Der 
größte Änderungsbedarf für die RASt (2006) zeigte 
sich dabei für die Planung von Radverkehrsanla-
gen, die Markierung von Stadtstraßen, die Barrie-
refreiheit und Hauptverkehrsstraßen mit besonde-
rem Querungsbedarf. Anschließend wurden An-
wenderinnen und Anwender in einer Online-
Befragung sowie vertiefter Interviews zur Nutzung 
der verschiedenen Bestandteile der RASt (2006), 
zu Änderungswünschen sowie zu künftig zu be-
rücksichtigenden Themen und Anforderungen be-
fragt. Dazu wurden Befragungen durchgeführt, 
welche sich an Kommunalverwaltungen, Ingeni-
eurbüros sowie die Straßenbauverwaltungen der 
Länder richteten. Des Weiteren wurden die aktuel-
len Aktivitäten in den FGSV-Gremien, welche sich 
mit Belangen der Stadtstraßenplanung befassen, 
recherchiert und dokumentiert. Im Rahmen der On-
line-Befragung wurden auch Unterlagen zu konkre-
ten Planungsfällen angefragt, für die im Rahmen 
telefonischer Nacherhebungen vertiefende Re-
cherchen erfolgten. Eine Lösung die dabei mehr-
fach thematisiert wurde, bildet die Verwendung von 
Mehrzweckstreifen in der Straßenmitte. 

Weiterhin wurden drei Workshops mit Vertreterin-
nen sowie Vertretern aus Kommunen, Ingenieurbü-
ros und Straßenbauverwaltungen durchgeführt. 
Ziel der Workshops war die Validierung und Wei-
terentwicklung der Ergebnisse der vorangegange-
nen Arbeitsschritte. Dabei wurde zusätzlich zu den 
im Rahmen der Online-Befragung identifizierten 
Problemlagen das Thema „Planen im Bestand“ 
und die damit im Zusammenhang stehenden be-
grenzten Planungsspielräume angesprochen. Die 
in den einzelnen Arbeitsschritten gewonnenen Er-
kenntnisse wurden abschließend zusammenge-
führt und Empfehlungen zur Neustrukturierung der 
RASt sowie konkrete Textbausteine zu verschie-
denen Themen erarbeitet. 

Abstract  
The goal of this research project was to compile 
knowledge, guidelines and user needs with rele-
vance for urban street design and to develop from 
these suggestions for advancing the German 
guidelines for urban road design (RASt). Desktop 
research on existing material was the first step of 
this project and provided the basis for all subse-
quent work packages. Planning practice and 
guidelines for cycling showed the highest dynamics 
in the last years resulting in various new develop-
ments with relevance for urban street design. De-
sign-for-all issues, rules for road marking and spe-
cific street types such as those with both high link 
and place functions were identified as further 
emerging topics for updating RASt. Based on the 
literature research, three surveys were developed 
and implemented targeting users of RASt in munic-
ipalities, consultancies and administrations at state 
level. The user surveys were conducted via online 
questionnaires and complemented by in-depths 
telephone interviews. Information was also gath-
ered from relevant FGSV-committees about their 
ongoing activities in order to optimally coordinate 
the update of RASt with all other ongoing commit-
tee work. In the telephone interviews, material on 
case studies was collected that was analysed in 
the next step of the project in order to learn about 
the state of practice with the example of real world 
implementations. Three workshops were organised 
in the next step for presenting and consolidating 
the findings so far and for developing together with 
various stakeholders ideas for addressing the chal-
lenges and deficits identified in the early work 
packages. Overall, this project has generated a 
rich database that can feed into the upcoming work 
on advancing the German guidelines for urban 
road design with the final goal of meeting future 
challenges for urban street design including all cur-
rent and future street users’ needs. 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Zielstellung 
Die Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt 2006) wurden als erste der neuen Ge-
neration integrierter Entwurfsrichtlinien im Jahr 
2007 durch die FGSV veröffentlicht. Sie behandeln 
den Entwurf und die Gestaltung angebauter und 
anbaufreier Hauptverkehrsstraßen mit planglei-
chen Knotenpunkten sowie Erschließungsstraßen 
und gelten damit für die Kategoriengruppen VS, 
HS und ES der Richtlinien für integrierte Netzge-
staltung (RIN 2008). Mit den RASt (2006) wurden 
die bis dahin gültigen Empfehlungen für die Anlage 
von Erschließungsstraßen (EAE 1985/95) und 
Empfehlungen für die Anlage von Hauptverkehrs-
straßen (EAHV 1993) ersetzt. Die RASt (2006) ge-
ben dabei Hinweise für Entwurfsaufgaben im 
Rahmen von Umbau (Umgestaltung eines Stra-
ßenraums auf Grund funktionaler, z. B. in Bezug 
auf Verkehrssicherheit oder Verkehrsablauf, oder 
gestalterischer Defizite), Neubau (Integration des 
Straßenraums in das vorhandene oder geplante 
Umfeld, die Abwägung der verschiedenen Nut-
zungsansprüche und die der jeweiligen Entwurfssi-
tuation angepasste Anwendung der Entwurfsele-
mente) und Rückbau (Umgestaltung eines Stra-
ßenraums in Abhängigkeit von der verbleibenden 
Nutzungen, wenn die Straße ihre bisherige Funkti-
on im Netz verändert). 

Die integrierten Entwurfsrichtlinien wurden durch 
die Richtlinien für die Anlage von Autobahnen 
(RAA 2008) und die Richtlinien für die Anlage von 
Landstraßen (RAL 2012) für alle Straßenkategori-
engruppen vervollständigt. Auch die im Oktober 
2015 veröffentlichte neue Ausgabe des Handbuch 
für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen 
(HBS 2015) orientiert sich mit ihrer Dreiteilung in 
die Teile Autobahnen, Landstraßen und Stadtstra-
ßen an der Gliederung der integrierten Entwurfs-
richtlinien.  

Seit der Einführung der RASt (2006) sind zahlrei-
che FGSV-Veröffentlichungen überarbeitet worden 
bzw. neu erschienen, welche den Stadtstraßen-
entwurf betreffen und deren Relevanz bei einer 
Fortschreibung der RASt (2006) geprüft werden 
muss. Bedingt durch den Querschnittscharakter 
der RASt (2006), die sämtliche den Entwurf von 
Stadtstraßen betreffenden Themen behandeln, ist 
die Anzahl der relevanten Richtlinien und „sektora-
len“ Empfehlungen hoch. Relevant sind darüber 
hinaus auch Merkblätter, Hinweise und Arbeitspa-
piere der FGSV. Die beiden letztgenannten gelten 
in der Hierarchie der Veröffentlichungen der FGSV 
als Wissensdokumente. Verschiedene Regelwerke 

und Wissensdokumente der FGSV befinden sich 
derzeit in der Überarbeitung, auch hieraus kann 
sich Änderungsbedarf für die RASt (2006) erge-
ben. Des Weiteren sind Erkenntnisse aus For-
schungsprojekten, die seit 2006 im Auftrag des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur bzw. der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) durchgeführt wurden, aber noch nicht in 
andere Regelwerke eingeflossen sind bzw. sich 
derzeit noch in Bearbeitung befinden, zu berück-
sichtigen. Weiterhin sind Forschungserkenntnisse 
anderer Institutionen, z. B. der Unfallforschung der 
Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zu be-
rücksichtigen.  

In den seit Veröffentlichung der RASt (2006) ver-
gangenen Jahren haben sich zudem die Anforde-
rungen an städtische Verkehrsanlagen in ver-
schiedenen Aspekten weiterentwickelt und sind zu 
optimieren. So erfordern das in vielen Kommunen 
gestiegene bzw. weiter steigende Radverkehrsauf-
kommen angepasste Lösungen und somit einer 
Fortschreibung der RASt. Berücksichtigt werden 
müssen auch künftig zu erwartende weitere Ände-
rungen der Anforderungen (z. B. aus der Elektro-
mobilität), um die Zukunftsfähigkeit einer neuen 
RASt weiterhin zu gewährleisten. 

Des Weiteren sind bei der bisherigen Anwendung 
der RASt (2006) hinsichtlich der darin festgelegten 
typischen Entwurfssituationen einige Unschärfen, 
Überschneidungen bzw. Ergänzungsnotwendig-
keiten deutlich geworden. Dies betrifft z. B. die ge-
ringe Trennschärfe zwischen „Örtliche Geschäfts-
straße“ und „Hauptgeschäftsstraße“ sowie die hin-
zugekommenen Entwurfsaufgaben von Straßen-
abschnitten nach dem „Shared Space“-Gedanken, 
innerörtlicher Radschnellverbindungen und Fahr-
radstraßen. Zudem sind eine stärkere Differenzie-
rung von Ortsdurchfahrten und die spezifische Be-
handlung von „Hochleistungsstraßen“ sowie von 
Straßen im Vorfeld bebauter Gebiete erforderlich. 

Das Ziel des Forschungsvorhabens ist vor diesem 
Hintergrund die Schaffung (belastbarer) Grundla-
gen für die Fortschreibung des Regelwerks zum 
Entwurf innerörtlicher Straßen im Sinne einer zu-
kunftsfähigen Mobilität. Als Resultat des Vorha-
bens liegen einerseits der aktuelle Stand des Wis-
sens sowie der Regelwerke und andererseits die 
Nutzeranforderungen vor. Aus der Gegenüberstel-
lung dieser beiden Ergebnisse werden Empfehlun-
gen bzw. Vorschläge für eine Fortschreibung der 
RASt (2006) abgeleitet. 
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Bild 1: Arbeitsschritte des Forschungsvorhabens 

Der vorliegende Bericht dient der Grundlagenarbeit 
im Arbeitsausschuss (AA) 2.3 sowie weiterer Aus-
schüsse und Arbeitskreise der FGSV. Im gesam-
ten Projektverlauf erfolgte neben der Abstimmung 
im Betreuerkreis eine kontinuierliche Vorstellung 
der Diskussionen und Ergebnisse im AA 2.3. Die-
ser konnte sich jederzeit zu den Arbeiten und den 
Unterlagen äußern.  

1.2 Arbeitsprogramm und Aufbau  
Bild 1 gibt einen Überblick über den methodischen 
Ansatz des Forschungsprojektes und die einzelnen 
Arbeitsschritte (AS).  

Im AS 1 erfolgte die Grundlagenanalyse als Basis 
der weiteren Arbeiten. Der Status quo des Regel-
werks sowie weiterer relevanter Materialien und 
Forschungsergebnisse national und international 
wurde recherchiert, ausgewertet und wichtige Er-
kenntnisse tabellarisch zusammengestellt. Weiter-
hin wurden im AS 1 Ansätze zur netzplanerischen 
Bewertung des Rad- und Fußgängerverkehrs im 
Sinne der RIN (2008) recherchiert. Die Ergebnisse 
dieses Arbeitsschritts sind in Kapitel 2 sowie den 
Anhängen 1 und 15 dokumentiert.  

Im AS 2 wurden Anwender der RASt (2006) im 
Rahmen einer Online-Befragung sowie vertiefter 
Interviews zur Nutzung der verschiedenen Be-
standteile der RASt (2006), zu Änderungswün-
schen sowie zu künftig zu berücksichtigenden 
Themen und Anforderungen befragt. Konzept, 
Umsetzung und Ergebnisse dieser Online-
Befragung von Vertretern aus Kommunen, Ingeni-
eurbüros und Straßenbauverwaltungen werden in 
den Kapitel 3.1 bis 3.3 sowie den Anhängen 2 bis 

7 vorgestellt. Die Ergebnisse der nachgelagerten 
Telefoninterviews werden in Kapitel 4.1 erläutert. 
Des Weiteren wurden in diesem Arbeitsschritt die 
aktuellen Aktivitäten in den FGSV-Gremien, wel-
che sich mit Belangen der Stadtstraßenplanung 
befassen, recherchiert und im Kapitel 3.5 doku-
mentiert. 

Im AS 3 wurden die Anwendungspraxis der 
RASt (2006) anhand konkreter Planungsfälle un-
tersucht und mögliche Herausforderungen quanti-
fiziert. Die Basis für diesen Arbeitsschritt bildeten 
die im Rahmen der Befragung (AS 2) erhobenen 
Planungsfälle sowie Auditberichte zu innerörtlichen 
Planungsmaßnahmen. Die Fallbeispiele sind im 
Anhang 16 dokumentiert. Wesentliche Erkenntnis-
se der Analyse der Fallbeispiele sind darüber hin-
aus in Kapitel 4.2 zusammengefasst. Weiterhin 
wurden in diesem Arbeitsschritt Auditberichte in-
nerörtlicher Straßen analysiert, um typische Defizi-
te bei der Planung von Stadtstraßen aufzuzeigen 
(Kapitel 4.3). Die Entwicklungen im Bereich der 
Fahrzeugindustrie, z.B. die aktuellen Fahrzeugbrei-
ten und -längen wurden auf Basis von Zulassungs- 
und Herstellerinformationen zur Überprüfung des 
des Bemessungsfahrzeugs „Pkw“ analysiert und in 
Kapitel 4.4 dokumentiert.  

Im AS 4 wurden drei Workshops mit Vertreterinnen 
sowie Vertretern aus Kommunen, Ingenieurbüros 
und Straßenbauverwaltungen durchgeführt. Ziel 
der Workshops war die Validierung und Weiter-
entwicklung der Ergebnisse der vorangegangenen 
Arbeitsschritte. Konzepte und Ergebnisse für die 
drei Workshops „Allgemeine Themen“, „Spezielle 
Radverkehrsthemen“ und „Ortsdurchfahrten“ sind 
in Kapitel 5 und Anhang 17 dokumentiert. 

SYNOPSE

AS 6: Empfehlungen, Formulierungen für Regelwerk

AS 1: Grundlagenanalyse

AS 2: Befragungen

AS 3: Ergänzende Analysen

AS 4: Workshops

AS 5: Zusammenfassung und 
Lösungsvorschläge
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Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in AS 5 zu-
sammengeführt und im AS 6 daraus folgende 
Empfehlungen zur Neustrukturierung der RASt 

sowie konkrete Textbausteine zu ausgewählten 
Kapiteln abgeleitet (siehe Kapitel 6 und Anhang 8 
bis 14). 
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2 Grundlagenanalyse 

2.1 Methodik zur Durchführung und 
Dokumentation der Recherche 

Die Grundlagenanalyse im AS 1 beinhaltet eine Li-
teraturrecherche und -auswertung von Regelwer-
ken und veröffentlichten sowie noch laufenden Un-
tersuchungen mit Bezug zum Entwurf innerörtlicher 
Straßen sowie zur netzbezogenen Betrachtung 
des Rad- und Fußgängerverkehrs. Ergänzend hin-
zugezogen werden auch internationale Regelwer-
ke und Veröffentlichungen. Die Grundlagenanalyse 
gliedert sich in die folgenden Teilarbeitsschritte: 

− Analyse aktueller FGSV-Regelwerke und recht-
licher Vorgaben (StVO einschl. VwV-StVO) 

− Analyse der Erlässe zur Einführung der RASt 
(2006) und zu Entwurfshinweisen der Länder 

− Analyse von Forschungsarbeiten (nach 2006) 

− Analyse internationaler Regelwerke und For-
schungsarbeiten 

− Analyse netzbezogener Kenngrößen sowie 
Qualitätskriterien und Qualitätsvorgaben für den 
Rad- und Fußgängerverkehr 

Die Auswertung der verschiedenen Materialien er-
folgt nach einem einheitlichen Schema: Themen, 
die in den RASt (2006) behandelt werden, werden 
in den zu recherchierenden Materialien gezielt ge-
sucht und die jeweils formulierten Vorgaben oder 
Erkenntnisse denen der RASt (2006) gegenüber-
gestellt. Nach Abschluss dieses Auswertungs-
schritts werden die Materialien erneut geprüft, in-
dem nun gezielt nach Inhalten gesucht wird, wel-
che über die bisherigen Inhalte der RASt (2006) 
hinaus relevant sind für ein R1-Regelwerk der 
FGSV zum Stadtstraßenentwurf und ergänzend 
aufgenommen werden sollten. 

Die recherchierten Materialien werden als Synopse 
in Tabellenform angelegt mit den folgenden Spal-
ten: 

1. RASt-Kapitelnummer 

2. RASt-Thema 

3. RASt-Vorgabe 

4. Bezeichnung Vergleichsregelwerk/-literatur 

5. Kapitelnummer Vergleichsregelwerk/-literatur 

6. Inhalt/Vorgabe Vergleichsregelwerk/-literatur 

7. Unterschied bzw. Abweichung zwischen RASt 
(2006) und Vergleichsregelwerk/-literatur 

8. Typisierung des Unterschiedes bzw. der Ab-
weichung 

9. Laufende Forschungsvorhaben zum Thema 

Die Struktur der Synopse orientiert sich dabei an 
der bisherigen Gliederung der RASt (2006). Die 
Vorgaben der RASt (2006) werden in den drei ers-
ten Spalten der Synopse weitgehend vollständig 
aufgeführt. In den Spalten vier bis sechs werden 
die Vorgaben der RASt (2006) zu dem jeweils be-
handelten Thema mit den Vorgaben des Ver-
gleichsregelwerks, rechtlicher Dokumente oder 
Forschungsergebnisse gespiegelt. Wann immer 
ein Vergleichsregelwerk bzw. sonstige Materialien 
eine Aussage machen zu einem Inhalt der 
RASt (2006), so wird dieser dem jeweiligen Kapitel 
der RASt (2006) zugeordnet und den dortigen In-
halten und Vorgaben gegenübergestellt. Zusätzli-
che Inhalte der recherchierten Materialien, welche 
in den RASt (2006) nicht enthalten sind, aber rele-
vant für den Stadtstraßenentwurf erscheinen, wer-
den soweit möglich, einem bestehenden Kapitel 
der RASt (2006) zugeordnet. Wenn das nicht mög-
lich ist, so erfolgt die Zuordnung thematisch. Die 
Synopse enthält damit die Inhalte der RASt (2006) 
als Basis sowie jeweils die „Gegenstücke“ der re-
cherchierten Materialien. Darüber hinaus enthält 
die Synopse Zeilen, die nicht direkt bestehenden 
Kapiteln der RASt (2006), sondern Themen, wie 
z. B. Bahnübergänge (gemäß der DB-Richtlinie 
815) zugeordnet sind. 

Abweichungen zwischen den RASt (2006) und den 
recherchierten Materialien werden wie folgt typi-
siert: 

− Redaktionell: Abbildungen, Begriffe und Defini-
tionen 

− Gliederung: Unterschiede in der Strukturierung 
der Inhalte, z. B. EAR (2005), EAÖ (2013) 

− Umfang: Ergänzende Informationen, Erläute-
rungen (in allen R2-Regelwerken der FGSV) 

− Inhalt: Faktische Abweichungen (z. B. Maße) 
und Abweichungen in der Auslegung identi-
scher Fakten sowie den daraus abgeleiteten 
Empfehlungen, z. B. EAÖ (2013) 

− Rechtliche Rahmenbedingungen: Gesetzesno-
vellen o. ä. 

− Neue Entwicklungen bzw. verstärkte Umset-
zungen, z. B. „Shared Space“-Gedanken 

Abweichungen zwischen den RASt (2006) und den 
Vergleichsregelwerken werden zunächst ohne 
Wertung dokumentiert. Im Rahmen von AS 5 und 
AS 6 erfolgen  



 11 

(1) die Bewertung der Abweichungen,  

(2) deren Zusammenführung mit den Erkenntnis-
sen der nachfolgenden Arbeitsschritte sowie  

(3) die Ableitung von Vorschlägen zu Aktualisie-
rungen, Korrekturen und Ergänzungen beste-
hender Inhalte der RASt (2006).  

Erste Anmerkungen dazu werden bereits im Rah-
men der Grundlagenanalyse in die Synopse auf-
genommen, soweit sich diese direkt aus den Ab-
weichungen der jeweiligen Materialien von den 
RASt (2006) ableiten lassen. 

Das verwendete Grundprinzip zum Aufbau der Sy-
nopse hat sich auch schon an anderer Stelle be-
währt, und zwar in der Erstellung der Defizitlisten 
für innerörtliche Straßen (Hauptverkehrsstraßen 
einschließlich Ortsdurchfahrten, Erschließungs-
straßen) für die neuen RSAS (201X) im Rahmen 
der Evaluation, der Anwendung und der Ergebnis-
se des Sicherheitsaudits von Straßen in Deutsch-
land (Baier et al. 2016). 

In den nachfolgenden Kapiteln dieses Berichts 
werden die wichtigsten Erkenntnisse der Grundla-
genanalyse aus der Synopse extrahiert und 
textlich beschrieben. Dabei liegt der Schwerpunkt 
auf den thematischen Kapiteln der RASt (2006). 
So werden in den Kapiteln 0 bis 2 der RASt (2006) 
Geltungsbereich und Aufbau, Ziele und Grundsät-
ze sowie Differenzierungsmerkmale von Stadtstra-
ßenplanung erläutert. Im Kapitel 3 wird die grund-
sätzliche Entwurfsmethodik beschrieben. Da diese 
Kapitel kaum Schnittmengen mit anderen Regel-
werken der FGSV aufweisen, umfasst die in die-
sem Forschungsvorhaben erstellte und im Folgen-
den beschriebene Synopse vorrangig Inhalte, die 
in Kapitel 4 bis 7 der RASt (2006) beschrieben 
werden. 

Das nachfolgende Kapitel 2.2 fast wichtige Inhalte 
von FGSV-Regelwerken mit hoher Relevanz für 
die Fortschreibung der RASt zusammen. In Kapitel 
2.3 werden FGSV-Materialien mit geringerem Ein-
fluss (nach Ansicht der Autoren) für die Fortschrei-
bung der RASt und/oder geringerer Bedeutung 
insgesamt zusammen mit den Inhalten von For-
schungsprojekten sowie auch der Planungspraxis 
zusammengefasst. 

2.2 RASt und weitere Regelwerke so-
wie Wissensdokumente der FGSV 

2.2.1 Netzgestaltung und RASt  

Die RASt (2006) sind die Grundlage für den Ent-
wurf und die Gestaltung von anbaufreien und an-
gebauten Hauptverkehrsstraßen sowie Erschlie-

ßungsstraßen der Kategoriengruppen VS, HS und 
ES der RIN (2008). Dabei werden nur Straßen mit 
plangleichen Knotenpunkten behandelt.  

Die Kategorisierung der Verkehrswege erfolgt ge-
mäß den RIN (2008). Aus der Verknüpfung der 
Verbindungsfunktionsstufe und der Straßenkatego-
riengruppe ergibt sich die Verkehrswegekategorie.  

Eine besondere Betrachtung erfordert hierbei die 
Kategoriengruppe VS. Da hierzu in den RIN (2008) 
keine konkreteren Angaben gemacht werden, wur-
den in den „Hinweisen zur Anwendung der RIN“ 
(FGSV 2018) ergänzende Konkretisierungen erar-
beitet. Diese sind nachfolgend wiedergegeben.  

Die Kategoriengruppe VS umfasst anbaufreie 
Hauptverkehrsstraßen im Vorfeld und innerhalb 
bebauter Gebiete. Anbaufrei bedeutet, dass an-
grenzende Grundstücke nur in geringem Umfang 
unmittelbar von der Straße selbst aus (über 
Grundstückszufahrten) erschlossen werden. Die 
Erschließung der angrenzenden Nutzungen erfolgt 
im Wesentlichen über das nachgeordnete Er-
schließungsstraßennetz, z. B. rückwärtig über pa-
rallel verlaufende Straßen.  

Als innerhalb bebauter Gebiete liegend gelten ge-
mäß den RASt (2006) Straßen, zwischen der Orts-
tafel (Zeichen 310 und 311 StVO). Dies wird in Ka-
pitel 6.2.2.1 der RASt 2006) definiert: „[…] Die 
Ortstafel markiert den Ortseinfahrtbereich. Sie 
steht daher am Beginn der geschlossenen Ortsla-
ge (unabhängig von der Lage des OD-Steins).“ 

Bei anbaufreien Hauptverkehrsstraßen im Vorfeld 
bebauter Gebiete handelt es sich um die Fortset-
zung von Landstraßen der Kategoriengruppe LS in 
Annäherung an größere zusammenhängend be-
baute Gebiete. Fortsetzung und in Annäherung 
bedeuten dabei, dass diese Straßen auch ihre 
Fortführung innerhalb der bebauten Gebiete fin-
den.  

Straßen, die an bebauten Gebieten vorbeiführen – 
gegebenenfalls sogar getrennt durch Bepflanzun-
gen oder Lärmschutzeinrichtungen – gelten nicht 
als im Vorfeld bebauter Gebiete liegend, auch 
wenn die Bebauung von diesen aus erkennbar ist 
und die bebauten Bereiche über nachgeordnete, 
mit der betrachteten Straße durch plangleiche Kno-
tenpunkte verknüpfte Straßen erschlossen werden. 
Bei solchen Straßen handelt es sich um Landstra-
ßen der Kategoriengruppe LS (z. B. Ortsumgehun-
gen).  

Im Zulauf zu „Dörfern“ und Kleinstädten besteht 
nur in seltenen Fällen ein Wechsel von Landstra-
ßen der Kategoriengruppe LS zu anbaufreien 
Hauptverkehrsstraßen im Vorfeld bebauter Gebiete 
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der Kategoriengruppe VS. Hier geht i. d. R. die 
Landstraße der Kategoriengruppe LS direkt in die 
Straße innerhalb des bebauten Gebiets über. Dies 
ist in den meisten Fällen eine angebaute Haupt-
verkehrsstraße der Kategoriengruppe HS, es kann 
aber auch eine innerhalb bebauter Gebiete liegen-
de anbaufreie Hauptverkehrsstraße der Katego-
riengruppe VS sein.  

Der Übergang von Landstraßen der Kategorien-
gruppe LS zu anbaufreien Hauptverkehrsstraßen 
im Vorfeld bebauter Gebiete der Kategoriengruppe 
VS erfolgt i. d. R. an Knotenpunkten. Dies können 
beispielsweise die Knotenpunkte des nachgeord-
neten Netzes an einer Anschlussstelle einer in Be-
zug auf die bebauten Gebiete naheliegenden Au-
tobahn, etwa eines Autobahnrings, sein.  

2.2.2 Nutzungsansprüche 

In Kapitel 4 der RASt (2006) werden auf Grundla-
ge des technischen Regelwerks Nutzungsansprü-
che an Straßenräume definiert. Verkehrsrechtliche 
Vorgaben können diesbezüglich abweichen und 
sind im Rahmen der Fortschreibung zu berücksich-
tigen. Grundlagen für den Straßenraumentwurf bil-
den die Bestimmung des erforderlichen Verkehrs-
raums und des lichten Raumes der maßgebenden 
Fahrzeuge.  

 
Bild 2: Zusammensetzung des Raumbedarfs für Kraftfahr-

zeuge (einschließlich ÖV), Fußgänger und Radfahrer 
(Bild 12, RASt 2006) 

Dabei ergibt sich der Verkehrsraum eines Kraft-
fahrzeugs aus der Fahrzeugbreite des maßgeben-
den Bemessungsfahrzeugs zuzüglich der Bewe-
gungsspielräume. Der Bewegungsspielraum dient 
dabei als Raum zum Ausgleich von Fahrzeug-
schwingungen, Fahr- und Lenkungenauigkeiten 
sowie von bestimmten Teilen (z. B. Fahrzeugspie-
geln). Der lichte Raum (auch Raumbedarf) ergibt 
sich dann aus dem Verkehrsraum eines Fahrzeugs 

zuzügliche seitlicher sowie oberer Sicherheitsräu-
me und eines Sicherheitsraums zwischen den Ver-
kehrsräumen der Fahrzeuge (Bild 2).  

In den RAL (2012) und den RAA (2008) wird dabei 
als maßgebendes Bemessungsfahrzeug in der 
Regel ein Lastkraftwagen angenommen, der ge-
mäß der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
(StVZO) eine Breite von 2,55 m und eine Höhe von 
4,00 m aufweist. Hingegen können nach den 
RASt (2006) auch Fahrräder und Personenkraft-
wagen für die Bestimmung des Raumbedarfs 
maßgebend sein (z. B. Wohnstraße mit Fahrbahn-
breite von 4,00 m für den Begegnungsfall zwi-
schen Pkw und Fahrrad).  

Neben den abweichenden Bemessungsfahrzeu-
gen unterscheiden sich auch die Vorgaben zu den 
Bewegungsspielräumen, mit Ausnahme des obe-
ren Bewegungsspielraums, der in allen Entwurfs-
regelwerken einheitlich mit 0,25 m definiert ist (in 
den RASt fehlt eine explizite Angabe des oberen 
Bewegungsspielraums – es wird aus Sicht der Au-
toren davon ausgegangen, dass die Angaben zu 
Bewegungsspielräumen in Tabelle 2 der 
RASt (2006) auch für den oberen Bewegungsspiel-
raum gelten). 

Fahr-
zeugart 

seitliche Bewegungsspielräume B je Fahrstreifen 

RASt (2006)1) RAL (2012) RAA (2008) 

Pkw (0,3 m oder) 2) 
0,5 m  - - 

Lfw (0,4 m oder) 2) 
0,5 m - - 

Lkw (0,4 m oder) 2) 
0,5 m 

(0,7 m oder) 3) 
0,95 m 

0,7 m, 0,95 m 
oder 1,2 m 

Bus (0,4 m oder) 2)  
0,5 m 

(0,7 m oder) 3) 
0,95 m 

0,7 m, 0,95 m 
oder 1,2 m 

Strab 0,6 m - - 
1)  Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Bewegungs-

spielräume auf Breite je Fahrstreifen hochgerechnet 
2)  Werte für den Fall eingeschränkter Bewegungsspielräume 
3)  Werte für Fahrstreifen die nicht regelmäßig von Schwerver-

kehr befahren werden 

Tab. 1: Maße für Bewegungsspielräume B von Kraftfahrzeu-
gen in den Richtlinien für Stadtstraßen (RASt 2006), 
Landstraßen (RAL 2012) und Autobahnen 
(RAA 2008) 

Tab. 1 zeigt die Vorgaben für die seitlichen Bewe-
gungsspielräume gemäß RASt (2006), RAL (2012) 
und RAA  (2008). Im Vergleich zu den RASt (2006) 
sind die seitlichen Bewegungsspielräume gemäß 
RAL (2012) nahezu doppelt so groß und gemäß 
RAA  (2008) zum Teil sogar mehr als doppelt so 
groß, was sich durch die höheren Geschwindigkei-
ten auf Landstraßen und Autobahnen erklären 
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lässt. Hinzu kommen bei RAL (2012) und 
RAA  (2008) am linken und rechten Fahrbahnrand 
noch Randstreifen mit Breiten von 0,50 bis 0,75 m, 
welche mit zum Verkehrsraum und somit zur Fahr-
bahn gehören. Werden gemäß RAL (2012) und 
RAA  (2008) nur Fahrzeugbreite und seitliche Be-
wegungsspielräume berücksichtigt, wird von der 
Fahrstreifenbreite gesprochen, welche auch die 
Markierung zwischen den Fahrstreifen einschließt. 
Folglich unterscheiden sich Fahrstreifen- und 
Fahrbahnbreite gemäß RAL (2012) und 
RAA (2008) (Fahrbahnbreite = Fahrstreifenbreite + 
linker und rechter Randstreifen). In den 
RASt (2006) wird keine Unterscheidung nach 
Fahrstreifen- und Fahrbahnbreite vorgenommen, 
da in der Regel keine Randstreifen zu berücksich-
tigen sind und der Raum zwischen den Borden die 
Fahrbahn bildet als Summe ausschließlich der 
Breiten der einzelnen Fahrstreifen. Die seitlichen 
Sicherheitsräume S2 sind in den RASt (2006) nicht 
mehr Teil des Verkehrsraums und damit auch nicht 
der Fahrbahn, sondern sind Bestandteil des Sei-
tenraums. Ausnahme bilden gemäß RASt-Kapitel 
6.1.3 Spitz- und Pendelrinnen, die nicht befahrbar 
sind und somit weder Bestandteil der Fahrbahn 
noch des Seitenraums sind. In diesem Zusam-
menhang sollte bei der Fortschreibung der 
RASt (2006) geprüft werden, ob die Maße nicht 
konsequent auf Fahrstreifen bezogen und der 
Platz zwischen Borden als Fahrbahn im Sinne ei-
ner einheitlichen Begriffsdefinition über alle Ent-
wurfsregelwerke beschrieben werden sollte.  

Lage 
(nach Bild 2) 

Sicherheitsräume 

RASt (2006)  RAL (2012) RAA (2008) 

oberer  
(S3) 0,30 m  0,25 m 0,45 m 

seitlicher 
(S2) 0,50 m 1) 1,25 m 2) 1,00 m 3) 

zwischen 
Fahrzeugen 

(S1) 
0,25 m 4) 

(enthalten in 
Bewegungs-
spielräumen) 

(enthalten in 
Bewegungs-
spielräumen) 

1)  Für Radverkehrsanlagen gilt: 0,75 m von parkenden Fahr-
zeugen in Längsaufstellung; 0,25 m von parkenden Fahr-
zeugen in Schräg- oder Senkrechtaufstellung, von Ver-
kehrsräumen des Fußgängerverkehrs, von Gebäuden, Ein-
friedungen, Baumscheiben, Verkehrseinrichtungen und 
sonstigen Einbauten 

2) 1,00 m am linken Fahrbahnrand bei zweibahnigen Straßen 
und bei Beschränkung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit auf 70 km/h möglich  

3)  1,25 m bei fehlendem Seitenstreifen 
4)  0,40 m zwischen Linienbussen; 0,75 m zum Verkehrsraum 

von Radfahrern; 0,00 m bei Begegnung von Kfz unterei-
nander und eingeschränkten Bewegungsspielräumen 

Tab. 2: Maße für Sicherheitsräume in den Richtlinien für 
Stadtstraßen (RASt 2006), Landstraßen (RAL 2012) 
und Autobahnen (RAA 2008) 

Um die Abmessungen des lichten Raums, also den 
von festen Hindernissen freizuhaltenden Raum, zu 
bestimmen, werden zusätzlich zum Verkehrsraum 
noch obere und seitliche Sicherheitsräume berück-
sichtigt. Dabei werden in den RAL (2012) und 
RAA  (2008) vergleichsweise konkrete Vorgeben 
getroffen (Tab. 2). Hingegen sind die Angaben in 
den RASt (2006) schwer nachvollziehbar bzw. wi-
dersprüchlich. Eine Gegenüberstellung der Vorga-
ben der RASt (2006)mit den Beispielen für Ver-
kehrsräume und lichte Räume (Bild 17 in RASt 
2006) zeigt zum Beispiel: 

− Bei einer gemäß der StVZO zulässigen Höhe 
von 4,00 m für einen Lkw, einem Bewegungs-
spielraum von 0,25 m und einem oberen Si-
cherheitsraum von 0,30 m ergibt sich eine Höhe 
des lichten Raums von 4,55 m, in Bild 17 der 
RASt wird die Höhe des lichten Raumes mit 
4,50 m ausgewiesen. 

− Die folgende Formulierung im Kapitel 4.1 der 
RASt (2006) ist missverständlich: „Der Sicher-
heitsraum S1 beträgt in der Regel 0,25 m, zwi-
schen Linienbussen 0,40 m und zum Verkehrs-
raum für Radfahrer 0,75 m, die seitlichen Si-
cherheitsräume S2 betragen neben fahrenden 
und haltenden Kraftfahrzeugen in der Regel 
0,50 m. Bei Anwendung eingeschränkter Be-
wegungsspielräume können sie auf 0,25 m re-
duziert werden oder bei Begegnung von Kraft-
fahrzeugen untereinander, aber nicht mit Rad-
fahrern, entfallen (S1 = 0,00 m). Aus dem Text 
geht nicht eindeutig hervor, welche Sicherheits-
räume auf 0,25 m reduziert werden dürfen. Bild 
17 in den RASt lässt den Schluss zu, dass der 
seitliche Sicherheitsraum (S2) nicht reduziert 
werden kann und der Sicherheitsraum zwi-
schen Verkehrsräumen (S1) bereits 0,25 m als 
Regelmaß aufweist. 

− Hinsichtlich Straßenbahnen (Bild 13 und 14 in 
RASt 2006) und Linienbussen (Bild 15 und 16 
in RASt 2006) bestehen weitere Festlegungen. 
Für Straßenbahnen werden dabei auch die 
Vorgaben der BOStrab berücksichtigt. Dabei 
ergeben sich hinsichtlich der Definition des lich-
ten Raums Widersprüche zwischen 
RASt (2006) und EAÖ (2013). So entspricht der 
gemäß RASt (2006) definierte Verkehrsraum 
für Straßenbahnen der Definition des lichten 
Raumes gemäß EAÖ (2013). Für Linienbusse 
darf entgegen der Vorgabe der Tabelle 2 in den 
RASt (2006) der Bewegungsspielraum nur zwi-
schen den Fahrzeugen bei eingeschränkten 
Platzverhältnissen reduziert werden und nicht 
wie bei den übrigen Kraftfahrzeugen auf beiden 
Seiten des Fahrzeugs. 
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Verkehrsräume und lichte Räume für Fußgänger 
und Radfahrer sind in den RASt (2006) eindeutiger 
definiert, wobei auch hier gewisse Abweichungen 
beim Vergleich mit den EFA (2002) und den  
ERA (2010) zu beobachten sind (für Erläuterungen 
dazu siehe Kapitel 2.2.3 und 2.2.5). 

Unter Berücksichtigung der hier und in den nach-
folgenden Kapiteln benannten Unschärfe muss ein 
Ziel der RASt-Fortschreibung eine entsprechend 
Präzisierung der Beschreibung von Verkehrsräu-
men, lichten Räumen, Fahrbahnen und Fahrstrei-
fen bilden. Redaktionell sind die Prinzip-Skizzen 
z. B. in den EAÖ (2013) im Gegensatz zu den 
RASt (2006) häufig unter Einschluss von Fahr-
bahnbegrenzungen durch Borde dargestellt und 
bemaßt. Eine entsprechende Anpassung von Prin-
zipskizzen für die RASt (2006) sollte geprüft wer-
den. Dabei sollte auch darauf geachtet werden, 
dass die Bemaßungen im Hinblick auf die Markie-
rung StVO-konform angelegt werden. So sind zum 
Beispiel Fahrstreifenbegrenzungslinien am äuße-
ren Rand eines Fahrstreifens nicht Bestandteil ei-
nes Fahrstreifens, daher muss die Bemaßung der 
Fahrstreifen innerhalb solcher Markierungen erfol-
gen; Fahrstreifenbegrenzungslinien/Leitlinien zwi-
schen Fahrstreifen sind Bestandteil der Fahrstrei-
fen, die Bemaßung erfolgt daher bis zur Mitte sol-
cher Markierungen.  

2.2.3 Markierung (RMS 201X, Teil 3 „Stadtstra-
ßen“) 

Für die Fortschreibung der RASt (2006) wurde sich 
hinsichtlich der Vorgaben zu Markierungen auf ei-
nen Abgleich mit den Richtlinien für die Markierung 
von Straßen – Abmessungen und geometrische 
Anordnung von Markierungszeichen, Anwendung 
von Fahrbahnmarkierungen – Teil 3: Markierung 
von Stadtstraßen in der Entwurfsfassung vom 25. 
August 2015 (RMS 201X) beschränkt. Ein Abgleich 
mit den aktuell gültigen RMS-1 (1993) wurde vor 
dem Hintergrund des Fortschreibungszeitraumes 
der RASt im Rahmen des Projektes als wenig ziel-
führend eingeschätzt. Außerdem wurden die gülti-
gen RASt (2006)  nach den RMS-1 (1993) veröf-
fentlicht, weshalb von einer guten Übereinstim-
mung ausgegangen werden kann. Im Rahmen der 
Ausschussarbeit der FGSV ist ein entsprechender 
Abgleich mit der veröffentlichten RMS 201X vorzu-
nehmen.  

Die RMS (201X) haben eine vergleichsweise ge-
ringe Schnittmenge mit den RASt (2006), was 
auch die Aussage in Kapitel 7.2 der RASt „[…] Die 
Anwendung von Leitlinien, Fahrstreifenbegrenzun-
gen, Sperrflächen und Randmarkierungen soll auf 
das erforderliche Maß beschränkt bleiben. Die we-

sentlichen Abmessungen enthalten die RMS. […]“ 
verdeutlicht. Allerdings wird im selben Kapitel emp-
fohlen, Markierungen zurückhaltend einzusetzen 
und damit auch der Handlungsrahmen für die RMS 
berührt: „[…] Auf Markierungen kann verzichtet 
werden, wenn das Ziel der Ordnung, Führung und 
Regelung des Verkehrs auch mit anderen Maß-
nahmen (z. B. farblich oder materialmäßig diffe-
renzierten Flächen oder Pflasterbändern statt 
Randmarkierungen an einmündenden Straßen) er-
reicht werden kann. Beispielsweise liegen mit dem 
Verzicht auf Längsmarkierungen positive Erfah-
rungen bis zu etwa 1.200 Kfz/h vor. Diese Maß-
nahmen haben nicht die gleiche verkehrsrechtliche 
Bedeutung wie die Markierungen nach der StVO.“ 

Abweichende Aussagen in den RMS (201X) und 
den RASt (2006) sind vor allem in Zusammenhang 
mit der Radverkehrsführung festzustellen. Formal 
ist festzustellen, dass für die markierten „Radsym-
bole“ auf der Fahrbahn in den RASt (2006) der 
Begriff „Radfahrerpiktogramme“ und in der StVO 
und den RMS (201X) der Begriff „Fahrrad-
Sinnbilder“ verwendet wird. Inhaltliche Unterschie-
de ergeben sich z. B. für Schutzstreifen: Nach 
RASt (2006) sollen Schutzstreifen durch Fahrrad-
Sinnbilder verdeutlicht werden und nach RMS so-
wie VwV-StVO sind Schutzstreifen mit Fahrrad-
Sinnbildern in regelmäßigen Abständen zu markie-
ren. Zudem greifen die RMS (201X), auch Neue-
rungen der Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA 2010) auf (siehe Kapitel 2.2.5), dass ein Si-
cherheitsstreifen rechts vom Schutzstreifen zu be-
rücksichtigen ist, wenn dort Parkierungsanlagen 
angrenzen. Weiterhin dürfen nach RMS (201X) 
Schutzstreifen an Knotenpunkten mit LSA bei 
mehrstreifigen Zufahrten durchmarkiert werden – 
siehe Bild 3. Gemäß RASt (2006) ist eine solche 
Führung des Radverkehrs nicht vorgesehen.  

 
Bild 3: Schutzstreifen in Knotenpunktzufahrten (Bild 3.18, 

RMS 201X, Entwurfsfassung vom 25.08.2015) 

In Zusammenhang mit Radfahrstreifen ergeben 
sich ebenfalls inhaltliche Unterschiede zwischen 
den RMS (201X) und den RASt (2006): So ist nach 
RASt (2006) in Ausnahmefällen eine Gesamtbreite 
des Radfahrstreifens (Breite Radfahrstreifen und 
Markierung) von 1,25 m möglich, nach 
RMS (201X) liegt die Gesamtbreite bei mindestens 
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1,5 m. In den RMS (201X) wird die Markierung von 
Zeichen 237 zur Verdeutlichung der Benutzungs-
pflicht empfohlen, nach VwV-StVO kann dies erfol-
gen, die RASt (2006) treffen dazu keine Aussage. 
Weiterhin wird in den RMS (201X) empfohlen 
Fahrrad-Sinnbilder auf den Radfahrstreifen zu 
markieren, in den RASt (2006) ist eine solche 
Empfehlung nicht enthalten. 

Für straßenbegleitende Radwege wird in den 
RMS (201X) die Aussage, dass Gehbereiche 
durch einen mindestens 0,30 m breiten taktil und 
optisch kontrastierenden Begrenzungsstreifen von 
Radwegen getrennt werden sollen, in der Form 
konkretisiert, als dass dafür in der Regel Pflaster-
streifen verwendet werden sollen, in Ausnahmefäl-
len aber auch Breitstrichmarkierungen zulässig 
sind. Weiterhin wird in den RMS (201X) gefordert, 
dass wenn der Sicherheitsraum zwischen Radweg 
und Fahrbahn nicht baulich ausgeführt ist, ein 
Schmalstrich im Abstand von ≥ 0,5m zu markieren 
ist.  

Weiterhin sind in den RMS (201X) Aussagen zur 
Einfärbung von Radverkehrsanlagen und -furten 
enthalten, was in den RASt (2006)  nicht themati-
siert wird. In Zusammenhang mit den Einbahnstra-
ßen für den Radverkehr in der Gegenrichtung frei-
gegeben,  sollen gemäß RASt (2006) und 
RMS (201X) an Stellen an denen es orts- und ver-
kehrsbezogen (z. B. an baulichen Engstellen oder 
in Kurvenbereichen) erforderlich ist, Schutzräume 
angelegt werden. In den RMS (201X) wird die Ge-
staltung solcher Schutzräume beschrieben, in den 
RASt (2006) sind keine Gestaltungsempfehlungen 
vorhanden. Weiterhin wird in den RMS (201X) die 
Empfehlung der ERA (2010) aufgegriffen, in Ein-
bahnstraßen mit über 400 Kfz/h Schutzstreifen 
entgegen der Einbahnrichtung in Frage kommen. 
In den RASt (2006) wird diese Führungsform bei 
der Freigabe von Einbahnstraßen entgegen der 
Einbahnrichtung nicht genannt.  

Hinsichtlich der Querungsanlagen für den Fuß-
gängerverkehr werden in den RMS (201X) konkre-
te Gestaltungsempfehlungen für Fußgängerüber-
wege genannt. In den RASt (2006) wird in diesem 
Zusammengang auf die R-FGÜ (2001) verweisen.  

Hinweise zur Markierung von Bussonderfahrstrei-
fen (mit und ohne zeitliche Begrenzung) werden 
nur in den RMS (201X) gegeben, in den 
RASt (2006) werden ausschließlich Einsatzgren-
zen und Gestaltung beschrieben. Die Gestaltungs- 
und Markierungshinweise zu Bushaltestellen sind 
in den RASt (2006) ausführlicher dargestellt als in 
den RMS (201X). Eine Ausnahme bilden Busbuch-
ten, für die ausschließlich in den RMS (201X) er-
läutert wird, dass sie mit einer Fahrbahnbegren-

zung (Breitstrich) oder baulich von der Fahrbahn 
abzugrenzen sind. 

Neben den verbalen Beschreibungen umfassen 
die RMS (201X) Regelpläne für 20 verschiedene 
Entwurfsaufgaben, in denen Markierungsart und 
Längenentwicklung der Markierung dargestellt 
sind. 

Weitere hier nicht thematisierte Abweichungen/ 
Unterschiede zwischen RASt (2006)  und 
RMS (201X) können der vollständigen Gegen-
überstellung in der beigefügten Synopse entnom-
men werden (siehe Anhang 15). 

2.2.4 Fußgängerverkehrsanlagen (EFA 2002) 

Die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen 
(EFA 2002) lagen im Rahmen der Erarbeitung der 
der RASt (2006) bereits vor, weshalb entspre-
chende Erkenntnisse unmittelbar in die 
RASt (2006)  eingeflossen sind. Grundsätzlich un-
terscheiden sowohl RASt (2006) als auch 
EFA (2002) nach Anlagen des Fußgängerlängs-
verkehrs und -querverkehrs. In den EFA (2002) 
wird der Erläuterung der einzelnen Entwurfs-
elemente für den Fußgängerverkehr ein Verfahren 
mit der allgemeinen Vorgehensweise zum Entwurf 
von Fußgängeranlagen vorangestellt. Diese sekt-
orale Empfehlung für den Entwurfsvorgang von 
Fußgängerverkehrsanlagen ist in den RASt (2006) 
nicht enthalten, da diesen eine integrierte Betrach-
tungsweise (Abwägung der Belange aller Ver-
kehrsteilnehmerarten bzw. Nutzungsansprüche) zu 
Grunde liegt. Hinsichtlich der einzelnen Ent-
wurfselemente für den Fußgängerlängsverkehr 
und -querverkehr geben die RASt (2006) auch 
Hinweise zur barrierefreien Ausführungen der An-
lagen, in den EFA (2002) sind in diesem Zusam-
menhang nur Verweise auf die DIN mit entspre-
chenden Regelungen zu finden. 

 
Bild 4: Einsatzbereiche von Überquerungsanlagen an zwei-

streifigen Straßen mit Fahrbahnbreiten unter 8,50 m 
(Bild 77, RASt 2006) 
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Die Synopse von RASt (2006) und EFA (2002) 
zeigt trotz der Chronologie des Erscheinens kon-
krete Fragestellungen für einzelnen Entwurfsele-
mente/-hinweise auf, von denen ausgewählte 
nachfolgend genannt werden: 

− Sicherheitsräume zwischen dem Verkehrsraum 
der Fußgänger und dem Fahrbahnrand dürfen 
gemäß EFA (2002) bei geringem Schwervekehr 
auf 30 cm reduziert werden (nach RASt (2006) 
ist keine Reduktion des Sicherheitsraums vor-
gehsehen). 

− Nach RASt (2006) ist zwischen dem Verkehrs-
raum der Fußgänger und angrenzender Be-
bauung ein Abstand von 0,20 m bzw. 0,25 m 
vorgesehen. Gemäß EFA (2002) kann bei nied-
riger Einfriedung auf den Hausabstand verzich-
tet werden (diese Ergänzung ist in den 
RASt (2006) nicht enthalten). 

− Sowohl in den RASt (2006) als auch in den 
EFA (2002) werden Richtwerte bzw. Empfeh-
lungen für den zusätzlichen Raumbedarf im 
Seitenraum gegeben (Tabelle 25 in 
RASt (2006) und Tabelle 3 in EFA (2002)). Die 
Gegenüberstellung der Werte zeigt, dass für 
Wartefläche an Haltestellen in den RASt (2006) 
ein zusätzlicher Raumbedarf von ≥ 2,5 m und in 
den EFA (2002) von ≥ 1,5 m gefordert wird.  

− Weithin ist bei Senkrecht- oder Schrägparkstrei-
fen gemäß RASt (2006) ein zusätzlicher Raum-
bedarf für den Fahrzeugüberhang von 0,70 m 
und in den EFA (2002) von 0,75 m zu berück-
sichtigen. Unklar bei der Anwendung der Tabel-
len in RASt (2006) und EFA (2002) bleibt, ob im 
zusätzlichen Flächenbedarf für Fahrzeugüber-
hänge bei Senkrecht- oder Schrägaufstellung 
der Sicherheitsabstand zur Fahrbahn von 
0,50 m bereits in den 0,70 m bzw. 0,75 m ent-
halten ist. 

− Hinsichtlich der Anlagen für den Fußgänger-
querverkehr ist der Kapitelaufbau und die Diffe-
renzierung der Elemente in den EFA (2002) 
eindeutiger gegliedert als in den RASt (2006). 
So werden zum Beispiel Überquerungsanlagen 
auf der freien Strecke in den RASt (2006) in 
Kapitel 6.1 und Überquerungsanlagen an Kno-
tenpunkten in Kapitel 6.3 der RASt (2006) be-
schrieben, wo hingegen in den EFA (2002) alle 
Anlagen für Fußgängerquerverkehr in einem 
Kapitel behandelt werden. Querungsanlagen 
auf der freien Strecke mit und ohne LSA wer-
den in RASt (2006) allgemein unter Furten be-
schrieben, wo hingegen in den EFA (2002) die 
Trennung nach Querungsanlagen mit und ohne 
LSA ein schnelleres Auffinden relevanter Infor-

mationen ermöglicht. Des Weiteren werden die 
Einsatzbereiche von Querungsanlagen in den 
EFA (2002) differenziert nach Fahrbahnbreite 
und Fahrstreifenanzahl benannt. Überque-
rungsstellen von besonderen Bahnkörpern 
werden hingegen nur in den RASt (2006) bzw. 
den EAÖ (2013) behandelt. 

− Hinsichtlich der Einsatzbereiche möglicher 
Querungsanlagen ist sowohl in den 
RASt (2006) als auch in den EFA (2002) eine 
gewisse Unschärfe vorhanden. So wird in den 
RASt (2006) zwar verdeutlicht, dass es sich bei 
den in Bild 4 benannten Kfz-Verkehrsstärken, 
um Querschnittswerte handelt und in den 
EFA (2002) erläutert, dass es sich um Spitzen-
stundewerte handelt, die vollständige Informati-
on, dass es sich um Querschnittswerte in der 
Spitzenstunde handelt, erhält der Anwender 
aber nur aus Sichtung beider Regelwerke. Hier 
ist bei der Fortschreibung der RASt auf eine 
entsprechend eindeutige Formulierung zu ach-
ten. Zudem werden die Einsatzbereiche von 
Fußgängerüberwegen in einem Forschungs-
vorhaben analysiert (siehe Kapitel 0)  

Weitere hier nicht thematisierte Abweichun-
gen/Unterschiede zwischen RASt (2006) und 
EFA (2002) können der vollständigen Gegenüber-
stellung in der beigefügten Synopse entnommen 
werden (siehe Anhang 15). 

Die Angaben zur Thematik „Barrierefreiheit“ wer-
den im Abschnitt 2.2.8 aufgeführt.  

2.2.5 Radverkehrsanlagen (ERA 2010) 

Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (E-
RA 2010) wurden nach Erscheinen der 
RASt (2006) erarbeitet, wodurch zahlreiche Inhalte 
und Erkenntnisse in die ERA (2010) einfließen 
konnten. Hierdurch besteht überwiegend eine gute 
Übereinstimmung zwischen beiden Regelwerken. 
Verkehrsräume und lichte Räume des Radver-
kehrs werden in den RASt (2006) im Kapitel Nut-
zungsansprüche allgemein für den Radverkehr be-
schrieben und in den einzelnen Kapiteln zu den 
verschiedenen Radverkehrsführungen (Kapitel 
6.1.7, RASt 2006) konkretisiert. Die ERA (2010) 
enthalten bereits unter Entwurfsparameter (Kapitel 
2.2, ERA 2010) eine tabellarische Übersicht über 
Breitenmaße von Radverkehrsanlagen und Si-
cherheitstrennstreifen. Zudem erfolgt eine klare 
Definition der Begriffe „Sicherheitsraum“ und „Si-
cherheitstrennstreifen“. 

Die Gliederungen beider Regelwerke unterschei-
den sich teilweise voneinander. Während in den 
RASt (2006) mit Ausnahme der gemeinsamen 
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Führung des Rad- und Fußgängerverkehrs, die un-
ter dem Kapitel „Anlagen für den Fußgängerver-
kehr“ beschrieben ist, alle Führungsformen auf der 
Strecke in einem Kapitel enthalten sind, unter-
scheiden die ERA (2010) zwischen Führungsfor-
men an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen und 
an Erschließungsstraßen. Einbahnstraßen mit 
Radverkehr in Gegenrichtung sowie Radverkehr in 
Bereichen des Fußgängerverkehrs werden in den 
ERA (2010) jeweils in einem eigenständigen Kapi-
tel behandelt. Wesentlich ausführlicher werden zu-
dem die Themen „Zweirichtungsradwege“, „Füh-
rung des Radverkehrs an Engstellen“ und Radver-
kehr in Zusammenhang mit dem ÖPNV beschrie-
ben.  

Die Gliederungen zur Radverkehrsführung an Kno-
tenpunkten stimmen weitgehend überein, wobei, 
dem Wesen von Empfehlungen entsprechend, die 
ERA (2010) häufig vertiefende Hinweise zu Einzel-
aspekten (z. B. Führung bei abknickender Vorfahrt 
und versetzten Einmündungen, direktes und indi-
rektes Linksabbiegen, Radverkehrsführung an 
Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage) enthalten. 

Fahrbahnbreiten RASt (2006) ERA (2010) 

< 6,0 m bis 500 Kfz/h bis 700 Kfz/h 

6,0 m bis 7,0 m - bis 400 Kfz/h 

> 7,0 m 800 bis 1000 Kfz/h - 

Tab. 3: Einsatzbereiche zur Führung des Radverkehrs auf 
der Fahrbahn (RASt 2006, ERA 2010) 

An einigen Stellen finden sich in den beiden Re-
gelwerken unterschiedliche Angaben zu Einsatz-
grenzen bzw. Abmessungen: 

− Zur Führung des Radverkehrs auf der Fahr-
bahn werden unterschiedliche Kfz-Verkehrs-
stärken als Einsatzbereiche angegeben – siehe 
Tab. 3. Die RASt (2006) führen bei Fahrbahn-
breiten über 7 m einen maximalen Schwerver-
kehrsanteil von 6 % als weitere Einsatzgrenze 
an. Grundsätzlich können bei einem geringen 
Geschwindigkeitsniveau von V85 < 50 km/h 
nach RASt (2006) die angegebenen Verkehrs-
stärken im Einzelfall überschritten werden. Es 
ist zu prüfen, inwieweit eine Vereinheitlichung 
der Angaben aus RASt (2006) und ERA (2010) 
möglich ist. 

− Bei der Führung des Radverkehrs auf der 
Fahrbahn mit Schutzstreifen wird in den 
RASt (2006) angegeben, dass neben Längs-
parkständen ein ausreichender Sicherheitsab-
stand bei 1,50 m breiten Schutzstreifen neben 
2,00 m breiten Parkständen gewährleistet sein 
soll (Kapitel 6.1.7.3, RASt 2006). Die ERA ge-

ben hingegen einen erforderlichen Sicherheits-
trennstreifen von 0,50 m bei 1,50 m breiten 
Schutzstreifen und 2,00 m breitem Längspar-
ken an (Kapitel 3.2, ERA 2010). 

− Furtmarkierungen im Zuge von Radfahrstreifen 
werden in Kapitel 6.1.7.4 der RASt (2006) mit 
0,50 m Strich- und 0,25 m Lückenlänge und in 
Kapitel 6.1.8.6 der RASt (2006) mit 0,50 m 
Strich- und 0,20 m Lückenlänge angegeben. 
Nach den ERA (2010) und den RMS (201X) 
sind Furtmarkierungen im Zuge von eigenen 
Radverkehrsanlagen einheitlich mit 0,50 m 
Strich- und 0,20 m Lückenlänge (Kapitel 3.3, 
ERA 2010) auszuführen. 

− Die direkte Führung linksabbiegender Radfah-
rer im Knotenpunkt kann auf eigenen (Linksab-
biege-) Schutzstreifen mit einer Breite von 
1,50 m erfolgen (Bild 48, ERA 2010) und nicht, 
wie in Bild 41 der RASt (2006) dargestellt, nur 
auf Radfahrstreifen.  

Die ERA (2010) enthalten im Vergleich zu den 
RASt (2006) zusätzliche quantifizierte Angaben zu 
Einsatzgrenzen und Abmessungen, von denen 
ausgewählte nachfolgend genannt werden:  

− Diagramme mit Belastungsbereichen (Kfz/h) 
zur Vorauswahl von Radverkehrsführungen bei 
zwei- und vierstreifigen Stadtstraßen (Kapitel 
2.3.3, ERA 2010)1 

− Verbleiben weniger als 2,25 m Restfahrbahn, 
soll der Schutzstreifen ca. 20 m vor der Mitte-
linsel enden (Kapitel 3.2, ERA 2010). 

− Radfahrstreifen sollen bei hohen Kfz- bzw. 
Radverkehrsstärken, einer zulässigen Höchst-
geschwindigkeit > 50 km/h oder häufigem Auf-
treten von Fahrrädern mit Anhänger mindes-
tens 2,00 m breit sein (Kapitel 3.3, ERA 2010). 

− Das Regelmaß von baulich angelegten Zwei-
richtungsradwegen beträgt 3,00 m bei einseiti-
ger Führung. 

− ln Einbahnstraßen mit über 400 Kfz/h kommen 
Schutzstreifen entgegen der Einbahnrichtung 
bei vzul = 30 km/h in Frage (Kapitel 7.2,  
ERA 2010) 

 

                                                      
1  Die Belastungsangaben in Bild 8 der ERA (2010) müssen 

sich auf die Richtungsfahrbahnen beziehen und nicht auf den 
Querschnitt. 
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Bild 5: Kombinationen von Radverkehrsführung und Haltestellenform bei Straßenbahnhaltestellen in Seitenlage (Tabelle 13, 

ERA 2010) 

Zusätzliche Sicherungsmöglichkeiten nennen die 
ERA (2010) für Radverkehrsfurten im Zuge von 
Zweirichtungsradwegen (Anhebung Radverkehrs-
furt, Markierung „Sinnbild Fahrrad“, Einfärben der 
Furt). Grundsätzlich sollen bei Radwegen mit mehr 
als 5 m weit abgesetzten Furten Radwegüberfahr-
ten angelegt werden. 

In den ERA (2010) erfolgt eine detaillierte Betrach-
tung der Radverkehrsführung an Haltestellen von 
Bussen und Straßenbahnen. Eine Tabelle zeigt die 
Kombinationsmöglichkeiten von Radverkehrsfüh-
rungen und Haltestellenformen bei Bushaltstellen. 
Für die folgenden, in den ERA (2010), jedoch nicht 
in den RASt (2006) aufgeführten Möglichkeiten zur 
Radverkehrsführung an Bushaltestellen sollte die 
Relevanz für die RASt geprüft werden: 

Fahrbahnseitige Führungsform: 

− Radfahrstreifen und Schutzstreifen werden an 
Haltestellen am Fahrbahnrand und Bushalte-
stellenkaps durch die Markierung mittels Zei-
chen 299 StVO unterbrochen. Radfahrstreifen 
werden im Anfahrbereich des Bussen mindes-
tens 25 m vor und 10 m nach der Haltestelle in 
Schutzstreifen umgewandelt (Bild 6). 

− Bussonderfahrstreifen mit freigegebenem Rad-
verkehr werden an Haltestellen am Fahrbahn-
rand durchgehend geführt. 

− An Busbuchten wird der Radfahrstreifen ausge-
setzt. Der Radverkehr kann so an dem halten-
den Bus vorbeifahren. 

 
Bild 6: Radfahrstreifen mit Überleitung in einen Schutzstrei-

fen (Bild 20, ERA 2010) 

Radverkehr im Seitenraum und Bushaltestellen-
kap: 

− Durch Bushaltstellenkaps erhöht sich die Flä-
chenverfügbarkeit in den Seitenräumen und ein 
durchgängiger Radweg kann in der Regel er-
halten bleiben. In diesem Fall soll der Radweg 
hinter der Wartefläche der Fahrgäste geführt 
werden (Bild 7). 

Die RMS (201X) sehen für die Thematik eine an-
dere Markierung vor (RMS (201X), Regelplan S18) 
und sollte im Rahmen der RASt-Fortschreibung 
berücksichtigt werden. 

 
Bild 7: Radweg im Haltestellenbereich mit Bushaltestellen-

kap (Bild 23, ERA 2010) 

Radverkehr im Seitenraum und Haltestelle am 
Fahrbahnrand: 

− Die Gestaltung richtet sich nach den verfügba-
ren bzw. aktivierbaren Seitenraumbreiten. Bei 
ausreichender Flächenverfügbarkeit wird die 
Breite des Radweges beibehalten und dieser 
hinter dem am Ein- und Ausstiegsbereich lie-
genden Wartebereich vorbeigeführt.  

Für Straßenbahnhaltestellen sollte zumindest die 
Aufnahme der in den ERA (2010) enthaltenen Ta-
belle mit den Kombinationsmöglichkeiten von Rad-
verkehrsführungen und Haltestellenformen in Sei-
tenlage (ggf. mit Verweis auf die ERA 2010) ge-
prüft werden – siehe Bild 5. 

Ebenfalls sehr detailliert wird in den ERA (2010) 
die Radverkehrsführung an Knotenpunkten ausge-
führt.  
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Für Knotenpunkte mit Vorfahrtregelung werden 
zahlreiche Lösungsmöglichkeiten für direktes und 
indirektes Linksabbiegen bei unterschiedlichen 
Radverkehrsführungen durch Abbildungen doku-
mentiert, die in den RASt (2006) nur verbal be-
schrieben werden (Bild 8). Eine entsprechende Er-
gänzung sollte für die RASt geprüft werden. 

 
Bild 8: Beispiel für Abbiegestreifen für den Radverkehr (Bild 

35, ERA 2010) 

Für Knotenpunkte mit Lichtsignalanlagen wird in 
den RASt (2006) die Sicherung des geradeaus- 
und linksabbiegenden Radverkehrs u. a. durch 
aufgeweitete Radaufstellstreifen beschrieben. Die 
Ergänzung der in den ERA (2010) enthaltenen Ab-
bildung hierzu sollte geprüft werden (Bild 9). 

 
Bild 9: Ausbildung eines aufgeweiteten Radaufstellstreifens 

(Bild 46, ERA 2010) 

Im Kapitel „Einbahnstraßen mit Radverkehr in Ge-
genrichtung“ nennen die ERA (2010) verschiedene 
Hinweise für die Fahrbahnführung (z. B. Anlage 
von Schutzstreifen bei > 400 Kfz/h und 
vzul = 30 km/h, Freihalten von Parken in Kurvenbe-
reichen, Einrichtung unechter Einbahnstraßen). Da 
für die Umsetzung geschlossener Radverkehrs-
netzte die Öffnung von Einbahnstraßen oftmals 
bedeutsam ist, könnten auch in den RASt entspre-
chende Abbildungen die Anordnung von Parkstän-
den, die Beschilderung oder die Anlage von Fahr-
radpforten an Einmündungen verdeutlichen (Bild 
10 und Bild 11). 
Sowohl in den RASt (2006) als auch in den E-
RA (2010) sind in einigen Abbildungen mit Bei-
spielquerschnitten die Mindestmaße für Radver-
kehrsanlagen enthalten (z. B. RASt (2006): Bild 41 

mit Radwegbreite von 1,60 m und Bild 46 mit 
Schutzstreifenbreite von 1,25 m; ERA (2010): 

 
Bild 10: Beispiele für Lösungsmöglichkeiten zur Führung des 

Radverkehrs in Einbahnstraßen entgegen der Fahrt-
richtung des Kfz-Verkehrs (Ausschnitt Bild 69, ERA 
2010) 

Bild 51 mit Schutzstreifenbreite von 1,25 m, und 
Bild 60 mit Radwegbreite von 1,60 m). Die ange-
nommenen Mindestmaße sind in zugehörigen 
textlichen Erläuterungen begründet. So wurden die 
Mindestmaße im Kapitel 5.4 der RASt (2006) 
(Übergänge Strecke – Knotenpunkt) verwendet, 
um die Veränderungen der Fahrbahnquerschnitte 
ohne Einschränkung der Gehwegflächen zu er-
möglichen. Ob künftig anderen Zielsetzungen, z. B. 
die Abwicklung hoher Verkehrsmengen im Rad-
verkehr, höhere Bedeutung erhalten soll, ist im 
Rahmen der weiteren Bearbeitung zu diskutieren. 
Die verschiedenen Querschnitte wären dann ent-
sprechend zu überarbeiten.  

 
Bild 11: Beispiel für vorfahrtgeregelte Einmündungen mit 

Fahrradpforten für gegengerichteten Radverkehr 
(Bild 70, ERA 2010) 
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Weitere hier nicht thematisierte Abweichun-
gen/Unterschiede zwischen RASt (2006) und E-
RA (2010) können der vollständigen Gegenüber-
stellung in der beigefügten Synopse entnommen 
werden (siehe Anhang 15). 

Hinweise zum Fahrradparken (FGSV 2012a): 

Grundsätzlich bestehen zwischen den RASt (2006) 
und den Hinweisen zum Fahrradparken 
(FGSV 2012a) nur wenige Schnittstellen.  

Die RASt (2006) beschreiben lediglich (Kapitel 
6.1.7.9, RASt 2006) grundsätzliche Rahmenbedin-
gungen zum Abstellen von Fahrrädern (u. a. Anla-
ge von Abstellanlagen an wichtigen Zielen, kurze 
Wege zu Zielen) und zur Ausführung von Abstell-
anlagen. Ansonsten wird auf die Hinweise zum 
Fahrradparken (Ausgabe 1995) verwiesen. 

Die in Bild 76 der RASt (2006) enthaltenen 
Grundmaße von Abstellanlagen für Fahrräder wei-
chen in Bezug auf die Achsabstände von Anlehn-
bügeln mit Doppelaufstellung von den Vorgaben in 
den Hinweisen zum Fahrradparken ab. Während in 
den RASt (2006) ein Regelabstand von 1,20 m 
angegeben wird, beträgt das Achsmaß in 
FGSV (2012a) zur Gewährleistung einer beque-
men Zugänglichkeit 1,50 m. 

Angesichts der zunehmenden Bedeutung des 
städtischen Radverkehrs steigen auch die Ansprü-
che an eine anforderungsgerechte Planung und 
Realisierung öffentlicher Radabstellanlagen. In-
wieweit die in den Hinweisen zum Fahrradparken 
enthaltenen Entwurfshinweise zu besonderen 
Fahrradparkplätzen und -bauten (z. B. Fahrradbo-
xen, Fahrradparkhäuser) oder zu besonderen Be-
triebsformen (z. B. Fahrradstationen) in die RASt-
einbezogen werden sollen, ist zu prüfen. Ange-
sichts der steigenden Nutzung von Elektrofahrrä-
dern ist darüber hinaus zu prüfen, ob die zukünfti-
ge RASt Empfehlungen zur Anlage von Ladestati-
onen beinhalten soll. 

2.2.6 Öffentlicher Verkehr (EAÖ 2013) 

Die Empfehlungen für Anlagen des öffentlichen 
Personennahverkehrs (EAÖ 2013) zeigen aus 
Sicht der Autoren eine sehr gute Übereinstimmung 
mit den RASt (2006), zitieren diese ver-
schiedentlich wörtlich, formulieren allerdings, dem 
Charakter eines FGSV R2-Regelwerk entspre-
chend, in vielen Fällen weniger verbindlich und 
ausführlicher als die RASt (2006). 

Die Gliederung der EAÖ (2013) orientiert sich an 
den Verkehrsanlagen (ÖPNV-Sonderfahrstreifen, 
gemeinsame Führung ÖPNV mit Kfz-Verkehr, Hal-
testellen sowie Überquerungsstellen) und behan-

delt die Themen jeweils gemeinsam für Bus und 
Straßenbahn. Die RASt (2006) behandeln sowohl 
ÖPNV-Sonderfahrstreifen als auch Haltestellen ge-
trennt für Bus und Straßenbahn, woraus sich zum 
Teil ungünstige Überlappungen ergeben. 

Sehr ausführlich werden in den EAÖ (2013) Ent-
wurf und Gestaltung von Knotenpunkten behan-
delt. Die Relevanz der hier über die RASt (2006) 
hinausgehenden Informationen sollte für eine Fort-
schreibung der RASt im Detail geprüft werden. 

Für Bus(sonder-)fahrstreifen geben die 
EAÖ (2013) eine Breite von 6,50 m zweistreifig 
(auch für Tempo-30-Zonen mit Zeichen 274.1/2 
StVO) und 3,50 m einstreifig vor. In den 
RASt (2006) wird einen Bereich von 3,00 m bis 
3,50 m für Fahrbahnen neben Mittelinseln als Re-
gelfall an Hauptverkehrsstraßen genannt, wobei 
die Fahrbahnbreiten der typischen Entwurfssituati-
onen zum Teil an der Untergrenze dieses Bereichs 
liegen. Aussagen zur Mitbenutzung von Busson-
derfahrstreifen durch andere Verkehrsmittel stim-
men in RASt (2006) und EAÖ (2013) annähernd 
überein (insbesondere hinsichtlich der Notwendig-
keit von Radwegen, wenn der Bussonderfahrstrei-
fen nicht für den Radverkehr freigegeben wird), 
wobei die EAÖ (2013) aufgrund des Empfehlungs-
charakters ausführlicher auf die einzelnen Aspekte 
eingehen. 

Haltestellen für Straßenbahnen werden in den 
RASt (2006) nur als Kap vorgesehen; die 
EAÖ (2013) sehen auch die Option von Straßen-
bahnhaltestellen am Fahrbahnrand vor. Die Ein-
satzkriterien für Busbuchten sind in den 
EAÖ (2013) konkreter formuliert als in den 
RASt (2006). In der Prinzip-Skizze der Busbucht 
zeigen sich leichte Unterschiede in den Maßen im 
Vergleich der RASt (2006) mit den EAÖ (2013). 
Für Haltestellen am Fahrbahnrand werden die Ein-
satzkriterien in den EAÖ (2013) detaillierter be-
schrieben in Abhängigkeit von der Taktfolgezeit mit 
Angaben für maximale Kfz-Verkehrsstärken pro 
Richtung für zwei- und vierstreifige Hauptverkehrs-
straßen. Bei einer Busfolgezeit von ≥ 10 Minuten 
wird in den RASt (2006) ein Grenzwert von 
750 Kfz/h pro Richtung (EAÖ (2013): 710 Kfz/h pro 
Richtung) für eine zweistreifige Hauptverkehrs-
straße angegeben. Die EAÖ (2013) führen als Ein-
satzbereich für Taktfolgezeiten von 2 bis zu 15 Mi-
nuten Grenzwerte von 500 bzw. 710 Kfz/h pro 
Richtung für zweistreifige Hauptverkehrsstraßen 
an. 

Die EAÖ (2013) geben Hinweise zur Anordnung 
von Querungshilfen an Haltestellen, nicht aber die 
RASt (2006). Darüber hinaus stellen die EAÖ ver-
schiedene über die RASt (2006) hinausgehende 
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Prinzip-Skizzen bereit, deren Relevanz für die 
RASt geprüft werden sollte, z. B. zu weiteren Opti-
onen zur Führung des Radverkehrs an Haltestel-
len. 

Für die Fortschreibung der RASt berücksichtigt 
werden sollten auch die Hinweise für den Entwurf 
von Verknüpfungsanlagen (H VÖ 2009) sowie die 
Hinweise für die Planung von Fernbusterminals 
(FGSV 2012b). 

Die H VÖ diskutieren detailliert die Anforderungen 
an Verknüpfungsanlagen aus Sicht der Verkehrs-
nutzer der verschiedenen Verkehrsmittel, aus Sicht 
der Stadtplanung und der Aufgabenträger bzw. Be-
treiber. Typische Verknüpfungssituationen werden 
vorgestellt und im Anschluss die einzelnen Ent-
wurfselemente bis hin zu baulichen Ausführungs-
details, Zugängen und Umsteigewegen sowie 
Ausstattungselementen behandelt. Die „Hinweise 
für die Planung von Fernbusterminals“ sind ähnlich 
strukturiert, schließen aber auch die Standortwahl 
für Fernbusterminals mit ein. 

2.2.7 Ruhender Verkehr (EAR 2005) 

Die „Empfehlungen für Anlagen des ruhenden 
Verkehrs“ (EAR 2005) lagen in der Phase der Fer-
tigstellung der RASt (2006) bereits vor und konn-
ten somit bei der Erstellung der RASt (2006) unmit-
telbar berücksichtigt werden. Insgesamt besteht 
eine sehr gute Übereinstimmung zwischen beiden 
Regelwerken. Für eine Fortschreibung der 
RASt (2006) erscheinen im Bereich des ruhenden 
Verkehrs vor allem geänderte Anforderungen aus 
gestiegenen Fahrzeugbreiten relevant. Bemes-
sungsfahrzeuge für die einzelnen Gruppen von 
Kraftfahrzeugen werden auf Basis des sogenann-
ten 85 %-Fahrzeugs definiert und entsprechen 
damit den Abmessungen des 85 %-Quantils sämt-
licher Fahrzeuge der jeweiligen Gruppe. Die Länge 
des Pkw-Bemessungsfahrzeugs nach EAR 
(EAR 2005, Tabelle E-1) beträgt 4,74 m und die 
Breite (ohne Außenspiegel) 1,76 m. Diese Werte 
liegen der Bemessung von Parkständen nach 
RASt (2006) zugrunde. Aktuelle Forschungsarbei-
ten (Zahn 2016, Schuster et al. 2011) ermitteln für 
das Jahr 2015 weitgehend unveränderte Pkw-
Längen (4,76 m im Bestand, 4,77 m für Neuzulas-
sungen), aber deutlich gestiegene Fahrzeugbreiten 
mit 1,85 m im Bestand und 1,86 m für Neuzulas-
sungen, mit einer steigenden Tendenz. Keine nen-
nenswerten Änderungen wurden für Radstand und 
Höhe der Fahrzeuge ermittelt. 

Für die Fortschreibung der RASt wird die Überprü-
fung dieser Entwicklung sowie von deren Konse-
quenzen für die Planung von Anlagen des ruhen-
den, aber auch des fließenden Verkehrs empfoh-

len. Als Input für diese Überprüfung wird das The-
ma der gestiegenen Fahrzeugbreiten in die im 
Rahmen dieses Vorhabens im Arbeitsschritt AS 2 
durchgeführte Befragung aufgenommen, um Nut-
zeranforderungen und ggf. bereits vorgenommene 
oder geplante Anpassungen von Planungen zu er-
heben (siehe Kapitel 2.4.1). 

Die folgenden Abweichungen der EAR (2005) von 
den RASt (2006) sollten über die veränderten Ab-
messungen des Pkw-Bemessungsfahrzeugs hin-
aus für deren Fortschreibung geprüft werden: Die 
EAR (2005) geben bei intensiver Liefertätigkeit ein 
Angebot von zwei bis vier Ladeständen je 100 m 
Straßenseitenabschnitt als Anhaltswert an und 
weisen darauf hin, dass Distanzen zum Zielpunkt 
von Waren von über 50 m kaum akzeptiert werden. 
Eine Überprüfung der Eignung derartiger Richtwer-
te für eine Fortschreibung der RASt wird empfoh-
len, um dem Wachstum städtischer Wirtschafts-
verkehre Rechnung zu tragen.  

Abweichungen gibt es zudem in der Diskussion 
von Einsatzbereichen und Breite von Zwischen-
streifen. Die RASt (2006) empfehlen für Zwischen-
streifen eine Breite von maximal 0,75 m mit nur ei-
ner Ausnahme: Breitere Zwischenstreifen sind er-
forderlich, wenn auf dem anliegenden Fahrstreifen 
Straßenbahnen verkehren. Deutlich wird in den 
RASt (2006) auf die Gefahr widerrechtlichen Par-
kens hingewiesen: „Auch bei Beschilderung mit 
Z 286 StVO ("Eingeschränktes Halteverbot") kön-
nen Ladestreifen nicht zuverlässig von miss-
bräuchlicher Nutzung freigehalten werden.“ Die 
EAR weisen auf die Gefahr widerrechtlichen Par-
kens auf breiten Zwischenstreifen hin, benennen 
aber weitergehende Einsatzbereiche auch für brei-
te Zwischenstreifen bei Senkrecht- oder Schräg-
aufstellung, z.B. ausnahmsweise bei Straßen mit 
hoher Verkehrsbedeutung zwischen Fahrbahnrand 
und Parkständen sowie auch die Nutzung eines 
breiten Zwischenstreifens als Gehweg in Straßen 
mit geringer Verkehrsbedeutung bei niedrigen Ver-
kehrsstärken, Geschwindigkeiten und Umschlags-
graden. 

Unterschiede gibt es in der Gliederung der Thema-
tik „Park- und Ladeflächen im Straßenraum“. Die 
EAR diskutieren in einem Überblick über Möglich-
keiten zur Anordnung der Flächen im Straßenraum 
zunächst systematisch die jeweiligen Stärken und 
Schwächen bzw. Einsatzbereiche in Kapitel 4.3.1, 
gefolgt von Vor- und Nachteilen der Arten der 
Fahrzeugaufstellung in Längs-/Schräg- oder Senk-
rechtaufstellung in Kapitel 4.3.2.1. Im Anschluss 
wird in je einem Unterkapitel eine Möglichkeit zur 
Anordnung von Flächen im Straßenraum vorge-
stellt mit jeweils allen relevanten Arten der Fahr-
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zeugaufstellung. Die RASt (2006) verzichten auf 
den Überblick zu Möglichkeiten der Anordnung von 
Flächen im Straßenraum und behandeln zudem 
Park- und Ladeflächen gemeinsam in je einem 
Kapitel pro Aufstellart. Dabei trennen die 
RASt (2006) nach Flächen auf der Fahrbahn, auf 
Streifen/in Buchten, in Seitenräumen und in Mittel-
streifen. Die EAR (2005) fassen Flächen auf und 
neben der Fahrbahn zusammen und behandeln 
zusätzlich Parkflächen an Anliegerfahrbahnen. Die 
gemeinsame Behandlung von Park- und Ladeflä-
chen in den RASt (2006) in jeweils einem Kapitel 
führt zu einer etwas unsystematischen Diskussion 
der Besonderheiten von Ladeflächen. Die getrenn-
te Behandlung von Pkw-Parkflächen und Ladeflä-
chen in jeweils eigenen Kapiteln in den 
EAR (2005) führ zu Redundanzen. Die EAR (2005) 
sprechen klar von Pkw-Parkflächen und behandeln 
Parkflächen für Lkw und Busse bzw. für Zweirad-
fahrzeuge separat in zwei kurzen nachfolgenden 
Kapiteln, wohingegen die RASt (2006) durchge-
hend allgemein von Park- und Ladeflächen spre-
chen. 

2.2.8 Barrierefreiheit (H BVA 2011) 

Das Thema der Barrierefreiheit hat eine hohe und 
steigende Relevanz für die Gestaltung von Stra-
ßenräumen, auch angesichts der aktuellen demo-
grafischen Entwicklungen. Es sollte daher als ei-
genständiges Ziel einschließlich gesetzlicher Rah-
menbedingungen in den Grundlagenkapiteln der 
RASt verankert sowie auch in allen relevanten Ka-
piteln zu einzelnen Verkehrsanlagen behandelt 
werden, ggf. mit Verweisen auf die H BVA (2011) 
oder andere Referenzen. Insgesamt wurde eine 
hohe Übereinstimmung zwischen den 
H BVA (2011) und den RASt (2006) festgestellt mit 
verschiedenen Zitaten der RASt (2006) in den 
H BVA (2011). 

Aspekte der Barrierefreiheit werden in den 
RASt (2006) in verschiedenen Kapiteln angespro-
chen: 

− Kapitel 1: Nennung sozialer Brauchbarkeit ein-
schließlich Barrierefreiheit als ein straßenraum-
spezifisches Ziel 

− Kapitel 3: Empfehlung des Audits zur Verkehrs-
raumgestaltung und Kriminalprävention sowie 
der Veröffentlichung „Bürgerfreundliche und 
behindertengerechte Gestaltung des Straßen-

raums“ zur Wirkungsabschätzung bzgl. des 
Zielfelds der sozialen Brauchbarkeit und Barrie-
refreiheit 

− Kapitel 4: Definition Barrierefreiheit nach Be-
hindertengleichstellungsgesetz (BGG), Über-
sicht weiter gefasste Mobilitätseinschränkungen 

− Kapitel 6.1.6.2 „Elemente der Barrierefreiheit“ 
als Teil der individuellen Entwurfselemente, An-
lagen für den Fußgängerverkehr: Zusammen-
fassung wichtiger Gestaltungskriterien zur Er-
leichterung der Benutzung straßenbegleitender 
Gehflächen durch Behinderte 

− Weitere Kapitel: Die Belange der Barrierefrei-
heit werden jeweils themenspezifisch mitge-
führt, z. B. bei den Nutzungsansprüchen für 
Fußgänger sowie den ruhenden Verkehr. 

Die Behandlung von Anforderungen aus Sicht der 
Barrierefreiheit im Kontext der jeweiligen Ver-
kehrsanlagen erscheint sinnvoll und sollte beibe-
halten werden. Ein stärkeres Gewicht der Barriere-
freiheit in den Grundlagenkapiteln erscheint ange-
sichts der gesellschaftlichen sowie auch gesetzli-
chen Bedeutung der Thematik angebracht. Die 
H BVA (2011) bieten dafür eine geeignete Grund-
lage.  

Für die folgenden, in den H BVA (2011), jedoch 
nicht in den RASt (2006) aufgeführten Aspekte der 
Barrierefreiheit sollte die Relevanz für die 
RASt (2006) geprüft werden: 

− Zwei-Sinne-Prinzip: Bei allen wesentlichen In-
formationen und Orientierungshilfen müssen 
immer zwei der drei Sinne Hören, Sehen, Tas-
ten angesprochen werden, z. B. durch visuell 
kontrastreiche Bodenindikatoren (sehen und 
tasten) oder die visuell und taktil deutlich wahr-
nehmbare Trennung von Geh- und Radwegen 
(sehen und tasten).  

− Grundfunktionen barrierefreier Räume (siehe 
Bild 12): Die Gestaltung barrierefreier öffentli-
cher Räume muss die Grundfunktionen Zonie-
rung, Nivellierung, Linierung und Kontrastierung 
beachten, die gemeinsam und zusammenhän-
gend (konsistent) umgesetzt werden sollten. 

− Angaben zu Bodenindikatoren: Diese sind von 
hoher Bedeutung für die Barrierefreiheit. 
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Bild 12: Grundfunktionen barrierefreier Räume (Tabelle 1, H BVA 2011) 

Abstimmungsbedarf zwischen den RASt (2006) 
und den H BVA (2011) wurde für die folgenden 
Themen identifiziert: 

− Der Breitenbedarf für eine Person mit Rollstuhl 
wird in den RASt (2006) mit 1,10 m, in den 
H BVA hingegen mit 0,90 m angegeben. Der 
Rotationsflächenbedarf für eine 180°-Drehung 
von Personen mit Rollstuhl ist in den H BVA mit 
≥ 1,50 m x ≥ 1,50 m geringer angegeben als in 
den RASt (2006) mit 2,30 m x 2,30 m für einen 
Rollstuhl bei Kurvenfahrt. 

− Notwendigkeit, Verkehrsräume („Gehbereiche“, 
„Gehbahnen“) sowie lichte Räume für Fußgän-
ger grundsätzlich von Einbauten und Hindernis-
sen jedweder Art freizuhalten: Seitenräume der 
Regelbreite von 2,50 m sind demnach grund-
sätzlich einbaufrei zu halten auch bzgl. Masten 
und Verkehrszeichenträgern (siehe Bild 13). 

− Mindestbreite Seitenraum: Bei häufig auftreten-
den Begegnungsfällen zweier Rollstuhlfahrer 
beträgt der notwendige Verkehrsraum 2,00 m, 
so dass sich die Mindestbreite für den Seiten-
raum auf 2,70 m erhöht. 

− Breite Seitenraum an Engstellen: An Engstellen 
ist zu berücksichtigen, dass bei Seitenraumbrei-
ten unter 1,60 m die Fortbewegung von Men-
schen mit Rollstuhl nur unter Inanspruchnahme 
der Sicherheitsräume möglich ist. 

− Treppen und Rampen werden in den 
H BVA (2011) als eigenes Entwurfselement 
„Elemente zur Überwindung von Höhenunter-
schieden“ geführt. In den RASt (2006) bilden 
sie Bestandteil des Kapitels 6.1.8.8 „Unter- und 
Überführungen“ und sind somit Teil der Über-
querungsanlagen für Fußgänger, was eine ge-
zielte Suche der entsprechenden Inhalte er-

schwert. Die Anordnung der Elemente zur 
Überwindung von Höhenunterschieden durch 
Fußgänger in einem eigenen Unterkapitel sollte 
bei der Fortschreibung der RASt (2006) geprüft 
werden. 

 
Bild 13: Prinzipskizze – Zonierung von Fußgängerverkehrs-

flächen (Bild 11, H BVA 2011) 

− In der Ausgestaltung von Borden gibt es bzgl. 
der Belange der Barrierefreiheit folgenden Ziel-
konflikt: Rollstühle oder Rollatoren können den 
Bord je leichter überwinden, desto stärker die 
Rundung des Bordes ausfällt. Die Ertastbarkeit 
mit dem Langstock durch Blinde und Sehbehin-
derte wird allerdings mit stärker ausgeprägten 
Rundungen erschwert. Umso weniger ein Bord 
andererseits abgerundet ist, desto leichter ist er 
mit dem Langstock ertastbar und desto schwie-
riger ist die Überwindbarkeit mit Rollstuhl oder 
Rollator. Die RASt (2006) geben eine Bordhöhe 
von 3 cm vor und empfehlen eine rechtwinklige 
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Ausbildung des Bords. Eine differenziertere 
Diskussion dieser Thematik in den RASt (2006) 
sollte geprüft werden einschließlich der Option 
differenzierter Bordhöhen. Hierbei werden, wie 
in Bild 14 gezeigt, Borde an Überquerungsstel-
len bis auf Fahrbahnniveau abgesenkt („Nullab-
senkung“) und seitlich davon ein erhöhter Bord 
angeboten. Zwingend notwendig ist die Anord-
nung von Bodenindikatoren, welche ein unge-
wolltes Verlassen des Gehwegs durch blinde 
und sehbehinderte Menschen im Bereich der 
Nullabsenkung verhindern (siehe dazu auch 
Boenke et al. 2014). Boenke et al. (2015) emp-
fehlen bei einer Einbauhöhe von 3 cm eine 
Ausrundung der Bordsteinkante mit einem Ra-
dius von r = 2 cm und geben Empfehlungen für 
Bodenindikatoren an Überquerungsstellen. Ger-
lach et al. (2014) weisen auf die hohe Bedeu-
tung der Gestaltung von Fußgänger-
Überquerungsstellen mit differenzierten Bord-
höhen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für 
schwächere Verkehrsteilnehmer hin. 

− Die H BVA (2011) machen Angaben zu Anfor-
derungen an die Beleuchtung sowie das Stadt-
mobilar einschließlich Baumpflanzungen aus 
Sicht der Barrierefreiheit, die Relevanz für die 
RASt sollte geprüft werden. 

− Geprüft werden sollte auch die Relevanz von 
Kriterien der Barrierefreiheit für die Gestaltung 
und die Erreichbarkeit von Haltestellen des 
ÖPNV für die RASt. 

− Die Straßenraumgestaltung in Anlehnung an 
den „Shared Space“-Gedanken wird in den 
H BVA (2011) kritisch diskutiert, Anforderungen 
aus Sicht der Barrierefreiheit werden konkret 
formuliert. Diese Aspekte sollten in diesbezügli-
che Kapitel der RASt (2006) integriert werden. 

− Bedeutung lückenloser Wegenetze: Die Quali-
tät eines barrierefreien Wegenetzes wird maß-
geblich durch den Grad seiner Vollständigkeit 
beeinflusst. Die Bedeutung dieses Aspekts für 
die RASt sollte geprüft werden. 

− Überquerungsstellen an Bahnkörpern: Die Prin-
zipskizzen für Überquerungsstellen für Fuß-
gänger an Bahnkörpern sind konsistent, geprüft 
werden sollte die Aufnahme von Maßen sowie 
Bodenindikatoren in der Skizze der RASt. 

− Furten: Die Maße für Furten und Umlaufsperren 
werden in den H BVA (2011) detaillierter be-
schrieben als in den RASt (2006), z. B. mit Ma-
ßen zu Mindesttiefen für Aufstellflächen. 

− Barrierefreie Parkierungsstände (H BVA 2011): 
Es wird empfohlen bei Parkierungsanlagen et-
wa 3 % der Parkstände barrierefrei zu gestalten 
und bei kleineren Parkierungsanlagen mindes-
tens einen barrierefreien Parkierungsstand vor-
zusehen. In den RASt (2006) werden keine 
derartigen Mengenangaben gemacht. 

 
Bild 14: Prinzipskizze – Getrennte Überqerungsstelle mit dif-

ferenzierter Bordhöhe und Bodenindikatoren (links: 
an gesicherter Überquerung, rechts: an ungesicherter 
Überquerung) (Bild 40, H BVA 2011) 

2.2.9 „Shared Space“-Gedanken (FGSV 
2014b) 

Die Hinweise zu Straßenräumen mit besonderem 
Querungsbedarf, Anwendungsmöglichkeiten des 
„Shared Space“-Gedankens (HSQB) 
(FGSV 2014b) sind im FSGV-
Arbeitsausschuss 2.3 „Stadtstraßen“ erarbeitet 
worden auf Basis einer umfangreichen Untersu-
chung von Einsatzbereichen und -grenzen von 
Straßenraumgestaltungen nach dem „Shared 
Space“-Gedanken (Baier et al. 2015). Sie schlie-
ßen eine Lücke der RASt (2006), die sich durch 
das hohe Interesse von Kommunen am „Shared 
Space“-Gedanken sowie an der Stärkung der Be-
lange von Fußgängern und Radfahrern auch an 
höher belasteten Stadtstraßen ergibt, und sind da-
her für die Fortschreibung der RASt von besonde-
rer Bedeutung. 
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Bild 15: Orientierungswerte für Einsatzgrenzen des „Shared Space“-Gedankens bei Straßenräumen mit besonderem Querungs-

bedarf (Tabelle 1, FGSV 2014b) 

Die HSQB behandeln höher belastete angebaute 
Hauptverkehrsstraßen mit regionaler oder nah-
räumiger Verbindungsfunktion (HS III, HS IV nach 
den RIN) und explizit keine Erschließungsstraßen 
mit geringen Verkehrsstärken, welche straßenver-
kehrsrechtlich als „Verkehrsberuhigter Bereich“ mit 
Zeichen 325 StVO ausgewiesen werden. Die 
HSQB beruhen auf dem Grundprinzip, dass das in 
den RASt (2006) im Rahmen der typischen Ent-
wurfssituation des Wohnwegs sowie der baulichen 
Maßnahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung in Er-
schließungsstraßen behandelte Mischungsprinzip 
gemäß Zeichen 325/326 StVO nicht auf höher be-
lastete Hauptverkehrsstraßen übertragen werden 
darf. Dort darf eine Verbesserung der Situation von 
Fußgängern bei der Querung und beim Aufenthalt 
in den Seitenräumen nicht die Grenzen zwischen 
Fahrbahn und Seitenraum verwischen, um subjek-
tiv und objektiv die Sicherheit aller Verkehrsteil-
nehmer zu gewährleisten.  

Die HSQB zeigen auf,  

− unter welchen stadträumlichen und verkehrli-
chen Voraussetzungen eine weiche Separation 
von Fahrbahn und Seitenraum unter weitge-
hendem Verzicht auf eine Verkehrsregelung 
eingesetzt werden kann, 

− welche Entwurfsgrundlagen zu beachten sind, 

− welche Ausbautypen geeignet sind, 

− welche Gliederungselemente und Oberflächen-
gestaltungen eingesetzt werden können, 

− wie die Belange der Barrierefreiheit berücksich-
tigt werden können und 

− wie die planerischen Lösungen straßenver-
kehrsrechtlich eingeordnet werden können. 

Bild 15 zeigt die Orientierungswerte der HSQB für 
Einsatzgrenzen des „Shared Space“-Gedankens 

bei Straßenräumen mit besonderem Querungsbe-
darf unterschieden nach den folgenden drei Kom-
plexitätsstufen: 

− K1: Hauptverkehrsstraßen ohne bedeutsame 
Anschlussknotenpunkte von Erschließungs-
straßen 

− K2: Hauptverkehrsstraßen mit bedeutsamen 
Anschlussknotenpunkten von Erschließungs-
straßen 

− K3: Knotenpunkt von (gleichrangigen) Haupt-
verkehrsstraßen 

Zu den verkehrlichen Voraussetzungen gehören 
ein ausreichend hoher linien- oder flächenhafter 
Querungsbedarf durch Fußgänger, hohe Ver-
kehrsbelastungen von Fußgängern und Radfah-
rern auch in Längsrichtung, Kfz-Verkehrsbelas-
tungen unterhalb des Grenzbereichs zur Kapazität 
und niedrige Schwerverkehrsbelastungen. Für den 
Kfz-Verkehr sind geringe Geschwindigkeiten anzu-
streben. Der ruhende Verkehr sollte soweit wie 
möglich verlagert werden. Der Radverkehr ist im 
Mischverkehr auf der Fahrbahn zu führen. Auf Be-
schilderung und Markierung soll weitgehend ver-
zichtet werden. 

Städtebaulich sind Räume mit flächiger Ausdeh-
nung besser geeignet als lineare Räume, da sie 
hinreichend Gestaltungsspielräume bieten und zu-
dem nicht den Eindruck von „Fahrstraßen“ und 
(schneller) Bewegung vermitteln. Geeignet sind 
auch Räume mit auffälligen Gestaltungselementen 
wie z.B. weit auskragenden Vordächern oder be-
sonderen Eingangsgestaltungen. 

Geschildert werden im Weiteren funktionale Glie-
derungselemente (linear und punktuell) sowie 
Grundprinzipien der Oberflächengestaltung. Be-
lange der Barrierefreiheit haben eine besondere 
Bedeutung in Straßenräumen, die mit weicher Se-



 

  

26 

paration gestaltet werden, da sie für u. a. blinde 
und sehbehinderte Personen zu Orientierungs-
problemen führen können. Hinweise zu Anforde-
rungen an Leitsysteme zur Orientierung werden 
durch Verweise auf die H BVA (2011) sowie die 
einschlägigen DIN-Normen gegeben. 

Verkehrsrechtlich wird für Straßenräume mit be-
sonderem Querungsbedarf eine Geschwindig-
keitsbeschränkung von 20 km/h mit Zeichen 
274 StVO empfohlen. Durch eine Gestaltung der 
Straßenräume nach HSQB kann bei einer zulässi-
gen Geschwindigkeit von 20 km/h ein verträgliches 
Geschwindigkeitsniveau von 20 bis 30 km/h für die 
V85 erreicht werden (Baier et al. 2015). Das Ge-
schwindigkeits- und Interaktionsverhalten der Ver-
kehrsteilnehmer in den von Baier et al. (2015) in 
Deutschland untersuchten Fallbeispielen mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h 
entspricht damit den vergleichend in der Schweiz 
untersuchten „Begegnungszonen“. 

Abschließend werden Hinweise zum Planungspro-
zess sowie zu Umsetzung und Wirkungskontrolle 
gegeben. 

Die HSQB sind zugehörig zum individuellen Ent-
wurf und könnten z.B. Kapitel 6.2.3 „Geschwindig-
keitsdämpfung in städtischen Hauptverkehrsstra-
ßen“ ergänzen. 

2.2.10 Bemessung von Straßenverkehrsanla-
gen (HBS 2015) 

Grundsätzlich bestehen zwischen den RASt (2006) 
und dem Handbuch für die Bemessung von Stra-
ßenverkehrsanlagen (HBS 2015) nur wenige 
Schnittstellen. Konkret wird an sechs Stellen in den 
RASt (2006) auf das HBS verwiesen: 

− In Kapitel 3.5 (RASt 2006) in Zusammenhang 
mit der Abschätzung verkehrlicher Auswirkun-
gen, der Bewertung und Abwägung 

− In Kapitel 5.3.2 (RASt 2006) hinsichtlich der 
Ermittlung der verkehrlichen Einsatzgrenzen 
von Kreisverkehren 

− In Kapitel 6.1.1.1 (RASt 2006) bei der Auswahl 
verschiedener Fahrbahnquerschnitte unter Be-
rücksichtigung der Verkehrsstärke 

− In Kapitel 6.1.10.8 (RASt 2006) hinsichtlich ver-
kehrliche Einsatzgrenzen von Bushaltestellen 
auf der Fahrbahn 

− In Kapitel 6.3.3 (RASt 2006) in Zusammenhang 
mit der Bemessung der Aufstelllänge von 
Linksabbiegestreifen an Einmündungen bzw. 
Kreuzungen mit vorfahrtregelnden Verkehrszei-
chen 

− In Kapitel 6.3.5.11 (RASt 2006) hinsichtlich der 
Kapazität signalisierter großer Kreisverkehre 

Dabei sind trotz grundlegender Überarbeitung des 
HBS die genannten Bezüge noch aktuell. Anpas-
sungsbedarf ergibt sich lediglich durch das neu in 
das HBS (2015) aufgenommene Kapitel S3 zur 
Bewertung der Verkehrsqualität von Hauptver-
kehrsstraßen. So können die im RASt (2006)-
Kapitel 6.1.10.8 beschriebenen Einsatzbereiche für 
Bushaltestellen in Seitenlage (Tab. 4) gemäß 
HBS (2015) nach oben korrigiert werden.  

 
Tab. 4: Verkehrliche Einsatzbereiche für Bushaltestellen in 

Seitenlage (Tabelle 41; RASt 2006) 

Allerdings sind gemäß HBS Aussagen zum Ver-
kehrsablauf nur indirekt über die Erschließungsin-
tensität möglich (Tab. 5). So sind unter der Vorga-
be der QSV D bei Taktfolgen von 10 Minuten und 
Bushalten auf der Fahrbahn auf Hauptverkehrs-
straßen mit normalbreiten Fahrstreifen Verkehrs-
stärken bis ca. 950 Kfz/h möglich. 

 
Tab. 5: Erschließungsintensität in Abhängigkeit von der Art 

und Anzahl der Erschließungsvorgänge außerhalb 
der Knotenpunktbereiche (Tabelle S3-3; HBS 2015) 

Verweise im HBS (2015) auf die RASt (2006) sind 
hinsichtlich  
− der Geltungsbereiche der HBS-Verfahren in 

Kapitel S1 bis S9, 

− der Einflussgrößen in Kapitel S3, S5 und S7, 

− der Empfehlung Linksabbieger gesichert zu füh-
ren in Kapitel S4,  
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− der Dimensionierung von Abbiegefahrstreifen 
an Knotenpunkten mit LSA in Kapitel S4 sowie  

− der Vermeidung von Aufweitung in Nebenstra-
ßenzufahrten an Knotenpunkten ohne LSA in 
Kapitel S5. 

Aufgrund der späteren Veröffentlichung des 
HBS (2015) sind diese Aspekte mit den Inhalten 
der RASt (2006) abgestimmt und für die Fort-
schreibung der RASt (2006) kein Handlungsbedarf 
erforderlich. 

2.2.11 Lichtsignalanlagen (RiLSA 2015) 

Grundsätzlich bestehen zwischen den RASt (2006) 
und den Richtlinien für Lichtsignalanlagen 
(RiLSA 2015) nur wenige Schnittstellen. Konkret 
wird an fünf Stellen in den RASt (2006) auf die 
RiLSA verwiesen: 

− Im Kapitel 5.3.2 werden in Zusammenhang mit 
dem Entwurf von Knotenpunkten mit LSA die 
signaltechnischen Vorgaben der RiLSA behan-
delt. 

− Hinsichtlich der Signalisierung von Querungs-
anlagen (Furten) wird in Kapitel 6.1.8.6 auf die 
Gültigkeit der RiLSA und die dort getroffenen 
Aussage zu Betriebszeiten von LSA verwiesen. 

− Für Knotenpunkte mit LSA und Fußgängerlicht-
signalanlagen werden in Kapitel 6.1.8.6 Haltli-
nien- und Furtmarkierung in Anlehnung an die 
RiLSA erläutert. 

− Für Knotenpunkte mit LSA wird in Kapitel 6.3.4 
hinsichtlich der Bemessung der Aufstellstrecke 
in Abbiegefahrstreifen empfohlen: „[…] die Auf-
stellstrecke lA so lang [auszubilden], dass die in 
einem Umlauf ankommenden Fahrzeuge auf-
genommen werden können.“ Dies widerspricht 
den Vorgaben in den RiLSA (2015) nach denen 
die Aufstellstrecke lA so lang auszubilden ist, 
dass die Rückstaulänge, die in 95 % der Fälle 
nicht überschritten wird (sogenannter 95 %-
Rückstau), aufgenommen werden kann. Bei der 
Fortschreibung der RASt sollte die Formulie-
rung aus den RiLSA (2015) übernommen wer-
den. 

− Identische Vorgaben sind im RASt (2006)-
Kapitel 6.3.4 und den RiLSA hinsichtlich der 
Entfernung für eine Fahrstreifenreduktion hinter 
einem Knotenpunkt mit LSA gegeben, der Ab-
stand zwischen Knotenunkt und Fahrstreifenre-
duktion soll der dreifachen Freigabezeit in Me-
tern entsprechen. 

In Kapitel 6.1.8.6 der RASt (2006) und den 
RiLSA (2015) sind Darstellungsunterschiede in den 

Ausführungshinweisen zur Haltlinien- und Furtmar-
kierung an Knotenpunkten mit LSA und Fußgän-
ger-LSA hinsichtlich des Abstandes zwischen Sig-
nalgeber und Haltlinie vorhanden: In den RASt er-
folgt die Darstellung einschließlich der Breite der 
Haltlinien und Standardmäßig mit einem festem 
Abstand (ohne Haltlinienbreite) von 3,00 m (Bild 
16) und in den RiLSA ohne Breite der Haltlinien mit 
einem Abstand von ≥ 3,00 m (Bild 17). Hier ist im 
Rahmen der RASt-Fortschreibung eine Harmoni-
sierung anzustreben. 

 
Bild 16: Abmessungen und Markierungen von Fußgänger- 

und Radfahrerfurten (Bild 82, RASt 2006) 

 
Bild 17: Haltlinien- und Furtmarkierungen (Bild 22, RiLSA 

2015) 

2.2.12 Straßenraumgestaltung innerhalb be-
bauter Gebiete (ESG 2011) 

Eine gute Übereinstimmung existiert zwischen den 
Empfehlungen zur Straßenraumgestaltung inner-
halb bebauter Gebiete (ESG 2011) und den 
RASt (2006), wobei sich Anknüpfungspunkte vor 
allem für Erschließungsstraßen ergeben. Das Ver-
fahren der städtebaulichen Bemessung wird mit 
einer im Vergleich zu den RASt (2006) leicht adap-
tierten Grafik aber sonst identisch zu den 
RASt (2006) beschrieben, auch die Vorgaben zur 
Gliederung von Querschnitten zeigen eine gute 
Übereinstimmung. Geprüft werden kann, ob bei ei-
ner Fortschreibung der RASt (2006) auch das Brei-
tenverhältnis von 50 % : 50 % (Seitenraum :  Rich-
tungsfahrbahn) für Straßen mit raumwirksamem 
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Mittelstreifen in die RASt übernommen werden 
sollte. Geprüft werden sollte darüber hinaus die 
Relevanz gestalterischer Implikationen von Maß-
nahmen zur Geschwindigkeitsdämpfung, von Dis-
kontinuitäten in Querschnitten sowie von unsym-
metrischen Querschnitten für die RASt (2006). Die 
ESG (2011) vertiefen die in den ersten Kapiteln 
erarbeiteten Grundsätze und Hinweise zur Gestal-
tung von Straßen- und Platzräumen in Kapitel 3.6 
gezielt für ausgewählte Gebietstypen (historisch 
geprägte Innenstadtgebiete, dörflich geprägte Ge-
biete, neue Wohngebiete, Gewerbegebiete). Für 
eine Weiterentwicklung der typischen Entwurfssi-
tuationen der RASt (2006) sollten diese Gebietsty-
pen berücksichtigt werden. 

Für Straßenräume in Gewerbegebieten wurden die 
„Hinweise zur Straßenraumgestaltung in Gewer-
begebieten“ (FGSV 2007) erarbeitet. 

Die Hinweise unterscheiden zwischen Gebieten 
mit industrienahen Nutzungen, mit großflächigen 
Handels- und Freizeiteinrichtungen und mit dienst-
leistungsnahen Nutzungen, wobei die Vielfalt der 
Typen von Gewerbegebieten unterstrichen wird. 
Für den Straßenraumentwurf werden die Straßen 
wie folgt gegliedert: 

− Straßen in ländlichen Gewerbegebieten 

− Straßen in peripheren Gebieten mit großflächi-
gem Einzelhandel 

− Straßen in Wissenschafts- und Technologie-
parks 

− Straßen in Bestandsneuordnungsgebieten 

Für jede dieser Kategorien werden Anforderungen 
an den Entwurf geschildert und Gestaltungsoptio-
nen vorgegeben. In den anschließenden überrei-
fenden Gestaltungsempfehlungen werden Elemen-
te des Straßenentwurfs immer in Verknüpfung mit 
städtebaulichen Aspekten diskutiert: Querschnitts-
gestaltung und Raumwirkung, Knotenpunktgestal-
tung, Grundstückszufahrten, Stellplatzflächen, Sei-
tenräume, Oberflächengestaltung und Material-
wahl, Straßenbeleuchtung, Beschilderung und 
Werbeeinrichtungen.  

Für eine Fortschreibung der RASt sollten die Hin-
weise vor allem in der Weiterentwicklung der typi-
schen Entwurfssituationen Gewerbestraße, Indust-
riestraße und Verbindungsstraße, aber auch für die 
Elemente des individuellen Entwurfs Berücksichti-
gung finden. 

2.2.13 Kreisverkehre (FGSV 2006) 

Zum Thema der Kreisverkehre wurde kurz vor dem 
Erscheinen der RASt (2006) das Merkblatt für die 

Anlage von Kreisverkehren (FGSV 2006) veröffent-
licht. Dadurch und durch korrespondierende Auto-
ren wird eine hohe Übereinstimmung der beiden 
Regelwerke gewährleistet. In beiden Regelwerken 
wird nach folgenden Kreisverkehrstypen unter-
schieden: 

− Minikreisverkehre, die ausschließlich innerhalb 
bebauter Gebiete einzusetzen sind und Außen-
durchmesser zwischen 13 und 22 m aufweisen. 
Die Kreisinsel wird dabei aus fahrgeometri-
schen Gründen für den Schwerverkehr über-
fahrbar ausgebildet. Kreiszufahrt, -ausfahrt und  
-fahrbahn sind einstreifig.  

− Kleine Kreisverkehre, die innerhalb und außer-
halb bebauter Gebiete angeordnet werden kön-
nen und i.d.R. Außendurchmesser zwischen 26 
und 40 m haben. Die Kreisinsel wird bei kleinen 
Kreisverkehren baulich von der Kreisfahrbahn 
getrennt. Kreiszufahrt, -ausfahrt und -fahrbahn 
sind einstreifig. 

− Zweistreifig befahrbare Kreisverkehre, die in-
nerhalb und außerhalb bebauter Gebiete ein-
setzbar sind, weisen i. d. R. Außendurchmesser 
zwischen 40 m und 60 m auf. Die Kreisfahr-
bahn ist bei diesen Kreisverkehren für Pkw 
zweistreifig befahrbar (keine markierten Fahr-
streifen) und die Zufahrten können je nach Ver-
kehrsbelastung mit einem oder zwei markierten 
Fahrstreifen ausgebildet werden. Die Kreisaus-
fahrt ist immer einstreifig. 

− Große Kreisverkehre mit zwei oder mehreren 
durch Markierung gekennzeichneten Fahrstrei-
fen auf der Kreisfahrbahn sollen nur mit Licht-
signalanlage betrieben werden. Sie bilden da-
her keine Kreisverkehre im herkömmlichen Sin-
ne, sondern sind gemäß RiLSA (2015) eher als 
Sonderform lichtsignalgesteuerter Knotenpunk-
te zu betrachten. 

Die Einsatzgrenzen für die verschiedenen Kreis-
verkehrstypen werden im Merkblatt detaillierter be-
schrieben (einschließlich der Möglichkeit höherer 
Verkehrsstärken bei günstiger Verkehrsverteilung) 
und auch visualisiert (siehe Bild 18). Das Merkblatt 
(FGSV 2006) gibt Orientierungswerte für die Kapa-
zitäten von kleinen Kreisverkehren mit zweistreifig 
befahrbaren Elementen sowie für Kreisverkehre 
mit Lichtsignalanlagen, derartige Werte sind in den 
RASt (2006) nicht enthalten. 



 29 

 
Bild 18: Orientierungswerte für die Kapazität von Kreisverkeh-

ren (Bild 9, FGSV 2006) 

Die Angaben zu den Entwurfselementen stimmen 
exakt überein. Das Merkblatt (FGSV 2006) gibt al-
lerdings zusätzlich zu den Angaben in den 
RASt (2006) Maße für die bauliche Breite des 
Kreisrings und die Radien der Eckausrundungen 
für Kreisverkehre mit zweistreifig befahrbarer 
Kreisfahrbahn an. Die Obergrenze der Breite des 
Kreisrings für Minikreisverkehre wird in den RASt 
(2006) mit 5,0 m, im Merkblatt (FGSV 2006) hin-
gegen mit 6,0 m angegeben. Dabei ist das in den 
RASt (2006) angegebenen Maß als richtig einzu-
stufen, da die maximale Kreisringbreite beim 
kleinsten zulässigen Außendurchmesser maßge-
bend wird (13 m) und somit bei 6 m Kreisringbreite 
der Kreisinseldurchmesser nur noch 1 m betragen 
würde, was wiederum zu gefährlich hohen Ge-
schwindigkeiten aufgrund der fehlenden Ablen-
kung der Fahrzeuge führt. Im Merkblatt werden 
über die RASt (2006) hinausgehend Angaben zur 
Gestaltung der Mittelinseln gemacht, verschiedene 
Prinzipskizzen (z. B. für einen Bypass sowie die 
Führung des ÖPNV über Kreisverkehre einschließ-
lich Haltestellen) gezeigt und Hinweise zur Be-
schilderung, Beleuchtung sowie baulichen Ausfüh-
rung gegeben. 

Neue Forschungserkenntnisse zu Minikreisverkeh-
ren liegen mit der Untersuchung „Minikreisverkehre 
– Ableitung ihrer Einsatzbereiche und Einsatz-
grenzen“ (Baier et al. 2014) vor. Vor dem Hinter-
grund einer in der Praxis recht uneinheitlichen An-
ordnung bzw. Ausbildung von wichtigen Elementen 
wie Kreisinseln, Fahrbahnteilern und Fußgänger-
überwegen sowie auch Unterschieden in den je-
weiligen Einsatzbereichen hatte das Forschungs-
projekt das Ziel, die in der Praxis vorliegende Viel-
falt an Minikreisverkehren zu erfassen und belast-
bare Aussagen zur Verkehrssicherheit und zur 
Qualität des Verkehrsablaufs in Abhängigkeit von 

Lage und Funktion im Netz und der jeweiligen 
Ausgestaltung der Minikreisverkehre zu gewinnen. 
Untersucht wurden Minikreisverkehre im Erschlie-
ßungsstraßennetz, an Knotenpunkten von Haupt-
verkehrsstraßen untereinander bzw. mit Erschlie-
ßungsstraßen sowie im Ortseinfahrtbereich von 
Ortsdurchfahrten. Letztere sind nach den 
RASt (2006) ausgeschlossen und wurden im Pro-
jekt auch nur in einem Fall tatsächlich vorgefun-
den. Die Untersuchung von Baier et al (2014) 
zeigt, dass die in den RASt (2006) vorgegebenen 
Außendurchmesser und Fahrbahnbreiten für Mini-
kreisverkehre in der Praxis gut eingehalten wer-
den.  

Eine große Vielfalt existiert hingegen in der Ausge-
staltung der Zu- und Ausfahrten, welche aber un-
problematisch zu sein scheint. Baier et al. (2014) 
konstatieren, dass sich „bezüglich der im Regel-
werk geforderten einheitlichen Ausstattung der Mi-
nikreisverkehre mit Fahrbahnteilern und Fußgän-
gerüberwegen in allen Zufahrten sich keine präg-
nanten Empfehlungen ableiten [lassen]. Offen-
sichtlich sind in Abhängigkeit der jeweiligen Fuß-
gängerbeziehungen und des Fußgängerverkehrs-
aufkommens auch spezifische Lösungen verkehrs-
sicher zu gestalten.“ 

Aus Sicht der Verkehrssicherheit wurde die große 
Bedeutung der Sichtfelder bestätigt, welche zwin-
gend einzuhalten sind. Darüber hinaus empfehlen 
Baier et al. (2014) eine Prüfung, „ob – je nach La-
ge – die rechtzeitige Erkennbarkeit des Minikreis-
verkehrs durch Hinweis[tafeln] verstärkt werden 
kann“.  

Bondzio et al. (2012) bestätigen in einer Untersu-
chung der Verkehrssicherheit innerörtlicher Kreis-
verkehre weitgehend die im Merkblatt 
(FGSV 2006) enthaltenen Gestaltungsempfehlun-
gen. Betont wird die Bedeutung eines baulich aus-
geführten Innenrings mit einem Niveauunterschied 
von 4 cm bis 5 cm zur Kreisfahrbahn, um eine aus-
reichende Ablenkung der Kfz zu erreichen und ein 
Überholen von Radfahrern im Kreis durch Kfz zu 
unterbinden. 

Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr hat 
sich auch bei hohen Kfz-Verkehrsstärken als eine 
für den Radverkehr sichere Führungsform erwie-
sen. Allerdings weichen Radfahrer bei hohen Kfz-
Verkehrsstärken zunehmend auf den Gehweg aus, 
so dass hier ausreichend breite Seitenräume vor-
gesehen werden sollten. 

Für umlaufende Radwege wurden eine hohe Ak-
zeptanz sowie auch ein hohes Sicherheitsniveau 
festgestellt, wobei sich die Bevorrechtigung des 
Radverkehrs an den Furten als am Wenigsten si-
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cher erwies. Die Autoren empfehlen daher, auch 
bei Kreisverkehren innerhalb bebauter Gebiete die 
Führung der Radfahrer auf umlaufenden Radwe-
gen mit vorfahrtrechtlicher Unterordnung der Rad-
fahrer stärker im Regelwerk zu verankern, da sich 
diese Führungsform als außerordentlich sicher er-
wiesen hat. Zu beachten ist dabei, dass die Anlage 
von Fußgängerüberwegen in diesem Fall nicht 
möglich ist, so dass die Unterordnung der Radfah-
rer eher an Kreisverkehren mit geringen Fußgän-
gerverkehrsstärken in Betracht kommt. 

Zusätzlich zu den, in den hier angeführten Regel-
werken und Forschungsarbeiten, beschriebenen 
Kreisverkehrstypen hat in den letzten Jahren der 
sogenannte Turbokreisverkehr zunehmend an Be-
deutung gewonnen. Ein Turbokreisverkehr ist ein 
abschnittsweise zweistreifiger Kreisverkehr, bei 
dem durch Vorsortierung in den Kreiszufahrten und 
Ansetzen neuer Fahrstreifen auf der Innenseite der 
Kreisfahrbahn, Fahrstreifenwechsel auf der Kreis-
fahrbahn vermieden und Fahrwegüberschneidun-
gen in den Ausfahrten verhindert werden sollen. 
Hierdurch lassen sich auch zweistreifige Kreisaus-
fahrten realisieren (FGSV 2015). Das Arbeitspapier 
Turbokreisverkehre der FGSV (2015) fasst den Er-
kenntnisstand zu dieser Knotenpunktart zusam-
men und gibt Hinweise zu Entwurf, Gestaltung, 
Kapazität, Sicherheit und Ausstattung (Verkehrs-
zeichen, Wegweisung, Markierung, Beleuchtung). 
Ein Großteil der Empfehlungen wurde aus der Un-
tersuchung Brilon/Geppert (2014) abgeleitet. Hin-
sichtlich des Stadtstraßenentwurfs spielen Turbo-
kreisverkehre eine untergeordnete Rolle, da sie 
nur dann zur Anwendung kommen sollten, wenn 
der Fuß- und Radverkehr am Knotenpunkt planfrei 
geführt werden kann (Ausnahme bilden Knotenar-
me mit einstreifige Kreiszu- bzw. -ausfahrten). Tur-
bokreisverkehre sollten deshalb in der Regel nur 
im Vorfeld bebauter Gebiete zur Anwendung 
kommen. Dementsprechend sind Turbokreisver-
kehre im Rahmen des Forschungsvorhabens für 
die in den RASt zu ergänzenden Entwurfshinweise 
zu Straßen im Vorfeld bebauter Gebiete als weite-
re Knotenpunktform relevant (Alternative zu teil-
planfreien/-gleichen Knotenpunkten und Knoten-
punkten mit LSA). 

Lippold et al. (2014) haben in ihrer Untersuchung 
zur Befahrbarkeit plangleicher Knotenpunkte mit 
Lang-Lkw auch Kreisverkehre untersucht. Aus 
Fahrversuchen wurden die Empfehlungen abgelei-
tet:  

− die Kreisfahrbahnbreite auf 7,3 m zu erhöhen 
(dadurch wird die Befahrbarkeit für alle Typen 
von Lang-Lkw gewährleistet).  

− den Ausfahrquerschnitt auf 4,3 m zu verbreitern 
und  

− die Eckausrundung in der Ausfahrt mit Radien 
von 14 m bis 16 m auszuführen. 

Derzeitig wird das Merkblatt für die Anlage von 
Kreisverkehren in der FGSV überarbeitet und eine 
Abstimmung des AA 2.3 im Rahmen der RASt-
Fortschreibung sinnvoll. Letztendlich sind die Er-
gebnisse der laufenden Untersuchung „Einsatz 
und Verkehrssicherheit von Fußgängerüberwegen“ 
(FE 89.0303/2014) zu berücksichtigen. Von der 
Untersuchung werden Erkenntnisse zum Einsatz 
von FGÜ an Knotenpunkten, insbesondere an 
Kreisverkehren, und an Strecken sowie deren 
Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit erwartet. 

2.2.14 Sicherheitsaudit von Straßen  
(ESAS 2002) 

Die Empfehlungen für das Sicherheitsaudit von 
Straßen (ESAS 2002) lagen bei Erscheinen der 
RASt (2006) bereits vor. Die Fortschreibung der 
ESAS steht kurz vor dem Abschluss, die dem-
nächst zur erwartende RSAS (201X) sollte bei der 
Fortschreibung der RASt zwingend Berücksichti-
gung finden. 

Auf typische Sicherheitsdefizite sollte im Regel-
werk zum Stadtstraßenentwurf hingewiesen wer-
den. Diese möglichen Defizite sind für Hauptver-
kehrsstraßen: 

− Unsichere Führung von Fußgängern und Rad-
fahrern in Knotenpunkten 

− Konfliktträchtige Lichtsignalsteuerung 

− Fehlender Schutz für querende Fußgänger und 
Radfahrer auf der Strecke 

− Kombination von Mindestmaßen im Querschnitt 

− Ungünstige Flächenzuweisung für Parken/ La-
den 

Die folgenden Sicherheitsdefizite von Erschlie-
ßungsstraßen werden in den ESAS (2002) be-
nannt: 

− Unwirksame Geschwindigkeitsdämpfung 

− Ungünstige Stellplatzanordnung 

− Fehlender Sichtkontakt zwischen Kraftfahrern 
und Fußgängern 

− Schlechte Erkennbarkeit von Knotenpunkten 
und deren Vorrangregelung 

Berücksichtigt werden sollten auch die Checklisten 
für Hauptverkehrs- und Erschließungsstraßen. 
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2.3 RASt und weitere Materialien 
In Kapitel 2.3 werden FGSV-Materialien mit gerin-
gerem Einfluss (nach Ansicht der Autoren) für die 
Fortschreibung der RASt und/oder geringerer Be-
deutung insgesamt zusammen mit den Inhalten 
von Forschungsprojekten sowie auch der Pla-
nungspraxis zusammengefasst. 

2.3.1 Fußgängerverkehr 

Im Fußgängerverkehr ist seit Veröffentlichung der 
RASt (2006) vor allem das Thema der barrierefrei-
en Gestaltung von Verkehrsanlagen für Menschen 
mit besonderen Mobilitätseinschränkungen oder 
Mobilitätsbehinderungen weiter in den Fokus ge-
rückt. Entsprechende Entwicklungen und Erkennt-
nisse in den FGSV-Regelwerken wurden bereits in 
den Kapiteln 2.2.3 und 2.2.8 dieses Berichts the-
matisiert. Aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung 
liegen zu diesem Thema u.a. aus Gerlach et al. 
(2014) vor.  

Gerlach et al. (2014) untersuchen Defizite der Ver-
kehrssicherheit an Knotenpunkten für „schwächere 
Verkehrsteilnehmer“, insbesondere Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit besonderen Mobili-
tätseinschränkungen oder Mobilitätsbehinderun-
gen. Diese Personengruppen benötigen einen be-
sonderen Schutz im Straßenverkehr. Die Untersu-
chung bestätigt die Eignung der aktuellen Regel-
werke zur Gewährleistung einer hohen Verkehrssi-
cherheit für diese Personengruppe, identifiziert al-
lerdings deutliche Defizite in der Regelwerkskon-
formität bestehender Verkehrsanlagen. 

Die Autoren empfehlen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilneh-
mer neben der regelwerkskonformen Einrichtung 
und Ausführung von Verkehrsanlagen  

− die Einrichtung eines Linksabbiegeschutzes für 
Kraftfahrer an Lichtsignalanlagen,  

− die Einhaltung und Gewährleistung aller Sicht-
beziehungen, 

− die Gestaltung von Fußgänger-Überquerungs-
stellen mit differenzierten Bordhöhen, 

− die verbindliche Einführung des Sicherheitsau-
dits in allen Entwurfsphasen sowie  

− die Einführung des Bestandsaudits als syste-
matischer Bestandteil der örtlichen Unfallunter-
suchung. 

In Ergänzung zu diesem Thema wurde im Rahmen 
des gemeinsamen Forschungsprogramms 2016 
des BMVI sowie der FGSV ein Folgeprojekt mit 
dem Titel „Barrierefreie Gestaltung von Querungs-
anlagen an Ortsdurchfahrten von Bundesfernstra-

ßen“ (FE 02.0406/2016) initiiert (Stand 2018: Aus-
schreibung abgeschlossen). 

Bereits von der FGSV veröffentlicht sind die Hin-
weise zur Integration der Belange von Kindern in 
die Verkehrsplanung (FGSV 2010), in denen An-
forderungen an die Stadtstraßengestaltung aus der 
Perspektive von Kindern diskutiert werden. Das 
Papier zitiert die RASt (2006) und weitere relevan-
te Regelwerke und gibt darüber hinaus einige Hin-
weise speziell für die Zielgruppe der Kinder. Hin-
gewiesen wird auf die Notwendigkeit direkter Füh-
rung der Fußgänger ohne Umwege und auf die 
Bedeutung von Sichtbeziehungen. Das Papier be-
handelt über die Fußgänger hinaus auch den Rad-
verkehr (mit Verweisen auf die ERA), den ÖPNV 
(mit Verweisen auf die EAÖ) und die Straßen-
raumgestaltung (mit Verweisen auf die ESG). Ein 
Spielleitplan wird zur koordinierten Planung von 
Spiel- und Aufenthaltsflächen für Kinder und Ju-
gendliche empfohlen. 

Alrutz et al. (2012) untersuchen Verbesserung der 
Bedingungen für Fußgänger an Lichtsignalanla-
gen. Im Ergebnis zeigt sich, dass die herkömmli-
che Fußgänger-Signalisierung gut geeignet ist, al-
lerdings die für mobilitätseingeschränkten Perso-
nen notwendigen Leiteinrichtungen breiter einge-
setzt werden sollten. Für Restrot- und Restgrün-
zeitanzeigen, die Anzeige von Fußgänger-Gelb 
oder der Räumzeit konnten keine die Verkehrssi-
cherheit erhöhende Wirkungen festgestellt werden 
(tendenziell sogar eher Verschlechterungen ge-
genüber der herkömmlichen Signalisierung). Für 
die herkömmliche Fußgänger-Signalisierung mit 
Grün-Rot leiten Alrutz et al. (2013) folgende Ver-
besserungsvorschläge ab: 

− Möglichst kurze Wartezeiten 

− Verlängerung von Grünzeiten/Räumzeiten 
durch (Video-)Detektion bei entsprechender 
Fußgängernutzung 

− Zwischenhalte auf Mittelinseln vermeiden 

− Keine zeitgleiche Freigabe mit bedingt verträg-
lichen Kfz-Strömen oder Warnung durch gelbes 
Blinklicht 

− Anpassung der Mindestfreigabezeiten (Reakti-
ons- bzw. Zuwegzeiten von 2 bis 3 s aufgrund 
der demografischen Entwicklung zusätzlich be-
rücksichtigen)  

Weitere wesentliche Entwicklungen, welche ver-
schiedene Belange des Fußgängerverkehrs betref-
fen, werden aus dem abgeschlossen FE 
82.0602/2013 „Systematische Untersuchung si-
cherheitsrelevanten Fußgängerverhaltens" und FE 
89.0303/2014 „Einsatz und Verkehrssicherheit von 



 

  

32 

Fußgängerüberwegen“ erwartet (Stand 2018: Ver-
öffentlichung ausstehend).  

2.3.2 Radverkehr 

Im Radverkehr ist seit Erscheinen der RASt (2006) 
sowohl nachfrage- als auch angebotsseitig eine 
hohe Dynamik zu beobachten (Baier et al. 2013). 
Radverkehrsnetze werden dichter, die Radver-
kehrsanlagen werden werden vielfältiger genutzt, 
auch als Folge der StVO-Novellen. Um dieser ho-
hen Dynamik Rechnung zu tragen und die Praxis 
der Planung von Radverkehrsanlagen so aktuell 
wie möglich zu berücksichtigen, wird dem Radver-
kehr in diesem Projekt in der Befragung, den er-
gänzenden Analysen sowie den Workshops be-
sondere Aufmerksamkeit geschenkt. Im Folgenden 
werden als Teil der Grundlagenanalyse und erster 
Baustein der Synopse für den Radverkehr For-
schungsergebnisse, aktuelle Materialien z. B. zu 
Radschnellverbindungen, sowie auch FGSV-
Materialien (vgl. auch Kapitel 2.2.5) beschrieben 
und auf laufende Projekte wird hingewiesen. 

Pedelecs und E-Bikes 

− Gemäß einer Untersuchung der UDV (2017) er-
freuen sich Fahrzeuge, wie Pedelecs und E-
Bikes immer größerer Beliebtheit (2016 waren 
15 % aller verkauften Fahrräder Elektrofahrrä-
der).  

Im Rahmen der Untersuchung der UDV (2017) zu 
Pedelecs und anderer Fahrzeuge konnten folgen-
de Erkenntnisse gewonnen werden:  

− Pedelecs werden verstärkt von älteren Ver-
kehrsteilnehmern und S-Pedelecs eher von 
jüngeren, berufstätigen Personen genutzt. 

− Pedelecfahrer sind etwas schneller als konven-
tionelle Fahrradfahrer und die Fahrgeschwin-
digkeiten der Pedelecfahrer variieren stärker. 

− Mit der Zahl der Pedelecs selbst steigt auch die 
Zahl der Unfälle mit Pedelecbeteiligung, mit ei-
nem sehr hohen Anteil älterer Fahrer. Unfallur-
sache ist meist der Kontrollverlust über das Pe-
delec. Pedelecfahrer verunglücken schwerer 
als Fahrradfahrer ihrer jeweiligen Altersgruppe. 

Die Autoren der Studie empfehlen: Es sollten spe-
zielle Fahrtrainings angeboten und genutzt wer-
den, um die Fahrdynamik eines Pedelecs und das 
Fahren mit höheren Geschwindigkeiten zu trainie-
ren und somit das Pedelec sicher zu beherrschen. 
Das gilt nicht nur, aber ganz besonders für die älte-
ren Fahrer. Im Sinne eines Eigenschutzes ist die 
konsequente Nutzung eines Fahrradhelms emp-
fehlenswert (UDV 2017). Hinsichtlich der Infra-
struktur wird in der Studie empfohlen die Radver-

kehrsanlagen gemäß den ERA (2010) so auszu-
gestalten, dass sichere Überholvorgänge von 
Zweiradfahrern untereinander möglich sind, welche 
bereits durch Vorgaben der ERA (2010) gewähr-
leistet ist (UDV 2017). 

Radschnellverbindungen 

Radschnellverbindungen sind Verbindungen, die 
ausschließlich dem Radverkehr dienen, ein durch-
gängig sicheres und komfortables Fahren mit ho-
hen Geschwindigkeiten ermöglichen und in den 
RASt (2006) nicht behandelt werden. Radschnell-
verbindungen stellen keine eigene Führungsform 
des Radverkehrs dar, sondern verwenden und 
kombinieren unterschiedliche Führungsformen. In 
Deutschland gibt es seit 2010 Bestrebungen zur 
Etablierung von Radschnellverbindungen, ver-
schiedene Potenzial- und Machbarkeitsstudien lie-
gen vor, erste Teile von Radschnellverbindungen 
sind umgesetzt (siehe z.B. Radschnellweg Göttin-
gen, Radschnellweg Ruhr). Erfahrungen zur Nut-
zung dieser Angebote bzgl. Verlagerungspotenzia-
le von anderen Verkehrsmitteln sowie typischen 
Wegelängen auf diesen Verbindungen liegen nur 
im geringen Umfang vor. Die Planung dieser Anla-
gen ist aber durch eine hohe Dynamik gekenn-
zeichnet, welche durch eine bundesweite Förde-
rung weiter verstärkt wird. 

International sind die Niederlande Vorreiter zum 
Bau von Radschnellverbindungen („Fietssnelwe-
gen“, Spapé et al. 2015). Dort wird vor allem mit 
dem Ziel der Stauvermeidung seit 2006 an einem 
nationalen Netz gebaut, welches bis 2025 eine 
Länge von 625 km umfassen soll. Die Stadt Ko-
penhagen plant, vor allem vor dem Hintergrund 
des Klimaschutzes, 26 radial auf das Stadtzentrum 
zulaufende Radschnellverbindungen („Cykelsuper-
stier“), von denen einige bereits realisiert sind. 
Radschnellverbindungen werden auch in England 
(„Cycle Highways“), der Schweiz („Velobahnen“) 
sowie in Belgien geplant, durchgängig mit einem 
Fokus auf Pendlerverkehre. 

Die FGSV hat auf diese Entwicklungen reagiert 
und das „Arbeitspapier „Einsatz und Gestaltung 
von Radschnellverbindungen“ (ARV) veröffentlicht 
(FGSV 2014a). Das Arbeitspapier wird derzeit 
überarbeitet und soll als Hinweispapier veröffent-
licht werden. Das ARV gibt derzeit die folgenden 
Kriterien für Radschnellverbindungen an: 

− Sichere Befahrbarkeit auch bei hohen Ge-
schwindigkeiten, Ermöglichung von Reisege-
schwindigkeiten von 20 km/h, Fahrgeschwin-
digkeiten von mind. 30 km/h 

− Direkte, weitgehend umwegfreie Linienführung 
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− Mögliche Führungsformen innerorts: selbst-
ständige Radverkehrsanlagen (Verlauf unab-
hängig von Straßen), fahrbahnbegleitende 
Radwege, Radfahrstreifen (auch mit zugelas-
senem Busverkehr), Fahrradstraßen, Wege mit 
zugelassenem land-/forstwirtschaftlichen Ver-
kehr, Straßen mit vzul = 30 km/h (bei Vorfahrt an 
Knotenpunkten) 

− Ausgeschlossene Führungsformen: gemeinsa-
me Geh- und Radwege, Gehwege/Bereiche für 
Fußgänger mit zugelassenem Radverkehr, ver-
kehrsberuhigte (Geschäfts-)Bereiche 

− Grundsätzliche Trennung von Fußgänger- und 
Radverkehr, möglichst wenig Beeinträchtigung 
durch Schnittstellen mit dem Kfz-Verkehr 

− Breiten im Zweirichtungsverkehr: 4 m zzgl. Si-
cherheitstrennstreifen, Breiten im Einrichtungs-
verkehr: 3 m zzgl. Sicherheitstrennstreifen nach 
H BVA (2011) von 0,60 m (mind. 0,30 m) 

− Max. Zeitverluste: 30 s/km innerorts, 15 s/km 
außerorts 

− Steigungen von max. 6 % bei freier Trassierung 

− Hohe Belagsqualität mit geringem Widerstand, 
getrennt für Fuß-/Radweg 

− Beleuchtung: innerorts ortsfest, außerorts wün-
schenswert 

− Hochwertige Ausstattung, z. B. Wegweisung, 
Servicestationen und Winterdienst – siehe auch 
Regionalverband Ruhr (2014) 

Das ARV (FGSV 2014a) diskutiert darüber hinaus 
ausführlich die Ausbildung von Knotenpunkten und 
Querungsanlagen, da diese einen maßgeblichen 
Einfluss auf Gesamtverkehrsqualität der Rad-
schnellverbindung haben. 

Die hohen Qualitätsstandards für Radschnellver-
bindungen sind bei hohen Potenzialen über größe-
re Entfernungen gerechtfertigt, so dass vor allem 
Radverkehrsverbindungen innerhalb von Kommu-
nen, im Stadt-Umland-Bereich sowie für Verflech-
tungen mittelgroßer Städte geeignet sind. Das 
ARV gibt einen Entfernungsbereich von 5 km bis 
15 km an, wobei inzwischen auch deutlich längere 
Radschnellverbindungen geplant werden (siehe 
z.B. Radschnellweg Ruhr).  

Radschnellverbindungen sollen Aktivitätsstandorte 
mit ausreichend hohen Quell- und Zielverkehrsauf-
kommen (z.B. Wohnstandorte, Arbeitsplätze, Uni-
versitäten, Schulen, Bahnhöfe, Einkaufs- und Frei-
zeiteinrichtungen) miteinander verknüpfen und 
damit vordergründig zur Abwicklung des Alltags-
verkehrs dienen. Touristische Verkehre können 

mitbetrachtet werden, sie stellen aber nicht die 
Entscheidungsgrundlage für geeignete Rad-
schnellverkehrskorridore dar. Eine Prognosever-
kehrsstärke im Querschnitt von 2.000 Radfahrern 
pro Tag ist laut FGSV (2014a) anzustreben. 

Die im ARV (FGSV 2014) vorgeschlagenen Stan-
dards für Radschnellverbindungen werden in der 
aktuellen Planungspraxis zum Teil angepasst (sie-
he z.B. AGFS 2015, Gertz et al. 2017, Gwiasda et 
al. 2015). So definiert die Stadt Freiburg z.B. im 
Radverkehrskonzept 2020 drei Kategorien für das 
Radverkehrsnetz: Vorrang-, Haupt- und Nebenrou-
te. Für die Vorrangrouten, welche vom Charakter 
her in etwa Radschnellverbindungen entsprechen, 
werden ≥ 3 m Breite angegeben (≈ 2,50m für 
Hauptrouten, ≥ 2 m für Nebenrouten). 

Neue Erkenntnisse zum Thema Radschnellverbin-
dungen werden darüber hinaus aus dem laufenden 
Forschungsvorhaben „Einsatzbereiche und Ent-
wurfselemente von Radschnellverbindungen“ (FE 
82.0680/2016) erwartet. Das Ziel dieses Projektes 
ist neben der Entwicklung eines praxistauglichen 
Verfahrens zur Potenzialermittlung (Einsatzchan-
cen und -grenzen) die Erarbeitung von abgesicher-
ten Empfehlungen von Entwurfselementen für die 
Länder, Kommunen bzw. Straßenbaulastträger. In 
die Empfehlungen sollen auch die erforderlichen 
Qualitäten bzw. Ausbildungsstandards (z. B. mög-
liche Fahrgeschwindigkeiten, max. Halte- und War-
tezeiten) einbezogen werden, die gegeben sein 
müssen, um die angestrebten Potenziale zu errei-
chen. Für die Fortschreibung der RASt berücksich-
tigt werden sollte in diesem Zusammenhang auch 
das laufende Forschungsvorhaben „Empfehlungen 
zur Breite von hochfrequentierten Radverkehrsan-
lagen unter Berücksichtigung der Verkehrsqualität“ 
(FE 03.0539/2015). 

Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf 
innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen 

Die Führung des Radverkehrs im Mischverkehr auf 
Hauptverkehrsstraßen insbesondere mit Schutz-
streifen gewinnt in vielen Städten zunehmend an 
Bedeutung. Ohm et al. (2015) untersuchten das 
Gefährdungspotenzial für Radfahrer auf Hauptver-
kehrsstraßen im Mischverkehr mit und ohne 
Schutzstreifen. Die dazu durchgeführte Kommunal-
recherche zeigte, dass die Vielzahl der Strecken-
abschnitte mit Schutzstreifen nicht den Kriterien 
der RASt (2006) bzw. ERA (2010) entsprechen. 
Häufig wurden Schutzstreifen bei größeren Fahr-
bahnbreiten angeordnet und in solchen Fällen 
auch Schutzstreifen mit Breiten > 1,50 m markiert. 
Dies betraf auch vierstreifige Querschnitte, deren 
Verkehrsaufkommen den Einsatz von Radfahrstrei-
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fen und einer begleitenden überbreiten Fahrbahn 
ermöglichen würden. 

Die Autoren schildern die Ergebnisse getrennt für 
zwei- und vierstreifige Querschnitte, wobei Schutz-
streifen auf vierstreifigen Querschnitten nur selten 
zur Anwendung kommen. Für zweistreifige Quer-
schnitte waren die Unfalldichten höher für Strecken 
mit Mischverkehr ohne Schutzstreifen; die Unfall-
schwere war höher auf Strecken mit Schutzstrei-
fen. Einflüsse des Schwerverkehrs auf die Ver-
kehrssicherheit und -qualität konnten nicht abgelei-
tet werden aufgrund von zu geringen Schwerver-
kehrsanteilen auf den Untersuchungsstrecken.  

Fahrbahnbreiten ab 7,50 m (ohne Parken) mit ei-
ner Kernfahrbahnbreite ab 4,50 m sind bei Ver-
kehrsstärken von deutlich über 1.000 Kfz/h als 
zweistreifiger Querschnitt geeignet, in welchem 
auch bei höheren Radverkehrsstärken von mehr 
als 100 Rad/h und Richtung kaum Beeinträchti-
gungen auftreten. Bei geringeren Fahrbahnbreiten 
besteht die Gefahr zu geringer Überholabstände. 
Es wurde kein Zusammenhang zwischen Radver-
kehrsunfällen und Schwerverkehr weder im reinen 
Mischverkehr noch bei Schutzstreifen gefunden. 

Schutzstreifen weisen im Vergleich zum Mischver-
kehr ohne Schutzstreifen geringere Überholab-
stände auf. Es wurde keine Nachteile der Ver-
kehrsqualität des Kfz-Verkehrs ermittelt. Im Rah-
men von lediglich zwei Strecken (Vorher-Nachher-
Vergleich) konnten eine geringere Seitenraumnut-
zung und geringere Geschwindigkeiten im Kfz-
Verkehr tendenziell beobachtet werden. Betont 
wird die Notwendigkeit einer sicheren Gestaltung 
von Schutzstreifen bzgl. Erkennbarkeit, Sicht und 
deutlicher Führung an Zufahrten sowie Nebenstra-
ßen. 

In dem laufenden Forschungsprojekt „Akzeptanz 
und Verkehrssicherheit des Radverkehrs im 
Mischverkehr mit Kraftfahrzeugen auf innerörtli-
chen Hauptverkehrsstraßen“ (FE 70.0907/2015) 
sollen die Nutzung von Straße oder Gehweg (re-
gelwidrig) in Abhängigkeit von Radverkehrsauf-
kommen, Fahrbahn- und Fahrstreifenbreiten, der 
Anzahl der Fahrstreifen, anliegenden Nutzungen 
und Parkregelungen untersucht werden. Empfeh-
lungen zur Radverkehrsführung sollen erarbeitet 
werden für zweistreifige Straßen mit Fahrbahnbrei-
ten ≤ 7,0 m, Fahrbahnbreiten ≤ 8,0 m zzgl. beidsei-
tigem ruhenden Verkehr sowie zu vierstreifigen 
Straßen bzw. zweistreifigen Richtungsfahrbahnen.. 

Fahrradstraßen und Radverkehr entgegen der 
Einbahnrichtung 

Schläger et al. (2016) haben sich mit der Radver-
kehrsführung auf Fahrradstraßen und für den Rad-

verkehr in Gegenrichtung geöffneten Einbahnstra-
ßen beschäftigt. Fahrradstraßen sind meist Teil 
des Radhauptnetzes. Andere Fahrzeuge als das 
Fahrrad müssen mittels Anordnung zugelassen 
werden. Die Fahrradstraße wird grundsätzlich posi-
tiv wahrgenommen und die Unfallschwere ist im 
Vergleich zum bundesweiten innerörtlichen Durch-
schnitt aufgrund der Lage im Erschließungsstra-
ßennetz geringer. Auffällig sind bei dieser Füh-
rungsform die Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle im Kno-
tenpunkt durch die Missachtung der Vorfahrtsrege-
lungen durch den Kfz-Verkehr sowie die Unfälle im 
Zusammenhang mit dem ruhenden Verkehr auf 
der Strecke (z. B. durch öffnende Türen parkender 
Fahrzeuge oder durch ein- und ausparkende Fahr-
zeuge). Zu beachten ist, dass vielen Verkehrsbe-
teiligten die Anordnung „Fahrradstraße“ weniger 
bekannt ist.  

Regelakzeptanz von Fahrradfahrern, Nutzung 
von Radwegen in Gegenrichtung 

Alrutz et al. (2009) untersuchten das Unfallge-
schehen und die Flächennutzung von ca. 39.000 
Radfahrern in Deutschland. Ca. 90 % der rechts 
fahrenden Radfahrer nutzen Radwege, Radfahr-
streifen bzw. Schutzstreifen unabhängig von der 
Benutzungspflicht. Die Autoren fanden einen Anteil 
von regelwidrig linksfahrenden Radfahrern von 
20 % bei Radwegen und von 10 % bei markierten 
Führungen. 

Die Unfalldichten und -raten streuen für jeden An-
lagentyp in einem weiten Bereich, wobei die mittle-
ren Unfallraten der Straßen mit Radwegen etwas 
höher liegen als die der Straßen mit Radfahr- bzw. 
Schutzstreifen. Die Gründe für die Nutzung nicht 
benutzungspflichtiger Radwege liegen im höheren 
subjektiven Sicherheitsempfinden, in der Gewohn-
heit und auch Unkenntnis über die aufgehobene 
Benutzungspflicht. Die Autoren weisen auf die ho-
he Bedeutung der Gewährleistung von ausrei-
chenden Sichtbeziehungen sowie der regelwerks-
gerechten Ausführung der Radverkehrsanlagen als 
wichtige Determinanten der Verkehrssicherheit hin 
(Alrutz et al. 2009). 

Das abgeschlossene Forschungsvorhaben „Ent-
wicklung einer Methodik zur Untersuchung der De-
terminanten der Routenwahl von Radfahrern“ (FE 
82.0673/2016) befasste sich pilothaft mit der Nut-
zung bestimmter Radverkehrsanlagen sowie all-
gemein zu Determinanten der Routenwahl, welche 
für die Fortschreibung der RASt Berücksichtigung 
finden sollten (Stand 2018: Veröffentlichung aus-
stehend). 

Das Ziel der Untersuchung von Alrutz et al. 
(2015a) zur Nutzung von Radwegen in Gegenrich-
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tung war ein Vergleich der Gefährdung von regel-
widrig linksfahrenden Radfahrern auf Einrichtungs-
radwegen mit der der linksfahrenden Radfahrern 
auf Zweirichtungsradwegen sowie die Ableitung 
von Handlungsstrategien zur Erhöhung der Si-
cherheit im Zusammenhang mit dem Linksfahren 
von Radfahrern.  

Die Ergebnisse von Alrutz et al. (2015a) zeigen, 
dass an Einmündungen und Grundstückszufahrten 
von vielen einbiegenden Kfz-Führern nicht mit der 
notwendigen Sorgfalt bzgl. Bremsverhalten und 
Blickkontakt auf eine Radverkehrsfurt zugefahren 
wird, wobei ungünstige Sichtverhältnisse das Prob-
lem vergrößern. Die mittlere Unfallrate liegt im 
Linksverkehr auf Zweirichtungsradwegen etwa 
doppelt so hoch wie im Rechtsverkehr, aber nied-
riger als die Unfallrate für regelwidrig linksfahrende 
Radfahrer auf Einrichtungsradwegen. Die Un-
fallabläufe unterscheiden sich bei regelwidrig bzw. 
erlaubt linksfahrenden Radfahrern nicht und sind 
durch Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle mit Kfz an Ein-
mündungen und Grundstückszufahrten geprägt. 
Unzureichende Sichtverhältnisse zwischen einbie-
genden Kfz und dem linken Radverkehr stellen ein 
wesentliches Gefährdungsmerkmal dar (dies wird 
auch durch Alrutz et al. 2009 bestätigt).  

Die Autoren empfehlen, die Freigabe innerörtlicher 
Radwege in Gegenrichtung weiterhin nur in Aus-
nahmefällen zu erwägen. Die Einhaltung ausrei-
chender Sichtbeziehungen ist zwingend zu ge-
währleisten (dies wird auch durch Alrutz et al. 2009 
unterstrichen). Durch zusätzliche Sicherungsmaß-
nahmen wie Sinnbilder mit Richtungspfeilen, Ro-
teinfärbung der Radverkehrsfurt und insbesondere 
baulichen Maßnahmen kann ein spürbarer Sicher-
heitsgewinn erzielt werden (Alrutz et al. 2015).  

Die Untersuchung bestätigt damit die Aussage der 
RASt (2006) „Straßenbegleitende Radwege kön-
nen in Ausnahmefällen auch mit ein- oder beidsei-
tigem Zweirichtungsradverkehr geführt werden.“ 
Ggf. könnte ein weiterer Satz ergänzt werden, der 
auf die Notwendigkeit der Gewährleistung der 
Sichtbeziehungen sowie zusätzlicher Sicherungs-
maßnahmen hinweist. Die ERA (2010) schildern 
das hohe Gefährdungspotenzial von Zweirich-
tungsradwegen, Voraussetzungen für deren Ein-
richtung sowie Anforderungen an die Gestaltung 
recht ausführlich in einem eigenen Kapitel „Zwei-
richtungsradwege“ (Kapitel 3.5, ERA 2010). 

Wahrnehmungspsychologische Analyse der 
Radfahraufgabe 

Platho et al. (2016) beschreiben erstmals die visu-
elle und akustische Wahrnehmung der Verkehrs-
umwelt durch Radfahrer und identifizieren Wahr-

nehmungsfehler und deren Ursachen. Die durch-
geführte Unfallanalyse zeigt, dass Wahrnehmungs-
fehler häufiger beim Einbiegen/Kreuzen, an 
Grundstückszufahrten und Einmündungen, bei Ta-
ge und bei Radfahrern unter 15 Jahren auftreten. 
In einer Aufgabenanalyse wurde zusätzlich die Art 
der Bewältigung verschiedener Fahrsituationen 
durch die Radfahrer erfasst. Deutlich wurde, dass 
die visuelle Wahrnehmung weitaus wichtiger als 
die akustische Wahrnehmung ist und dass viele 
Prozesse und Reaktionen beim Fahrradfahren au-
tomatisiert ablaufen. Maßnahmen zur Vermeidung 
von Wahrnehmungsfehlern wurden in den folgen-
den drei Themenblöcken erarbeitet: Gestaltung der 
Verkehrsumwelt, Unaufmerksamkeit und visuelle 
und akustische Ablenkung, alterskorrelierte Fehler 
und mangelnde Fahrkompetenz. 

Einfluss von Radverkehrsaufkommen und Rad-
verkehrsinfrastruktur auf das Unfallgeschehen  

Das Ziel des Forschungsvorhabens „Einfluss von 
Radverkehrsaufkommen und Radverkehrsinfra-
struktur auf das Unfallgeschehen“ (Alrutz et al. 
2015) war die Untersuchung künftig zu erwarten-
der Entwicklungen im Radverkehr einschließlich 
deren Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit. 
Aufbauend auf der Analyse wurden für verschie-
dene Szenarien künftiger Entwicklungen Hand-
lungsempfehlungen zur Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit des Radverkehrs erarbeitet. 

Die Untersuchung zeigt bereits heute eine Zunah-
me der mittleren Geschwindigkeiten des Radver-
kehrs und damit einhergehend eine Verschiebung 
der Unfalltypen an Streckenabschnitten von Ab-
biege- und Einbiegen-/Kreuzen-Unfällen hin zu Un-
fällen im Längsverkehr sowie zu Unfällen im ru-
henden Verkehr. Höhere Radverkehrsstärken be-
dingen an Streckenabschnitten mit Anschlusskno-
ten mehr Unfälle und höhere Anteile von Unfällen 
mit schwerem Personenschaden. Überdurch-
schnittliche Risiken wurden für Personen über 65 
Jahre ermittelt.  

In verschiedenen Szenarien wurden mögliche 
Entwicklungstendenzen des Radverkehrs entwi-
ckelt und deren Auswirkungen auf die Verkehrssi-
cherheit abgeschätzt. Die Betrachtung von Szena-
rien zeigt die Notwendigkeit von Maßnahmen zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit von Radfahrern 
auf, um an Streckenabschnitten einen Anstieg der 
Anzahl der Radverkehrsunfälle mit Personenscha-
den und insbesondere mit schwerem Personen-
schaden bedingt durch das zu erwartende stei-
gende Radverkehrsaufkommen zu vermeiden. Al-
lein durch den demografischen Wandel ist mit ei-
nem Anstieg des Anteils der Unfälle mit schwerem 
Personenschaden zu rechnen.  
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Für die künftige Planung von Radverkehrsanlagen 
an Hauptverkehrsstraßen kommen weiterhin 
grundsätzlich alle bisher gebräuchlichen Führungs-
formen für den Radverkehr in Frage: Radwege, 
Radfahrstreifen sowie Führung im Mischverkehr 
mit und ohne Schutzstreifen. Ein verstärkter Ein-
satz von Fahrradstraßen wird empfohlen aufgrund 
der dort vorzufindenden niedrigen Unfallzahlen 
und der geringen Zunahme der Unfallbelastung 
auch bei steigenden Radverkehrsstärken. Bei 
Mischverkehr sollten Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen auf 30 km/h geprüft werden, um die be-
dingt durch die steigenden Radverkehrsstärken 
zunehmenden Längsverkehrsunfälle zu vermei-
den. Für Radwege sind Breiten erforderlich, die ein 
Überholen unter Radfahrern zulassen, um Überho-
lunfälle zwischen Radfahrern aufgrund steigender 
Radverkehrsaufkommen zu verhindern. Betont 
wird zudem die Notwendigkeit ausreichender Si-
cherheitsräume zu Parkstreifen bei Radfahrstreifen 
sowie auch bei Führung im Mischverkehr. 

Radverkehrsunfälle an Knotenpunkten  

Die häufigsten Unfalltypen bei Radverkehrsunfäl-
len sind laut Ortlepp (2009) und Schreiber (2013) 
Abbiege- und Einbiegen-Kreuzen-Unfälle. Von Kol-
rep-Rometsch et al. (2013) wurde festgestellt, dass 
das Risiko eines Personenschadens bei Abbiege-
Unfällen dem sechsfachen des Risikos im gesam-
ten Unfallgeschehen entspricht. Die Gefährdung 
des Radfahrers wird dabei insbesondere durch die 
Sichtbeziehung zwischen Radfahrer und Kfz und 
(in Knotenpunkten mit Lichtsignalanlage) durch die 
Signalisierung (bedingt verträgliche oder gesicher-
te Führung) bestimmt. Auffällig sind Rechtsabbie-
gerunfälle bei Straßen mit Radwegen an den Zu-
fahrten signalisierter Knotenpunkte mit mittlerer 
(2 m bis 4 m) oder mit weiter (> 4 m) Absetzung 
der Furt. In signalisierten Knotenpunkten ist das 
Unfallrisiko am geringsten, wenn Kfz und Radfah-
rer nach Ende der Sperrzeit gleichzeitig anfahren. 
Es wird jedoch um das Neunfache erhöht, wenn 
der Kfz-Fahrer beim Wechsel von Rot auf Grün an-
fährt und gleichzeitig der Radfahrer bei Grün ohne 
Halt durchfährt. Darüber hinaus ergeben sich kriti-
sche Situationen, wenn Kfz-Fahrer nicht mit Rad-
fahrern rechnen, etwa wenn Radfahrer nicht die für 
sie vorgesehenen Flächen nutzen oder regelwidrig 
auf der in Fahrtrichtung linken Straßenseite fahren.  

Maßnahmen sollen insbesondere die Wahrneh-
mung des Radfahrers durch den Kfz-Fahrer ver-
bessern (nach Schreiber 2013 auch maßgeblich 
gegen Einbiegen/-Kreuzen-Unfälle). Infrastrukturel-
le Maßnahmen können insbesondere die Sichtbe-
ziehung zwischen dem Kfz-Fahrer auf der Fahr-
bahn und dem Radfahrer sicherstellen. Dabei kann 

durch Markierung, Beschilderung sowie bauliche 
Maßnahmen die Aufmerksamkeit der Verkehrsteil-
nehmer erhöht und Hindernisse im Sichtfeld zwi-
schen Kfz und Radfahrer beseitigt werden (Alrutz 
et al. 2009, Kolrep-Rometsch et al. 2013). Aus die-
sem Grund wird auch die Führung des Radfahrers 
auf der Fahrbahn bzw. fahrbahnnah empfohlen. 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit über Maß-
nahmen der Signalisierung, etwa durch die gesi-
cherte Führung des Abbiegers, diese Unfälle zu 
vermeiden (vgl. hierzu Kolrep-Rometsch et al. 
2013, Schreiber 2013 und Ortlepp 2009).  

Einbiegen-/Kreuzen-Unfälle und Abbiege-Unfälle 
sind nach Bondzio et al. (2017) auch in innerörtli-
chen Kreisverkehren auffällig. Sie stellen fest, dass 
die weit verbreitete Führungsform des umlaufen-
den Radwegs ein deutlich höheres Unfallrisiko 
aufweist als anderen regelkonformen Radverkehrs-
führungen und untersuchen im Rahmen des For-
schungsprojekts verschiedene Gestaltungs- und 
Ausstattungsmerkmale zur Reduktion dieses Risi-
kos. Auch in diesem Fall sind insbesondere die 
Sichtbeziehungen zwischen Kfz und Radfahrer 
u. a. durch eine kreisnahe Führung sicherzustellen. 
Darüber hinaus kann durch die Größe des Außen- 
und Innenrings und die Gestaltung der Kreisinsel 
die Radverkehrssicherheit erhöht werden.  

Alrutz et al. (2015b) diskutierten im Rahmen eines 
Expertenworkshops Ansätze zur Vermeidung von 
Unfällen zwischen geradeausfahrenden Radfah-
rern und abbiegenden Kraftfahrzeugen. Einen 
Überblick zu empfohlenen Maßnahmen gibt Bild 
19. 

Schreck et al. (2015) untersuchen Abbiegeunfälle 
mit Kollisionen zwischen rechtsabbiegenden Gü-
terkraftfahrzeugen und Fahrrädern als Grundlage 
für ein Testverfahren für Lkw-Abbiege-Assistenz-
systeme. Zwar haben sich die Sichtfelder des Lkw-
Fahrers in der Vergangenheit durch eine steigende 
Anzahl von Spiegeln vergrößert, allerdings ereig-
nen sich nach wie vor entsprechende Abbiegeun-
fälle, die durch Abbiegeassistenzsysteme vermie-
den werden könnten. Durch Analysen des Unfall-
geschehens wurden charakteristische Parameter 
und Begleitumstände von Unfällen zwischen Fahr-
rädern und rechtsabbiegenden Lkw identifiziert 
und ein Testverfahren mit vorgegebenen Fahrli-
nien und -weisen des Lkws und Radfahrers be-
stimmt. Es ist davon auszugehen, dass der flä-
chenhafte Einsatz entsprechend getesteter und 
zugelassener Lkw-Abbiege-Assistenzsysteme ei-
nen positiven Einfluss auf das Unfallgeschehen 
zwischen rechtsabbiegenden Lkw und Fahrrädern 
haben wird. 
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Wirksamkeit von innerörtlichen Radverkehrs-
maßnahmen 

Das abgeschlossene Forschungsvorhaben „Be-
standsaufnahme zur Bewertung der Wirksamkeit 
von innerörtlichen Radverkehrsmaßnahmen“ (FE 
82.0671/2016) hat eine umfangreiche Bestands-
aufnahme von verkehrstechnischen, baulichen und 
verkehrsregelnden Radverkehrsmaßnahmen im 
Sinne eines Grundlagenprojekts unter Einbezie-
hung vielfältiger nationaler und internationaler 

Maßnahmensammlungen, Literatur, Regelwerke 
sowie auch einer Abfrage bei Straßenbaulastträ-
gern und weiteren relevanten Institutionen liefern. 
Ziel des Projekts war der Aufbau einer strukturier-
ten Datenbank als Grundlage für darauf aufbauen-
de Forschungsvorhaben zur Bewertung der Wirk-
samkeit von Radverkehrsmaßnahmen im Bereich 
der Infrastruktur. Die Ergebnisse dieses Projekts 
sind bei der Fortschreibung der RASt zu berück-
sichtigen. 

 

 
Bild 19: Übersicht der Grundformen und Maßnahmen (Alrutz et al. 2015b) 
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Schulwegpläne 

Schulwegpläne bilden eine wichtige Maßnahme 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit von Schülern 
auf ihrem Weg von und zur Schule. Durch gemein-
sam von Schülern, Eltern, Vertretern aus Schulen, 
Kommunen und der Polizei erarbeitete Pläne sol-
len Schüler auf sicheren Routen zur Schule bzw. 
von der Schule nach Hause geleitet werden und 
für potentielle Gefahrenstellen beim Einüben der 
Schulwege sensibilisiert werden. Entscheidend ist 
dabei auch die Schaffung sicherer Infrastruktur auf 
diesen Wegen. Schulwegpläne umfassen dabei 
sowohl Routen für den Schülerfußgängerverkehr 
als auch den Schülerradverkehr. Leven et al. 
(2013) haben einen Leitfaden für Schulwegpläne 
erarbeitet. Der Leitfaden gliedert sich in die sechs 
Kapitel: Grundlagen (Hintergründe und Beispiel zu 
Schulwegplänen für Grundschulen und weiterfüh-
rende Schulen), Startphase (Informationen zum 
Einstieg in den Prozess Schulwegplan), Bestands-
aufnahmen und Analysen (Ermittlung von sicheren 
Routen, Analyse von Gefahrenstellen), Umsetzung 
(Erstellung und Einübung des Schulwegplans), 
Wirkungskontrolle und Anlagen. Schnittmengen mit 
den RASt ergeben sich zum Beispiel in Zusam-
menhang mit den im Leitfaden benannten Prüfkri-
terien für Schulwege: 

− Sichtbeziehungen zum Kfz-Verkehr außerhalb 
von gesicherten Überquerungsstellen 

− Sichtbeziehungen zum Kfz-Verkehr an gesi-
cherten Überquerungsstellen (LSA, FGÜ,  
Mittelinseln) 

− Sichtbeziehungen von und zum Kfz-Verkehr 
aus Sicht von Radfahrern (auch von und zu 
Rad fahrenden Kindern auf Gehwegen) 

− Falsche Benutzung von Radwegen 

− Zu hohe Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs 

− Fehlende, zu schmale oder zugeparkte Geh-
wege 

− Konflikte mit abbiegenden Lkw (toter Winkel) 

− Ungesicherte Bahnübergänge 

In dem Leitfaden werden zu den einzelnen Prüfkri-
terien Lösungen bzw. Gestaltungsvorgaben getrof-
fen, die sich mit den Vorgaben der RASt (2006) 
decken. 

Sollte im Zuge der RASt-Fortschreibung das The-
ma der Schulwegpläne aufgegriffen werden, muss 
berücksichtigt werden, dass Schulwegpläne in den 
meisten Bundesländern nicht verbindlich vorge-
schrieben sind. 

2.3.3 Kraftfahrzeugverkehr 

Hinsichtlich der Führung des Kraftfahrzeugver-
kehrs sind seit Einführung der RASt (2006) ver-
schiedene Forschungsarbeiten durchgeführt wur-
den. In Kapitel 2.2 wurden u. a. im Rahmen der 
Analyse des ruhenden Verkehrs, des „Shared 
Space“-Gedanken und der Anlage von Kreisver-
kehren verschiedene Veröffentlichungen dazu ana-
lysiert.  

Eine weitere Forschungsarbeit die in Zusammen-
hang mit der Knotenpunktgestaltung bei einer 
RASt-Fortschreibung berücksichtigt werden sollte, 
bildet das Forschungsprojekt „Innenliegende 
Linkseinfädelungsstreifen an plangleichen Knoten-
punkten innerorts und im Vorfeld bebauter Gebie-
te“ (Richter et al. 2012). Die Autoren entwickeln ei-
nen konkreten Textvorschlag für die RASt, der die 
wesentlichen Aspekte von innenliegenden Einfäd-
lungsstreifen zusammenfasst. Die Autoren emp-
fehlen, den vorgeschlagenen Absatz in Ziffer 5.3.2 
der RASt (2006) zwischen dem Absatz zu Ein-
mündungen oder Kreuzungen mit vorfahrtregeln-
den Verkehrszeichen und dem Absatz zu Einmün-
dungen oder Kreuzungen mit Lichtsignalanlage 
einzufügen:  

„Die Anlage eines innenliegenden Linkseinfäde-
lungsstreifens an Einmündungen mit vorfahrtre-
gelnden Verkehrszeichen ist geeignet, wenn die 
Einsatzkriterien für Einmündungen mit vorfahrtre-
gelnden Verkehrszeichen erfüllt sind und darüber 
hinaus  

− die Einmündung ansonsten eine geringe oder 
keine ausreichende Verkehrsqualität bietet und  

− mit dem innenliegenden Einfädelungsstreifen 
eine deutliche Verbesserung der Verkehrsquali-
tät erreicht werden kann und  

− der innenliegende Einfädelungsstreifen mit ge-
ringem Aufwand hergestellt werden kann. 

Ein innenliegender Linkseinfädelungsstreifen ist – 
zusätzlich zu den Kriterien für Einmündungen mit 
vorfahrtregelnden Verkehrszeichen – nicht geeig-
net, wenn  

− ein nennenswerter Überquerungsbedarf von 
Fußgängern und/oder Radfahrern über die be-
vorrechtigten Knotenpunktarme gegeben ist 
oder  

− keine Radwege auf den von Radfahrern nach-
gefragten Beziehungen vorhanden sind.“ [Rich-
ter et al. 2012, S. 72] 

Weiterhin empfehlen Richter et al. (2012) den 
nachfolgenden Text in Kapitel 6.3.3 zu ergänzen, 
um Gestaltungshinweise für innenliegender 
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Linkseinfädelungsstreifen gemäß Bild 20 zu ge-
ben: 

„Wird ein innenliegender Linkseinfädelungsstreifen 
verwendet, so sollte seine Länge zwischen 30 und 
60 m liegen. Ein Mindestmaß von 20 m sollte nicht 
unterschritten werden. Im Vorfeld bebauter Gebie-
te bei zulässigen Geschwindigkeiten von mehr als 
50 km/h ist eine Länge von 100 m empfehlenswert, 
ein Mindestmaß von 60 m sollte nicht unterschrit-
ten werden.  

Die Breite des innenliegenden Einfädelungsstrei-
fens orientiert sich an der Breite der durchgehen-
den Fahrstreifen. Er sollte nicht mehr als 25 cm 
schmaler sein als der durchgehende Fahrstreifen 
und ein Maß von 3,00 m nicht unterschreiten. 

Die Verkehrsregelung mit innenliegendem Einfäde-
lungsstreifen sollte sowohl in der untergeordneten 
Zufahrt als auch in der rechts davon liegenden 
übergeordneten Zufahrt mit geeigneten Hinweis-
schildern verdeutlicht werden.  

Für Fußgänger und Radfahrer sind geeignete 
Überquerungsstellen über die übergeordneten 
Knotenpunktarme vorzusehen. Hierfür bieten sich 
Mittelinseln vor dem Linksabbiegestreifen und/oder 
hinter dem innenliegenden Einfädelungsstreifen 
an.“ 

 
Bild 20: Knotenpunkt mit innenliegendem Einfädelungsstrei-

fen innerhalb bebauter Gebiete mit Überquerungs-
möglichkeit mit Mittelinsel hinter dem innenliegenden 
Einfädelungsstreifen (Richter et al. 2012), Hinweis: 
Prüfung auf StVO-Konformität notwendig 

Vor einer Einbindung des Textvorschlages im Zuge 
der RASt-Fortschreibung müssen jedoch noch 
Entscheidungen zu Fragen zur StVO-Konformität 
dieser Lösung sowie ggf. notwendige Ergänzun-
gen im Verkehrszeichenkatalog diskutiert werden. 

Im Rahmen der RASt-Fortschreibung ist das The-
ma „Hochleistungsstraßen“ zu berücksichtigen. 
Das laufende Forschungsvorhaben „Entwurfspa-
rameter von Hochleistungsstraßen innerhalb be-
bauter Gebiete“ (FE 70.0927/2015) befasst sich 
damit. U.a. sollen die nachfolgenden Fragestellun-
gen im Rahmen des Forschungsvorhabens beant-
wortet werden: 

− Wie wird der Begriff „Hochleistungsstraßen“ in 
der Literatur für Straßen innerhalb bebauter 
Gebiete und Situationen genutzt/definiert? 

− Welche Untertypen von „Hochleistungsstraßen“ 
innerhalb bebauter Gebiete gibt es?  

− Welche Entwurfselemente kennzeichnen die 
„Hochleistungsstraße“ innerhalb bebauter Ge-
biete? 

− Was kennzeichnet die städtebaulich gut gestal-
tete/integrierte „Hochleistungsstraße“? 

Verkehrsberuhigte Bereiche  

In Zusammenhang mit dem Kfz-Verkehr sind zu-
dem Entwicklungen hinsichtlich verkehrsberuhigter 
Bereiche zu beachten. Diese werden seit den 
1980er Jahren von Kommunen ausgewiesen, 
meist in Wohngebieten, zunehmend aber auch in 
Erschließungsstraßen und Geschäftsbereichen.  

Von Kesting et al. (2015) wurde der bisherige Wis-
sensstand zur Verkehrssicherheit in verkehrsberu-
higten Bereichen überprüft und aktualisiert. Dabei 
hat sich gezeigt, dass verkehrsberuhigte Bereiche 
mit Zeichen 325 StVO keine grundsätzlichen Ver-
kehrssicherheitsdefizite aufzeigen und von allen 
Verkehrsteilnehmern weitestgehend akzeptiert 
werden.  

Die Unfallanalysen von Kesting et al. (2015) zei-
gen aber, dass insbesondere Fußgänger und Rad-
fahrer deutlich häufiger an Unfällen mit Personen-  
oder schwerwiegendem Sachschaden beteiligt 
sind als ausschließlich Kraftfahrzeuge. In ver-
kehrsberuhigten Geschäftsstraßen geschehen 
mehr als dreimal so viele Unfälle wie in Quartiers- 
und Erschließungsstraßen, Wohnstraßen sind im 
Vergleich die mit Abstand unauffälligsten ver-
kehrsberuhigten Bereiche. Verkehrssicherheits-
probleme lassen sich am ehesten an den Schnitt-
stellen mit dem übergeordneten Straßennetz fest-
stellen. Hier ereignen sich bis zur Hälfte aller Un-
fälle mit Personenschaden und schwerwiegendem 
Sachschaden.  

Die von Kesting et al. (2015) durchgeführten Ge-
schwindigkeitsmessungen belegen, dass das an-
gestrebte Geschwindigkeitsniveau („Schrittge-
schwindigkeit“) in aller Regel nicht erreicht wird. 
Bei konsequenter Gestaltung, insbesondere mit 
geschwindigkeitsreduzierenden Elementen wie 
Fahrgassenversätzen oder Aufpflasterungen, wer-
den die niedrigsten Geschwindigkeiten erreicht. 
Eine bauliche Trennung von Fahrbahn und Ne-
benanlage führt zu höheren Geschwindigkeiten. In 
Wohnstraßen spielt die Gestaltung allerdings nur 
eine untergeordnete Rolle.  
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2.3.4 Rechtliche Grundlagen und Diskussio-
nen 

Seit der Einführung der RASt (2006) wurde die 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) mehrfach geän-
dert und im März 2013 eine komplett überarbeitete 
Version der StVO verabschiedet. Tab. 6 gibt einen 
Überblick zu den Änderungen unter Angabe der 
entsprechenden Verordnung, des Datums des In-
krafttretens, der Ausgabe und Seite des Bundes-
gesetzblattes (BGBl) in der die entsprechende Än-
derungsverordnung veröffentlicht wurde sowie die 
Paragraphen der StVO die von der Änderung be-
troffen sind.  

Die Detailauswertung der Änderungen kann Tab. 7 
für Änderungen ab 2006 bis zur Neufassung der 
StVO im Jahr 2013 und Tab. 8 für Änderungen der 
neugefassten StVO ab 2013 entnommen werden. 
Für die Fortschreibung der RASt relevante Ände-
rungen sind in Tab. 7 und Tab. 8 kursiv dargestellt. 
Da durch die Verordnung zur Neufassung der 
StVO vom 6. März 2013 (BGBl 2006, Teil I, S. 367) 
die StVO umfangreiche Änderungen erfahren hat, 
sind Änderungen zwischen der zuvor gültigen und 
der ab 6.März 2013 gültigen StVO-Fassung aus-
schließlich im Anhang 1 dieses Berichts darge-
stellt. 

Infolge der Änderungen der StVO wurde auch die 
Verwaltungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) seit 
der Einführung der RASt (2006) mehrfach überab-
reitet. Die VwV-StVO umfasst Ausführungsvor-
schriften zur Umsetzung der StVO für die Verwal-
tungen. Folglich sind für die Fortschreibung der 
RASt die in der VwV-StVO geänderten Vorgaben 
ebenfalls zu berücksichtigen. Tab. 9 gibt einen 
Überblick zu Änderungen unter Angabe der ent-
sprechenden Verwaltungsvorschrift zur Änderung 
der VwV-StVO (ÄndVwV), des Veröffentlichungs-
datums im Bundesanzeiger (BAnz), der Ausgabe 
und Seite des Bundesanzeigers in der die entspre-
chende Änderung veröffentlicht wurde sowie die in 
der VwV-StVO von der Änderung betroffenen Stel-
len (in der Regel unter Bezug zum entsprechenden 
StVO-Paragraphen).  

Hier wurde sich bei der Detailauswertung auf Än-
derungen beschränkt, die sich nach der Neufas-
sung der StVO im Jahr 2013 ergaben. Die De-
tailauswertung der Änderungen kann Tab. 10 ent-
nommen werden. Für die Fortschreibung der RASt 
relevante Änderungen sind in Tab. 10 kursiv und 
fett dargestellt. 
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Verordnung Datum Veröffentlicht in betroffene Paragraphen 

Ausgangsdokument:  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 1970 (BGBl 1970, Teil I, S. 1565) zuletzt geändert 
durch Art. 1 der 40. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BGBl 2005, Teil I, S. 3716) 

43. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften  

28.03.2006 BGBl 2006, Teil I, S. 569 §§ 42, 49 

Sechzehnte Änderungs-VO 11.05.2006 BGBl 2006, Teil I, S. 1160 §§ 21, 49 

VO zum Erlass und zur Änderung von Vorschrif-
ten über die Kennzeichnung emissionsarmer KFZ 

10.10.2006 (BGBl 2006, Teil I, S. 2218) 
Berichtigung in: 
BGBl 2006, Teil I, S. 2543 

§§ 39, 41 

Neunte Zuständigkeitsanpassungs-VO 31.10.2006 BGBl 2006, Teil I, S. 2407 § 46 

44. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

18.12.2006 BGBl 2006, Teil I, S. 3226 § 21 

Siebzehnte Änderungs-VO 28.11.2007 BGBl 2007, Teil I, S. 2774 §§ 2, 3, 13, 18, 41, 43, 45, 53 

45. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

26.03.2009 BGBl 2009, Teil I, S. 734 §§ 18, 41, 42, 45, 47 

45. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

26.03.2009 BGBl 2009, Teil I, S. 734 § 49 

46. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

05.08.2009 BGBl 2009, Teil I, S. 2631 §§ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 15a, 18, 19, 21, 24, 31, 
37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 
49, 51, 53 
§ 7a, Anl. 1, 2, 3, 4 

VO zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung 
und der Bußgeldkatalog-VO 

01.12.2010 BGBl 2010, Teil I, S. 1737 § 2 

VO zur Neufassung der Straßenverkehrs-
Ordnung 

06.03.2013 BGBl 2013, Teil I, S. 367 gesamte Vorschrift 

Neues Dokument:  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. März 2013 (BGBl 2006, Teil I, S. 367)  

49. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

22.10.2014 BGBl 2014, Teil I, S. 1635 §§ 21, 21a, 39, 46, 49 

50. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

15.09.2015 BGBl 2015, Teil I, S. 1573 §§ 39, 45, 46, Anl. 2, 3, 

51. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher 
Vorschriften 

17.06.2016 BGBl 2016, Teil I, S. 1463 §§ 21a, 49 

Erste Änderungs-VO 30.11.2016 BGBl 2016, Teil I, S. 2848 §§ 2, 11, 39, 45 

VO zur Änderung der Straßenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung und der StVO 

16.12.2016 BGBl 2016, Teil I, S. 2938 § 45 

Tab. 6: Änderungsverzeichnis zur Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) – eigene Darstellung (Grundlage: beck-online.de)  
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Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

Ausgangsdokument:  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 16. November 1970 (BGBl 1970, Teil I, S. 1565) zuletzt geändert 
durch Art. 1 der 40. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (BGBl 2005, Teil I, S. 3716) 

28.03.2006 
BGBl 2006, Teil I, S. 569 

§ 42 Abs. 4 Einführung eines Zeichens für Tunnel (Zeichen 327) sowie eines Zei-
chens für Nothalte- und Pannenbucht (Zeichen 328). 
(Ergänzung) 

11.05.2006 
BGBl 2006, Teil I, S. 1160 

§ 21 Abs. 1 Ausdifferenzierung der Vorschriften zur Personenbeförderung. Dabei 
geht es primär um den Zusammenhang von Sitzplätzen im Fahrzeug 
und vorhandenen Sicherheitsgurten.  
(Ergänzung) 

§ 21 Abs. 1a Satz 3 Umformulierung der Vorschriften zur Beförderung von Kindern ohne 
Rückhalteeinrichtung in spezifischen Situationen.  
(Änderung) 

§ 21 Abs. 1b Ergänzung der Vorschriften zur Beförderung von Kindern in Fahrzeu-
gen, die nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind.  
(Ergänzung) 

10.10.2006 
(BGBl 2006, Teil I, S. 2218) 
Berichtigung in: 
BGBl 2006, Teil I, S. 2543 

§ 39 Abs. 2 Ergänzender Hinweis, dass vom allgemeinen Erscheinungsbild eines 
Zusatzzeichens abgewichen werden kann, wenn etwas „anderes be-
stimmt ist“. 
(Ergänzung) 

§ 41 Abs. 2 Entfernung des Zeichens 270 (Verkehrsverbot bei Smog oder zur 
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen) aus der StVO und 
Ersatz durch die Zeichen 270.1 (Beginn eines Verkehrsverbots zur 
Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone) und 
270.2 (Ende eines …). Außerdem Einführung eines Zusatzzeichens 
zur Freistellung vom Verkehrsverbot. 
(Ergänzung/Änderung) 

31.10.2006 
BGBl 2006, Teil I, S. 2407 

§ 46 Abs. 2 „Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen“ geän-
dert zu „Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung“. 
(Änderung)  

18.12.2006  
BGBl 2006, Teil I, S. 3226 

§ 21 Abs. 1  Mitnahme von Personen nunmehr verboten in „Wohnanhängern hinter 
Kraftfahrzeugen“ anstelle von „Wohnwagen mit nur einer Achse oder 
mit Doppelachse“. 
(Änderung) 

§ 21 Abs. 1a Anpassung der Aussagen zur Verwendung von Kinderrückhaltesys-
temen bei der Personenbeförderung in Bussen und Taxen. 
(Änderung/Ergänzung) 

Tab. 7: Detailanalyse der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ab 2005 – Änderungen mit Relevanz für die Fort-
schreibung der RASt in kursiver Darstellung (Fortsetzung von vorheriger Seite) 

  



 43 

Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

28.11.2007 
BGBl 2007, Teil I, S. 2774 

§ 2 Abs. 4 Erlaubnis für Mofas außerhalb geschlossener Ortschaften Radwege 
zu benutzen. 
(Ergänzung) 

§ 18 Abs. 5 Nr. 3 Ausführungen zur zulässigen Geschwindigkeit von Kraftomnibusse 
ohne Anhänger auf Autobahnen und Kraftfahrstraßen angepasst. 
(Änderung/Ergänzung) 

§ 41 Abs. 2 Nr. 5 Nunmehr Einschränkung der Benutzung des Radweges durch Mofas 
auf den Bereich innerhalb geschlossener Ortschaften.  
(Ergänzung) 

§ 43 Abs. 3 Nr. 2 Nunmehr Verwendung von Warnschwellen in Kombination mit Ab-
sperrtafel möglich. 
(Ergänzung) 

§ 45 Abs. 1f Aufhebung des Absatz 1f, in welchem die Aufstellung von Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen bei Smog behandelt wird. 
(Streichung) 

§ 53 Abs. 17 Ergänzung um einen Absatz 17 nach Absatz 16. In diesem ist die 
Anwendung des neu formulierten § 18 Abs. 5 auf Kraftomnibusse ab 
einem bestimmten Zulassungsdatum beschränkt.  
(Ergänzung) 

26.03.2009 
BGBl 2009, Teil I, S. 734 

§ 18 Nr. 11 Erlaubnis für Lastkraftwagen bei bestimmten Wetterverhältnissen den 
äußerst linken Fahrstreifen zu benutzen. 
(Ergänzung) 

§ 41 Abs. 2 Nr. 8 Erweiterung des Begriffes für schwerbehinderte Menschen. Dieser 
umfasst nunmehr Menschen mit „außergewöhnlicher Gehbehinde-
rung, beidseitiger Amelie oder Phokomelie oder mit vergleichbaren 
Funktionseinschränkungen sowie blinde Menschen“. 
(Ergänzung) 

§ 42 Abs. 4 Nr. 2 Veränderung analog zu vorherigem Paragraphen. 
(Ergänzung) 

§ 45 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 Veränderung analog zu vorherigem Paragraphen. 
(Ergänzung) 

§ 47 Abs. 2 Nr. 7 Anstatt „für Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinde-
rung und Blinde“ nunmehr „für schwerbehinderte Menschen“. 
(Änderung) 

§ 49 Abs. 1 Nr. 18 Ordnungswidriges Handeln schließt nunmehr auch die neu hinzuge-
fügte Nr. 11 in § 18 ein (siehe oben). 
(Ergänzung) 

Die am 05.08.2009 eingeführte 46. Novelle der StVO wurde 2009 wieder zurückgezogen. Die damit einhergehenden Hin- und 
Rückänderungen sollen aus diesem Grund nicht weiter dokumentiert und stattdessen auf die ab 06.03.2013 gültige Neufassung 
der StVO verwiesen werden – siehe auch Anhang 1. 

Tab. 7: Detailanalyse der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ab 2005 – Änderungen mit Relevanz für die Fort-
schreibung der RASt in kursiver Darstellung (Fortsetzung von vorheriger Seite)  
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Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

Ausgangsdokument:  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 6. März 2013 (BGBl 2013, Teil I, S. 367) 

22.10.2014 
BGBl 2014, Teil I, S. 1635 

§ 21 „Personenbeförde-
rung“ 

Neufassung des Abs. 1a: Name der Richtlinie 2003/20/EG in Durch-
führungsrichtlinie 2014/37/EU geändert.  

§ 21a „Sicherheitsgurte, 
Rollstuhl-Rückhalte-
systeme, Rollstuhlnutzer-
Rückhalte-systeme, 
Schutzhelme“ 

Streichung des Abs. 1, Nr. 1: Personen, die ein Taxi oder Mietwagen 
bei der Fahrgastbeförderung führen, sind nun nicht mehr von der 
Ausnahme der Gurtpflicht befreit.  

§ 39 „Verkehrszeichen“ 
§ 46 „Ausnahmegenehmi-
gung und Erlaubnis“ 

Name des Ministeriums „Verkehr, Bau und Stadtentwicklung" wird er-
setzt durch „Verkehr und digitale Infrastruktur". (Neufassung)  

§ 49 „Ordnungswidrigkei-
ten“ 

Neufassung des Abs. 1, Nr. 2 Ordnungswidrigkeit des § 24 ausge-
dehnt auf: „Linke Radwege ohne Zeichen 237, 240 oder 241 dürfen 
nur benutzt werden, wenn dies durch das allein stehende Zusatzzei-
chen ‚Radverkehr frei‘ angezeigt ist."  

15.09.2015 
BGBl 2015, Teil I, S. 1573 

§ 39 „Verkehrszeichen“ Anfügen des Abs. 10: Beinhaltet u.a.: Bevorrechtigung elektrisch be-
triebener Fahrzeuge kann durch das Sinnbild in Bild 21 als Inhalt ei-
nes Zusatzzeichens angeordnet werden. 

§ 45 „Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtun-
gen“ 

Anfügen des Abs. 1g: Ordnet zur Bevorrechtigung von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen die Verwendung der Zeichen 314, 314.1 und 
315 mit dem Zusatzzeichen in Bild 21 an. (Ergänzung) 

§ 46 „Ausnahmegeneh-
migung und Erlaubnis“ 

Anfügen des Abs. 1a: Erlaubt den Straßenverkehrsbehörden, unter 
Beachtung der Anforderungen des § 3 Abs. 1 des Elektromobilitäts-
gesetztes, Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsver-
boten oder Verkehrsumleitungen für elektrisch betriebene Fahrzeuge. 
Dieses Recht gilt auch für Busspuren.  

§ 52 „Übergangs- und An-
wendungsbestimmungen“ 

Anfügen des § 52: 
Verbietet die Anwendung bestimmter §§ ab 31.12.2026. 

Anlage 2 „Vorschriftzei-
chen“ 

Anfügen der Nr. 25.4: Erlaubt die Nutzung von elektrisch betriebenen 
Fahrzeugen auf Bussonderfahrstreifen nur, wenn dies durch ein Zu-
satzzeichen angezeigt wird.  
Anfügen der Nr. 25.1: Gibt Zusatzzeichen an, mit dem elektrisch be-
triebene Fahrzeuge auf Bussonderfahrstreifen erlaubt sind (Bild 22). 
Anfügen der Nr. 27.1: Gibt Zusatzzeichen aus Bild 22 an, welches die 
Ausnahme elektrisch betriebener Fahrzeugen von Verkehrsverboten 
beinhaltet. 
Anfügen der Nr. 63.5: Gibt Zusatzzeichen aus Bild 22 an, welches das 
Parken für elektrisch betriebene Fahrzeuge innerhalb gekennzeichne-
ter Flächen erlaubt. 
Anfügen der Nr. 64.1: Gibt Zusatzzeichen aus Bild 22 an, welches in 
Kombination mit Zeichen 290.1 das Parken für elektrisch betriebener 
Fahrzeuge innerhalb gekennzeichneter Flächen erlaubt. (Ergänzung) 

Tab. 8: Detailanalyse der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ab 2013 – Änderungen mit Relevanz für die Fort-
schreibung der RASt in kursiver Darstellung 
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Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

15.09.2015 
BGBl 2015, Teil I, S. 1573 

Anlage 3 „Richtzeichen“ Anfügen eines Abs. an die laufenden Nummern 7, 8 und 10. Betrifft 
die Verkehrszeichen in Bild 23, Bild 24 und Bild 25. Hinzugefügter 
Abschnitt:  
„a) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis zugunsten elektrisch 
betriebener Fahrzeuge beschränkt sein.  
b) Durch Zusatzzeichen können elektrisch betriebene Fahrzeuge von 
der Verpflichtung zum Parken mit Parkschein oder Parkscheibe frei-
gestellt sein.  
c) Durch Zusatzzeichen kann die Parkerlaubnis für elektrisch betrie-
bene Fahrzeuge nach der Dauer beschränkt sein. Der Nachweis zur 
Einhaltung der zeitlichen Dauer erfolgt durch Auslegen der Park-
scheibe. Die Parkerlaubnis gilt nur, wenn die Parkscheibe gut lesbar 
ausgelegt oder angebracht ist.“  
Anfügen eines Satzes an laufende Nr. 11: Fordert für elektrisch be-
triebene Fahrzeuge das Auslegen der Parkschreibe bei beschränkter 
Parkzeit. 

17.06.2016 
BGBl 2016, Teil I, S. 1463 

§ 21a „Sicherheitsgurte, 
Rollstuhl-Rückhalte-
systeme, Rollstuhlnutzer-
Rückhalte-systeme, 
Schutzhelme“ 

Namen des Paragraphen geändert. (Neufassung) 
Neufassung des Abs. 1, Satz 1: Nach dem Wort „sein“ werden die 
Wörter „dies gilt ebenfalls für vorgeschriebene Rollstuhl-
Rückhaltesysteme und vorgeschriebene Rollstuhlnutzer-
Rückhaltesysteme“ eingefügt.  

§ 49 „Ordnungswidrigkei-
ten“ 

Neufassung des Abs. 1, Nr. 20a: Nach dem Wort „Sicherheitsgurten“ 
werden ein Komma und die Wörter „Rollstuhl-Rückhaltesystemen o-
der Rollstuhlnutzer-Rückhaltesystemen“ eingefügt.  

30.11.2016 
BGBl 2016, Teil I, S. 2848 

§ 2 „Straßenbenutzung 
durch Fahrzeuge“ 

Neufassung des Abs. 4: Nach Wort „Mofas“ wird „und E-Bikes“ einge-
fügt. Damit ist es auch „E-Bikes“ gestattet, außerhalb geschlossener 
Ortschaften Radwege zu benutzen. 
Neufassung des Abs. 5: „Kinder bis zum vollendeten achten Lebens-
jahr müssen, Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr dürfen 
mit Fahrrädern Gehwege benutzen. Ist ein baulich von der Fahrbahn 
getrennter Radweg vorhanden, so dürfen abweichend von Satz 1 
Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auch diesen Radweg 
benutzen. Soweit ein Kind bis zum vollendeten achten Lebensjahr von 
einer geeigneten Aufsichtsperson begleitet wird, darf diese Aufsichts-
person für die Dauer der Begleitung den Gehweg ebenfalls mit dem 
Fahrrad benutzen; eine Aufsichtsperson ist insbesondere geeignet, 
wenn diese mindestens 16 Jahre alt ist. Auf zu Fuß Gehende ist be-
sondere Rücksicht zu nehmen. Der Fußgängerverkehr darf weder ge-
fährdet noch behindert werden. Soweit erforderlich, muss die Ge-
schwindigkeit an den Fußgängerverkehr angepasst werden. Vor dem 
Überqueren einer Fahrbahn müssen die Kinder und die diese beglei-
tende Aufsichtsperson absteigen.“ 

§ 11 „Besondere Verkehrs-
lagen“ 

Neufassung des Abs. 2: „Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie 
auf Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahrstreifen für eine Rich-
tung mit Schrittgeschwindigkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im 
Stillstand befinden, müssen diese Fahrzeuge für die Durchfahrt von 
Polizei- und Hilfsfahrzeugen zwischen dem äußerst linken und dem 
unmittelbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen für eine Richtung 
eine freie Gasse bilden.“ 

§ 39 „Verkehrszeichen“ Neufassung der Abs. 7: Nach Sinnbild „Mofas“ wird ein neues Sinn-
bild für „E-Bikes“ eingefügt – siehe Bild 26. 

Tab. 8: Detailanalyse der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ab 2013 – Änderungen mit Relevanz für die Fort-
schreibung der RASt in kursiver Darstellung (Fortsetzung von vorheriger Seite) 
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Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

30.11.2016 
BGBl 2016, Teil I, S. 2848 

§ 45 „Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtun-
gen“ 

Neufassung des Abs. 9: „Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 
sind nur dort anzuordnen, wo dies auf Grund der besonderen Um-
stände zwingend erforderlich ist. Dabei dürfen Gefahrzeichen nur dort 
angeordnet werden, wo es für die Sicherheit des Verkehrs erforderlich 
ist, weil auch ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die Gefahr nicht 
oder nicht rechtzeitig erkennen kann und auch nicht mit ihr rechnen 
muss. Insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden 
Verkehrs dürfen nur angeordnet werden, wenn auf Grund der beson-
deren örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, die das all-
gemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in den vorstehenden Ab-
sätzen genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt. Satz 3 gilt nicht 
für die Anordnung von 
1. Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340), 
2. Fahrradstraßen (Zeichen 244.1), 
3. Sonderwegen außerhalb geschlossener Ortschaften (Zeichen 237, 

Zeichen 240, Zeichen 241) oder Radfahrstreifen innerhalb ge-
schlossener Ortschaften (Zeichen 237 in Verbindung mit Zeichen 
295), 

4. Tempo 30-Zonen nach Absatz 1c, 
5. Verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen nach Absatz 1d, 
6. Innerörtlichen streckenbezogenen Geschwindigkeitsbeschränkun-

gen von 30 km/h (Zeichen 274) nach Absatz 1 Satz 1 auf Straßen 
des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) 
oder auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) im unmittelbaren 
Bereich von an diesen Straßen gelegenen Kindergärten, Kinderta-
gesstätten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und 
Pflegeheimen oder Krankenhäusern. 

Satz 3 gilt ferner nicht für Beschränkungen oder Verbote des fließen-
den Verkehrs nach Absatz 1 Satz 1 oder 2 Nummer 3 zur Beseitigung 
oder Abmilderung von erheblichen Auswirkungen veränderter Ver-
kehrsverhältnisse, die durch die Erhebung der Maut nach dem Bun-
desfernstraßenmautgesetz hervorgerufen worden sind. Satz 3 gilt zu-
dem nicht zur Kennzeichnung der in einem Luftreinhalteplan oder ei-
nem Plan für kurzfristig zu ergreifende Maßnahmen nach § 47 Absatz 
1 oder 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes festgesetzten Um-
weltzonen nach Absatz 1f.“ 
Anfügen des Abs. 10: Schränkt den Anwendungsbereich des Abs. 9 
für den Fall ein, dass Verkehrszeichen zur Förderung der Elektromo-
bilität angeordnet werden. 

16.12.2016 
BGBl 2016, Teil I, S. 2938 

§ 45 „Verkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtun-
gen“ 

In Abs. 2 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: „Für Bahnüber-
gänge von Straßenbahnen auf unabhängigem Bahnkörper gilt Satz 2 
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Befugnis zur Anordnung der 
Maßnahmen der nach personenbeförderungsrechtlichen Vorschriften 
zuständigen Technischen Aufsichtsbehörde des Straßenbahnunter-
nehmens obliegt.  

Tab. 8: Detailanalyse der Änderungen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ab 2013 – Änderungen mit Relevanz für die Fort-
schreibung der RASt in kursiver Darstellung (Fortsetzung von vorheriger Seite) 

  
 

  

Bild 21: Ergänzung I Bild 22: Ergänzung II Bild 23: Ergänzung III Bild 24: Ergänzung IV Bild 25: Ergänzung V 
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Allgemeine Verwaltungsvorschrift  
zur Änderung der VwV-StVO (ÄndVwV) Datum Veröffentlicht in betroffene Stellen 

Ausgangsdokument:  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 26. Januar 2001  
(BAnz . S. 1419, ber. S. 5206) 

Art. 2 VwV-StVO und  
VwV-StV-ImSch-ÄndVO und  
VerwarnVwV-ÄndVO 

26.01.2001 BAnz. S. 1419, ber. S. 5206 VwV zu §§ 9a, 25, 26, 37, 39 
bis 43, 41, 42, 45, 46 

Art. 1 ÄndVwV 18.12.2001 BAnz.Nr. 242, S. 25513 VwV zu §§ 37, 41, 42, 45 

Art. 1 ÄndVwV 11.08.2005 BAnz.Nr. 156, S. 12602 VwV zu § 33 

Art. 1 ÄndVwV 10.04.2006 BAnz.Nr. 74, S. 2968 VwV zu §§ 41, 42 

Art. 1 ÄndVwV 20.03.2008 BAnz.Nr. 48, S. 1106 VwV zu §§ 13, 21, 21a, 29, 
35, 41, 46 

Art. 1 ÄndVwV 04.06.2009 BAnz.Nr. 84 S. 2050 VwV zu §§ 41, 45, 46 

Art. 1 ÄndVwV 17.07.2009 BAnz.Nr. 110a,  S. 1 VwV zu §§ 2, 8, 9, 9a, 12, 13, 
17, 18, 19, 24, 25, 26, 31, 33, 
35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46 

Art. 1 ÄndVwV 11.11.2014 BAnz AT 17.11.2014 VwV zu §§ 21, 26, 32, 39 bis 
43, 41, 42, 43, 45, 46 

Art. 1 ÄndVwV 22.09.2015 BAnz AT 25.09.2015 VwV zu Zeichen 245, 286, 
314, 315, zu § 45, zu § 46 

Tab. 9: Änderungsverzeichnis zur Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) – eigene Darstellung (Grund-
lage: beck-online.de) 

 

Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

Ausgangsdokument:  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) vom 26. Januar 2001 in der 
Fassung vom 01.09.2009 

11.11.2014 
BAnz AT 17.11.2014 B5 
(mWv 18.11.2014) 

§ 21 „Personenbeförderung“ Ersatz der ECE-Regelung Nr. 44 durch die UNECE-Regelung Nr. 
44 bzw. UNECE-Regelung Nr. 129. (Erläuterung ECE- bzw. UNE-
CE-Regelungen: Katalog von international vereinbarten, einheitli-
chen technischen Vorschriften für Kraftfahrzeuge sowie für Teile 
und Ausrüstungsgegenstände von Kraftfahrzeugen.) 
Außerdem ergänzender Hinweis, dass bei Verwendung von Rück-
halteeinrichtungen nach UNECE-Regelung Nr. 129 beispielsweise 
für Kinder bis zu einem Alter von 15 Monaten eine Beförderung nur 
entgegen der Fahrtrichtung oder seitlich gerichtet zur Fahrtrichtung 
möglich ist. 

§ 26 „Fußgängerüberwege“ 
§ 32 „Verkehrshindernisse“ 
§ 39 „Verkehrszeichen“ 
§ 40 „Gefahrzeichen“ 
§ 41 „Vorschriftzeichen“ 
§ 42 „Richtzeichen“ 
§ 43 „Verkehrseinrichtungen“ 
§ 45 „Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen“ 
§ 46 „Ausnahmegenehmi-
gung und Erlaubnis“ 

Ersatz der Wörter „für Verkehr zuständige Bundesministerien“ durch 
die Wörter „Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur“. 

Tab. 10: Detailanalyse der Änderungen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) ab 2013 – Änderungen 
mit Relevanz für die Fortschreibung der RASt in kursiver Darstellung 
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Datum und Quelle Betroffene Paragraphen Kurzbeschreibung der Änderung (Art der Änderung) 

22.09.2015 
BAnz AT 25.09.2015 B5 
(mWv 26. 9. 2015) 

Zu Zeichen 245 „Busson-
derfahrstreifen“ 

Neufassung der Nummer 5 „Werden Krankenfahrzeuge, Fahrräder, 
Busse im Gelegenheitsverkehr oder elektrisch betriebene Fahrzeu-
ge zugelassen, dürfen auf dem Sonderfahrstreifen keine besonde-
ren Lichtzeichen (§ 37 Absatz 2 Nummer 4 Satz 2, 2. Halbsatz) für 
den öffentlichen Personenverkehr (Anlage 4 der BOStrab) gezeigt 
werden, es sei denn, für diese Verkehre werden eigene Lichtzei-
chen angeordnet.“  
Neufassung der Nummer 6 „Taxen sollen grundsätzlich und 
elektrisch betriebene Fahrzeuge dürfen auf Sonderfahrstreifen zu-
gelassen werden, wenn dadurch der Linienverkehr nicht wesentlich 
gestört wird. Satz 1 gilt nicht für Sonderfahrstreifen im Gleisraum 
von Schienenbahnen. Insbesondere für den Übergang der Sonder-
fahrstreifen zum allgemeinen Verkehrsraum gilt für die Zulassung 
von elektrisch betriebenen Fahrzeugen auf diesen Sonderfahrstrei-
fen, dass die Gewährleistung eines sicheren und flüssigen allge-
meinen Verkehrsablaufs stets vorgeht.“ 

Zu Zeichen 286 „Einge-
schränktes Halteverbot“ 

Anfügen der Nummer IV. Diese verweist zur Bevorrechtigung von 
elektrisch betriebenen Fahrzeugen auf § 45 Abs. 1g und ordnet fer-
ner die Verwendung des Zeichens 286 nur in begründeten Einzelfäl-
len an. 

Zu Zeichen 314 „Parken“ 
Zu Zeichen 315 „Parken auf 
Gehwegen“ 

Verweis auf § 45 Abs. 1g zur Bevorrechtigung von elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen. 

§ 45 „Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen“ 

Einfügen eines Absatzes zur Parkbevorrechtigung von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen. Dieser beschreibt die planerischen Anfor-
derungen sowie die konkrete Ausführung für die Einrichtung einer 
solchen Parkbevorrechtigung. 

§ 46 „Ausnahmegenehmi-
gung und Erlaubnis“ 

Einfügen eines Absatzes zu den Ausnahmen von Verkehrsbe-
schränkungen, Verkehrsverboten oder Verkehrsumleitungen in Be-
zug auf elektrisch betriebene Fahrzeuge. Absatz im genauen Wort-
laut: „Bei der Bevorrechtigung geht die Gewährleistung eines siche-
ren und flüssigen Verkehrsablaufs aller Verkehrsteilnehmer vor. Vor 
jeder Entscheidung über eine Bevorrechtigung von elektrisch be-
triebenen Fahrzeugen sind die Straßenbaubehörden und die Poli-
zeien zu hören. Die Straßenverkehrsbehörde bedarf der Zustim-
mung der obersten Landesbehörde oder der von ihr bestimmten 
Stelle, wenn von einer Anordnung von Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm und Abgasen elektrisch betriebener Fahr-
zeuge ausgenommen werden sollen. Der Zustimmung bedarf es 
nicht, wenn und soweit die oberste Landesbehörde die Straßenver-
kehrsbehörde vom Erfordernis der Zustimmung befreit hat.“ 

Tab. 10: Detailanalyse der Änderungen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) ab 2013 – Änderungen 
mit Relevanz für die Fortschreibung der RASt in kursiver Darstellung (Fortsetzung von vorheriger Seite) 

 
Bild 26: Ergänzung VI 

Neben den in Tab. 6 bis Tab. 10 dokumentierten 
Änderungen der StVO und VwV-StVO werden fort-
laufend Anpassungen der gesetzlichen Rahmen-

bedingungen diskutiert. Einen Einblick in den Dis-
kussionsstand bieten u. a. die Empfehlungen des 
Deutschen Verkehrsgerichtstags. Im Rahmen des 
55. Deutschen Verkehrsgerichtstags wurden dabei 
die nachfolgend zitierten Empfehlungen des Ar-
beitskreis IV (Sicherheit des Radverkehrs) getrof-
fen, welche für die Fortschreibung der RASt von 
Bedeutung sein könnten: 

„[…] Der Arbeitskreis empfiehlt, die Radverkehrsin-
frastruktur generell einfach, selbsterklärend und si-
cher zu gestalten. Dabei sind durchgehende Rad-
verkehrsnetze zu schaffen. […]“ (VGT 2017) 

„[…] Die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(ERA) der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
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und Verkehrswesen (FGSV) beschreiben, wie si-
chere Radverkehrsanlagen geplant, ausgeführt 
und betrieben werden können. Erreicht werden 
muss eine  für alle Straßenbaulastträger ver-
pflichtende Einführung der ERA als Mindeststan-
dard. […]“ (VGT 2017) 

Ein weiteres Thema mit Relevanz für die RASt-
Fortschreibung bildet die Zulassung von elektrisch 
betriebenen Kleinstfahrzeugen (z. B. E-Tretroller) 
für den Straßenverkehr. Zu einer entsprechenden 
kleinen Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN hat der Bundestag am 22.06.2017 Stel-
lung bezogen. Hintergrund der Anfrage bildet die 
Tatsache, dass Kleinstelektrofahrzeuge von ver-
schiedenen Herstellern angeboten werden. Eine 
vergleichbare Zulassungsdiskussion fand vor eini-
gen Jahren bereits in Zusammenhang mit Seg-
ways statt, welche im Jahr 2009 durch die Verord-
nung über die Zulassung von elektronischen Mobi-
litätshilfen für die Nutzung im öffentlichen Straßen-
raum zugelassen wurden. Ein entsprechender 
Entwurf „Verordnung über die Teilnahme von 
Elektrokleinstfahrzeugen am Straßenverkehr“ liegt 
vor.. Für die Fortschreibung der RASt sollten die 
Entwicklungen in diesem Bereich weiter beobach-
tet werden. 

Norm (Verweis auf RASt-Seite)  Status 

DIN 1998: Unterbringung von Leitungen 
und Anlagen in öffentlichen Flächen, 
Richtlinie  für die Planung, Ausgabe 
1978-05 (S. 31, RASt) 

überarbeitet 
(Entwurfsfassung 

06/2017) 

DIN 14090: Flächen für die Feuerwehr 
auf Grundstücken, Ausgabe 2003-05  
(S. 32, RASt) 

aktuell 

DIN 18024: Barrierefreies Bauen, Teil 
1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche 
Verkehrs- und Grünanlagen, Planungs-
grundlage, Ausgabe 1998-01 (S. 93, 
RASt) 

zurückgezogen 
(Nachfolgedok.:  
DIN 18040-3) 

DIN 18030: Barrierefreies 
Bauen-Planungsgrundlagen, Norm-
Entwurf 2006-01 (S. 93 und 111, RASt) 

zurückgezogen 
(Nachfolgedok.:  
DIN 18040-1) 

DIN 5044-1: Ortsfeste Verkehrsbe-
leuchtung; Beleuchtung von Straßen für 
den Kraftfahrzeugverkehr; Allgemeine 
Gütemerkmale und Richtwerte, Ausga-
be 1982-08 (S. 126, RASt) 

zurückgezogen 
(Nachfolgedok.:  

DIN EN 13201-2) 

DIN 5044-2: Ortsfeste Verkehrsbe-
leuchtung; Beleuchtung von Straßen für 
den Kraftfahrzeugverkehr; Berechnung 
und Messung, Ausgabe 1982-08  
(S. 126, RASt) 

zurückgezogen 
(Nachfolgedok.:  

DIN EN 13201-3, 
DIN EN 13201-4, 
DIN EN 13201-5) 

DIN EN 13201: Straßenbeleuchtung, 
Ausgabe 2004-04 (S. 126, RASt) 

überarbeitet  
(aktuelle Fassung 

06/2016) 

Tab. 11: DIN-Normen in den RASt (2006) 

2.3.5 DIN-Normen 

Die RASt (2006) verweist an verschiedenen Stel-
len auch auf Normen des Deutschen Instituts für 
Normung e.V. Nachfolgend werden die Normen, 
ihr Status sowie mögliche Nachfolgedokumente 
benannt (Tab. 11). Eine inhaltliche Auswertung der 
Normen ist nicht Bestandteil des Forschungsvor-
habens. 

2.3.6 Einführungserlasse der Länder und 
länderspezifische Regelungen 

Die Einführungserlasse der Straßenbauverwaltun-
gen der Länder zu den RASt (2006) und anderen 
Regelwerken (EAÖ, ERA, EFA usw.) sowie weiter-
führende Entwurfshinweise in Form eigenständiger 
Entwurfsregelwerke auf Länderebene wurden im 
Rahmen der Befragung der Landesstraßenbau-
verwaltungen erhoben. Tab. 12 zeigt eine Über-
sicht der bestehenden Erlasse in den Ländern. 
Von den Straßenbauverwaltungen in Baden-Würt-
temberg, Schleswig-Holstein und Thüringen erfolg-
ten keine Rückmeldungen.  

Es zeigt sich, dass in allen Ländern, die bisher ge-
antwortet haben, ein Einführungserlass zu den 
RASt (2006) vorliegt, mit Ausnahme des Saar-
lands. Von den übrigen Regelwerken sind in eini-
gen Ländern die ERA (2010), das HBS (2015), die 
RiLSA (2015) und die RMS (201X) eingeführt. Bei 
ERA (2010), RiLSA (2015) und RMS (201X) ist 
dies u. a. mit deren straßenverkehrsrechtlichen 
Bedeutung zu begründen. In Hamburg sind die 
RASt (2006) und ein Großteil der Entwurfsregel-
werke über die neuen „Hamburger Regelwerke für 
Planung und Entwurf von Stadtstraßen“ (ReStra) 
eingeführt worden, in den übrigen Bundesländern 
mit Schreiben bzw. Runderlassen der zuständigen 
Ministerien oder Landesbetriebe.  

In Berlin und Hamburg sowie in Sachsen sind die 
RASt (2006) als verbindliche Richtlinie eingeführt. 
In Bayern, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zur An-
wendung empfohlen (die diesbzgl. Formulierungen 
lauten u. a. „bitte anzuwenden“, „zu beachten“, „mit 
der Anwendung einverstanden“). In Bayern, Meck-
lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist im 
Erlass explizit ausgeführt, dass die Regelungen 
anderer Vorschriften bzw. Regelwerke wie der 
StVO und VwV-StVO, der R-FGÜ (2001) und der 
BOStrab sowie der Richtlinien für die rechtliche 
Behandlung der Ortsdurchfahrten (OD-Richtlinie) 
vorgehen und maßgeblich sind. In Brandenburg, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen 
wird im Erlass ausgeführt, dass die straßenver-
kehrsrechtlichen Aspekte in den RASt nur einen 
„hinweisenden Charakter“ haben. 
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Bundesland RASt 
(2006) 

EAÖ 
(2013) 

EAR 
(2005) 

ERA 
(2010) 

EFA 
(2002) 

ESG 
(2011) 

HBS 
(2015) 

MKV 
(2006) 

RiLSA 
(2015) 

RMS-1 
(1993) 

RMS-2 
(1995) 

Baden-Württemberg keine Angaben 

Bayern X 
  

-2 
  

X X X 
  

Berlin X 
  

X 
    

X 
  

Brandenburg X 
     

X 
 

X X X 

Bremen X 
          

Hamburg über ReStra eingeführt X X X 

Hessen X -1 
 

-1 
    

X 
  

Mecklenburg-Vorpommern X 
  

X 
  

X X X X X 

Niedersachsen X 
          

Nordrhein-Westfalen X 
 

X X 
  

X 
  

X X 

Rheinland-Pfalz X 
  

X 
    

X 
  

Saarland 
 

X X X X X X X X X X 

Sachsen X 
          

Sachsen Anhalt X 
  

X 
       

Schleswig-Holstein keine Angaben 

Thüringen keine Angaben 
1 nicht formal eingeführt, wird aber angewendet 
2 da auch vom Bund nicht eingeführt, wurde auf Einführungserlass verzichtet 

Tab. 12: Ländererlasse zu den RASt und anderen FGSV-Regelwerken  

In Bayern und Sachsen-Anhalt wird im Erlass da-
rauf hingewiesen, dass Ortsdurchfahrten von Bun-
desstraßen (in Bayern auch erweitert auf Staats-
straßen) dem weiträumigen Verkehr dienen. Es 
wird u. a. weiterhin ausgeführt, dass in der Regel 
eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h 
sicherzustellen ist, in der Regel eine Fahrbahnbrei-
te von 6,50 m erforderlich ist (für Begegnungsfälle 
zweier Linienbusse bzw. zweier Lkw) und die Ein-
haltung der Funktion für den weiträumigen Verkehr 
auch bei einem Umbau zu gewährleisten ist. In 
Berlin, Brandenburg und Hessen werden im Erlass 
Vorgaben zu einzelnen Breiten verschiedener 
Elemente (z. B. Fahrstreifen, Mittelinseln) ge-
macht.  

In Bayern wird explizit ausgeführt, dass Mittelinseln 
an Ortseingängen „nur nach der Ortstafel (Zeichen 
310 StVO) und nur dann in Betracht kommen, 
wenn diese als Querungshilfe für Fußgänger und 
Radfahrer tatsächlich erforderlich sind.“ Begründet 
wird dies damit, dass Mittelinseln an Ortseingän-
gen ohne Querungshilfe „nach den bisherigen Er-
fahrungen“ kein geeignetes Mittel zur Geschwin-
digkeitsdämpfung sind. Dies widerspricht den Aus-
führungen in den RASt und den Erfahrungen aus 
Brandenburg, die im dortigen „OD-Leitfaden Bran-

denburg 2011“ (MIL 2012) Eingang gefunden ha-
ben.  

In Brandenburg wird mit dem Einführungserlass zu 
den RASt (2006) auch auf den „OD-Leitfaden 
Brandenburg 2011“ (MIL 2012) hingewiesen, in 
welchem ergänzende Regelungen enthalten sind. 
Auch in anderen Ländern bestehen solche umfas-
senden länderspezifischen Regelwerke. Zu nen-
nen sind u. a. in Baden-Württemberg die „Hinweise 
zur Gestaltung von Ortsdurchfahrten in Dörfern 
und Städten“ und der „Planungsleitfaden Straßen-
entwurf“ in Nordrhein-Westfalen. In Brandenburg 
und Sachsen gibt es zudem noch ergänzende 
Hinweise zu Kreisverkehren – siehe auch Kapitel 
2.3.7.  

Darüber hinaus bestehen länderspezifische Rege-
lungen und Planungshinweise im Hinblick auf das 
Thema Barrierefreiheit. Hier sind die „Barrierefrei-
heitsrichtlinie“ aus Bremen, der „Leitfaden unbe-
hinderte Mobilität“ in Hessen, der „Leitfaden Barrie-
refreiheit im Straßenraum“ in Nordrhein-Westfalen 
und die Hinweise zu „Wege und Plätze im Dorf 
barrierefrei gestalten“ in Sachsen zu nennen.  
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2.3.7 Ortsdurchfahrten 

Ortsdurchfahrten befinden sich in besonderem 
Maße im Spannungsfeld zwischen der Verbin-
dungsfunktion als Teil des klassifizierten Straßen-
netzes und den Anforderungen des verkehrswege-
seitigen Umfelds. Ortsdurchfahrten werden in den 
RASt (2006) nur angerissen, nicht aber systema-
tisch behandelt. Die typischen Entwurfssituationen 
der dörflichen Hauptstraße, der örtlichen Einfahrts- 
und Geschäftsstraße können Elemente von Orts-
durchfahrten enthalten. Zudem werden Maßnah-
men zur Geschwindigkeitsdämpfung in Ortsdurch-
fahrten jeweils für Ortseinfahrts- und Innerortsbe-
reiche im Kapitel 6.2.2. der RASt (2006) behandelt. 

Es liegen aus verschiedenen Ländern spezifische 
Leitfäden oder Hinweise für die Gestaltung von 
Ortsdurchfahrten vor, welche vielfältige Anregun-
gen geben können für die Weiterentwicklung des 
Themas der Ortsdurchfahrten im Rahmen der 
Fortschreibung der RASt. Relevant sind auch die 
ESG (2011), vor allem Kapitel 2 zu den Grundla-
gen der Straßenraumgestaltung sowie Kapitel 3 zu 
den Elementen der Straßenraumgestaltung. 

So betont beispielsweise der „OD-Leitfaden Bran-
denburg 2011“ (MIL 2012) die Notwendigkeit der 
städtebaulichen Integration von Ortsdurchfahrten: 
„Der linienhafte Charakter der Außerortsstraßen 
darf nicht in den Ort hinein verlängert werden“. Än-
derungen in den Seitenraumnutzungen, Raumver-
engungen oder Aufweitungen sollten zur Ab-
schnittsbildung aufgegriffen und genutzt werden. 
Die Fahrbahn wird nicht fahrdynamisch, sondern 
fahrgeometrisch entworfen. Der Planung vorange-
stellt werden sollte eine Netzbetrachtung ein-
schließlich einer Hierarchisierung der Knotenpunk-
te. 

Ländliche und städtische Gebiete sind gestalte-
risch unterschiedlich zu behandeln z. B. in der Art 
der Trennung zwischen Fahrbahn und Seitenräu-
men, den Oberflächenarten, der Bepflanzung und 
der Ausstattung der Straßenräume. Auf die Not-
wendigkeit der Einhaltung der Grundprinzipien der 
Städtebaulichen Bemessung wird hingewiesen. 

Der OD-Leitfaden Brandenburg 2011 (MIL 2012) 
behandelt ausführlich mögliche Radverkehrsfüh-
rungen, welche in Einsatzbereichen sowie auch 
Gestaltungskriterien mit den RASt und den ERA 
übereinstimmen. 

Als Regelbreiten für Fahrstreifen werden 5,50 m 
(DTV < 2.000 Kfz/Tag) bis 6,50 m angegeben bzw. 
7,50 m bei der Anlage von Schutzstreifen. Die 
Möglichkeit einer Reduktion der Fahrbahnbreite 
auf 4,75 m auf Längen bis 100 m wird unabhängig 
von der Klassifizierung der Straße eingeräumt, 

wenn die Straßenraumbreite nicht für einen ausrei-
chend breiten Seitenraum ausreicht. Ausgenom-
men hiervon werden allerdings Bundesstraßen mit 
Bedeutung für den weiträumigen Verkehr. Kurze 
Fahrbahnverengungen auf 3,50 m bis 4,00 m, die 
einstreifigen Kfz-Verkehr zulassen, sind bei Ver-
kehrsstärken von bis zu 5.000 Kfz/Tag ohne Licht-
signalanlage möglich; die Engstellen müssen aber 
in beiden Richtungen vollständig einsehbar sein 
und sollten nicht länger als 50 m sein. Vom Einsatz 
von Linksabbiegestreifen und Aufstellbereichen zu 
einzelnen Grundstückszufahrten wird abgeraten, 
da sie den Straßenraum unnötig aufweiten und zu 
unerwünschten höheren Geschwindigkeiten führen 
können. 

Hingewiesen wird auf die Bedeutung der Symmet-
rie der Straßenräume. Optionen zur Seitenraum-
gestaltung, Arten der Separation, zur Bepflanzung, 
zu Querungsmöglichkeiten, zur Geschwindigkeits-
dämpfung, zur Gestaltung von Knotenpunkten und 
Bushaltestellen, zur Organisation des ruhenden 
Verkehrs sowie zur Oberflächengestaltung von 
Ortsdurchfahrten werden genannt. 

Gerlach et al. (2011) erarbeiteten im Forschungs-
vorhaben „Fahrbahnquerschnitte in baulichen 
Engstellen von Ortsdurchfahrten“ Lösungsansätze 
speziell für bauliche Engstellen in Ortsdurchfahr-
ten. Grundsätzlich sollten Engstellen gut erkenn-
bar, begreifbar und eindeutig ausgeführt sein. Zu- 
und Abfahrtsbereiche sollten raumgreifend in den 
Lösungsansatz einbezogen werden. Die Autoren 
empfehlen eine Standardbreite von 3,50 m für 
Engstellen mit Borden und ohne Begegnungsver-
kehr. Diese sind bis zu 400 Kfz/Tag bei einer Län-
ge bis zu 50 m ohne Signalisierung und bis zu 
1.200 Kfz/Tag bei einer Länge bis zu 300 m mit 
Signalisierung problemlos zu betreiben. Für Kfz-
Verkehrsstärken zwischen 400 und 800 Kfz/Tag 
werden Einzelfallentscheidungen empfohlen. Für 
Verkehrsstärken über 1.200 Kfz/Tag sind Lösun-
gen mit Begegnungsverkehr zu wählen. Die Prü-
fung von Möglichkeiten zur Verkehrsverlagerung 
oder Beseitigung der einengenden Elemente wird 
empfohlen, falls die verfügbare Straßenraumbreite 
für eine Lösung mit Begegnungsverkehr nicht aus-
reichend ist. Als Mindestmaß für Fahrbahnen mit 
Begegnungsverkehr wird unter der Voraussetzung 
eines geringen Schwerverkehrsanteils eine Breite 
von 4,50 m angegeben. Für Seitenräume in Eng-
stellen wird ein reduziertes Mindestmaß von 
1,50 m empfohlen, was eine Fortbewegung von 
Menschen mit Rollstuhl nur unter Inanspruchnah-
me der Sicherheitsräume ermöglicht (siehe 
H BVA 2011).  
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Dohmen et al. (2011) entwickelten ein Verfahren 
zur Abschätzung der Auswirkungen von Ortsum-
gehungen auf die Verkehrssicherheit im Netzzu-
sammenhang, als Bilanzierung der Verkehrssi-
cherheitswirkungen der Ortsumgehung sowie der 
Ortsdurchfahrt. Die Bilanzierung der Verkehrssi-
cherheitswirkungen zeigt, dass die Knotenpunkte 
im Zuge der Ortsumgehungen wesentlich dazu bei-
tragen, ob der Vorher-Nachher-Vergleich positiv 
oder negativ ausfällt. 

2.3.8 Bahnübergänge 

Das Thema plangleicher Überquerungsstellen an 
besonderen Bahnkörpern wird in den RASt (2006) 
in Kapitel 6.1.8.7 recht kurz behandelt. Hingewie-
sen wird auf die Z-Form als Grundform von Über-
querungsstellen, auf die Notwendigkeit ausrei-
chender Breiten sowie auf verschiedene Möglich-
keiten und Randbedingungen zur Sicherung der 
Überquerungsstellen.  

Über diese Überquerungsstellen hinaus sind hö-
hengleiche (plangleiche) Kreuzungen (Bahnüber-
gänge) nach Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG) 
relevant für den Stadtstraßenentwurf. Bundesweit 
existieren ca. 17.000 Bahnübergänge im Bereich 
der DB AG, davon ca. die Hälfte innerorts. Die 
Verantwortlichkeiten an Bahnübergängen sind im 
EKrG geregelt und planungsseitig in den Richtli-
nien 815 der DB AG zur Planung und Instandhal-
tung von Bahnübergängen (DB AG 2008) umge-
setzt: 

„(2) An Bahnübergängen gehören gemäß §14 
EKrG  
a) zu den Eisenbahnanlagen das sowohl dem Ei-
senbahnverkehr als auch dem Straßenverkehr 
dienende Kreuzungsstück (..)  
b) zu den Straßenanlagen die Sichtflächen, (..) 
sowie [alle] der Sicherung des sich kreuzenden 
Verkehrs dienende Straßenverkehrszeichen und -
einrichtungen. 
(3) Im Bereich aller Bahnübergängen hat die DB 
Netz AG den ordnungsgemäßen Zustand der Ei-
senbahnanlagen, die Sicherheit des Eisenbahnbe-
triebs und die Sicherheit des Straßenverkehrs ge-
genüber den Gefahren des Eisenbahnbetriebs zu 
gewährleisten (Verkehrssicherungspflicht).“ (DB 
AG 2008) 

Die Grenzen des Kreuzungsstücks verlaufen in ei-
nem Abstand von 2,25 m von der äußeren Schiene 
parallel zur jeweils äußeren Gleisachse. Der 
Räumbereich eines Bahnübergangs geht jeweils 
27 m über den Kreuzungsbereich hinaus. Der ge-
samte Bahnübergangsbereich erstreckt sich bei-
derseits des Bahnübergangs bis zur jeweiligen An-

kündigung des Bahnübergangs (Zeichen 150 bzw. 
151 StVO). Die von Seiten der DB AG vorgegebe-
nen Fahrbahnbreiten im Bereich des Bahn-
übergangs sind in der technischen Mitteilung TM 1-
2016-10136 I.NPF 1 zu den Richtlinien 815 sowie 
der dazugehörigen fachtechnischen Stellungnah-
me geregelt. Für den Begegnungsfall Lkw/Lkw, 
welcher als Regelfall anzusetzen ist, wird eine be-
festigte Fahrbahnbreite von mindestens 6,35 m im 
Räumbereich des Bahnübergangs und von min-
destens 6,84 m im Kreuzungsstück vorgegeben. 
Die Fahrbahnbreite von 6,35 m im Räumbereich 
des Bahnübergangs setzt sich dabei wie folgt zu-
sammen:  

− 2 Fahrstreifen mit je einer Breite von 3,00 m,  

− 2 Randstreifen bestehend aus Fahrbahnbe-
grenzungslinie (Zeichen 295 StVO) und Sau-
berkeitsstreifen gemäß RMS von je 0,12 m.  

Die Fahrbahnbreite im Bereich des Kreuzungs-
stücks enthält zusätzlich 2 Sicherheitsstreifen ne-
ben den Fahrbahnbegrenzungslinien von mindes-
tens 0,30 m. Vom Begegnungsfall Lkw/Lkw darf 
unter bestimmten Umständen abgewichen werden: 

„Wenn unter Berücksichtigung der örtlichen Gege-
benheiten eine Fahrbahnbreite von 6,35 Meter 
nicht hergestellt werden kann, darf davon abgewi-
chen werden, wenn  

− ein Begegnungsverkehr von Lkw/Lkw nach dem 
Ergebnis einer Verkehrszählung nahezu aus-
geschlossen werden kann (der Begegnungsfall 
Lkw/Pkw ist zulässig) und  

− schwacher Verkehr auf der Straße besteht und  

− die Straße ausreichend einsehbar ist und  

− der BÜ in der Vergangenheit, im Hinblick auf 
Begegnungsverkehr, nicht auffällig geworden 
ist.  

Wenn bei mehr als schwachem Verkehr am BÜ die 
Fahrbahnbreite von 6,35 Meter nicht herstellbar ist 
und wenn der Begegnungsfall Lkw/Lkw nicht aus-
geschlossen werden kann ist eine UiG erforderlich. 
Über das Erfordernis einer ZiE wird im Einzelfall 
entschieden2.“ (DB AG 2008) 

Für den Begegnungsfall Pkw/Lkw wird eine Min-
destfahrbahnbreite von 5,55 m, für den Begeg-
nungsfall Pkw/Pkw von 4,75 m vorgegeben. Emp-
fohlen wird die Beibehaltung der Mindestbreiten 
auch über den Bahnübergangsbereich hinaus, um 
ein gefahrloses Räumen des Bahnübergangs zu 
ermöglichen. 
                                                      
2 UiG Unternehmensinterne Genehmigung, ZiE Zustimmung im 

Einzelfall 
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Für die Fortschreibung der RASt (2006) wird eine 
Gegenüberstellung der durch die DB AG vorgege-
benen Fahrbahnbreiten mit den Vorgaben der 
RASt (2006) empfohlen. Die Fahrbahnbreite für 
Hauptverkehrsstraßen beträgt in den RASt (2006) 
für den Regelfall 6,50 m, wobei in der Regel be-
nutzungspflichtige Radverkehrsanlagen vorzuse-
hen sind, und für Erschließungsstraßen 4,50 m bis 
5,50 m. Geprüft werden sollte darüber hinaus die 
Relevanz des Themas der Bahnübergänge für den 
Stadtstraßenentwurf, indem die Anzahl innerörtli-
cher Bahnübergänge getrennt nach Hauptver-
kehrs- und Erschließungsstraßen ermittelt wird. 

Weitere Anknüpfungspunkte der Richtlinie 815 so-
wie damit verbundener weiterer Planungsdoku-
mente der DB AG zu Bahnübergängen mit dem 
Stadtstraßenentwurf betreffen die Themen der 
Überquerungsanlagen, Sichtweiten sowie die An-
lagen für den Fuß- und Radverkehr. Relevanz so-
wie Regelungsbedarf in einem R1-Regelwerk zum 
Stadtstraßenentwurf sollten jeweils geprüft werden. 

In Hantschel et. al. (2016) wird die Sicherheit an 
Bahnübergängen untersucht. Die Autoren gelan-
gen zu nachfolgenden Empfehlungen:  

− Die wirksamste Methode zur Vermeidung von 
Unfällen an Bahnübergängen ist deren Rück-
bau und Ersatz durch Unter-/Überführungen 
oder der Einsatz von Vollschranken. An Bahn-
übergängen mit Halbschranken oder Lichtzei-
chenanlagen ist das Unfallrisiko, meist aufgrund 
des Fehlverhaltens der Verkehrsteilnehmer, 
deutlich größer. Im Ausland reduzierten die 
bauliche Trennung der Richtungsfahrstreifen 
durch Fahrbahnteiler und der Einsatz von Rot-
lichtüberwachungsanlagen („Rotlicht-Blitzer“) 
die Missachtungen. 

− Unfallauffällige, nicht technisch gesicherte 
Bahnübergänge sollten grundsätzlich mindes-
tens mit einer Lichtzeichenanlage gesichert und 
gegebenenfalls mit Rotlichtüberwachung aus-
gestattet werden. 

− Grundsätzlich sollten alle Maßnahmen das Ziel 
haben, das Queren eines Bahnübergangs 
rechtzeitig zu unterbinden. Der Gefahrenbe-
reich des Bahnübergangs sollte so überwacht 
werden, dass eine rechtzeitige Meldung an das 
Schienenfahrzeug gesendet wird, wenn der 
Bahnübergang nicht geräumt ist. 

Zur Verkehrssicherheit von Überquerungsstellen 
für Fußgänger und Radfahrer über Straßenbahn- 
und Stadtbahnstrecken wurde ein Forschungsvor-
haben (FE 82.0613/2014) abgeschlossen (Stand 
2018: Veröffentlichung ausstehend), aus dem Ge-
staltungshinweise für entsprechende Überque-

rungsstellen mit Relevanz für die RASt erwartet 
werden. 

2.3.9 Internationale Regelwerke und Materia-
lien 

Der “Urban Street Design Guide” (NACTO 2014a) 
ist zusammen mit dem „Urban Bikeway Design 
Guide“ (NACTO 2014b) von der National Associa-
tion of City Transportation Officials (NACTO), d. h. 
von Vertretern großer amerikanischer Kommunen 
verfasst worden. Der “Urban Street Design Guide” 
befasst sich mit allen Aspekten des Stadtstraßen-
entwurfs, priorisiert dabei aber Anlagen für den 
Fußgänger- und Radverkehr sehr hoch. Der „Ur-
ban Bikeway Design Guide“ befasst sich vertieft 
mit Radverkehrsanlagen, ähnlich wie die ERA 
(siehe auch AASHTO 2012, CED 2012, CROW 
2007, DOT 2008, TfL 2014, Vejdirektoratet 2015).  

Der im Jahr 2016 erschienene „Transit Street De-
sign Guide“ (NACTO 2016) behandelt Straßen mit 
Anlagen des Öffentlichen Verkehrs, welche in 
NACTO (2014a) nur sehr kurz angerissen worden 
waren. 

Die in den drei Dokumenten erarbeiteten Stan-
dards und Empfehlungen werden im „Global Street 
Design Guide“ (NACTO & Global Designing Cities 
Initiative 2016) im internationalen Kontext weiter-
entwickelt und verallgemeinert auf der Basis von 
Recherchen in 70 Städten in 40 Ländern weltweit. 

Die Dokumente kategorisieren ihre Empfehlungen 
wie folgt: 

• Kritische Elemente: Hier besteht ein Konsens 
zur zwingenden Notwendigkeit. 

• Empfohlene Elemente: Hier besteht ein deutli-
cher Konsens zum Nutzen der Elemente, aber 
etwas mehr Flexibilität, z. B. falls diese nicht 
machbar sind. 

• Optionale Elemente: Dies sind Elemente, die 
zwischen den Städten variieren und jeweils in-
dividuell gestaltet und beispielhaft angeführt 
werden. 

Der „Urban Street Design Guide“ arbeitet (wie 
auch der „Global Street Design Guide“) ähnlich wie 
die RASt (2006) mit “typischen Entwurfssituatio-
nen“; dieses Vorgehen wird dort „Street Design in 
Context“ genannt. 13 „typische Entwurfssituatio-
nen“ werden behandelt, jeweils mit einer Prinzips-
kizze für eine mögliche Vorher- und eine Nachher-
Situation, mit verbalen Empfehlungen zur Gestal-
tung von Querschnitten an der Strecke, zur Anord-
nung des ruhenden Verkehrs, zur Radverkehrsfüh-
rung, zur Gestaltung der Seitenräume, zur Gestal-
tung von Knoten sowie zu variierenden weiteren 
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Elementen. Ergänzt wird jede „typische Entwurfssi-
tuation“ durch mindestens ein Foto. 

In den anschließenden Kapiteln werden einzelne 
Entwurfselemente beschrieben. Fahrstreifenbreiten 
ohne ÖPNV werden mit 3,00 m angegeben, Brei-
ten von mehr als 3,35 m sollten vermieden werden. 
ÖPNV-Sonderfahrstreifen für den Bus werden mit 
3,35 m (Minimum 3,00 m) vorgegeben. Parkstrei-
fen werden mit 2,13 m bis 2,74 m breiter vorgese-
hen als in den RASt (2006). 

Seitenräume werden gegliedert in eine „Frontage 
zone“ (Flächen vor den seitlichen Nutzungen), 
„Pedestrian through zone“ (Gehfläche für die Fuß-
gänger), „Street Furniture/Curb zone“ (Fläche für 
Stadtmobilar) und „Enhancement/buffer zone“ 
(Fläche hin zur Fahrbahn, mit vielfältigen mögli-
chen Nutzungen wie z.B. Parkbuchten, Entwässe-
rungsanlagen, Fahrradabstellanlagen, Leihradsta-
tionen oder Radwegen). Die Breite der Gehfläche 
selbst wird mit 1,52 m bis 2,13 m für Wohngebiete 
und 2,44 m bis 3,66 m im Innenstadtbereich oder 
Geschäftsstraßen angegeben, wobei die Angaben 
nicht ganz konsistent verwendet werden und zum 
Teil auch von einer Mindestgesamtbreite des Sei-
tenraums von 1,52 m bis 2,44 m gesprochen wird. 

Der „Urban Street Design Guide“ widmet der Ent-
wässerung ein eigenes Kapitel und den “Interim 
Design Strategies” einen größeren Teil mit 4 Kapi-
teln als zeitlich begrenzte Strategien zur Umgestal-
tung von Querschnitten, von Parkraum, zur zeit-
weisen Schließung von Straßen und zur zeitlich 
begrenzten Einrichtung öffentlicher Plätze. 

Interessant ist auch die Klassifizierung innerörtli-
cher Straßen nach dem „Link & Place“-Ansatz in 
Großbritannien (Jones/ Boujenko/ Marshall 2007). 
Dabei wird jeder Straßenabschnitt gemäß seiner 
verkehrlichen Bedeutung („Link“) sowie den nicht-
verkehrlichen Funktionen („Place“) eingeordnet 
und auf dieser Basis Querschnitte gestaltet und 
Flächenkonflikte bearbeitet (Bild 27). 

 
Bild 27: Ermittlung und Lösung von Flächenkonflikten mit Hil-

fe des „Link & Place“-Ansatzes nach Jones/  
Boujenko/Marshall (2007) 

2.3.10 Neue Entwicklungen 

Zur Förderung von Inter- und Multimodalität wer-
den in verschiedenen Kommunen Mobilstationen 
(auch Mobilitätsstationen, Mobilpunkte, Switch-
Stationen in Hamburg etc.) aufgebaut (siehe z. B. 
Zukunftsnetz Mobilität NRW 2015). Mobilstationen 
sollen Mobilitätsangebote bündeln, z. B. des öf-
fentlichen Verkehrs und von Verleihsystemen, die-
nen der Kommunikation und des Marketings von 
Mobilitätsdienstleistungen und sollen darüber hin-
aus als Treffpunkt entwickelt werden. Mobilstatio-
nen werden in Abhängigkeit von den örtlichen Ge-
gebenheiten wie der räumlichen Lage und den ver-
fügbaren Flächen sowie den vorhandenen Ver-
kehrsangeboten sehr individuell ausgestaltet. Ziel 
ist eine attraktive Gestaltung der Flächen der Mobi-
litätsstationen, um die Aufenthaltsqualität zu erhö-
hen und damit die entsprechenden Bereiche auch 
städtebaulich aufzuwerten. 

Die Relevanz von Mobilstationen für die RASt ist 
begrenzt, da diese sehr individuell ausgestaltet 
werden, in Abhängigkeit z. B. von den verfügbaren 
Flächen sowie Verkehrsangeboten. Für eine Fort-
schreibung geprüft werden kann eine Aufnahme 
von typischen Flächenbedarfen für Ladestationen 
von Elektro-Pkw sowie Elektrofahrrädern, z. B. in 
Tabelle 25 der RASt (2006) „Richtwerte für den 
zusätzlichen Raumbedarf im Seitenraum auf 
Grund besonderer Anforderungen“. Für das Laden 
von Elektrofahrrädern ist aus technischer Sicht ei-
ne handelsübliche 220V-Steckdose ausreichend. 
Die Akkus sollten jedoch während des Ladevor-
gangs in gesicherten Schließfächern liegen. Die 
Einrichtung derartiger Schließfächer kann ggf. mit 
einer Gepäckschließanlage kombiniert werden. 
Auch hierfür sind Flächen vorzuhalten. 

2.4 Netzbezogene Bewertungsansätze 
für den Rad- und Fußgängerver-
kehr 

2.4.1 Allgemeines  

In den RASt (2006) sowie den RIN (2008) fehlen 
bislang weitgehend netzplanerische Hinweise bzw. 
Standards zur Beurteilung und zur Gestaltung von 
Rad- und Fußgängerverkehrsverbindungen. Des-
halb sind auch netzbezogene Kenngrößen sowie 
Qualitätskriterien und Qualitätsvorgaben für den 
Rad- und Fußgängerverkehr exemplarisch zu ana-
lysieren, strukturiert darzulegen und zu bewerten. 
Hierbei sollen vor allem auch die derzeit in Erarbei-
tung befindlichen „Empfehlungen für die Konzepti-
on innerörtlicher Verkehrsnetze“ durch den gleich-
namigen AK 1.3.5 der FGSV sowie die „Hinweise 
zur Anwendung der RIN“ (FGSV 2018), die durch 
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den AA 1.3 „Netzgestaltung“ der FGSV erstellt 
wurden, berücksichtigt werden.  

Für den Kfz-Verkehr wurde im HBS (2015) der 
Gedanke der netzplanerischen Bewertung in Form 
der anlagenübergreifenden Bewertung von Netz-
abschnitten auf Autobahnen, Landstraßen und 
Hauptverkehrsstraßen bereits umgesetzt. Bei die-
sen Verfahren handelt es sich nicht mehr um eine 
Beurteilung der Verkehrsqualität der Einzelanlagen 
aus Nutzersicht, sondern vielmehr um eine netz-
planerische Betrachtung, bei der über den Nach-
weis der ausreichenden Dimensionierung einzelner 
Verkehrsanlagen hinaus, eine Überprüfung der 
planerischen Angemessenheit ganzer Netzab-
schnitte in Abhängigkeit der Straßenkategorie vor-
genommen werden kann (siehe hierzu auch Baier 
et al. 2015a und Baier/Hartkopf 2015). Grundlage 
dieser neuen Verfahren bilden die Vorgaben zu 
den angestrebten Pkw-Fahrgeschwindigkeiten in 
den RIN (2008), die sich auf Grund der Erkennt-
nisse der Untersuchungen von Baier et al. (2015a) 
und Baier/Hartkopf (2015) teilweise als nicht ge-
eignet erwiesen haben und inzwischen durch ein 
Korrekturblatt zu den RIN (2008) angepasst wur-
den. Da auch für Netze des Radverkehrs in den 

RIN (2008) entsprechende Vorgaben für die ver-
schiedenen Kategorien von Radverkehrswegen 
enthalten sind – die ebenfalls einer kritischen 
Überprüfung bedürfen –, Verfahren zur Überprü-
fung dieser Vorgaben aber bisher fehlen, werden 
auch entsprechende nationale und internationale 
Ansätze für den Radverkehr recherchiert. Da für 
die Entwicklung eines entsprechenden Verfahrens 
empirische Grundlagen u. a. zu erreichbaren Ge-
schwindigkeiten im Zuge von Netzabschnitten un-
ter verschiedenen infrastrukturellen und verkehr-
lichen Randbedingungen erforderlich sind, ent-
sprechende Erhebungen im Rahmen dieses For-
schungsprojekts jedoch nicht leistbar sind, können 
methodische Ansätze, Kenngrößen (z. B. ein 
Fahrgeschwindigkeitsindex wie im Kfz-Verkehr) 
und mögliche Einteilungen von Stufen der Ange-
botsqualität ausschließlich auf Grundlage der Er-
kenntnisse vorliegender Untersuchungen abgelei-
tet werden. Im Kontext mit der netzplanerischen 
Betrachtung des Rad- und Fußgängerverkehrs 
sind dann auch die im HBS (2015) für Anlagen des 
Rad- und Fußgängerverkehrs enthaltenen Berech-
nungsverfahren und Qualitätskriterien zu evaluie-
ren.  

 
Tab. 13: Kategorien von Verkehrswegen des Radverkehrs und angestrebte Fahrgeschwindigkeiten für den Alltagsradverkehr  

Art der Radverkehrsanlage 
Steigung Ebene Gefälle 

s > 6 % 6 % ≥ s > 3 % 3 % ≥ s ≥ - 3 % - 3 % > s ≥ - 6 % s < - 6 % 

Fahrbahn 4 km/h 13 km/h 19 km/h 25 km/h 30 km/h 

Schutzstreifen 4 km/h 13 km/h 19 km/h 25 km/h 30 km/h 

Radfahrstreifen 4 km/h 13 km/h 19 km/h 25 km/h 30 km/h 

separater Radweg 4 km/h 13 km/h 19 km/h 25 km/h 30 km/h 

Radweg neben Gehweg 4 km/h 11 km/h 17 km/h 23 km/h 28 km/h 

Zweirichtungsradweg 4 km/h 10 km/h 16 km/h 22 km/h 27 km/h 

gemeinsamer Geh-/Radweg 4 km/h 8 km/h 14 km/h 14 km/h 14 km/h 

Zweirichtungs-Geh-/Radweg 4 km/h 7 km/h 13 km/h 19 km/h 24 km/h 

Gehweg, Radfahrer frei 4 km/h 7 km/h 13 km/h 13 km/h 13 km/h 

Fahrradstraße 4 km/h 13 km/h 19 km/h 25 km/h 30 km/h 

Tab. 14: Fahrgeschwindigkeiten des Radverkehrs auf Strecken (ohne Knotenpunkte mit Wartepflicht) 
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Dabei sollen ausschließlich Kenngrößen der An-
gebotsqualität im Hinblick auf Zeitaufwand (Ge-
schwindigkeit) und Direktheit (Umwegfaktor) ein-
bezogen werden, beim Fußgängerverkehr ist zu-
sätzlich zu diskutieren, inwieweit der Aspekt der 
Aufenthaltsqualität berücksichtigt werden kann 
bzw. sollte. Die Einbeziehung der Verkehrssicher-
heit als Kriterium ist nicht vorgesehen, da dieser 
Aspekt bereits in den einzelnen Entwurfsele-
menten der RASt (2006) ausreichend berücksich-
tigt wird. Auch Kriterien wie Komfort (z. B. mangel-
hafte Fahrbahn-, Rad- oder Gehwegoberflächen), 
Kosten oder Zuverlässigkeit werden nicht berück-
sichtigt. 

2.4.2 Radverkehr 

Die RIN (2008) enthalten allgemeine Hinweise zur 
Planung und Gestaltung von Netzen für den Rad-
verkehr und deren Verkehrswegen (Strecken und 
Knotenpunkte). Zudem sind nach Verkehrswege-
kategorien differenzierte Zielvorgaben für ange-
strebte Fahrgeschwindigkeiten für den Alltagsrad-
verkehr enthalten, die auch die notwendigen War-
tezeiten an Knotenpunkten beinhalten (Tab. 13). 
Diese Werte basieren auf wenigen empirischen 
Werten und stellen somit vielmehr Einschätzungen 
bzw. Setzungen dar. Diese gilt es kritisch zu über-
prüfen.  

Für die „Hinweise zur Anwendung der RIN“ (FGSV 
2018) wurde ein Entwurf für die Bewertung der 
netzabschnittsbezogenen Angebotsqualität erar-
beitet, in dem konkret auch ein erster Ansatz zur 
Bestimmung der zu erwartenden mittleren Fahrge-
schwindigkeiten des Radverkehrs auf Netzab-
schnitten entwickelt und dargelegt wurde, so dass 
nunmehr ein Vergleich mit den in den RIN vorge-
gebenen Zielgrößen der angestrebten Fahrge-
schwindigkeiten ermöglicht wird. Hierauf aufbau-
end sollen weitergehende Ansätze zur Bewertung 
in Form von Stufen der Angebotsqualität auf Netz-
abschnitten (SAQN) für den Radverkehr abgeleitet 
werden. 

Der Ansatz aus den „Hinweisen zur Anwendung 
der RIN“ sieht vor, dass den Zielgrößen für die an-
gestrebte Fahrgeschwindigkeit die zu erwartende 
Fahrgeschwindigkeit vergleichend gegenüberzu-
stellen ist. Zur Ermittlung der zu erwartenden mitt-
leren Fahrgeschwindigkeit auf einem Netzabschnitt 
sind die mittleren Fahrgeschwindigkeiten auf den 
Strecken sowie die mittleren Wartezeiten an Kno-
tenpunkten zu bestimmen.  

Für Bestimmung der mittleren Fahrgeschwindigkeit 
auf einer Strecke können näherungsweise die in 
Tab. 14 angegebenen Werte angesetzt werden. 
Diese wurden im Rahmen der Untersuchungen 

von Baier et al. (2013) abgeleitet. Sie gelten für 
den Alltagsradverkehr und ausschließlich für Fahr-
räder. Mit zunehmendem Anteil von Pedelecs und 
E-Bikes sind die mittleren Fahrgeschwindigkeiten 
des Radfahrerkollektivs vor allem an Steigungs-
strecken höher anzusetzen. 

Die mittlere Wartezeit an einem Knotenpunkt mit 
Lichtsignalanlage (LSA) kann vereinfachend nach 
folgender Gleichung bestimmt werden:  

U
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S

W t2
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⋅
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mit tW =  mittlere Wartezeit für Radfahrer an LSA  [s]  
 tS = Sperrzeit (Rotzeit)  [s]  
 tU = Umlaufzeit  [s]  

Die mittlere Wartezeit an einem Knotenpunkt ohne 
Lichtsignalanlage ist nach den Verfahren des HBS 
(2015) zu bestimmen.  

2.4.3 Fußgängerverkehr  

Zu Fußgängerverkehrsnetzen sind in den 
RIN (2008) auch allgemeine Hinweise enthalten. 
Es gibt aber keine Vorgaben bezüglich Zielgrößen 
bestimmter Kenngrößen. Es wird lediglich auf das 
Bewertungsverfahren des HBS verwiesen.  

Das Verfahren des HBS dient dem Nachweis, dass 
auf Fußgängerverkehrsanlagen die zu erwartende 
Verkehrsnachfrage mit der erwünschten Qualität 
abgewickelt werden kann. Es gilt für linienhaft ge-
nutzte Fußgängerverkehrsanlagen wie Gehwege 
Rampen, Durchgänge, Korridore, Treppen sowie 
Fußgängerfurten und -überwege.  

Das Verfahren bewertet nur den Einfluss der Breite 
von Fußgängerverkehrsanlagen auf die Verkehrs-
qualität des Fußgängerverkehrs. Als Kriterium für 
die Qualität des Verkehrsablaufs gilt dabei eine fik-
tive Fußgängerverkehrsdichte in Personen je 
Quadratmeter. Andere Beeinträchtigungen des 
Fußgängerverkehrs wie mangelhafte Gehwegober-
flächen oder Störungen durch andere Verkehrsar-
ten sind nicht Gegenstand des Verfahrens.  

Auch werden nur Strecken betrachtet, die Bewer-
tung der Verkehrsqualität für Fußgänger an Kno-
tenpunkten mit und ohne Lichtsignalanlage erfolgt 
gesondert. Insofern ist mit dem Verfahren des 
HBS (2015) keine Netzbewertung möglich. Es dif-
ferenziert aber im Hinblick auf den Aspekt der Ge-
schwindigkeit nach der Art des Gehens, von wenig 
zielorientiert (Bummeln, Einkaufen, etc.) bis stark 
zielorientiert (Pendler, Veranstaltungsbesucher, 
etc.).  
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2.4.4 Schlussfolgerungen 

Für den Radverkehr liegt mit den „Hinweisen zur 
Anwendung der RIN“ (FGSV 2018) bereits ein Ver-
fahrensansatz vor, mit dem die zu erwartenden 
mittleren Fahrgeschwindigkeiten des Radverkehrs 
auf Netzabschnitten bestimmt werden kann. Im 
Rahmen des noch laufenden 
FE 03.539/2015/OGB (GEISTEFELDT et al. 2018) 
werden für die Bewertung der Angebotsqualität 
von Netzabschnitten weitere Grundlagen für die 
Ermittlung von Fahrgeschwindigkeiten auf Stre-
cken bereitgestellt, so dass unter Hinzuziehung der 
mit den bestehenden Verfahren des HBS (2015) 
ermittelten Wartezeiten an Knotenpunkten mit und 
ohne Lichtsignalanlage eine anlagenübergreifende 
Bewertung erfolgen kann. Dabei sollen für Radver-
kehrsanlagen mit geringen Radverkehrsstärken 
pauschale verkehrsstärkenunabhängige Ge-
schwindigkeiten angesetzt werden. Dazu sind die 
vorliegenden Werte aus den „Hinweisen zur An-
wendung der RIN“ (FGSV 2018; vgl. Tab. 14) an-
hand empirisch und simulativ gewonnener Er-
kenntnisse gegebenenfalls anzupassen. Zudem 
werden verkehrsstärkeabhängige Geschwindig-
keitsfunktionen (q-V-Beziehungen) für Radver-
kehrsanlagen mit hohem Radverkehrsaufkommen 
auf Basis von Simulationen abgeleitet.  

Zur Bewertung kann die rechnerisch bestimmte zu 
erwartende mittlere Fahrgeschwindigkeit des Rad-
verkehrs in Bezug zu der in den RIN (2008) vorge-
gebenen, nach Wegekategorien differenzierten 
angestrebten Fahrgeschwindigkeiten gesetzt wer-
den. Hier ist wie beim Kfz-Verkehr (im HBS 2015) 
die Verwendung eines Index, der sich aus diesem 
Quotienten ergibt, denkbar und sinnvoll. Hierzu 

müssen aber zunächst die angestrebten Fahrge-
schwindigkeiten der RIN (2008) kritisch hinterfragt 
werden, da diese als zu hoch erscheinen. Hierzu 
fehlen bislang ausreichende Erkenntnisse, diese 
könnten aber aus dem FE 03.539/2015/OGB von 
GEISTEFELDT et al. (2018) gewonnen werden. 
Erst darauf aufbauend kann dann auch ein Quali-
tätsstufenkonzept mit Grenzwerten des Index 
(Quotient aus zu erwartender mittlerer Fahrge-
schwindigkeit und angestrebter Fahrgeschwindig-
keit) mit Zuordnung zu den sechs Stufen der An-
gebotsqualität auf Netzabschnitten (SAQN) abge-
leitet werden.  

Im Fußgängerverkehr steht weniger die Angebots-
qualität auf Netzabschnitten im Vordergrund als 
Anforderungen an bauliche Gestaltung der Wege 
(Stichworte: Breite, Komfort und Barrierefreiheit) 
sowie verkehrliche und soziale Sicherheit. Die 
Breite wird bei der Verkehrsqualitätsbewertung von 
Strecken berücksichtigt, Aspekte der Verkehrssi-
cherheit u. a. auch im Zusammenhang mit der 
Verkehrsqualitätsbewertung an Knotenpunkten im 
Hinblick auf die Wartezeiten. Ein möglicher Ansatz, 
die Angebotsqualität von Fußwegenetzen zu be-
werten, sollte weniger auf dem Zeitaspekt (über die 
Gehgeschwindigkeit) liegen, zumal die RIN (2008) 
hierzu ja auch bewusst keine Vorgaben macht. 
Aus reiner netzgestalterischer Sicht wären viel-
mehr Aspekte wie kurze umwegfreie Verbindungen 
relevant. Dies könnte über eine Bewertung mittels 
des Umwegfaktors erfolgen, der ja auch als Kriteri-
um der verbindungsbezogenen Angebotsqualität 
im Kfz-Verkehr herangezogen wird. 
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3 Befragung der RASt-Nutzer 

3.1 Methodik 
Zur Erfassung und Analyse möglicher Anwen-
dungsprobleme der RASt (2006) wurden drei stan-
dardisierte Befragungen durchgeführt. Befragt 
wurden Kommunalverwaltungen, Ingenieurbüros 
sowie Straßenbauverwaltungen der Länder. Das 
Ziel der Befragungen war es, vertiefende Einblicke 
in die Praxis und Verfahrensweisen bei Planung 
und Entwurf von Stadtstraßen nach den 
RASt (2006) sowie auch zur Rolle ergänzender 
Regelwerke zu gewinnen.  

Alle drei Befragungen (Kommunalverwaltungen, 
Ingenieurbüros sowie Straßenbauverwaltungen 
der Länder) umfassten identische Kerninhalte, um 
die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten aus den 
drei Befragungen sicherzustellen. Über diese Kern-
inhalte hinaus wurden spezifische auf den Charak-
ter der jeweils zu befragenden Institution zuge-
schnittene Fragen gestellt, z. B. für die Straßen-
bauverwaltungen der Länder zum Thema der 
Ortsdurchfahrten.  

Alle Befragungen wurden mit Hilfe eines Online-
Fragebogens (Anhang 2 bis 4) realisiert. Sie wur-
den durch Pretests seitens der Auftragnehmer, des 
Auftraggebers und des Betreuerkreises überprüft 
und entsprechend angepasst. Die Links zu den 
Fragebögen wurden per Mail zusammen mit einem 
Unterstützungsschreiben der BASt Ende April 
2017 an die Kommunalverwaltungen, Ingenieurbü-
ros und Straßenbauverwaltungen der Länder ver-
sandt. Anfang Juni 2017 wurde eine Erinnerungs-
mail mit erneuter Bitte um Teilnahme an den Be-
fragungen übermittelt. 

Im Rahmen der Kommunalbefragung wurden, um 
eine ausreichend große Stichprobe bei gleichzeitig 
guter Repräsentativität zu gewährleisten, etwa 700 
Kommunen angeschrieben, die verschiedene Grö-
ßenordnungen (Großstädte mit 100.000 und mehr 
Einwohnern, Mittelstädte mit 20.000 bis 100.000 
Einwohnern und Kleinstädte mit weniger als 
20.000 Einwohnern) umfassen. Insgesamt 275 
Personen haben die Befragung vollständig durch-
geführt. 

Da in vielen Kommunen der Entwurf von Umbau-
planungen von Stadtstraßen zum Großteil durch 
Planungsbüros realisiert wird, wurden des Weite-
ren 40 Ingenieurbüros angeschrieben, von denen 
30 Personen vollständig geantwortet haben. 

Die Befragung der Straßenbauverwaltungen der 
Länder führte zu 19 vollständig ausgefüllten Fra-

gebögen, welche sich allerdings nicht gleichmäßig 
über alle Bundesländer verteilen. 

Anschließend wurden die Antworten aus den Be-
fragungen der Kommunalverwaltungen, der aus-
gewählten Ingenieurbüros sowie der Straßenbau-
verwaltungen der Länder ausgewertet. Befragte, 
welche die Möglichkeit eingeräumt haben, Unterla-
gen zu konkreten Anwendungsfällen (insbesonde-
re „Problemfällen“) zur Verfügung zu stellen, wur-
den in einer zweiten Stufe hinsichtlich der Möglich-
keit der Übermittlung der Unterlagen erneut kon-
taktiert (telefonisch, siehe Kapitel 4.1 und 4.2).  

Ergänzend erfolgt eine Befragung verschiedener 
Gremien der FGSV nach den jeweiligen aktuellen 
Aktivitäten hinsichtlich Bearbeitung bzw. Fort-
schreibung von Regelwerken und/oder Wissens-
dokumenten mit Bezug zu den RASt – siehe Kapi-
tel 3.5.  

3.2 Inhalte der Fragebögen 
Die Fragebögen (Anhang 2 bis 4) beinhalteten so-
wohl direkte Fragen zur Ermittlung von Fakten und 
Wünschen als auch vorformulierte Thesen zur Ab-
frage von Wahrnehmungen und Einstellungen. Um 
den zeitlichen Aufwand zu begrenzen, wurden die 
Fragen zu einem großen Teil geschlossen mit vor-
gegebenen Antwortalternativen gestellt. Um auch 
Informationen zu individuellen Erfahrungen und 
Planungsroutinen zu erhalten, wurde den Teilneh-
mern bei ausgewählten Themen aber auch die 
Möglichkeit zu offenen Antworten gegeben. Die 
Online-Fragebögen enthielten Plausibilitätsprüfun-
gen und führten den Befragten antwortgesteuert 
durch den Fragebogen.  

Der zeitliche Umfang der jeweiligen Befragungen 
betrug rund 15 Minuten. 

3.2.1 Kommunen 

Der Fragebogen der Kommunen beinhaltete Fra-
gen zur Anwendung der Regelwerke, zum Ent-
wurfsweg, zu den Themenbereichen ruhender 
Verkehr und Radverkehr, zu durchgeführten Pla-
nungen sowie zur Bereitschaft der weiteren Mitar-
beit am Forschungsvorhaben (siehe Anhang 2). Im 
Einzelnen wurden folgende Themen abgefragt: 

− Häufigkeit der Anwendung der RASt (2006) und 
anderer Planungs- und Entwurfsregelwerke 

− Anwendung der RASt (2006) für Hauptver-
kehrsstraßen und Erschließungsstraßen an 
Streckenabschnitten und Knotenpunkten: Plan-
stufe (Vorplanung/-untersuchung, Vorentwurf, 
Bauentwurf), durchführende Institution (extern 
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vergebene oder verwaltungsinterne Planungen) 
und Entwurfsweg (geführt oder individuell) 

− Planungsanlässe für Stadtstraßenentwürfe 

− Erfahrungen bei der Anwendung des geführten 
Entwurfswegs (Anwendbarkeit empfohlener 
Entwurfslösungen, Abgrenzung der typischen 
Entwurfssituationen, Abdeckung der in der Pra-
xis auftretenden Entwurfsaufgaben, Eignung 
und Probleme der für Entwurfssituationen vor-
gesehenen Querschnitte) 

− Erfahrungen bei der Anwendung des individuel-
len Entwurfs (Strecke, Geschwindigkeitsdämp-
fung, Knotenpunkte) 

− Meinungen zu Abmessungen von Parkständen 
und Fahrstreifenbreiten 

− Erfahrungen mit der Planung von Stellplätzen 
für Carsharing, Stellplätzen mit Ladestationen 
(Stromtankstellen) für Elektrofahrzeuge, Fahr-
radabstellanlagen 

− Radverkehr im Straßenentwurf: Erfahrungen 
mit markierungstechnischen Lösungen, mit 
Radverkehrsführung an vierstreifigen bzw. vier-
streifig befahrbaren Fahrbahnen, mit Fahr-
radstraßen und Radschnellverbindungen 

− Hinweise zur Anwendung der RASt (2006) in 
der Planungspraxis: fehlende Themen, Auffind-
barkeit von Themen, Anregungen für die Fort-
schreibung der RASt 

− Abfrage konkreter Planungsfälle (gängiger An-
wendungsfall und Sonderfall) sowie Bereit-
schaft zur Bereitstellung der Entwurfsunterla-
gen 

− Interesse zur Teilnahme an Expertenworkshops 
(Workshop 1: Allgemeine Planungs- und Ent-
wurfsfragen in Kommunen, Workshop 2: Spezi-
elle Radverkehrsthemen) 

− Angabe von Kontaktdaten für weitere vertiefte 
Befragung 

3.2.2 Ingenieurbüros 

Der Aufbau des Fragebogens für die Ingenieurbü-
ros stimmt in weiten Teilen mit dem für die Kom-
munen überein (siehe Anhang 3). Lediglich die 
Frage nach den Planungsanlässen für Stadtstra-
ßenentwürfe ist nicht enthalten, da bei den beauf-
tragten Büros hierzu ggf. keine konkreten Informa-
tionen vorliegen.  

Da Ingenieurbüros auch Planungen von Ortsdurch-
fahrten durchführen, sind bei der Anwendung der 
verwendeten Regelwerke länderspezifische Hin-
weise/Leitfäden als zusätzliche Antwortmöglichkeit 

aufgeführt. Zusätzlich wird nach der konkreten 
Anwendung der RASt (2006) für Strecken und 
Knotenpunkte an Ortsdurchfahrten (Planstufe, 
Entwurfsweg) gefragt. 

Da Entwurfsunterlagen in der Regel nicht ohne 
Einverständnis der Auftraggeber zur Verfügung 
gestellt werden können, werden die Ingenieurbü-
ros nicht um die Bereitstellung der Unterlagen ge-
beten. 

3.2.3 Straßenbauverwaltungen 

Auch der Fragebogen für die Straßenbauverwal-
tungen ist weitgehend identisch mit den vorge-
nannten (siehe Anhang 4). Die Befragung zur An-
wendung der RASt (2006) beschränkt sich auf 
Ortsdurchfahrten. 

Im Fragenkomplex zu verwendeten Regelwerken 
wird zusätzlich nach Einführungserlässen der Bun-
desländer sowie nach länderspezifischen Rege-
lungen zu bestimmten Entwurfselementen (z. B. 
Fahrstreifenbreite, Minikreisverkehre) oder für be-
stimmte Situationen (z. B. Ortseinfahrtsbereiche) 
gefragt. 

Das Thema ruhender Verkehr beschränkt sich auf 
die Einschätzungen zu Abmessungen von Park-
ständen und empfohlenen Fahrstreifenbreiten in 
den RASt (2006). Der Fragenblock zu fahrzeug-
spezifischen Stellplätzen ist nicht enthalten. Auch 
die Frage nach Erfahrungen mit Radschnellverbin-
dungen und Fahrradstraßen entfällt. 

3.3 Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befra-
gungen vorgestellt. Die Untergliederung des Kapi-
tels erfolgt thematisch, präsentiert werden für jedes 
Thema die Resultate der Befragungen von Kom-
munen, Ingenieurbüros und der Straßenbauver-
waltungen einschließlich jeweils der quantitativen 
Auswertungen der geschlossenen Fragen sowie 
auch ausgewählter textlicher Antworten aus den 
offenen Freitextfragen. Die kompletten Frei-
textantworten sind im Original im Anhang 5 bis 7 
gelistet. Ergebnisse aus den in Kapitel 4.1 be-
schriebenen telefonischen Nacherhebungen wer-
den in dieses Kapitel nur einbezogen, wenn sie die 
Interpretation der Ergebnisse der Online-Erhebung 
unterstützen. Zu beachten sind die geringen Fall-
zahlen bei den Ingenieurbüros und den Straßen-
bauverwaltungen. 

3.3.1 Planungspraxis 

Die Planungen in den befragten Kommunen und 
auch den Straßenbauverwaltungen der Länder 
werden überwiegend extern vergeben. Bild 28 und 
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Bild 29 zeigen beispielhaft die Verteilungen für 
Strecken von Hauptverkehrs- und Erschließungs-
straßen für Kommunen für die verschiedenen Pla-
nungsstufen. Unterschiede in der Planungspraxis 
in Abhängigkeit von der Stadtgröße können vermu-
tet, aber nicht abschließend geprüft werden, da nur 
ein Teil der befragten Kommunen die Kontaktdaten 
der Ansprechpartner hinterlassen hat. Die Pla-
nungspraxis für Strecken und Knotenpunkte ist fast 
identisch. Die Situation in den Straßenbauverwal-
tungen für Ortsdurchfahrten ist in Bild 33 darge-
stellt und zeigt über alle Planungsstufen nahezu 
identische Verteilungen der verwaltungsintern 

durchgeführten bzw. extern vergebenen Planun-
gen. 

Die Planungspraxis in den befragten Ingenieurbü-
ros stellt sich anders dar. 23 der 30 befragten Per-
sonen gaben hier Planungserfahrungen in der 
Vorplanung von Strecken von Hauptverkehrsstra-
ßen an (siehe Bild 30). Der Anteil der befragten 
Personen mit Erfahrungen in den Bereichen der 
Ortsdurchfahrten und Erschließungsstraßen sowie 
auch den nachfolgenden Planungsphasen des 
Vor-/Bauentwurfs ist etwas geringer (siehe Bild 31 
und Bild 32).  

 

 

 

 

 

 
Bild 28: Planungspraxis für Strecken von Hauptverkehrsstraßen in den letzten 5 Jahre, Kommunen 

 
Bild 29: Planungspraxis für Strecken von Erschließungsstraßen in den letzten 5 Jahre, Kommunen 
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Bild 30: Planungspraxis für Strecken von Hauptverkehrsstraßen in den letzten 5 Jahre, Ingenieurbüros 

 
Bild 31: Planungspraxis für Ortsdurchfahrten in den letzten 5 Jahre, Ingenieurbüros 

 
Bild 32: Planungspraxis für Strecken von Erschließungsstraßen in den letzten 5 Jahre, Ingenieurbüros 

 
Bild 33: Planungspraxis für Strecken von Ortsdurchfahrten in den letzten 5 Jahre, Straßenbauverwaltungen 
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Bild 34 bis Bild 36 zeigen die Nutzungshäufigkei-
ten der verschiedenen FGSV-Regelwerke, wie sie 
von den drei befragten Zielgruppen berichtet wur-
den. Die RASt (2006) und die ERA (2010) werden 
über alle drei Gruppen konsistent am häufigsten 
verwendet, bei den dann folgenden Regelwerken 
zeigen sich Unterschiede in den Nutzungshäufig-
keiten, welche die verschiedenen Aufgabenberei-
che widerspiegeln. Bei den Kommunen steht der 
Entwurf im Vordergrund einschließlich der Erarbei-
tung von Signalprogrammen und der Markierung. 
Bei den Ingenieurbüros steht der Nachweis der 
Leistungsfähigkeit und bei den Straßenbauverwal-
tungen die spezifischen Anforderungen der Orts-
durchfahrten im Vordergrund mit den entsprechend 
hohen Nutzungshäufigkeiten der jeweiligen Re-
gelwerke. Zu den im Freitext genannten weiteren 
häufig genutzten Regelwerken zählen BOStrab, 
HVÖ (HVÖ 2009), RStO (FGSV 2012), verschie-
dene Materialien zur Barrierefreiheit, R-FGÜ, RIN 
(FGSV 2008), StVO und VwV-StVO, stadtspezifi-
sche Vorgaben wie z. B. die PLAST in Hamburg, 
verschiedene Leitfäden zur Barrierefreiheit im 
Straßenraum z. B. des Landes Nordrhein-
Westfalen (Straßen.NRW 2012) sowie der „Leitfa-
den für die Gestaltung von Ortsdurchfahrten im 
Land Brandenburg“ (MIL 2012) und die Vorgänger-
richtlinien der RASt (2006). 

3.3.2 Planungsanlässe 

Kommunen und Straßenbauverwaltungen wurden 
nach typischen Planungsanlässen für Stadtstra-
ßenentwürfe gefragt (siehe Bild 37 und Bild 38). In 
beiden Fällen wurde die Straßensanie-
rung/Instandhaltung mit Abstand als häufigster 
Planungsanlass genannt. Auch Verkehrssicher-
heitsprobleme und die Erstellung von Radver-
kehrskonzepten sind sowohl in den Kommunen als 
auch in den Straßenbauverwaltungen häufige Pla-
nungsanlässe. Von den Straßenbauverwaltungen 
werden des weiteren Kapazitätsprobleme und der 
Neubau von Ortsumgehungen als häufige Pla-
nungsanlässe angegeben, in den Kommunen eher 
der Neubau zur Gebietserschließung sowie die Er-
arbeitung von Verkehrsentwicklungsplänen. Weni-
ger relevant für den Stadtstraßenentwurf sind Kon-
zepte aus dem Umweltbereich wie Luftreinhalte- 
oder Lärmaktionspläne oder Klimaschutzkonzepte. 

Als weitere typische Planungsanlässe wurden in 
den offenen Textfeldern die Herstellung von Barrie-
refreiheit, der Ausbau von Anlagen des ÖPNV so-
wie Maßnahmen im Rahmen von Förderprogram-
men, auch in Koordination mit Maßnahmen Dritter 
(z. B. Versorgungsunternehmen, Hochbau) aufge-
führt. 

.

 

 
Bild 34: Nutzungshäufigkeiten von FGSV-Regelwerken, Kommunen 
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Bild 35: Nutzungshäufigkeiten von FGSV-Regelwerken, Ingenieurbüros 

 
Bild 36: Nutzungshäufigkeiten von FGSV-Regelwerken, Straßenbauverwaltungen der Länder 
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Bild 37: Planungsanlässe für Entwürfe von Stadtstraßen in den letzten 5 Jahre, Kommunen 

 
Bild 38: Planungsanlässe für Entwürfe von Ortsdurchfahrten in den letzten 5 Jahre, Straßenbauverwaltungen der Länder 
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3.3.3 Nutzungshäufigkeiten der Entwurfswe-
ge 

Bild 39 zeigt die Nutzungshäufigkeiten der beiden 
Entwurfswege der RASt (2006) für die drei befrag-
ten Personengruppen. Deutlich wird in allen Per-
sonengruppen und allen Straßentypen die Domi-
nanz der beiden Kategorien „gleiche Nutzungshäu-
figkeiten“ sowie „häufiger individueller Entwurf“. 
Der geführte Entwurfsweg wird in der Praxis auf-
grund ortspezifischer und räumlicher Randbedin-
gungen nicht in dem Umfang angewendet, wie in 
den RASt (2006) angegeben. Gemäß RASt (2006) 
wird von einer Anwendbarkeit in 70 bis 80 % der 
Entwurfsfälle ausgegangen, die Befragung zeigte 
das selbst in frühen Planungsphasen der geführte 
Entwurf nur in etwa 30 % der Fälle verwendet wird.  

Die Nutzungshäufigkeiten des geführten Entwurfs 
sind höher für Ortsdurchfahrten und Erschlie-
ßungsstraßen. Die Angaben in den offenen Text-
feldern sowie auch die telefonischen Nacherhe-
bungen (siehe dazu auch Kapitel 4.1.2) zeigen als 
wichtigen Grund dafür die größere Flexibilität und 
Flächenverfügbarkeit in diesen beiden Planungs-
fällen auf. Erschließungsstraßen werden häufig im 
Rahmen von Erschließungsvorhaben geplant, der 

„Neubau zur Gebietserschließung“ ist der zweit-
häufigste von den befragten Kommunen genannte 
Planungsanlass (siehe Bild 37). Im Stadtstraßen-
entwurf und damit in den RASt (2006) ist ein  be-
stehender Zielkonflikt,  die  Maximierung der privat 
nutzbaren Flächen und der Schaffung ausreichend 
dimensionierter Straßenflächen. Die Anwendung 
des geführten Entwurfs ist aber häufiger möglich 
als für Hauptverkehrsstraßen, welche vorrangig im 
Bestand und mit oft nur sehr kleinen gestalteri-
schen Spielräumen geplant werden. Die hohen An-
teile der Kategorie „gleiche Nutzungshäufigkeit“ 
steht für ein in den Nacherhebungen oft geschil-
dertes typisches Vorgehen, indem erste Ideen mit 
Hilfe des geführten Entwurfs generiert und an-
schließend dann auf die jeweiligen Rahmenbedin-
gungen abgestimmte Lösungen auf Basis des indi-
viduellen Entwurfs erarbeitet werden. Letztere 
werden häufig in einem iterativen Prozess auch 
wieder mit den typischen Entwurfssituationen ver-
glichen. Einige Befragte gingen soweit, die Tren-
nung zwischen geführtem und individuellem Ent-
wurf zu verneinen: Elemente des individuellen 
Entwurfs sind in den typischen Entwurfssituationen 
enthalten und werden iterativ für beide Entwurfs-
wege genutzt. 

 

 

 

 

 

 
Bild 39: Nutzungshäufigkeiten der Entwurfswege für die erste Planungsphase für Planungen der letzten 5 Jahre 
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Bild 40: Beurteilung der Anwendbarkeit des geführten Entwurfs 

3.3.4 Einschätzung des geführten Entwurfs 

Die Anwendbarkeit der verschiedenen Komponen-
ten des geführten Entwurfs wird überwiegend mit 
„gut“ oder „befriedigend“ beurteilt (siehe Bild 40), 
wobei zu beachten ist, dass die Kategorie „befrie-
digend“ hierbei als mittlere Kategorie zwischen 
„gut“ und „schlecht“ steht und damit auch zum Teil 
als neutrale Bewertung interpretiert worden sein 
könnte. Die Übergänge Strecke-Knoten werden 
von den Kommunen und den Ingenieurbüros 
schlechter beurteilt als die Querschnitte für die 
Strecke. 

Bild 41 zeigt die deutliche Zustimmung zu den 
Fragen nach Gründen, die für die Anwendung des 
geführten Entwurfs sprechen. Der Anteil der Ant-
wortkategorien „triff zu“ und „trifft eher zu“ liegt 
durchgängig deutlich über 50 Prozent. Allen drei 
befragten Personengruppen sind vor allem die 
Mindestmaße wichtig, die in den Querschnitten der 
typischen Entwurfssituationen enthalten sind. Die 

Visualisierung ist für die routinierteren Planer in 
den Ingenieurbüros weniger wichtig als für die 
Kommunen und Straßenbauverwaltungen. Auch 
die Berücksichtigung der Prinzipien der städtebau-
lichen Bemessung als Stärke des geführten Ent-
wurfs erfährt eine hohe Zustimmung. 

Die in Bild 42 dargestellten Antworten auf die Fra-
ge nach Gründen, die gegen eine Anwendung des 
geführten Entwurfs sprechen, zeigt spiegelbildlich 
zu Bild 41 hohe prozentuale Anteile der eher ab-
lehnenden Antworten. Die Anzahl der typischen 
Entwurfssituationen wird eher als nicht zu hoch 
und die Trennschärfe der typischen Entwurfssitua-
tionen als ausreichend eingeschätzt. Die größte 
Zustimmung erfuhren die Fragen nach dem Fehlen 
praxisrelevanter Entwurfsaspekte. Hier zeigt sich 
wie auch schon bei den Nutzungshäufigkeiten 
(siehe Kapitel 3.3.3) das Grundproblem, dass aus-
gewählte typische Entwurfssituationen in ange-
messener Anzahl nie das breite Spektrum der in-
nerörtlichen Planungsfälle abdecken können. 
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Bild 41: Einschätzung von Gründen, die für die Anwendung des geführten Entwurfs sprechen 

 
Bild 42: Einschätzung von Gründen, die gegen die Anwendung des geführten Entwurfs sprechen 
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Die Freitextantworten zeigen, dass der typische 
Entwurf eine wichtige Diskussionsgrundlage und 
auch eine Orientierung für Planungsaufgaben ist. 
Die typischen Entwurfssituationen geben bewährte 
und klare Lösungen vor, aus denen man für die 
jeweiligen örtlichen Gegebenheiten gut individuelle 
Lösungen ableiten kann. Das am häufigsten ge-
nannte Problem ist unzureichende Flächenverfüg-
barkeit, so dass die Anpassung an die lokalen Ge-
gebenheiten häufig in einer Reduktion der Breiten 
besteht: „Die angeführten Querschnitte sind eine 
Hilfestellung, den erforderlichen Querschnitt mit 
Mindestbreiten zu finden.“ Abweichungen von den 
Vorgaben des typischen Entwurfs werden vor al-
lem für die Gehwegbreiten berichtet. Die Antworten 
unterscheiden zudem deutlich zwischen Neubau 
und Bestand, z.B. „Wenn genügend Platz vorhan-
den ist und der Verwaltungswille da ist, diesen 
auch für Verkehrsflächen zu verwenden, ist der ge-
führte Entwurf eine feine Sache mit geringem Ar-
beitsaufwand. Die Realität ist leider von Platzman-
gel (Bau im Bestand) / mangelndem Verwaltungs-
willen (Bau auf grüner Wiese) geprägt. Dadurch 
können selten optimale Entwürfe aufgestellt wer-
den.“ 

Häufig genannt wird die Eignung des typischen 
Entwurfs für Berufsanfänger oder auch für Perso-
nen, die nicht alltäglich mit dem Stadtstraßenent-
wurf befasst sind, wie z. B. die Verantwortlichen für 
die Erstellung von Bebauungsplänen. Für diese 
Personen ist der geführte Entwurf als Einstieg hilf-
reich und verhindert grobe Fehler: „Es ist sicher-
gestellt, dass (kaum) Fehler gemacht werden, z. B. 
in der Kombination von Mindestmaßen, Sicher-
heitsstreifen vergessen werden usw.“ 

Eine Stärke des geführten Entwurfs ist zudem sei-
ne Nutzbarkeit als Argumentationshilfe in der poli-
tischen Diskussion. Berichtet wird z. B. eine „er-
höhte Durchsetzungsaussicht für städtebaulich gu-
te Lösungen (bereits in der verwaltungsinternen 
Abstimmung)“, eine “hohe Akzeptanz bei der 
Stadtverwaltung und beim Fördermittelgeber“ so-
wie auch die Nutzbarkeit als „Argumentationshilfe 
bei der Forderung nach geringeren Verkehrsflä-
chenbreiten, z.Β. von Investoren oder Erschlie-
ßungsträgern“ oder auch als „Planungsrechtferti-
gung gegenüber Dritten (Erschließer, Stadtpla-
ner)“. „Die RASt gibt uns gewisse Planungs- und 
Argumentationssicherheiten gegenüber den Auf-
traggebern und der Politik, die häufig Sonderwün-
sche haben wollen.“ Dieser Aspekt wird spiegel-
bildlich auch in den Freitextantworten zum indivi-
duellen Entwurf genannt: „Gefühlt bietet der indivi-
duelle Entwurf mehr Möglichkeiten auf die örtlichen 
Gegebenheiten Rücksicht zu nehmen. Die Erläute-

rung gegenüber den Beschlussgremien ist viel 
aufwändiger.“ 

Positiv gewürdigt wird auch ein vergleichsweise 
geringer Planungsaufwand: „Bei Neuplanungen im 
unbebauten Bereich ist ein schneller und einfacher 
Rückgriff auf geeignete und sichere Planungslö-
sungen möglich.“ Als günstig wird auch die unmit-
telbar immer gegebene „ausgewogene Berücksich-
tigung aller maßgeblichen Nutzungsanforderun-
gen“ beschrieben: „Insbesondere in Bezug auf die 
Belange des Radverkehrs und des ÖPNV empfin-
de ich den geführten Entwurf als günstig, da diese 
Verkehrsarten auch von Entscheidungsträgern 
häufig vernachlässigt werden.“ 

Der Wiedererkennungseffekt wird als weitere Stär-
ke des geführten Entwurfs genannt: „Es können 
vergleichbare Straßenräume für vergleichbare Si-
tuationen geschaffen werden, so dass ein Wieder-
erkennungseffekt bei den Nutzern auftritt und da-
mit eine eher intuitive Nutzung möglich ist.“ 

Der mit Abstand am häufigsten genannte Kritik-
punkt am geführten Entwurf (41 Nennungen bei 
den Kommunen) ist die fehlende Passfähigkeit der 
vorgeschlagenen Querschnitte mit den örtlichen 
Gegebenheiten, wobei vor allem das Problem un-
zureichender Flächen genannt wird: „Der Straßen-
raum im Bestand ist oftmals schmaler als die typi-
schen Entwurfssituationen vorsehen.“ bzw. „Kon-
krete Randbedingungen führen häufig zu starken 
Abweichungen bspw. Unterschreitung von Min-
destvorgaben.“ 

Kritisch wird auch die unzureichende Individualität 
gesehen, wobei häufig direkt auch eingeräumt 
wird, dass es mit einer begrenzten Anzahl an typi-
schen Entwurfssituationen niemals möglich sein 
kann, der Vielfalt an städtischen Entwurfsaufgaben 
gerecht zu werden. Typische Äußerungen aus den 
freien Textfeldern in diesem Bereich lauten wie 
folgt: „Die eigene Einschätzung der verkehrlichen 
und städtebaulichen Situation und die einherge-
hende Anpassung bzw. Wandlung von Bestand in 
Planung sollte als kreativer Prozess ablaufen. Da-
bei sind vorgefertigte Nuancierungen eher hinder-
lich bzw. nicht ausreichend.“ „Fast jede Situation 
ist besonders und hat individuelle Anforderungen, 
die in schematischen Entwürfen nicht abgedeckt 
werden können.“ „Die örtlichen Gegebenheiten 
lassen sich sehr oft nicht in die Empfehlungen 
pressen.“, „Die Realität lässt das schematische 
Vorgehen nicht zu.“ 

Einige Antworten weisen auf das Fehlen wichtiger 
Aspekte hin wie z. B. die erforderlichen Breiten für 
Leitungen. Eine längere Anmerkung befasst sich 
dezidiert mit den Erschließungsstraßen und hier 
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insbesondere mit den beiden typischen Entwurfssi-
tuationen Wohnweg und Wohnstraße. Die in den 
beiden typischen Entwurfssituationen vorgesehe-
nen Breiten von 8,00 m bis 10,00 m im Wohnweg 
bzw. 9,00 m bis 16,50 m in der Wohnstraße wer-
den als zu hoch angesehen und können mit den 
örtlichen Akteuren nicht umgesetzt werden. Zudem 
werden auch für Wohnwege schon Parkmöglich-
keiten gefordert, was z. B. zu einer Quer-
schnittsaufteilung von zweimal 1,50 m Gehweg 
und 6,00 m Fahrbahn führt in Abweichung von den 
RASt (2006) (Querschnitte 1.2 oder 2.1). Ge-
wünscht werden auch für Entwurfssituationen ohne 
Parkstreifen Lösungen mit Baumpflanzungen. Hin-
gewiesen wird zudem darauf, dass die Verkehrs-
stärken in Wohnwegen häufig deutlich geringer 
sind als die unterste Kategorie in den typischen 
Entwurfssituationen mit < 400 Kfz/h. Ein DTV von 
4.000 Kfz/Tag entspricht eher schon dem Charak-
ter einer Sammelstraße, vorgeschlagen werden ein 

oder zwei weitere Kategorien, z.Β. < 100 Kfz/h 
und/oder < 200 Kfz/h. 

Zusammenfassend wird der geführte Entwurf sel-
ten in Reinform genutzt. Er wird aber geschätzt, 
seine Grenzen werden realistisch reflektiert und in 
der Arbeit beachtet. Verbesserungsvorschläge zur 
Weiterentwicklung bleiben unklar (siehe dazu auch 
Kapitel 4.1.6). 

3.3.5 Einschätzung des individuellen Ent-
wurfs 

Die Elemente des individuellen Streckenentwurfs 
der RASt (2006) werden überwiegend gut bewertet 
wie Bild 43 bis Bild 46 zeigen. Die Elemente zur 
Gestaltung der Fahrbahnen werden von allen drei 
befragten Personengruppen fast durchgehend mit 
„gut“ eingeschätzt, am kritischsten werden die An-
lagen des ÖPNV sowie die Überquerungsanlagen 
vor allem für den Radverkehr gesehen. 

 

 

 

 

 

 
Bild 43: Einschätzung der Elemente des Streckenentwurfs im individuellen Entwurf, Kommunen 
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Bild 44: Einschätzung der Elemente des Streckenentwurfs im individuellen Entwurf, Ingenieurbüros 

 
Bild 45: Einschätzung der Elemente des Streckenentwurfs im individuellen Entwurf, Straßenbauverwaltungen 
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Bild 46: Einschätzung der Elemente zur Geschwindigkeitsdämpfung im individuellen Entwurf 

 
Bild 47: Einschätzung der Elemente des Knotenpunktentwurfs im individuellen Entwurf, Kommunen 
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Bild 48: Einschätzung der Elemente des Knotenpunktentwurfs im individuellen Entwurf, Ingenieurbüros 

 
Bild 49: Einschätzung der Elemente des Knotenpunktentwurfs im individuellen Entwurf, Straßenbauverwaltungen 

Das Bild stellt sich für die Elemente zur Geschwin-
digkeitsdämpfung weniger positiv dar (siehe Bild 
46), besonders für die Hauptverkehrsstraßen. Hier 
zeigt sich eine bereits bekannte Lücke in den 
RASt (2006), die durch die „Hinweise zu Straßen-
räumen mit besonderem Querungsbedarf, Anwen-
dungsmöglichkeiten des „Shared Space“-
Gedankens“ (FGSV 2014b) bereits adressiert wur-
de (siehe dazu auch Kapitel 2.2.9). Auch die Ele-
mente zur Geschwindigkeitsdämpfung in Ortsein-
fahrtsbereichen werden eher mit „befriedigend“ 
bewertet. 

Die Bewertung der Elemente des Knotenpunkt-
entwurfs im individuellen Entwurf ist eher positiv 
wie Bild 47 bis Bild 49 zeigen, am schlechtesten 
werden hier die teilplanfreien Knoten eingeschätzt. 

Die Diskussion der Freitextantworten zum indivi-
duellen Entwurf erfolgt im Kapitel 3.3.10, gemein-
sam mit den Hinweisen zur Fortschreibung der 
RASt, da vielfältige Überlappungen in den Antwor-
ten existieren und in der gemeinsamen Präsentati-
on der Antworten die Kernaussagen besser her-
ausgearbeitet werden können. 
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Bild 50: Anforderungen aus gestiegenen Fahrzeugabmessungen 

3.3.6 Gestiegene Fahrzeugabmessungen 

Die Antworten zu den Fragen zu Anforderungen 
aus gestiegenen Fahrzeugabmessungen zeigen 
eine große Übereinstimmung zwischen den drei 
befragten Personengruppen (siehe Bild 50). Die 
Frage, ob die aktuell in den RASt (2006) vorgege-
benen Abmessungen der Parkstände ausreichend 
sind, wird überwiegend verneint. Für die Fahrstrei-
fenbreiten wird diese Frage mit deutlicher Mehrheit 
bejaht ebenso wie auch die Frage, ob Änderungen 
der Regelwerke in Reaktion auf die gestiegenen 
Fahrzeugabmessungen notwendig sind. Schon die 
Antworten auf die geschlossenen Fragen zeigen 
damit das Spannungsfeld auf: Kritisch sind vor al-
lem die Parkstände und weniger die Fahrstreifen-
breiten, da hier die gestiegenen Abmessungen der 
Pkw nur im Begegnungsfall mit Pkw, also im Er-
schließungsstraßenbereich ausschlaggebend sind. 

Die große Anzahl der Befragten, die zum Thema 
der gestiegenen Fahrzeugabmessungen die optio-
nalen Freitextfragen beantworteten sowie auch die 

Emotionalität der Antworten zeigt die hohe Rele-
vanz dieses Themas. Freitextantworten auf die 
Frage, ob die in den RASt (2006) empfohlenen 
Abmessungen für Parkstände ausreichend sind, 
lassen sich in Argumente für und gegen die Erhö-
hung der empfohlenen Abmessungen für Park-
stände untergliedern. 

Die Forderungen nach breiteren Abmessungen für 
Parkstände werden vor allem mit den Argumenten 
breiterer Pkw sowie demografischer Entwicklungen 
mit einem steigenden Anteil älterer Personen be-
gründet. Als Folgen zu knapp bemessener Park-
stände im Längsparken wird die Behinderung von 
Kfz-Verkehr und ÖPNV genannt; der Begegnungs-
fall Bus-Bus funktioniert z. B. nicht mehr zuverläs-
sig, was für die ÖPNV-Betreiber kritisch ist: „Es 
gibt eine starke Zunahme des Anteils breiterer 
Fahrzeuge (SUVs, Kleintransporter etc.). Bei Nut-
zung der Parkstände durch diese Fahrzeuge rei-
chen die Fahrgassenbreiten nicht mehr aus. Das 
führt häufig zur Behinderung des ÖPNV. Der stei-
gende Altersdurchschnitt der Bevölkerung führt 
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durch diverse körperliche Einschränkungen zu ei-
nem größeren Platzbedarf beim Ein- und Ausstei-
gen.“ Berichtet wird auch, dass zum Teil mit einem 
Rad auf dem Gehweg geparkt und dadurch Fuß-
gänger und/oder Radfahrer beeinträchtigt werden. 

Einige Befragte berichten, dass sie bereits mit er-
höhten Abmessungen für Parkstände arbeiten. 
Dies sind im Längsparken 2,10 m bis 2,20 m (eine 
Nennung mit 2,50 m) und auf Parkplätzen bzw. im 
Senkrechtparken Parkstandsbreiten von 2,60 m bis 
3,00 m. 

Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass die An-
gabe von Mindestbreiten im Längsparken von un-
ter 2,00 m entfallen sollte. 

Argumente gegen die Erhöhung der Abmessungen 
von Parkständen betreffen die begrenzte Flächen-
verfügbarkeit, eine Verschiebung von Flächenan-
teilen hin zum Kfz-Verkehr durch eine Erhöhung 
der Abmessungen, Kosten und die Frage, ob die 
öffentliche Hand die Folgen eines privatwirtschaft-
lichen Trends kompensieren und dadurch vielleicht 
sogar unterstützen sollte: „Da Querschnitte selten 
wachsen, sind hier endlich politische Beschrän-
kungen notwendig.“ „Ob breitere Autos das Prob-
lem der Straßenplanung, der Autoindustrie oder 
der Nutzer sind, ist schwierig zu entscheiden. 
Straßenraum ist nicht beliebig steigerbar. Noch 
mehr Flächen für den ruhenden Verkehr vorzuse-
hen, ist daher kritisch. Eventuell ermutigen breite 
Parkstände sogar dazu, noch häufiger breite Fahr-
zeuge zu kaufen und so wird das Problem weiter 
verstärkt.“ „Mit der Maßzahl Quantil wird die ge-
wachsene Anzahl kleiner Fahrzeuge nicht berück-
sichtigt. Ein Umbau der gesamten Verkehrsinfra-
struktur ist für Jahrzehnte nicht finanzierbar.“ 

Die Freitextantworten zu der Frage, ob die aktuell 
vorgegebenen Fahrstreifenbreiten ausreichend 
sind, betreffen naturgemäß vor allem die Erschlie-
ßungsstraßen: „Auf den HVS sind die Fahrstreifen 
ausreichend. In den Erschließungsstraßen sind sie 
zu schmal. Es wird regelmäßig davon ausgegan-
gen, dass die Randstreifen oder Nebenflächen mit 
überfahren werden.“ „Gerade in Anliegerstraßen 
mit beidseitigem Parken sind Mindestmaße inzwi-
schen nicht mehr ausreichend.“ Die kritischen 
Punkte werden zum Teil sehr konkret formuliert: 
„Die Begegnung Pkw-Pkw ist z. B. bei einge-
schränktem Bewegungsspielraum mit 4,10 m an-
gegeben (siehe RASt 2006, S. 27). Das ist ein Wi-
derspruch zu den tatsächlichen Fahrzeugbreiten. 
Innerörtlich wird z. B. aus Platzgründen häufig eine 
4,10 m breite Fahrbahn neben einem Längspark-
streifen geplant, was nicht funktioniert. In der Rea-
lität funktioniert die Kombination mit 4,75 m breiter 
Fahrbahn bei Tempo 30 gerade so.“ (siehe auch 

typische Entwurfssituationen 2.2 und 2.4) „4,50 m 
Wohnweg funktioniert nur bei Sammelgaragenan-
lagen. Für individuelle Grundstückszufahrten rei-
chen die Rückstoßtiefen bzw. Einfahrtwinkel nicht 
aus.“ (siehe auch typische Entwurfssituation 1.1) 

Befragte, die sich gegen eine Anpassung der 
Fahrbahnbreiten aufgrund der gestiegenen Fahr-
zeugabmessungen aussprechen, argumentieren 
vor allem mit zu hohen Flächenverbräuchen und 
Kosten. Einige Antworten argumentieren mit Ge-
schwindigkeiten: Enge Fahrbahnbreiten drosseln 
zum einen die gefahrenen Geschwindigkeiten und 
zum anderen werden bei den vielfach verkehrs-
rechtlich angeordneten niedrigen Geschwindigkei-
ten geringere Fahrbahnbreiten benötigt: „Auf vielen 
Stadtstraßen bestehen bereits heute in der Praxis 
geringe Geschwindigkeiten, entweder durch ange-
ordnete Temporeduzierungen oder als Folge von 
Nutzungsüberlastungen. Damit sind ggf. einge-
schränkte Bewegungsspielräume hinnehmbar.“ 

3.3.7 Vorgaben Stellplätze 

Die Frage, ob die Angabe von fahrzeugspezifi-
schen Stellplätzen hilfreich wäre, wurde sowohl 
von den Kommunen als auch von den Ingenieur-
büros überwiegend mit ja beantwortet (siehe Bild 
51 und Bild 52). Den Straßenbauverwaltungen 
wurde diese Frage nicht gestellt. In den Frei-
textantworten werden vor allem die steigenden 
Stellplatzbedarfe von Lieferverkehren, speziell von 
Paketdiensten, Handwerkern und weiteren Fahr-
zeugen in typischer Sprintergröße sowie auch von 
mobilen Pflegediensten genannt: „Das Thema La-
den am Straßenrand und Laden in Wohn- und Ge-
schäftsgebieten scheint mir ungelöst. Dazu muss 
etwas gesagt werden.“  

Angaben werden gewünscht zu Fahrradabstellan-
lagen einschließlich Anlagen für Pedelecs, E-
Bikes, Lastenräder und Räder mit Anhängern. Er-
wähnt wird auch der Wunsch nach Hinweisen zur 
Gestaltung von Mobilitätspunkten, Parkständen für 
Elektroautos und Kiss and Ride / Bike and Ride-
Anlagen. Unterstrichen wird dabei mehrfach, dass 
die gewünschten Informationen nicht notwendi-
gerweise in den RASt, sondern eher in die nachge-
lagerten Empfehlungen für einzelne Verkehrsarten 
wie z. B. die EAR (2005) aufgenommen werden 
sollten: „Eine Berücksichtigung der o.g. Anforde-
rungen für Stellflächen ist sinnvoll, sollte aber im 
Rahmen der ERA und EAR erfolgen.“ „Spezielle 
Angaben für Fahrräder gehören eher in die EAR.“ 
„Dafür gibt es eigene Richtlinien.“ „Diese Punkte 
sollten nicht in die RASt sondern in andere Emp-
fehlungen aufgenommen werden, sonst wird die 
RASt zu umfangreich.“ 
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Bild 51: Vorgaben für fahrzeugspezifische Stellplätze, Kommunen 

 
Bild 52: Vorgaben für fahrzeugspezifische Stellplätze, Ingenieurbüros 

3.3.8 Radverkehr im Stadtstraßenentwurf 

Die drei befragten Personengruppen unterschei-
den sich deutlich in den Antworten zu Erfahrungen 
mit markierungstechnischen Radverkehrsführun-
gen auf der Strecke (siehe Bild 53). Die Vertreter 
der Ingenieurbüros berichten bessere Erfahrungen 
für Radfahr- und Schutzstreifen als die Kommunen 
und Straßenbauverwaltungen; für Radfahrstreifen 
werden fast durchgängig gute Erfahrungen ange-
geben. Kommunen und Ingenieurbüros geben 
überwiegend gute Erfahrungen für Schutzstreifen 
an, wohingegen die Erfahrungen der Vertreter der 
Straßenbauverwaltungen vor allem für Schutzstrei-
fen eher mit „unterschiedlich“ oder „schlecht“ be-
wertet werden. 17 % der Straßenbauverwaltungen 

und 19 % der Kommunen geben an, keine Erfah-
rungen mit Schutzstreifen zu haben. 

In der Bewertung der markierungstechnischen 
Radverkehrsführungen in Knotenpunkten zeigt 
sich eine große Übereinstimmung sowohl zwi-
schen den drei befragten Personengruppen als 
auch im Vergleich der Bewertungen der Furten von 
Radwegen/Radfahrstreifen und Schutzstreifen 
(siehe Bild 54). Einzig die Straßenbauverwaltun-
gen bewerten vor allem Schutzstreifen schlechter 
als andere Radverkehrsanlagen und auch als die 
anderen Personengruppen. Dies ist dem Arbeits-
bereich der Straßenbauverwaltungen geschuldet, 
welcher mit Ortsein- und -durchfahrten sowie Au-
ßerortsstraßen Bereiche umfasst, in denen eine 
markierungstechnische Führung des Radverkehrs 
nur bedingt geeignet ist. 
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Bild 53: Erfahrungen mit markierungstechnischen Radverkehrsführungen auf der Strecke 

In den Freitextantworten werden Erfahrungen und 
Einsatzbereiche markierungstechnischer Lösungen 
geschildert: „Zunehmender Einsatz markierungs-
technischer Radverkehrsführungen aufgrund posi-
tiver Erfahrungen, besonders wichtig erscheint in 
diesem Zusammenhang eine kontinuierliche Füh-
rung und ggf. Hervorhebung (Rotmarkierung) im 
Knotenpunktbereich.“ 

Hingewiesen wird zudem auf Sicherheitsprobleme 
oder -potenziale ausgewählter Radverkehrsfüh-
rungen: „Bei Furten von Radwegen, die im Neben-
bereich geführt werden, besteht oftmals der Anreiz 
für unzulässiges Befahren im Gegenverkehr – mit 
entsprechenden Unfallrisiken.“ „Die Führung des 
Radverkehrs auf der Fahrbahn ist sicherer und 
damit besser.“ 

Die widerrechtliche Nutzung von Radverkehrsan-
lagen zum Parken ist ein Problem: „Wenn keine 
Längsparker neben den Radstreifen sind und die 
Nutzung im Seitenraum Parkbedarf auslöst, dann 
werden Radstreifen leider oft missbraucht. In der 
Abwägung ist es trotzdem die bessere Lösung hin-
sichtlich Sichtbarkeit an Ausfahrten und Knoten 
sowie wegen der geringeren Konflikte mit den 
Fußgängern.“ 

Die wichtigsten für Schutzstreifen genannten Prob-
leme sind die Akzeptanz und Sicherheitsprobleme, 
z. B. durch zu dichtes Überholen: „Regelmäßige 
Radfahrer nutzen Schutzstreifen gern, da sie direk-
te Führung auf ebenem Untergrund (Asphalt) bie-

ten. Ungeübte Radfahrer (z. B. Kinder, Senioren) 
meiden sie eher und nutzen unerlaubterweise den 
Gehweg. Autofahrer scheinen durch die Markie-
rung oft zu vergessen, dass trotzdem beim Über-
holen von Radfahrern ein Sicherheitsabstand ein-
zuhalten ist.“ „Schutzstreifen ist leider noch ein 
neues Instrument und wird vom Kfz-Verkehr als 
„was soll das“ angesehen. Auch der Radfahrer hat 
noch Angst und fährt gewohnt lieber, wo er nicht 
fahren sollte – wir kombinieren deshalb über-
gangsweise noch Schutzstreifen mit Gehweg/Rad 
frei.“ „Teilweise werden statt der Schutzstreifen 
aus Gründen der gefühlten Sicherheit die angren-
zenden Gehwege benutzt, selbst wenn diese deut-
lich unkomfortabler (eng, hoher Fußgängerverkehr) 
sind als der Schutzstreifen.“ 

Wenige Freitextantworten sprechen sich für die 
Nutzung von Sinnbildern aus: „Ketten von Fahrrad-
Sinnbildern sollten als weitere Markierungsvariante 
aufgenommen werden (Verdeutlichung der Zuläs-
sigkeit des Radfahrens auf der Fahrbahn, Auf-
merksamkeitserhöhung der Kfz-Nutzer, Markierung 
der sicheren Fahrgasse, v. a. neben dem Park-
streifen).“ „Fahrrad-Sinnbilder für den Radverkehr 
sollten ergänzt werden bei geringer Flächenver-
fügbarkeit.“ 

Hingewiesen wird zudem auf die Notwendigkeit ei-
ner regelkonformen Ausgestaltung der Radver-
kehrsanlagen, um deren Potenziale bzgl. Sicher-
heit und Komfort vollumfänglich nutzen zu können: 
„Die markierungstechnischen Radverkehrsführun-
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gen müssen ausreichend dimensioniert sein. Bei 
einer Aneinanderreihung von Mindestmaßen sind 
die Erfahrungen eher schlecht.“ „Entscheidend ist 
der Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen, 
ältere schmale Anlagen ohne Sicherheitsabstand 
sind unfallauffällig.“ „Schutzstreifen werden zu häu-
fig bei Kombination von Mindestmaßen und ohne 
Sicherheitsabstand zu parkenden Kfz realisiert. 
Dies erklärt die oft weniger günstigen Erfahrungen 
mit Schutzstreifen. Hier muss die RASt eindeutig 
Position im Hinblick auf die Einhaltung von Stan-
dards beziehen (Regelbreite mindestens 1,50 m, 
Sicherheitsabstand zu parkenden Fahrzeugen).“ 

Für vierstreifige Fahrbahnen werden gute Erfah-
rungen für Radwege und von den Ingenieurbüros 
auch für Radfahrstreifen berichtet (Bild 55). Die 
Anwendung von Schutzstreifen wird kritisch gese-
hen. Ein hoher Anteil der Befragten gibt an, keine 
Erfahrungen mit den jeweiligen Führungsformen 
des Radverkehrs oder im eigenen Verantwor-
tungsbereich gar keine vierstreifigen Fahrbahnen 
zu haben. 

Die Freitextantworten weisen darauf hin, dass kei-
ne vierstreifigen Fahrbahnen vorhanden sind oder 
diskutieren die derzeitige Praxis der Führung des 

Radverkehrs auf vierstreifigen Fahrbahnen, welche 
vorrangig auf dem Einsatz von Radwegen basiert. 
Mehrfach wird erwähnt, dass es Überlegungen 
zum Einsatz markierungstechnischer Lösungen 
gibt, diese aber bisher nicht umgesetzt wurden. Es 
wird zudem berichtet, dass angestrebt wird, den 
Radverkehr nicht auf der vierstreifigen Straße, 
sondern auf Parallelrouten zu führen. Hingewiesen 
wird auch hier auf die hohe Bedeutung einer aus-
reichenden und regelkonformen Dimensionierung 
der Radverkehrsanlagen: „Wenn die vierstreifige 
Straße nicht durch einen Bereich mit intensiven 
Randnutzungen führt, ist der Radweg eine gute 
Wahl. Radfahrstreifen funktionieren ebenfalls. 
Schutzstreifen passen nicht zu diesem Quer-
schnitt.“ „Vierstreifige Fahrbahnen werden in der 
Regel schnell befahren. Ein Schutzstreifen für den 
Radverkehr ist da nicht das Richtige. Auch bei 
Radfahrstreifen sollte bei vierstreifigen Straßen 
nicht das Mindestmaß verwendet werden.“ „Bei ei-
ner vierstreifigen Fahrbahn sollte der Radfahrer ei-
nen eigenen Verkehrsraum haben und keinen, den 
er sich mit dem Kfz-Verkehr teilen muss. Schutz-
streifen sollten daher die Ausnahme bei vierstreifi-
gen Fahrbahnen sein.“ 

 
Bild 54: Erfahrungen mit markierungstechnischen Radverkehrsführungen an Knotenpunkten 
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Bild 55: Erfahrungen mit Radverkehrsführungen an vierstreifigen Fahrbahnen 

Ein Befragter weist auf die Möglichkeit der Umge-
staltung zu Fahrbahnen mit überbreiten Fahrstrei-
fen hin, wenn Kapazitätsreserven existieren: „Vier-
streifige Straßen mit Kapazitätsreserven sollten 
besser als überbreiter Fahrstreifen mit Schutzstrei-
fen ausgeführt werden (z. B. 5,00 m + 1,50 m).“ 

34 Prozent der Kommunen und 33 Prozent der In-
genieurbüros geben Erfahrungen mit Fahrradstra-
ßen an. Der Anteil der Kommunen mit Erfahrungen 
zum Thema Radschnellverbindungen ist mit 
15 Prozent gering. Für die Ingenieurbüros beträgt 
dieser Anteil 27 Prozent, wobei die Nacherhebun-
gen zeigen, dass diese Erfahrungen zum Teil aus-
schließlich Sondierungen oder Recherchen bein-
halten. 

Zur Planung von Radschnellverbindungen werden 
vor allem das FGSV-Arbeitspapier (FGSV 2014a), 
die ERA (2010) und die RASt (2006) verwendet. 
Zu den weiterhin für die Planung genutzten Mate-
rialien zählen Empfehlungen einzelner Bundeslän-
der (siehe z. B. http://www.radschnellwege.nrw/), 
Beispiele anderer Radschnellverbindungen (z. B. 
Gertz et al. 2017) und die RStO (FGSV 2012). 
Auch für die Planung von Fahrradstraßen werden 
vor allem die ERA (2010) und die RASt (2006) 

verwendet. Hier werden auch die StVO und die 
VwV-StVO häufig erwähnt. Wichtig sind zudem der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen so-
wie auch der Besuch von Seminaren. Einzelne 
Antworten berichten, dass für die Einführung einer 
Fahrradstraße keine baulichen Veränderungen 
vorgenommen, sondern lediglich die Beschilde-
rung verändert wurde. Als Probleme werden die 
Unkenntnis der Nutzer, die inkonsequente Anord-
nung, Sicherheitsprobleme sowie auch Zweifel an 
der Notwendigkeit von Fahrradstraßen geäußert: 
„Wir haben die Fahrradstraße wieder abgeschafft. 
Ein flächendeckendes Netz an Tempo-30-Zonen 
macht die Fahrradstraßen obsolet. Die meisten 
Fahrradstraßen werden mit Ausnahmeregelungen 
angeordnet, z. B. Anlieger frei, Anlieferung frei, 
Parken am Fahrbahnrand. Wo ist da der Vorteil zur 
Tempo-30-Zone?“ „Fahrradstraßen sind sehr ge-
fährlich, da die Kfz sich in der Regel nicht an die 
Geschwindigkeiten halten.“ Auch Akzeptanzprob-
leme von behördlicher Seite werden erwähnt: 
„Fahrradstraßen werden von der Straßenverkehrs-
behörde abgelehnt wegen des zu hohen Einflus-
ses auf den MIV.“ „Wir haben keine Fahrradstra-
ßen, da die obere Verkehrsbehörde die Voraus-
setzungen nicht sieht.“ 
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Bild 56: Erfahrungen mit Radschnellverbindungen („Radschnellwegen“) und Fahrradstraßen, Kommunen und Ingenieurbüros 

 
Bild 57: Nutzung Text, Abbildungen, Tabellen in den RASt (2006) 

3.3.9 Hinweise zur Anwendung der RASt 

Bild 57 zeigt, dass sich die Nutzer der RASt (2006) 
in großer Übereinstimmung überwiegend an den 
Abbildungen und Tabellen orientieren. Die Zu-
stimmung zu der Frage nach den vorrangig ge-

nutzten Elementen der RASt (2006) ist aber insge-
samt hoch, auch bei den Texten. 

Die Freitextantworten auf die Fragen, welche 
Themen in den RASt (2006) fehlen, schlecht zu 
finden sind oder ausführlicher behandelt werden 
sollten, betreffen vor allem den Radverkehr, die 
Gestaltung von Knoten, Barrierefreiheit, Sichtfel-
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der, geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen, 
den Fußgängerverkehr sowie darüber hinaus eine 
Vielzahl an kleinteiligen Anmerkungen zu ganz 
verschiedenen Themen. 

Im Bereich des Radverkehrs werden die folgenden 
Punkte angesprochen: 

− Inkonsistenzen zwischen den RASt (2006) und 
den ERA (2010), Abstimmung mit StVO und 
VwV-StVO 

− Vorgaben zu Schutzstreifen 

− Anpassung des Regelwerks an schnellere 
Fahrräder mit elektrischer Unterstützung sowie 
auch Sonderräder, wie z. B. Lastenräder 

− Radverkehr und Straßenbahn/ÖPNV, auch an 
Haltestellen 

− Radien von Radwegen in Abhängigkeit von der 
Geschwindigkeit 

− Radverkehr entgegen Einbahnstraßen 

− Führung Radverkehr in Knotenpunkten, im 
Kreisverkehr 

− Führung Radverkehr bei hohen Radverkehrs-
aufkommen: „Hilfreich wären Vorgaben zur 
Breite von Radverkehrsanlagen z. B. bezogen 
auf Stadtgröße und Aufkommen. Die angege-
benen Querschnittsbreiten sind maßgebend für 
Zuwendungen. Es ist zweifelhaft, dass in Städ-
ten mit sehr hohem Aufkommen und schnellen, 
sicheren Radfahrern gleiche Anforderungen 
bestehen wie in kleinen Gemeinden.“ 

− Fahrradabstellanlagen 

− Einsatzkriterien und Abmessungen für Fahr-
radstraßen und Radschnellverbindungen 

− Zweirichtungsverkehr 

Zum Knotenpunktentwurf werden der Umfang des 
Themas allgemein sowie LSA-Knoten im Besonde-
ren angesprochen: „Das Thema Knotenpunktent-
wurf mit den gegenseitigen Abhängigkeiten der 
einzelnen Entwurfselemente kommt zu kurz.“ „Kno-
tenpunkte mit LSA werden bzgl. der Fahrstreifen-
aufteilung nur sehr knapp behandelt (Kapitel 
6.3.4). Fragen der Wechselwirkung von Entwurf 
und LSA-Regelung und der diesbezüglichen Opti-
mierungspotenziale im Hinblick auf kompakte Kno-
tenpunkte fehlen. Der Einsatz überbreiter Auf-
stellstreifen für geradeausfahrende und linksab-
biegende Radfahrer fehlt.“ 

Bzgl. Barrierefreiheit und Sichtfeldern sind die Frei-
textantworten sehr kurz gehalten indem sie das 
Thema jeweils ansprechen und damit implizit den 
Wunsch äußern, dieses verstärkt in die RASt ein-

zubinden, z. B.: „Barrierefreiheit im Straßenraum, 
damit es endlich einheitlich gemacht wird“. Zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung wird Unterstützung ge-
wünscht zum Bereich der Ortseingänge, zur Ge-
staltung von verkehrsberuhigten Bereichen ein-
schließlich Mischverkehrsflächen sowie zu ge-
schwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen, „die nicht 
nur punktuell wirken und dabei Anforderungen an 
den Lärmschutz und Winterdienst berücksichti-
gen“. „Zum Thema „Shared Space“-Gedanken 
/“Begegnungszonen“ müsste sich die FGSV an die 
Spitze der Bewegung setzen. Es fehlt die Verbin-
dung zur Planung und zum Betrieb, insbesondere 
zur Beschilderung. Das muss ein Gesamtpaket 
sein. Erschließungsstraßen sind ohne Netze nicht 
verständlich.“ 

Gewünscht werden Vorgaben, welche direkt schon 
in der Bauleitplanung die Zuweisung von geeigne-
ten Zuschnitten von Verkehrsflächen unterstützen. 

Ausführlichere Angaben werden des Weiteren ge-
wünscht zu Wendeanlagen, Eckausrundungen, 
Querungsanlagen, dem ruhenden Verkehr (vor al-
lem für Lieferdienste sowie zur Anzahl erforderli-
cher Stellplätze unter verschiedenen Rahmenbe-
dingungen, z. B. in Erschließungsstraßen neben 
den nach Bauordnung vorgeschriebenen Stellplät-
zen auf den (Bau-)Grundstücken), zu neuen Mobi-
litätsformen (Mobilitätsstationen, Verknüpfungs-
punkte, Stellplätze Elektrofahrzeuge), zur städte-
baulichen Bedeutung des Entwurfs, zu Konse-
quenzen der Nichteinhaltung von Mindestbreiten/ 
-abständen, zur Unterscheidung zwischen Vorpla-
nung und Bauentwurf, zu Verziehungslängen, zu 
Bahnübergängen, zur Oberflächengestaltung. 

3.3.10 Anregungen zur Fortschreibung der 
RASt 

Die Freitextantworten auf die allgemeine Frage 
nach Anregungen für die Fortschreibung der 
RASt (2006) umfassen formelle Aspekte wie die 
Detailtiefe und den Umfang der RASt oder die For-
derung nach Konsistenz zwischen den Regelwer-
ken sowie auch spezielle Themen mit Überlappun-
gen zu den in Kapitel 3.3.9 beschriebenen Hinwei-
sen zur Anwendung der RASt (2006). 

Anmerkungen allgemein zu Form und Umfang der 
RASt betreffen vor allem die folgenden Punkte: 

− Moderne, übersichtliche, visuell ansprechende 
Abbildungen und Fotos in vergrößerter Anzahl 

− Mehr Beispiele, möglicherweise in einem An-
hang, vielleicht online und damit leicht zugäng-
lich und aktualisierbar 
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− „Die Beispiele sind immer für den idealen Fall 
und es gibt keine Besonderheiten. Es wäre 
schön, wenn auch mal kniffelige Fälle aufge-
nommen werden würden.“ 

Die folgenden Themen werden gezielt angespro-
chen: 

− Fußgänger-/Radverkehr: Abstimmung mit 
EFA/ERA, Aufgreifen aktueller Entwicklungen 

− Kfz-Verkehrsstärken, Einsatzbereiche Quer-
schnitte: Hingewiesen wird darauf, dass die un-
terste Kategorie in den typischen Entwurfssitua-
tionen mit „< 400 Kfz/h“ für Erschließungsstra-
ßen recht hoch ist, in den Fallbeispielen werden 
Straßen mit 60-80 Kfz/Tag genannt. Straßen 
mit 1.500-2.000 Kfz/Tag werden bereits als 
Sammelstraßen geplant (z. B. 5,0 m bis 6,0 m 
breite Fahrbahn und beidseitig 1,50 m Gehweg, 
Parken in der Fahrbahn gestattet). 

− Perspektive Lageplan: Die sehr kleinräumig 
wechselnden Flächenverfügbarkeiten, Anforde-
rungen aus dem Seitenraum sowie dichte Kno-
tenpunktfolgen werden vielfach als Herausfor-
derung im Stadtstraßenentwurf genannt, ver-
bunden mit dem Wunsch, in die RASt verstärkt 
auch Informationen zu sinnvollen Kombinatio-
nen der verschiedenen Querschnittslösungen 
im Lageplan bereitgestellt zu bekommen. 

− Grundstückszufahrten: Gestaltung, Aufbau, 
Abmessungen und Entwässerung 

− Schleppkurven: „Die Schleppkurven der Be-
messungsfahrzeuge sollten aktualisiert und di-
rekt in die RASt aufgenommen werden.“ „Ich 
vermisse die Tabellen mit Eckausrundungen 
und die Schleppkurven, dazu nehme ich häufig 
noch die EAE zur Hand.“ 

− Gestiegene Fahrzeugabmessungen: Wunsch 
nach Anpassung der Vorgaben für Pkw-
Stellplätze und Wendeanlagen sowie auch 
Wunsch nach Unterlassung einer solchen An-
passung: „Bitte bei den Abmessungen nicht 
dem Druck der breiteren Fahrzeuge nachge-
ben. Wir haben den Platz nicht und der Platz ist 
auch zu wertvoll. Wenn die Lobbyisten Druck 
machen, dann kann man ja als Regelmaß 
0,10 m zuschlagen, aber bitte die heutigen 
Werte als Mindestmaße erhalten. Die 1,75 m 
für Längsparker sind ja schon verschwunden, 
was auch richtig ist.“ 

− Baustellenmanagement 

− Anordnung und Größe der Verkehrszeichen an 
Querungsstellen 

− Neue technologische Entwicklungen: „Die Fort-
schreibung der RASt sollte die aktuellen Ent-
wicklungen im Blick haben (Anforderungen aus 
autonomem Fahren), soweit dies möglich und 
sinnvoll ist.“ 

− Bäume: Platzbedarf, Abstand zu Grundstücken, 
Leitungen etc., Vorgaben zu Bäumen in Wohn-
wegen/-straßen, Vor- und Nachteile von länge-
ren Grünflächen versus Einzelstandorten von 
Bäumen 

− Entwässerung: „Das Zusammenspiel mit der 
Entwässerung fehlt. Zunehmend werden Mul-
den-Rigolen-Systeme eingesetzt, die Auswir-
kungen auf die Querschnitte haben. Dazu sollte 
zukünftig etwas gesagt werden.“ 

− Rolle des geführten Entwurfs: „Den geführten 
Entwurf würde ich eher Fallbeispiele nennen.“ 

− Hochleistungsstraßen: „Der Typus Hochleis-
tungsstraße sollte definiert und integriert wer-
den.“ 

− Bahnübergänge: „Klare grafische Darstellung 
von Lichträumen, Begegnungsfällen und Ver-
kehrsräumen sowie die klare Benennung der 
Anwendung der Begegnungsfälle in Abhängig-
keit der Kategorie sowie der Verkehrsbelastung 
insbesondere im Hinblick auf die Bahnüber-
gangsplanung“ 

− Ortseingangsbereiche/-durchfahrten: „Grenze 
bzw. ‚Grauzone‘ zwischen RAL und RASt stär-
ken.“ „Unklar geregelt sind aus meiner Sicht 
Bereiche, die außerhalb der OD liegen, aber 
OD-Charakter haben, d. h. wo Tempo 50 gilt, 
die beleuchtet sind. Dies sind häufig kurze Lü-
cken in der Bebauung. Nimmt man die RASt 
oder die RAL für diese Bereiche? Streng nach 
Definition müsste man eher die RAL nehmen, 
aber die RASt wäre aus meiner Sicht eigentlich 
zutreffender.“ 

− Seitentrennstreifen, Sicherheitsräume: klarer 
benennen (z. B. Radweg – Gehweg), Beispiele 
geben 

− Bauliche Gestaltung, z. B. von Borden: „wenig 
Angaben zu baulicher Gestaltung (z. B. von 
Borden in Kreisverkehren, ähnlich wie im Merk-
blatt KV)“ 

− Engstellen: „Forschungsarbeit zu Engstellen 
sollte mit einfließen in die Fortschreibung der 
RASt.“ 

Im Folgenden werden Anmerkungen zu konkreten 
Abbildungen, Tabellen oder Textteilen der RASt 
gelistet:  
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− „Bild 74 auf S. 85 sollte korrigiert werden, in-
dem der 0,30 m breite Begrenzungsstreifen 
zwischen Geh- und Radweg aus der Maßkette 
des Gehwegs ausgegliedert wird. Die derzeitige 
Darstellung suggeriert, dass der Begrenzungs-
streifen Teil des Gehwegs ist.“ 

− „Bild 92 S. 103 zur Busbucht sollte korrigiert 
werden.“ 

− Bild 98 Seite 106: Der Begriff Lastzug in der 
Legende sollte entfallen, „der Hinweis im 3. Ab-
satz eine Seite davor könnte in das Bild inte-
griert werden“. 

Unterschiedliche Ansichten gibt es zum Umfang 
der RASt: „Ich wünsche mir, dass die vielen Emp-
fehlungen zu Fußgängern, Radfahrern und ÖPNV 
und RASt zu einem Standardwerk zusammenge-
fasst werden, das aller fünf Jahre zwingend fortge-
schrieben wird, wenn neue StVO-Regelungen grei-
fen“. „Kein größerer Umfang als bisher.“ „Es wäre 
begrüßenswert, wenn die Empfehlungen EAR, 
EFA, ERA, ESG mit der Fortschreibung der RASt 
ersetzt würden wie seinerzeit die EAE und nur ein 
kompaktes Werk vorliegt.“ „Tendenziell ist die 
RASt eher zu ausführlich. Die wesentlichen Inhalte 
sollten stärker hervorgehoben werden. In Detail-
fragen sollte eher auf die weiteren Richtlinien (z. B. 
ERA, EFA) verwiesen werden.“ 

Mehrfach gewünscht wird die regelmäßige Fort-
schreibung und Anpassung der RASt an die je-
weils aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
und verkehrlichen Entwicklungen: „Bessere Fort-
schreibungsfähigkeit, ein Standardwerk für alles 
was mit Straßenplanung zu tun hat, verbindlich für 
alle Straßenbehörden, zu dem Standardwerk dann 
ein Ergänzungsband mit Best-Practice-Beispielen“ 
„Die Fortschreibung der RASt sollte sich nicht über 
Jahre hinziehen.“ 

3.4 Gegenüberstellung mit den Ergeb-
nissen der Befragung zur  
ERA (2010) 

Zur Unterstützung des Prozesses zur Fortschrei-
bung der ERA (2010) wurde eine Befragung 
durchgeführt, in der, ähnlich wie in der oben vor-
gestellten Befragung zur RASt (2006), nach der 
Einschätzung der ERA (2010), Anforderungen an 
die ERA und nach Hinweisen zur Fortschreibung 
der ERA gefragt wurde. Genutzt wurde auch hier 
eine Kombination aus geschlossenen und offenen 
Fragen; die Freitextfragen wurden in großer Anzahl 
und sehr ausführlich beantwortet. Die Fragen und 
auch Freitextantworten in der Befragung zur E-
RA (2010) sind naturgemäß auf den Radverkehr 
ausgerichtet. Verschiedene Themen werden aber 

in beiden Befragungen angesprochen, da der 
Radverkehr eine hohe Bedeutung auch für den 
Stadtstraßenentwurf allgemein hat, da die Entwick-
lungen im Radverkehr sehr dynamisch waren in 
den letzten Jahren und sich seit dem Inkrafttreten 
der RASt (2006) viel verändert hat. Insgesamt zei-
gen die Antworten in der Befragung zur E-
RA (2010) noch deutlicher als in der Befragung zur 
RASt (2006) das Spannungsfeld zwischen der 
Forderung nach höheren Breiten für Radverkehrs-
anlagen auf der einen Seite und dem Wunsch 
nach Unterstützung von Planungen an Engstellen 
bzw. bei unzureichenden Flächenverfügbarkeiten 
auf der anderen Seite auf. 

Für diesen Bericht wird nur mit den Freitextantwor-
ten aus der Befragung zur ERA (2010) gearbeitet, 
welche thematisch gruppiert wurden. Im Folgenden 
werden zunächst die Themen einschließlich bei-
spielhafter Zitate gelistet, die in der Befragung zur 
ERA (2010) sowie auch zur RASt (2006) ange-
sprochen wurden: 

− Berücksichtigung gestiegener Radverkehrsauf-
kommen allgemein sowie der Fahrräder mit 
elektrischer Unterstützung im Besonderen, Be-
rücksichtigung von Lastenrädern und anderen 
Sonderformen: „Fahrräder, die nicht dem klas-
sischen Zweirad entsprechen, sollten stärker 
berücksichtigt werden (Lastenräder, Tandems, 
Anhänger etc.). Dazu bedarf es auch verbindli-
cher Aussagen und nicht nur Aussagen nach 
der Art ‚Wenn mit erhöhtem Aufkommen zu 
rechnen ist‘ Aussagen zur Dimensionierung 
(insbesondere Breite) von Radverkehrsanlagen 
in Abhängigkeit der prognostizierten Verkehrs-
stärke sollten eine größere Rolle spielen.“ 
„Spezielle Infrastrukturanforderungen für E-
Räder berücksichtigen: höhere Geschwindigkei-
ten, verstärkte Überholvorgänge, sicheres Ab-
stellen“ 

− Führung des Radverkehrs in Knoten, z. B.: 
„Markierung von Schutzstreifen an nicht signali-
sierten Knoten“, „Führung von Schutzstreifen in 
Knotenpunktbereichen“, „Radfahrstreifen über 
Knotenpunktbereiche inklusive Kfz-Rechtsab-
biegern ohne Rechtsabbiegestreifen wegen zu 
geringer Restfahrbahnbreite“, „Wann muss eine 
Radwegefurt rot gekennzeichnet sein? Das ist 
sehr schwammig formuliert.“, „Wann sollte der 
direkte/indirekte Linksabbieger verwendet wer-
den?“ 

− Asymmetrische Lösungen: „Maße Fahrbahn mit 
einseitigem Schutzstreifen (z. B. Steigungsstre-
cke)“ 
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− Fahrradstraßen allgemein und Priorisierung in 
Knoten insbesondere: „Fahrradstraßen befin-
den sich in der Regel in Tempo 30-Zonen. Dort 
ist (bisher) keine Vorfahrtregelung für Fahr-
radstraßen zulässig. Es sollten Möglichkeiten 
aufgezeigt werden, wie trotzdem eine Vorfahrt 
erfolgen kann, z. B. durch Durchziehen der 
Gehwege parallel zur Fahrradstraße oder in-
dem die Fahrradstraße aus der Tempo 30-Zone 
herausgelöst wird (Schilderwald!).“ 

− Beispiele: „Als Stadtplaner fällt mir die abstrakte 
Herleitung von Entwurfselementen schwer 
(z. B. die Kombination von Verkehrsraumbrei-
ten incl. Sicherheitsabständen). Hier wären zu-
sätzliche Entwurfsbeispiele sehr hilfreich.“ 
„Wünschenswert wären mehr Musterlösungen.“ 

− Sicherheitsräume: Wunsch nach Beseitigung 
der Inkonsistenzen zur RASt (2006) sowie nach 
klaren Angaben für Sicherheitsabstände zum 
fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr sowie 
zum Fußgängerverkehr: „Die Sicherheitsräume 
zu parkenden Kfz sollten regelmäßig 0,75 m 
betragen, da nur dadurch ein Fahren außerhalb 
der Gefahrenzone (geöffnete Türen) gewähr-
leistet werden kann.“ 

− Unzureichende Flächenverfügbarkeiten: „Es ist 
kein Problem, das nur der ERA zuzuschreiben 
ist: Viele Straßen sind weder für den Mischver-
kehr noch für Schutzstreifen oder andere Lö-
sungen (z. B. Fahrradstraße oder Tempo 30-
Zone) geeignet. In diesen Straßen gibt es die 
meisten Probleme. Weder die StVO noch ande-
re Richtlinien oder Gesetze bieten hierfür eine 
Lösung.“ 

− Umlaufsperren, Bahnübergänge: „Hier über-
schneidet sich die ERA mit der Bahnrichtlinie. 
Die Umlaufsperren sind in der ERA höher und 
großzügiger gestaltet. Wir mussten eine Um-
laufsperre zurückbauen, weil sie nach ERA 
nicht nach der Richtlinie der Bahn gebaut wur-
de.“ 

− Sichtfelder: „Bemessung der Sichtfelder, wenn 
die Zufahrten nicht im rechten Winkel auf die 
Hauptfahrbahn treffen oder wenn die Sichtfel-
der für Zufahrten/Einfahrten in Kurvensituatio-
nen gemessen werden sollen“ „Die Sichtfelder 
im Bereich von Radverkehrsanlagen sollten 
eingehender behandelt werden.“ 

− Restfahrbahnbreite zwischen Schutzstreifen: 
„größere Mindestbreiten für Schutzstreifen 
(1,50 m) und die dazwischenliegende Kernfahr-
bahn (5,00 m)“ 

− Fahrradabstellanlagen  

Die folgenden Themen wurden nur in der Befra-
gung zur ERA (2010) von den Befragten ange-
sprochen, haben aber eine mögliche Relevanz für 
die Fortschreibung der RASt (2006) und werden 
daher hier mit aufgeführt: 

− Benutzungspflicht: „Wenn Radverkehrsanlagen 
(Hochbordradwege) ‚aufgegeben‘ werden, da 
sie nicht konform sind, aber trotzdem erhalten 
bleiben nur ohne Beschilderung als benut-
zungspflichtiger Radweg, ergeben sich häufig 
Situationen, die offensichtlich allen Verkehrs-
teilnehmern unklar sind.“ „Nicht benutzungs-
pflichtige Radwege: Man kann das als Altlast 
auffassen, sie stellen aber das Groß der ge-
nutzten Radverkehrsanlagen dar.“ „Kriterien zur 
Benutzungspflicht deutlicher herausstellen“ 
Weitere Anmerkungen betreffen auch die Fra-
ge, inwieweit zu schmal geplante Radwege be-
nutzungspflichtig sein können. 

− Auswahl der Führungsform, Einsatzbereiche 
und -grenzen von Radverkehrsanlagen allge-
mein und mit Mindestbreiten: „Wahl der Füh-
rungsform, insbesondere die Verbindlichkeit 
und Aussagekraft des Vorprüfschemas sowie 
die Einsatzbereiche von Schutzstreifen.“ 

− Führung des Radverkehrs im Seitenraum: „Ge-
nerell sollte deutlicher auf Konflikte mit dem 
Fußgängerverkehr hingewiesen werden.“ „Der 
Schutz der Fußgänger bei Mischverkehr auf 
Gehwegen (Zeichen 240 StVO) sollte stärker 
hervorgehoben und diese Mischform als un-
günstig dargestellt werden. Leider werden heu-
te bei Platzmangel als Erstes Radfahrer auf 
Gehwege gezwungen um dem Kfz-Verkehr 
freie Fahrt zu ermöglichen.“ 

− Heterogenität der Radfahrer: „Die ERA ist auf 
den gesunden Radfahrer im mittleren Alter ab-
gestellt und berücksichtigt die Belange der 
schwächeren Verkehrsteilnehmer nicht ausrei-
chend. Senioren und Kinder über dem 10. Le-
bensjahr hinaus fahren gern im geschützten 
Bereich.“ 

− Mindestmaße Radverkehrsanlagen: Es wird da-
rauf hingewiesen, dass 1,60 m Breite für den 
Radfahrstreifen als Mindestmaß betrachtet 
wird, welches Überholvorgänge nur einge-
schränkt zulässt. Das Mindestmaß von 1,25 m 
für Schutzstreifen wird als ungeeignet bezeich-
net: „Radfahrstreifen sollten eine Regelbreite 
von 2,00 m erhalten, analog zu Radwegen. Der 
Sicherheitstrennstreifen zwischen Radfahr-/ 
Schutzstreifen und Parkstreifen von 0,50m 
(0,35m) ist zu schmal. Der Radverkehr fährt 
hier im Türöffnungsbereich parkender Kfz. Eine 
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Radwegbreite/Radfahrstreifenbreite von 1,60 m 
reicht für gegenseitiges Überholen nicht aus, 
insbesondere wenn Parkstreifen benachbart 
sind. Viele Städte rechnen zudem den Wasser-
lauf mit zur Radfahrstreifenbreite/Schutz-
streifenbreite.“ Ein konkreter Vorschlag für Brei-
ten von Radverkehrsanlagen wird wie folgt for-
muliert: „Radfahrstreifen: 2,50 m Regelbreite, 
1,85 m Mindestbreite, Schutzstreifen: 2,00 m 
Regelbreite, 1,50 m Mindestbreite, 1,25 m Min-
destbreite in Ausnahmefällen bei beengten 
Verhältnissen (z. B. auf Richtungsfahrstreifen 
vor Knotenpunkten, um ein Vorbeifahren an 
stehenden Kfz zu ermöglichen), jeweils zuzüg-
lich Sicherheitstrennstreifen zum ruhenden 
Verkehr (mindestens 0,25 m), werden für eine 
Radverkehrsanlage mehr als 1.000 Radfahren-
de pro Tag und Richtung erwartet, sollte auf die 
Standards für Radschnellverbindungen verwie-
sen werden.“ „Die geforderten Breiten lassen 
sich teilweise bei beengten Verhältnissen nicht 
realisieren. Trotzdem sind Radverkehrsanlagen 
teilweise dringend notwendig oder gefordert. 
Wir haben in Nürnberg gute Erfahrungen mit 
1,60 m + 0,25 m Markierung ohne und 1,75 m + 
0,25 m Markierung bei anliegenden Parkbuch-
ten gemacht. Allerdings planen wir an Haupt-
verkehrsstraßen die Längsparker meist mit 
0,10 m Zuschlag, also 2,10 m breit. Schutzstrei-
fen sollten genauso breit sein wie Radfahrstrei-
fen, weil Radfahrer sonst an den Rand ge-
drängt werden. Da ist die Richtlinie mit 1,25 m 
in einem Bereich, den wir für kritisch halten. 
Fahrphysikalisch ergibt sich für den Radfahrer 
ja kein Unterschied, ob er auf einem Rad- oder 
Schutzstreifen fährt.“ 

− Verkehrssicherheit: „In Bezug auf die Gegen-
überstellung von Verkehrssicherheit und Leis-
tungsfähigkeit wäre eine noch deutlichere Linie 
bzw. Klarstellung zur Verkehrssicherheit erfor-
derlich. Denn hier wird gerade von den Stra-
ßenbaulastträgern oftmals die Leistungsfähig-
keit vorgezogen.“ 

− Grünpfeil für Radfahrer an LSA: „Aufnahme ei-
nes ‚Grünpfeils für Radfahrer‘: hoher Komfort-
gewinn, Schaffung besserer Kommunikation 
zwischen Radfahrer und Fußgänger, zielfüh-
render Umgang mit einem häufigen Regelver-
stoß“ 

3.5 Aktivitäten der FGSV-Gremien  
Die Befragung der relevanten Gremien der FGSV 
dient der Erfassung des Stands zu den aktuellen 
Aktivitäten hinsichtlich Bearbeitung bzw. Fort-
schreibung von Regelwerken und/oder Wissens-

dokumenten mit Bezug zu den RASt (2006). Die-
ser soll dokumentiert werden und aufgezeigt wer-
den, wo eventuell inhaltliche Widersprüche zwi-
schen diesen Regelwerken/Wissensdokumenten 
und den RASt bestehen (können). Damit soll für 
den AA 2.3 „Stadtstraßen“ eine Grundlage für die 
erforderlichen Abstimmungen mit anderen FGSV-
Gremien im Rahmen der RASt-Fortschreibung ge-
schaffen werden.  

Neben Gremien der Arbeitsgruppe 2 „Straßenent-
wurf“ (AA 2.4 „Anlagen des öffentlichen Verkehrs“, 
AA 2.5 „Anlagen des Fußgänger- und Radver-
kehrs“, AA 2.6 „Ruhender Verkehr“ und AA 2.8 
„Straßenraumgestaltung“ sowie jeweils zugehöri-
ger Arbeitskreise) wird auch eine Abstimmung mit 
dem AK 1.3.5 „Empfehlungen für die Konzeption 
innerörtlicher Verkehrsnetze“ als erforderlich ange-
sehen.  

3.5.1 Konzeption innerörtlicher Verkehrsnet-
ze 

Die „Empfehlungen für die Konzeption innerört-
licher Verkehrsnetze“ sollen konzeptionelle Emp-
fehlungen für die Planung innerörtlicher Erschlie-
ßungsnetze bereitstellen. Hintergrund ist, dass die 
Hinweise und Empfehlungen zur Erschließungs-
planung aus den EAE 85/95, in denen neben den 
Ansprüchen an die Netzplanung auch Anforderun-
gen an verkehrsartenspezifische Netze formuliert 
und Hinweise zu gebietsspezifischen Netzformen 
gegeben wurden, nicht in die RASt (2006) über-
nommen wurden. Auch die RIN (2008) enthalten 
keine Empfehlungen, die diesen Detaillierungsgrad 
hinsichtlich der Netzformen und Netzstrukturen 
aufweisen. Als neuer Aspekt bei der innerörtlichen 
Netzkonzeption wird zudem die Notwendigkeit ge-
sehen, die Ziele und Maßnahmen der Verkehrs-
steuerung bei der Netzgestaltung zu berücksichti-
gen. So sind z. B. Störfallrouten oder Steuerungs-
strategien zur Luftreinhaltung in die Netzkonzepti-
on zu integrieren.  

Im Rahmen der Erarbeitung der „Empfehlungen für 
die Konzeption innerörtlicher Verkehrsnetze“ soll 
auch ein Abgleich der Schnittstellen zu RIN und 
RASt sowie zu weiteren in Be-/Überarbeitung be-
findlichen Regelwerken wie z. B. den EFA und den 
ERA erfolgen. Derzeit wird im AK 1.3.5 jedoch dis-
kutiert, ob und welcher Form die Erarbeitung der 
Empfehlungen fortgesetzt werden kann bzw. soll.  

3.5.2 Anlagen des öffentlichen Verkehrs 

Der AA 2.4 „Anlagen des öffentlichen Verkehrs“ 
erarbeitet derzeit eine Beispielsammlung zu den 
EAÖ (2013). Zudem wird im zugehörigen AK 2.4.1 
„Schnittstellen von ÖV, Rad- und Fußgängerver-
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kehr“ eine Materialsammlung über Konfliktsituatio-
nen zwischen Radverkehr und ÖPNV im öffentli-
chen Verkehrsraum erstellt. Hintergrund ist, dass 
es durch die Zunahme des Radverkehrs in den 
letzten Jahren vermehrt zu Problemen zwischen 
Radverkehr und ÖPNV kommt, die auf Grund 
mangelnder Flächenverfügbarkeit in der prakti-
schen Anwendung häufig nicht ohne potenzielle 
Konfliktsituationen gelöst werden können. Anhand 
der Materialsammlung soll aufgezeigt werden, ob 
bzw. wo Handlungsbedarf im Miteinander von 
Radverkehr und ÖPNV besteht.  

3.5.3 Anlagen des Fußgängerverkehrs  

Im AK 2.14.1 „Fortschreibung EFA“ als Teil des im 
September 2018 neu konstituierten AA 2.14 „Fuß-
verkehr“ erfolgt derzeit die Überarbeitung der 
EFA (2002). Der konkrete Überarbeitungsbedarf 
der EFA (2002) scheint aber bislang noch nicht 
abschließend aufgezeigt.  

Der AK 2.14.2 „Barrierefreie Verkehrsanlagen“ er-
arbeitet derzeit „Empfehlungen zu Planung, Bau 
und Betrieb barrierefreier Verkehrsanlagen“. Hierin 
sollen u. a. die Ergebnisse diverser Forschungs-
vorhaben sowie Erfahrungen mit den HBVA (2011) 
von Seiten der Anwender berücksichtigt werden.  

Der Arbeitskreis AK 2.14.3 „Fuß- und Radverkehr 
auf gemeinsamen Wegen“ befasst sich mit Gestal-
tungshinweisen für separate Anlagen für den Fuß- 
und Radverkehr. 

3.5.4 Anlagen des Radverkehrs 

Der Arbeitsausschuss AA 2.5 „Radverkehr“ hat ei-
ne besonders hohe Relevanz für die Fortschrei-
bung der RASt.  

Der Arbeitskreis AK 2.5.1 „Fortschreibung der E-
RA“ ist mit der Fortschreibung der ERA (2010) be-
traut. Im AK 2.5.4 „Radschnellverbindungen“ wer-
den ausgehend von dem derzeitigen Arbeitspapier 
zum „Einsatz und Gestaltung von Radschnellver-
bindungen“ (FGSV 2014) Hinweise für Radschnell-
verbindungen erarbeitet. Diese sollen auch Aussa-
gen zu geeigneten Elemente für Radschnellver-
bindungen in Ortsdurchfahrten, zur Mischung bzw. 
Trennung von anderen Verkehrsarten (Fußgänger-
verkehr) sowie zu geeigneten Arten der Sicherung, 
Bevorrechtigung bzw. Beschleunigung des Rad-
verkehrs an Knotenpunkten enthalten. Zu beach-
ten sind auch die Aktivitäten im AK 2.5.5 „Pedelec-
taugliche Infrastruktur“.  

Zum Ausschuss AA 2.5 ist in jedem Fall eine enge 
Abstimmung bei der Fortschreibung der RASt er-
forderlich. 

3.5.5 Anlagen des ruhenden Verkehrs 

Durch den AA 2.6 „Ruhender Verkehr“ erfolgt der-
zeit die Fortschreibung der EAR. Auch hier ist eine 
Abstimmung bei der Fortschreibung der RASt er-
forderlich.  

3.5.6 Straßenraumgestaltung 

Im AK 2.8.1 „Städtebauliche Integration von Hoch-
leistungsstraßen“ werden derzeit diesbezügliche 
Hinweise erarbeitet. Hier ist ebenfalls eine Ab-
stimmung bei der Fortschreibung der RASt erfor-
derlich. 
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4 Ergänzende Analysen 

4.1 Telefonische Nacherhebung 
Von den 275 befragten Kommunalvertretern gaben 
110 Personen an, für Rückfragen zur Verfügung zu 
stehen einschließlich der Nennung ihrer jeweiligen 
Kontaktdaten. Mit 24 zufällig ausgewählten Perso-
nen aus dieser Stichprobe wurden im Rahmen ei-
ner telefonischen Nacherhebung teilstrukturierte 
Interviews geführt. Diese Telefonate dienten den 
folgenden Zwecken: 

1. Vertiefung der in der Online-Erhebung ange-
sprochenen Themen im Telefonat selbst 

2. Recherche von Fallbeispielen zur anschließen-
den Auswertung (siehe Kapitel 4.2) 

Die Telefonate wurden wie folgt gegliedert: 

− Planungspraxis: Über welchen Erfahrungshin-
tergrund verfügt die befragte Person für den 
Stadtstraßenentwurf. 

− Entwurfswege der RASt (2006): Wie werden die 
beiden Entwurfswege genutzt, welche Stärken 
und Schwächen sehen die Befragten jeweils, 
wie sollten die Entwurfswege aus Sicht der Be-
fragten in einer Fortschreibung der RASt wei-
terentwickelt werden. 

− Gestiegene Fahrzeugabmessungen: Welche 
Rolle spielen die gestiegenen Abmessungen 
von Pkw in der Praxis der Befragten, in welcher 
Form sollte dieses Thema in einer Fortschrei-
bung der RASt berücksichtigt werden. 

− Radverkehr: Dieses Thema wurde je nach Ex-
pertise des Befragten sehr kurz oder umfang-
reicher behandelt, es wurde mindestens nach 
den Erfahrungen mit markierungstechnischen 
Lösungen, Radschnellverbindungen und Fahr-
radstraßen gefragt. 

− Hinweise zur RASt: Welche Anregungen haben 
die Befragten zur RASt allgemein, bzgl. Um-
fang, Gliederung, Inhalten etc. 

Zur Vorbereitung der Telefonate wurden die Ant-
worten der jeweiligen Personen aus der Online-
Befragung zusammengestellt, so dass im Ge-
spräch direkt an diese Antworten angeknüpft wer-
den konnte. 

Insgesamt zeigen die in den Telefonaten gegebe-
nen Antworten und Informationen eine sehr gute 
Übereinstimmung mit den in Kapitel 3.3 präsentier-
ten Ergebnissen der Online-Erhebung. Sie geben 
durch das direkte und nur teilstrukturierte Ge-
spräch aber deutlich über die Freitextantworten 
hinausgehende Einblicke in die Hintergründe der 

Antworten in Online-Erhebung. Im Folgenden wer-
den für jeden Themenkomplex wichtige Aussagen 
zusammengefasst mit einem Fokus auf die über 
die oben geschilderten Erkenntnisse der Online-
Erhebung hinausgehenden Informationen: 

4.1.1 Planungspraxis 

Deutlich wurde die Trennung zwischen Ämtern mit 
Verantwortung für jeweils nur einen Teil der Pla-
nungsphasen. Die frühen Planungsphasen in Form 
städtebaulicher Wettbewerbe, der Bebauungspla-
nung etc. liegen in der Verantwortung der Stadt-
planung bzw. des Städtebaus. Hier werden die 
RASt (2006) bereits genutzt von nicht zuverlässig 
verkehrsplanerisch ausgebildeten Experten und 
hier werden wichtige Weichen für den Stadtstra-
ßenentwurf gestellt. Die weitere Planung bis hin 
zur Umsetzung liegt dann bei den mit der strate-
gisch/konzeptionellen Verkehrsplanung und dem 
Straßen- und Tiefbau betrauten Ämtern. Die Zu-
sammenarbeit zwischen den Institutionen wird oft 
als sehr gut geschildert, berichtet werden aber 
auch Brüche in der Planung beim Übergang vom 
Städtebau zur Planung bzw. zur Ausführung. Die 
Spezialisierung der Aufgaben ist naturgemäß in 
den größeren Kommunen weiter ausdifferenziert 
als in den kleinen Kommunen. Der Hauptteil der 
Planungen wird extern vergeben, die Kommunen 
sind als Bauherr bis zur Betreuung der Umsetzung 
verantwortlich, zum Teil wird aber auch die Baulei-
tung vergeben. 

4.1.2 Entwurfswege 

„Man hat beides im Kopf, aber jede Situation ist 
anders.“ Der geführte Entwurf ist gut für Einsteiger 
und „Fachfremde“ in der Verwaltung wie z. B. 
Städtebauer, aber auch für Bürgerinitiativen, Stadt-
räte, Gewerbetreibende etc. Auch verantwortliche 
Verkehrsplaner in kleineren Gebietskörperschaften 
haben zum Teil nicht die „passende Ausbildung“. 
Für sie ist der geführte Entwurf wichtig, um ein Ge-
fühl für die Regelkonformität und Eignung der von 
den beauftragten Büros erarbeiteten Lösungen zu 
bekommen. Auch erfahrene Planer schauen in die 
typischen Entwurfssituationen z. B. in Fällen, die 
außerhalb der alltäglichen Praxis liegen, „um zu 
schauen, ob man richtig liegt“.  

In der „politischen“ Diskussion sind die typischen 
Entwurfssituationen in der Regel hilfreich, weil 
Querschnitte mit Regelmaßen ggf. leichter umge-
setzt werden können. Die typischen Entwurfssitua-
tionen können in der politischen Diskussion aber 
auch hinderlich sein, wenn man abweichende 
Querschnitte für besser geeignet hält, die Gründe 
dafür nicht verstanden werden und auf dem Befol-
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gen der typischen Entwurfssituationen beharrt 
wird. 

Mangelnde Flächenverfügbarkeiten oder „Bewe-
gungsfreiheit“ besonders bei Planungen im Be-
stand sind die wichtigsten Gründe für die Nichtan-
wendung oder Modifikation der typischen Ent-
wurfssituationen. Wichtige Rahmenbedingungen 
der Planung sind Förderkriterien und die Kosten. 
Häufig ist eine hohe Kosteneffizienz der Maßnah-
men notwendig, wenn z. B. Borde durch geplante 
Umbaumaßnahmen nicht verändert werden dürfen. 

Die Kombination verschiedener Querschnitte im 
Lageplan wird als wichtige Herausforderung im 
Stadtstraßenbereich geschildert. Hier wird Unter-
stützung durch die RASt gewünscht. Es gibt oft 
keine durchgehenden Gebäudekanten, Grund-
stückszufahrten in enger Folge, Knoten oder ande-
re Zwangspunkte, so dass mit wechselnden Quer-
schnitten in kurzen Abschnitten geplant werden 
muss. 

In der Erschließung neuer Gebiete gibt es prinzipi-
ell mehr Bewegungsfreiheit. Die privatwirtschaftli-
chen Interessen sind hier aber sehr stark, so dass 
besonders in diesem Bereich die typischen Ent-
wurfssituationen hilfreich in der Argumentation sein 
können bzw. bereits sind. Möglichkeiten zum Par-
ken sind auch im Bereich der Erschließungsstra-
ßen häufig gefordert. Berichtet werden z. B. 7,50 m 
breite Querschnitte mit einem 2,00 m Streifen für 
das Längsparken, 1,00 m Gehbereich bzw. Be-
reich zum sicheren Ein- und Aussteigen und 
4,50 m Restfahrbahn. Der Gehbereich wird hierbei 
oft von „Investoren“ hinterfragt und ist nicht immer 
leicht umzusetzen. Die Restfahrbahn wird ange-
sichts der heutigen Fahrzeuggrößen als knapp 
ausreichend geschildert für das Ein- und Auspar-
ken sowie das Ein-/Ausfahren aus/in die Grund-
stückszufahrten. 

Der Vorschlag wird geäußert, direkt schon in Be-
bauungsplänen versetzte Grundstücke zu planen 
um geschwindigkeitsdämpfende Straßen leichter 
umsetzen zu können.  

Lücken in den typischen Entwurfssituationen wer-
den für die Bereiche der Ortsein-/-durchfahrten und 
der örtlichen Geschäfts-/Hauptgeschäftsstraße ge-
nannt – hier wird der Wunsch nach Beispielen für 
in der Belastung durch den motorisierten Verkehr 
ähnlichen Anforderungen, aber mit weniger inten-
siver und durchgehender seitenräumlicher Nutzung 
geäußert. Die Einordnung der typischen Entwurfs-
situationen in das städtische Straßennetz 
(RASt 2006, S. 17, Bild 4 ) passt nicht immer und 
sollte überprüft werden.  

Gewünscht werden Beispiele für verschiedene 
Stadtgrößen in ausgewogenem Maße. Gefragt 
wird, ob für kleinere Kommunen ggf. „kleinere 
Standards“ ausreichend sein könnten, z. B. für den 
Radverkehr bei geringen Radverkehrsaufkommen. 
Geäußert wird auch der Wunsch, direkt in den Ab-
bildungen zu den typischen Entwurfssituationen 
schon Flächen für Borde etc. zu zeigen, um von 
Beginn an die vollständigen Flächenbedarfe be-
rücksichtigen zu können. 

Mehrfach werden die in den typischen Entwurfssi-
tuationen aufgeführten Verkehrsstärken erwähnt. 
Diese werden zur Orientierung genutzt, „was kann 
so eine Wohnstraße z. B. aufnehmen“. Die Anga-
ben werden z. B. in der Diskussion mit Anwohnern 
genutzt, die bei einer Erweiterung ihres Wohnge-
biets eine Überlastung ihrer Wohnstraßen fürchten. 

Hilfreich sind die typischen Entwurfssituationen 
auch in der Umsetzung der Prinzipien der städte-
baulichen Bemessung: „Es wird von außen nach 
innen geplant, aber Autos brauchen ihren Platz.“ In 
der Abwägung der verschiedenen Nutzungsanfor-
derungen stärken die typischen Entwurfssituatio-
nen die Seitenräume. 

Der geführte Entwurf wird genutzt, um einen Wie-
dererkennungseffekt zu erzielen und den Ver-
kehrsteilnehmern die Nutzung der Verkehrsanla-
gen zu erleichtern. Der geführte Entwurf wird aber 
auch bewusst nicht genutzt: „Man möchte einfach 
auch individuell sein.“ 

Kritik wird geäußert an der Lesbarkeit und zum Teil 
auch Inkonsistenz der Planskizzen zu den typi-
schen Entwurfssituationen verbunden mit dem 
Vorschlag, die Abbildungen zusätzlich nochmal 
größer, vielleicht auch detaillierter in einen Anhang 
zu geben. 

Einhellig sprechen sich die Befragten für die Bei-
behaltung des geführten Entwurfs aus. Deutlich 
wird, dass der Entscheidungsbaum nicht genutzt 
wird, in dem über die entwurfsprägenden Nut-
zungsansprüche, ÖPNV, Verkehrsstärken und ver-
fügbaren Straßenraumbreiten zu den jeweiligen 
Querschnitten hingeleitet wird. 

In diesem Teil des Gesprächs erhaltene Anmer-
kungen zum individuellen Entwurf werden zusam-
men mit den Hinweisen zur RASt in Kapitel 4.1.5 
und 4.1.6 aufgeführt, da es hier zahlreiche Über-
schneidungen gibt. 

4.1.3 Gestiegene Fahrzeugabmessungen 

Berichtet wird die Berücksichtigung der gestiege-
nen Abmessungen der Pkw für das Längsparken 
entweder durch breitere Parkstände oder vergrö-
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ßerte Sicherheitsstreifen. Wenn die Möglichkeit 
gegeben ist, werden Breiten von 2,10 m, 2,25 m, 
2,30 m oder 2,50 m im Längsparken genannt. Al-
ternativ werden Sicherheitsräume von 0,50 m oder 
0,75 m geplant bei Längsparkstreifen mit einer 
Breite von 2,00 m. Zur Begründung dieser Anpas-
sungen wird zum Teil das Bemessungsfahrzeug 
von Pkw auf Lieferfahrzeug geändert. Im Bestand 
sind erhöhte Breiten oft nicht möglich, für diesen 
Bereich wird explizit vor zu ambitionierten, unrea-
listischen, Vorgaben gewarnt. 

Als Gründe für die Planung breiterer Parkstreifen 
wird erwähnt, dass dann die Radverkehrsanlage, 
z. B. der Radfahrstreifen wirklich den Radfahrern 
gehört und es auch gestalterisch schöner ist, wenn 
die Pkws wirklich auf „ihrem Streifen“ stehen. 

Mehrfach erwähnt werden Probleme besonders 
von Bussen bei nicht angepassten Breiten „Bei 
2,00 m Parken und 3,50 m Fahrstreifen kommt der 
Bus nicht durch“. Kaputt gefahrene Seitenspiegel 
sowie Konflikte mit den Nutzungen im Seitenraum 
sind weitere berichtete Probleme, wenn Fahrzeuge 
mit einem Rad auf dem Gehweg parken, weil der 
Parkstreifen allein zu schmal ist. Probleme werden 
auch für nach RASt (2006) geplante Wendeham-
mer berichtet, die aufgrund der gestiegenen Fahr-
zeugabmessungen nicht mehr richtig befahrbar 
sind. 

Gewünscht werden von einigen Befragten ange-
passte Vorgaben in den RASt (2006): „Dann hätte 
man etwas in der Hand.“ Im gleichen Atemzug wird 
aber auch berichtet, dass in einem Großteil der 
Planungen höhere Maße nicht eingehalten werden 
könnten. Andere Befragte wünschen sich explizit 
die Beibehaltung der bisherigen Maße, da eine 
Anpassung unwirtschaftlich und nicht umsetzbar 
sei und zudem die Flächenanteile zugunsten des 
motorisierten Verkehrs verschieben würde. Hinge-
wiesen wird darauf, dass bei Angabe eines 
Perzentils unberücksichtigt bleibt, dass es viele 
kleine Fahrzeuge gibt, die gut mit 2,00 m breiten 
Streifen im Längsparken und auch mit 2,50 m brei-
ten Parkständen auf Parkplätzen oder im Senk-
rechtparken auskommen. 

4.1.4 Radverkehr 

Gewünscht wird Unterstützung im Umgang mit al-
ten Radverkehrsanlagen und der Ausweisung der 
Benutzungspflicht. Als nicht zufriedenstellend aber 
oft praktiziert berichtet wird eine Aufhebung der 
Benutzungspflicht z. B. durch die Beschilderung 
Gehweg/Radfahrer frei ohne die Schaffung einer 
markierten Führungsform auf der Fahrbahn mit der 
Folge, dass zum Radfahren weiterhin vor allem der 
Seitenraum genutzt wird. 

Im Bereich der markierungstechnischen Lösungen 
werden vor allem Probleme mit der Restfahrbahn-
breite von 4,50 m zwischen Schutzstreifen berich-
tet. Diese sei bei den Befragten nicht ausreichend. 
Ein hoher Anteil der Kfz-Führer fährt in derartigen 
Querschnitten auf dem Schutzstreifen, wenn kein 
Radfahrer da ist. Radfahrer werden viel zu eng 
überholt, der Sicherheitsabstand zum Radfahrer ist 
zu gering, das Sicherheitsgefühl der Radfahrer ist 
beeinträchtigt, was wiederum ein Hemmnis für ei-
nen Umstieg aufs Rad ist – dieser wird aber ange-
strebt. Es wird auch ein Wiederspruch gesehen 
zum Begegnungsfall Pkw-Pkw, welcher in den 
RASt (2006) mit 4,75 m angegeben ist. Berichtet 
werden höhere Restfahrbahnbreiten sowie die An-
ordnung von Radfahrstreifen als „vollwertige Rad-
verkehrsanlage“. 

Berichtet werden Akzeptanzprobleme bei der Ein-
richtung erster Schutzstreifen, wenn es bisher kei-
ne gab. Hilfreich ist dann die parallele Anordnung 
Gehweg/Radfahrer frei im Seitenraum, ohne die 
die Schutzstreifen politisch auch nicht umsetzbar 
wären. Bei Planungen von Schutzstreifen ohne ei-
ne parallel erlaubte Nutzung des Gehwegs durch 
Radfahrer in derartigen Kontexten wird die man-
gelnde Akzeptanz der Schutzstreifen erwähnt. 
Radfahrer fahren weiterhin auf dem Gehweg im 
Seitenraum, was zu Konflikten mit dem Fußgän-
gerverkehr führt. 

Unterschreitungen der Breite von 1,50 m für 
Schutzstreifen werden mehrfach berichtet mit um-
gesetzten Breiten von 1,40 m und 1,25 m. Berich-
tet wird, dass bei knappen Flächen eher schmalere 
Schutzstreifen und dafür breitere Restfahrbahnen 
z. B. von 6,0 m vorgesehen werden, um die Akzep-
tanz der Schutzstreifen bei den Kfz-Führern zu 
verbessern. Berichtet wird von Fragen und Un-
kenntnis, nicht nur von Nutzerseite sondern auch 
in der Verwaltung selbst. 

Erfahrungen mit vierstreifigen Fahrbahnen liegen 
nur vereinzelt vor. Personen mit Erfahrungen in 
diesem Bereich nutzen Radwege und Radfahrstrei-
fen und weisen durchgehend darauf hin, dass die-
se Anlagen breit sein müssen um sicher zu sein 
und akzeptiert zu werden. 

Das Thema der Radschnellverbindungen gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Es gibt Vorüberlegun-
gen, den Wunsch nach Radschnellverbindungen 
von politischer Seite, Potenzialanalysen, Machbar-
keitsstudien, konkrete Planungen und dabei viele 
offene Fragen zur Bevorrechtigung, zu Führungs-
formen und Breiten, vor allem in innerstädtischen 
Bereichen. Gewünscht werden Vorgaben auch zur 
Beleuchtung, ggf. auch erst ab gewissen Radver-
kehrsstärken. 
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Für Fahrradstraßen wird berichtet, dass diese oft 
ohne bauliche Maßnahmen ausgewiesen werden, 
z. B. im Zuge der Konzeption des Radnetzes. Ge-
nutzt werden bestehende Anliegerstraßen mit ge-
eignet scheinenden Querschnitten und Rahmen-
bedingungen. Der Kfz-Verkehr wird generell oder 
für Anlieger freigegeben, ruhender Verkehr wird er-
laubt. Beklagt wird die mangelnde Regelkenntnis 
der Nutzer. 

Die StVO fordert bei der Einrichtung von Fahr-
radstraßen, dass dort der Radverkehr überwiegen 
muss oder dies demnächst zu erwarten ist. Von 
den Befragten wurde angeregt, ob diese Schwelle 
heruntergesetzt werden sollte, indem es z. B. ge-
nügt, wenn Planungsziele mit überwiegenden 
Radverkehrsstärken formuliert werden.  

4.1.5 Hinweise zur RASt – Allgemein 

Die Aussagen zum gewünschten Seitenumfang 
der RASt sind widersprüchlich: „Die RASt sollten in 
keinem Fall länger werden.“ versus „Gut wäre ein 
‚Handbuch‘ für den Stadtstraßenentwurf, weil es 
mühsam ist, sich die Informationen zusammenzu-
suchen.“ Kleine Gemeinden berichten, dass sie 
nicht die finanziellen Mittel haben, alle relevanten 
Richtlinien und Empfehlungen zu erwerben: „Wir 
haben nicht alle Richtlinien zur Verfügung, z. B. 
keine EAR aus Kostengründen. Es ist daher gut, 
dass in den RASt auch viel zum ruhenden Verkehr 
steht.“ 

Die Schnittstellen der RASt mit anderen Regelwer-
ken werden mehrfach angesprochen, z. B. zur 
Markierung, allerdings mit widersprüchlichen Vor-
schlägen, die von einem ausschließlichen Verweis 
der RASt zu anderen Regelwerken bis hin zur In-
tegration sämtlicher Aspekte des Stadtstraßenent-
wurfs in einem Werk reichen. 

Einige Planer bevorzugen auch die Arbeit direkt 
mit den Verkehrs-, Bewegungs- sowie Sicherheits-
räumen und wünschen sich hier fundierte und kon-
sistente Angaben. 

Gewünscht werden klare Aussagen und eine hohe 
„Verbindlichkeit“ des Regelwerks: „Wir Planer kön-
nen uns sonst nicht durchsetzen.“ Als Beispiel 
werden hier Sichtdreiecke genannt, die oft hinter-
fragt werden. 

Mehrfach gewünscht werden Anhänge mit Beispie-
len, mehr Grafiken und Planzeichnungen („mit Ma-
ßen!“). 

Als wichtig beschrieben werden zudem klare Aus-
sagen zur Priorität der Planung von außen nach 
innen: „Letztlich wird häufig bei Gehwegen und 
Radwegen „abgeknapst“. Beim motorisierten Ver-

kehr ist wenig Spielraum, spätestens bei der Stra-
ßenverkehrsbehörde scheitert man, wenn hier 
nicht ausreichend Platz ist.“ 

Förderkriterien sind besonders in kleinen Kommu-
nen eine harte Rahmenbedingung für die Planung. 
Fördert der Fördergeber z. B. nicht die volle in den 
RASt vorgegebene Breite, so wird zum Teil auch 
nicht die volle Breite gebaut. 

Der demografische Wandel gewinnt an Bedeutung 
in verschiedenen Befragten und führt z. B. zu ei-
nem steigenden Bedarf an Sitzmöglichkeiten im 
Zuge von Gehwegen und einer erhöhten Nachfra-
ge durch Personen mit Rollatoren, Rollstühlen, 
„Handkarren“ etc. Diese Anforderungen müssen 
bei den Breitenvorgaben dargestellt und berück-
sichtigt werden. 

Einige Befragte betonen das hohe und steigende 
Gewicht gestalterischer Aspekte und wünschen 
sich hierzu verstärkt auch Aussagen in den RASt. 

Zusammenfassend sind vielfältige Erfahrungen in 
den Kommunen vorhanden, die gern auch in die 
Diskussion zur Fortschreibung der RASt einge-
speist werden. 

4.1.6 Hinweise zur RASt – Entwurfselemente 

Hinsichtlich der einzelnen Entwurfselemente in den 
RASt (2006) wird angemerkt, dass das Thema der 
Barrierefreiheit mehr Gewicht bekommen sollte. 
Die DIN-Normen sind zum Teil sehr detailliert, 
überfordern die Planer und sind nicht immer pas-
send für die Anwendungen im Stadtstraßenent-
wurf. In der RASt gewünscht werden „Grundre-
geln“ wobei unklar bleibt, was genau darunter zu 
verstehen ist. Dies würde auch eine Einheitlichkeit 
der Lösungen deutschlandweit befördern. Genutzt 
werden zum Teil lokale oder landesweite Leitfä-
den. 

Wichtig sind Stellplätze für Liefern/Laden, mobile 
Pflegedienste und andere Versorger. 

Das Thema der Baumpflanzungen wird mehrfach 
angesprochen, hier scheinen die Vorgaben der 
RASt (2006) knapp und zum Teil von den jeweili-
gen Fachbehörden nicht gut akzeptiert. 

Zur weichen Separation werden weitergehende 
Vorgaben gewünscht, z. B. zur Gestaltung von 
Rinnen, Oberflächen oder ggf. auch von Borden. 

Angaben zu Schleppkurven direkt in der RASt 
wurden mehrfach als wünschenswert bezeichnet. 
Hingewiesen wird auf Anpassungsbedarf, um die 
gestiegenen Fahrzeugabmessungen zu berück-
sichtigen. Günstig wäre es, wenn die Schleppkur-
ven nicht nur die überstrichene Fläche, sondern 
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auch die Außenabmessungen der Fahrzeuge und 
die noch anzusetzenden, seitlichen Sicherheits-
räume berücksichtigen würden. Dann ergäbe sich 
auf einen Blick der insgesamt benötigte Flächen-
bedarf bei der Kurvenfahrt (Hüllkurve) und es ent-
fielen wiederkehrende Erläuterungen, dass die 
Schleppkurve allein für den Nachweis der Befahr-
barkeit nicht ausreicht. 

Mit überbreiten Fahrstreifen wird gearbeitet, hier 
werden Angaben zu Einsatzbereichen, Maßen und 
zur Notwendigkeit von Mitteltrennungen gewünscht 
oder in den Fallbeispielen auch gegeben. Be-
schrieben werden zudem Multifunktionsstreifen, 
mit denen sehr gute Erfahrungen gemacht werden: 
Das sind von allen Seiten befahrbare Mittelstreifen 
mit Nutzungen als Rettungsstreifen, Linksabbiege-
streifen und Querungshilfe. Die Multifunktionsstrei-
fen werden gepflastert und mit einem Bord von 
3 cm Höhe begrenzt. 

Gewünscht wird eine stärkere Berücksichtigung 
der Perspektive des Lageplans sowie auch netz-
planerischer Aspekte. So werden teilweise be-
wusst Einzelelemente wie z. B. Radverkehrsanla-
gen im geführten Entwurf weggelassen und in Pa-
rallelstraßen Alternativen z. B. in Form einer Fahr-
radstraße angeboten. 

Die Beschreibung der Sicherheitsstreifen in den 
RASt (2006) wird als unübersichtlich geschildert. 
Ein Sicherheitsstreifen ist notwendig zwischen 
Radverkehrsanlage und Fahrbahn sowie zu par-
kenden Fahrzeugen. 

Für die Ortseingangsbereiche werden Sicherheits-
probleme geschildert in der Überführung der oft 
einseitigen Radverkehrsanlagen im Außerortsbe-
reich in die innerörtliche Radverkehrsführung, die 
in Kombination mit den oft hohen Kfz-
Geschwindigkeiten zu Sicherheitsdefiziten führen. 
Für die in den RASt vorgeschlagenen Maßnahmen 
zur Geschwindigkeitsdämpfung fehlt der Platz, ge-
wünscht werden „effiziente Maßnahmen zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung“, auch mit Linienverkehr 
Bus. 

Für Fahrbahnrandhaltestellen wird berichtet, dass 
diese mit überbreiter Fahrbahn (6,00 m) gebaut 
werden und damit sehr gute Erfahrungen gemacht 
wurden. Hier können Kfz langsam haltende Busse 
überholen. Als Querungshilfe werden Mittelinseln 
vor und nach der Haltestelle angeordnet. 

4.2 Analyse von Fallbeispielen 

4.2.1 Erhebungskonzept und -inhalte 

Von den 24 telefonisch befragten Kommunalvertre-
tern haben 19 Personen Unterlagen zu zum Teil 

recht zahlreichen Fallbeispielen bereitgestellt, so 
dass insgesamt 46 Fallbeispiele ausgewertet wur-
den. In allen Fällen zeigten sich in der Auswertung 
der zunächst bereitgestellten Unterlagen Lücken, 
so dass grundsätzlich nochmal rückgefragt und um 
die Ergänzung der Unterlagen gebeten wurde.  

Bereitgestellt wurden in der Regel Lagepläne und 
Querschnitte sowie fallweise weitere Unterlagen 
wie Zählungen, Erläuterungsberichte, Berichte zu 
Feldversuchen, Präsentationen etc. Für einige 
Fallbeispiele sind in den Unterlagen Informationen 
zu den in der Planung diskutierten Varianten ent-
halten. Einige Fallbeispiele befinden sich in der 
Planung, andere sind bereits umgesetzt. 

Die folgenden Fragestellungen leiten die Auswer-
tung der Unterlagen zu den Fallbeispielen: 

− Inwieweit entsprechen die Einsatzbereiche und 
Merkmale der eingesetzten Entwurfselemente 
den RASt (2006)? 

− Welche besonderen oder über das Regelwerk 
hinaus vorhandenen  Entwurfselemente kom-
men ggf. zum Einsatz, die für die Fortschrei-
bung der RASt relevant sein könnten? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden die nach-
folgend gelisteten Merkmale ausgewertet:  

− Räumliche Abgrenzung der Planung, Verortung 
in der Kommune, Einwohnerzahl der Kommune 

− Netzplanerische Bedeutung 

− Anforderungen aus der Seitenraumnutzung 

− Ggf. Beschreibung der Vorhersituation sowie 
der Ziele für den Umbau 

− DTV für Kfz und ggf. ÖPNV, Rad, Fuß 

− Verkehrsrechtliche Rahmenbedingungen (z. B. 
vzul, Halteverbote etc.) 

− Führungsformen Kfz, ÖPNV, Rad und Fuß 
(längs und quer), ruhender Verkehr 

− Sicherheitstrennstreifen 

− Ggf. Haltestellenformen 

− Ggf. Engstellenlösungen, Übergangsbereiche 
zu angrenzenden Strecken 

− Barrierefreiheit 

− Knotenpunktformen 

− Baumpflanzungen 

− Innovative Elemente, Besonderheiten 

− Diskussion von Ähnlichkeiten mit typischen 
Entwurfssituationen, Anmerkungen zur Richtli-
nienkonformität 
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− Status der Fertigstellung 

Nicht für alle Fallbeispiele liegen Angaben zu 
sämtlichen der gelisteten Merkmale vor. Die Unter-
stützung durch die Kommunalvertreter war aber 
sehr gut, so dass der überwiegende Anteil der 
Merkmale auch tatsächlich ausgewertet werden 
konnte.  

4.2.2 Beispielhafte Ergebnisse 

Die tabellarische Auswertung wird im Anhang 16 
zu diesem Bericht in Form einer Excel-Tabelle zur 
Verfügung gestellt, nachfolgend werden ausge-
wählte Eckdaten einiger Fallbeispiele präsentiert: 

− Einbahniger, zweistreifiger Querschnitt mit 
Schutzstreifen (Stralsund, Offenburg): Die 
Schutzstreifen im Fallbeispiel Offenburg werden 
mit 1,50 m Breite geplant, die Restfahrbahn-
breite beträgt 5,50 m. Im betrachteten Abschnitt 
beträgt die vzul = 50 km/h. Die Restfahrbahn-
breite in Dortmund (Berghofer Straße) beträgt 
4,50 m – dies ist der in den RASt angegebene 
Wert. 

− Hauptstraße mit Erschließungsfunktion im Zent-
rum, hoher Verkehrsstärke Linienbus, hohen 
Radverkehrsstärken und hohem Fußgänger-
aufkommen längs und quer (Regensburg): In 
diesem Fallbeispiel vereinen sich hohe Ver-
kehrsstärken (DTV ca. 8.000 Kfz/24h, ca. 900 
Busfahrten pro Werktag, ca. 3.000 Radfahrer 
pro Werktag jeweils im Querschnitt) mit höchs-
ten gestalterischen Ansprüchen in der histori-
schen Innenstadt Regensburg. Geplant wird ei-
ne 6,50 m breite Fahrbahn mit abschnittsweiser 
Aufweitungen und dem Radverkehr im Misch-
verkehr. 

− Multifunktionsstreifen (Dortmund, Stralsund, 
Ulm und Witten): Hier werden je ein Fahrstrei-
fen pro Richtung mit einer Breite von 3,25 m mit 
einem 2,50 m breiten Mittelstreifen kombiniert, 
der als Multifunktionsstreifen gestaltet ist mit 
Nutzungen als Überquerungshilfe, zum direkten 
Erreichen von Grundstückszufahrten, zum Vor-
beifahren bei Vorgängen zum Liefern und La-
den, sowie zum Ausweichen bei Fahrzeugen 
am Fahrbahnrand. Längsparken ist mit 2,00 m 
Breite beidseitig angeordnet. Der Radverkehr 
wird auf Radwegen im Seitenraum geführt mit 
0,75 m Trennstreifen zum Längsparken. Dieser 
Querschnitt entspricht weitgehend der typi-
schen Entwurfssituation 7.3 (örtliche Ge-
schäftsstraße) bzw. 8.2 (Hauptgeschäftsstra-
ße). Es wird in den RASt (2006) aber wenig zur 
Gestaltung und zu Möglichkeiten einer multi-
funktionalen Nutzung eines solchen Mittelstrei-

fens ausgesagt (siehe auch Abschnitt Mittel-
streifen, RASt 2006, S. 89). 

− Überbreiter Fahrstreifen (Faßstraße Dortmund): 
Je ein überbreiter Fahrstreifen von 5,00 m Brei-
te pro Richtung bewältigt hier einen DTV von 
ca. 12.000 Kfz/24h. Ein Mittelstreifen von 
3,00 m Breite trennt die beiden Fahrtrichtungen. 
Er wird für Verkehrsgrün genutzt aber auch 
zum Queren, als Linksabbiegestreifen und als 
Zufahrt zu Grundstücken. Der Radverkehr wird 
auf einem Radfahrstreifen von 1,85 m Breite 
geführt, abschnittsweise sind Parkstände zum 
Längsparken mit 2,25 m Breite ohne zusätzli-
chen Sicherheitsraum zum Radfahrstreifen an-
geordnet. Die Querschnittlösung basierend auf 
den überbreiten Fahrstreifen wurde mit einer 
Fahrstreifenbreite von je 4,75 m in einem Ver-
kehrsversuch getestet. Die Breite von 4,75 m 
wurde als unzureichend bewertet und die Fahr-
streifenbreite für den endgültigen Umbau mit 
5,00 m festgesetzt. Überbreite Fahrstreifen sind 
nur in der typischen Entwurfssituation 11.2 
(Verbindungsstraße) zu finden, hier allerdings 
nur mit einem 1,00 m breiten Mittelstreifen. Im 
Kapitel „Fahrbahnen“ S. 71 wird in Bild 54 ein 
beispielhafter Querschnitt auch mit 2,50 m brei-
tem Mittelstreifen gezeigt, es könnte überlegt 
werden, diese Lösung auch in die typischen 
Entwurfssituationen zu integrieren. 

− Erschließungsstraßen (Bamberg, Herzogen-
rath, Hoyerswerda, Meschede und Straubing): 
Die bereitgestellten Planungsfälle erstrecken 
sich von kurzen „Stichstraßen“ mit Einfamilien-
hausbebauung und sehr geringen Verkehrs-
stärken bis hin zu Sammelstraßen mit DTV 
z. B. von ca. 2.000 Kfz/24h. Die für die „kleins-
ten Straßen“, die Wohnwege, angewendeten 
Querschnitte unterscheiden sich in der Breite 
und in der Frage, ob ein Gehbereich und/oder 
ein Parkstreifen separat angeordnet wird oder 
mit Mischverkehrsflächen gearbeitet wird. Das 
Parken spielt auch für diese Entwurfssituatio-
nen eine wichtige Rolle, da geparkt wird (z. B. 
Zweit-/Dritt-Pkws der Anwohner oder Besucher) 
und bei sehr schmalen Querschnitten ein Vor-
beifahren schwierig ist. Die maßgebenden Be-
messungsfahrzeuge sind Müllfahrzeuge, Fahr-
zeuge der Feuerwehr oder Pkw. Zur Geschwin-
digkeitsdämpfung wird mit Versätzen gearbeitet 
in Anlehnung an die typische Entwurfssituation 
2.7. Aufpflasterungen wurden nicht berichtet. 

− Einbahnstraße (Bamberg): Für eine innerstädti-
sche Hauptstraße mit Verbindungsfunktion für 
alle Verkehrsarten wurde eine Einbahnstraßen-
lösung gewählt. Die Querschnitte ändern sich in 
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kurzen Abständen aufgrund wechselnder An-
forderungen und Flächenverfügbarkeiten. Die 
Fahrbahnbreite beträgt 4,00 m. In Fahrtrichtung 
wird der Radverkehr im Mischverkehr und in 
der Gegenrichtung auf einem 1,25 m breiten 
Radweg im Seitenraum geführt. Die gewählte 
Fahrbahnbreite entspricht den Vorgaben der 
RASt (2006) (siehe S. 86). An Bushaltestellen 
wird die Fahrbahnbreite auf 6,00 m erhöht, um 
ein Vorbeifahren am haltenden Bus z. B. für 
Rettungsfahrzeuge zu ermöglichen. Abschnitt-
weise wird Längsparken angeordnet mit einer 
Breite von 2,00 m und einem 0,75 m breiten 
Trennstreifen zum Radweg in Gegenrichtung. 

− Netzplanerische Änderungen (Herdecke, Ver-
kehrsberuhigung Innenstadt durch Ertüchtigung 
Westumfahrung, Änderung Querschnittsgestal-
tung und Netzfunktion der beplanten Strecken): 
In den in der Verbindungsfunktion abgestuften 
Strecken wurde mit einer durchgehenden Fahr-
bahnbreite von 6,50 m und Linienbusverkehr 
vzul =20 km/h bzw. vzul =30 km/h angeordnet. 
Die Seitenräume wurden aufwändig gestaltet, 
der Radverkehr wird im Mischverkehr geführt, 
neben drei Fußgängerüberwegen kann auch li-
nienhaft gequert werden. Längsparkstände von 
2,00 m ohne Sicherheitsabstand zur Fahrbahn 
sind vereinzelt angeordnet. Auch die hochge-
stuften Streckenabschnitte sind mit einer Fahr-
bahnbreite von 6,50 m geplant und mit Tempo 
50 angeordnet. Es werden sehr gute Erfahrun-
gen mit dieser Planung berichtet. 

− Bahnübergänge (Ingenieurbüro): Die drei be-
reitgestellten Bahnübergänge zeichnen sich 
durchgängig durch sehr geringe Verkehrsstär-
ken auf der Straße aus (8 bis 154 Pkw, 4 bis 18 
Radfahrer und 1 bis 21 Fußgänger in der Spit-
zenstunde). Der Bahnübergang selbst wurde 
jeweils mit 6,35 m Regelquerschnitt gemäß 
fachtechnischer Stellungnahme der DB AG ge-
plant und geht beim Übergang in den Bestand 
immer in deutlich schmalere Querschnitte über 
(5,98 m bis 3,02 m).  

− Kreisverkehre (Anklam, Herdecke, Stralsund, 
Witten): Die bereitgestellten Kreisverkehre sind 
regelkonform geplant. Der Radverkehr wird im 
Mischverkehr auf der Kreisfahrbahn oder auf 
Radwegen im Seitenraum geführt. Fußgänger-
überwege bestehen in allen Kreisverkehrsar-
men. 

Weitere Informationen zu weiteren Fallbeispielen 
können der Excel-Tabelle entnommen werden.  

4.3 Auditberichte 
Das Sicherheitsaudit stellt einen wesentlichen Be-
standteil des Sicherheitsmanagements von Stra-
ßen dar. Im Rahmen einer Evaluation der Anwen-
dung und der Ergebnisse der Sicherheitsaudits 
von Straßen in Deutschland wurde von Baier et al. 
(2016) ein aktueller systematischer Überblick über 
die Auditpraxis in den Ländern sowie in Kommu-
nen erstellt. Ziel war es dabei, Wissenslücken be-
züglich der tatsächlichen Anwendung und der or-
ganisatorischen Verankerung des Sicherheitsau-
dits zu schließen. Hierfür erfolgten zunächst eine 
Recherche zur Anwendung von Sicherheitsaudits 
auf Länder- und kommunaler Ebene sowie eine 
Erhebung zu durchgeführten Audits. In diesem Zu-
sammenhang erfolgte auch ein Erfahrungsaus-
tausch mit Auditoren von Straßenbauverwaltungen 
der Länder sowie mit Auditoren von Stadtverwal-
tungen. Darüber hinaus wurden jeweils 200 Audit-
berichte zu außer- und innerörtlichen Maßnahmen 
einschließlich der zugehörigen Stellungnahmen 
ausgewertet. Darauf aufbauend erfolgte die detail-
lierte Untersuchung ausgewählter auditierter Maß-
nahmen, die bereits realisiert und unter Verkehr 
waren und für die ein Unfallgeschehen von min-
destens drei Jahren nach Verkehrsfreigabe vorlag.  

Die Auswertung umfasste Auditberichte von Maß-
nahmen an 73 Hauptverkehrsstraßen, 82 Orts-
durchfahrten und 45 Erschließungsstraßen. Diese 
wurden bezüglich der jeweiligen Audit- und Pro-
jektmerkmale sowie der Defizitstruktur ausgewer-
tet. Letzteres erfolgte anhand von zuvor auf Basis 
der RASt (2006) erstellten Defizitlisten, die bei der 
Auswertung zudem auf Vollständigkeit überprüft 
und ergänzt wurden. Darüber hinaus wurde die 
Umsetzbarkeit zur Dokumentation und Auswertung 
der Auditergebnisse mit Hilfe der Defizitlisten un-
tersucht.  

4.3.1 Hauptverkehrsstraßen 

Der überwiegende Teil der in den Auditberichten 
von Hauptverkehrsstraßen festgestellten Defizite 
betrifft mit 58 % die Strecke. Knotenpunkte weisen 
35 % der Defizite auf. Die Defizitgruppe Beschilde-
rung/Markierung ist nur mit 5 % vertreten. Die ge-
nauere Analyse der streckenbezogenen Defizite 
zeigte, dass gut drei Viertel der festgestellten Defi-
zite den Fußgänger- und Radverkehr betreffen 
(Bild 58).  
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Bild 58: Anzahl und Anteil der streckenbezogenen Defizite an Hauptverkehrsstraßen nach Entwurfselementen (Baier et al. 2016)  

Von den Defiziten zu Anlagen für den Fuß-
gängerverkehr betreffen jeweils ein gutes Drittel 
die unzureichende Abmessungen der Geh- bzw. 
gemeinsamen Geh-/Radwege sowie die unzu-
reichende Berücksichtigung der Barrierefreiheit 
durch fehlende oder fehlerhafte Bodenindikatoren, 
fehlende taktile und visuelle Abgrenzung der Geh-
wegbereiche sowie Defizite in der Oberflächenbe- 
schaffenheit.  

Gut die Hälfte der Defizite zur Führung des Rad-
verkehrs betrifft die unzureichende Abwägung und 
fehlende Kontinuität der Führungsformen im 
Längsverkehr sowie die Sicherheit abbiegender 
Radfahrer. Knapp ein Viertel kann der fehlenden 
oder unzureichenden Sicherung des Übergangs 
von der Seitenraum- zur Fahrbahnführung sowie 
der fehlenden oder unzureichenden Anlage eines 
Sicherheitstrennstreifens zugeordnet werden.  

Von den Defiziten bezüglich der Überquerung von 
Fahrbahnen durch Fußgänger basiert gut ein Drit-
tel auf dem Nichtvorhandensein oder die unsichere 
Lage von Überquerungsstellen. Knapp ein Drittel 
betrifft die unzureichende Barrierefreiheit ein-
schließlich Warteflächen.  

Bezogen auf die Knotenpunkte von Hauptver-
kehrsstraßen konzentrieren sich die Defizite mit 
knapp einem Drittel auf Kreisverkehre, mit gut ei-
nem Viertel jeweils auf Einmündungen/Kreuzung-
en mit Lichtsignalanlagen sowie übergreifend für 
alle Knotenpunktarten auf Befahrbarkeit und Sicht.  

Bei Betrachtung der Knotenpunkte ist bei den für 
Kreisverkehrsplanungen identifizierten Sicher-
heitsdefiziten deren vielfältige und kleinteilige Ver-
teilung auffällig. Erst eine thematische Zusammen-
fassung lässt erkennen, dass knapp ein Drittel der 
Defizite der Abweichung der geometrischen Vor-
gaben des Entwurfsregelwerks zuzurechnen ist. 
Ein weiteres Viertel betrifft die Führung des Fuß-
gänger- und Radverkehrs.  

Von den Defiziten an Einmündungen/Kreuzungen 
mit Lichtsignalanlagen hingegen betrifft fast die 
Hälfte den Radverkehr, insbesondere als Linksab-
bieger. Knapp ein Viertel der Defizite entfällt auf 
Anzahl, Länge und Weiterführung von Fahrstreifen 
für den Kfz-Verkehr, nur gut ein Zehntel auf die 
Signalsteuerung.  

4.3.2 Ortsdurchfahrten 

Ähnlich den Hauptverkehrsstraßen – wenn auch 
etwas schwächer ausgeprägt – betreffen die meis-
ten Defizite die Strecke (49 %) und die Knoten-
punkte (30 %). Darüber hinaus finden sich bei 
Ortsdurchfahrten noch Defizite bezüglich der Ge-
schwindigkeitsdämpfung (9 %) und in diesem Zu-
sammenhang auch 10 % der Defizite bezüglich 
Beschilderung/Markierung. Mehr als zwei Drittel 
der streckenbezogenen Defizite betreffen den 
Fußgänger- und Radverkehr (Bild 59).  
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Bild 59: Anzahl und Anteil der streckenbezogenen Defizite an Ortsdurchfahrten nach Entwurfselementen (Baier et al. 2016) 

Von den bezüglich der Anlagen für den Fußgän-
gerverkehr benannten Defiziten bezieht sich die 
Hälfte auf die unzureichende Breite des Geh- bzw. 
gemeinsamen Geh-/Radwegs. Ein Viertel der Defi-
zite ergibt sich daraus, dass in beidseitig angebau-
ten Straßen beidseitige Gehwege nicht durchgän-
gig geplant sind. Die übrigen Defizite verteilen sich 
in jeweils kleinerer Anzahl auf viele Entwurfsele-
mente.  

Fast die Hälfte der Defizite zur Führung des Rad-
verkehrs betrifft die unzureichende Abwägung und 
Kontinuität der Führungsform im Längsverkehr so-
wie die Sicherheit abbiegender Radfahrer. Knapp 
ein Drittel der Defizite betrifft die fehlende oder un-
zureichende Sicherung des Übergangs von der 
Seitenraum- zur Fahrbahnführung.  

Gut die Hälfte der Defizite bezüglich der Überque-
rung von Fahrbahnen durch Fußgänger betrifft zu 
etwa gleichen Teilen das Fehlen einer Querungs-
anlage und die fehlende oder unvollständige Be-
achtung der Barrierefreiheit. Ein Achtel der Defizite 
betrifft die Abmessungen und Ausgestaltung der 
Warteflächen. Die übrigen Defizite wie z. B. unzu-
reichende Erkennbarkeit oder zu große Überque-
rungslängen haben deutlich geringere Anteile. 

Von den zur Geschwindigkeitsdämpfung festge-
stellten Defiziten, die für die Ortsdurchfahrten eine 
besondere Bedeutung haben, entfällt jeweils ein 
Viertel auf die unzureichende Erkennbarkeit der 

Ortseinfahrt und die unzureichende geschwindig-
keitsdämpfende Wirkung durch die Fahrbahnbrei-
ten neben Mittelinseln und die Versatztiefe.  

Bezüglich der Knotenpunkte weisen Kreisverkehre 
– ähnlich wie bei den Audits von Hauptverkehrs-
straßen – auch bei den Ortsdurchfahrten mit einem 
Viertel der festgestellten Sicherheitsdefizite die 
meisten Defizite unter den Knotenpunktarten auf. 
Bemerkenswert ist allerdings, dass sich im Ver-
gleich zu den Hauptverkehrsstraßen fast doppelt 
so viele Defizite auf Befahrbarkeit und Sicht an al-
len Knotenpunktarten beziehen.  

Von den bei Kreisverkehrsplanungen festgestellten 
Defiziten sind zwei Fünftel der Abweichung der 
geometrischen Vorgaben des Regelwerks zuzu-
ordnen. Die übrigen thematisch vielfältigen Defizite 
deuten darauf hin, dass die Anlage von Kreisver-
kehren auch äußerst vielfältigen lokalen Randbe-
dingungen unterliegt.  

Die Defizite zu Befahrbarkeit und Sicht betreffen zu 
knapp einem Drittel die nicht oder unzureichend 
nachgewiesene Befahrbarkeit mit dem maßgeben-
den Bemessungsfahrzeug und zu fast 60 % nicht 
ausreichende Sichtverhältnisse. 
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Bild 60: Anzahl und Anteil der streckenbezogenen Defizite an Erschließungsstraßen nach Entwurfselementen (Baier et al. 2016) 

4.3.3 Erschließungsstraßen  

Analog der Verteilung bei den Audits von Haupt-
verkehrsstraßen dominieren auch bei den in den 
45 Auditberichten von Erschließungsstraßen fest-
gestellten Defiziten die Defizitgruppen Strecke 
(58 %) und Knotenpunkte (31 %). Die Anteile von 
Defiziten bezüglich Geschwindigkeitsdämpfung 
und Beschilderung/Markierung sind verschwindend 
gering.  

Bei den streckenbezogenen Defiziten überwiegen 
– wie bei den Hauptverkehrsstraßen und Orts-
durchfahrten, hier allerdings weniger stark – Defizi-
te, die den Fußgänger- und Radverkehr betreffen 
(Bild 60). Mit gleichen Anteilen folgen Defizite be-
züglich Fahrbahnen und Park- und Ladeflächen im 
Straßenraum.  

Die Defizite zum Fußgängerlängsverkehr beziehen 
sich zu 45 % auf Defizite in der Barrierefreiheit und 
zu 40 % auf unzureichende Abmessungen. Die 
Defizite, die die Überquerung von Fahrbahnen 
durch Fußgänger betreffen, beziehen sich zu drei 
Viertel auf nur drei Defizitarten, nämlich fehlende 
oder unvollständige Beachtung der Anforderungen 
an Barrierefreiheit (35 %), fehlende Querungsan-
lage (26 %) und Abweichung der Einsatzbereiche 
von Querungsanlagen (14 %).  

Auch bei den Erschließungsstraßen sind Kreisver-
kehre die defizitanfälligste Knotenpunktart, gefolgt 
von Einmündungen und Kreuzungen mit vorfahrt-

regelnden Verkehrszeichen. Die mit Abstand meis-
ten Defizite beziehen sich jedoch auf Befahrbarkeit 
und Sicht.  

Die Defizite bei den Kreisverkehren resultieren zur 
Hälfte wiederum aus der Abweichung der Regel-
werke bezüglich geometrischer Vorgaben, die De-
fizite bei Einmündungen und Kreuzungen mit vor-
fahrtsregelnden Verkehrszeichen betreffen zu un-
terschiedliche bauliche und straßenverkehrs- 
rechtliche Aspekte, als dass belastbare Aussagen 
möglich wären.  

Die zur Befahrbarkeit und Sicht benannten Defizite 
sind zu zwei Drittel auf unzureichende Sichtver-
hältnisse und zu einem Drittel auf den fehlenden 
oder unzureichenden Nachweis der Befahrbarkeit 
durch das maßgebende Bemessungsfahrzeug zu-
rückzuführen.  

4.3.4 Zusammenfassung der Erkenntnisse 

Die Ergebnisse aus der Auswertung der Audits zu 
Innerortsstraßen zeigen, dass relativ wenige Defi-
zitarten dominieren: 9 % der Defizitarten decken 
die Hälfte, 29 % der Defizitarten decken drei Viertel 
der Defizite ab. Dabei überwiegen bei den stre-
ckenbezogenen Defiziten solche, die den Fuß-
gänger- und Radverkehr betreffen. Bei den Kno-
tenpunkten werden überwiegend Defizite beim 
Entwurf von Kreisverkehren und zu Befahrbarkeit 
und Sicht festgestellt.  
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4.4 Bemessungsfahrzeug Pkw 

4.4.1 Methodik 

Abgesicherte Kenntnisse zu aktuellen Abmessun-
gen des Bemessungsfahrzeugs „Pkw“ sind für eine 
Fortschreibung der in den RASt (2006) angegebe-
nen Grundmaße für Verkehrsräume erforderlich. 
Einen Überblick zu Abmessungen des Bemes-
sungsfahrzeugs „Pkw“ im internationalen Vergleich 
gibt Tab. 15. Beim Vergleich der Bemessungsfahr-
zeuge „Pkw“ in den europäischen Ländern ist fest-
zustellen, dass durchweg größere Fahrzeugbreiten 
als in Deutschland verwendet werden.  

 
Tab. 15: Abmessungen des Bemessungsfahrzeugs „Pkw“ im 

internationalen Vergleich (Zahn 2016)  

Größere Fahrzeugbreiten wirken sich vor allem auf 
die Anlagen des ruhenden Verkehrs aus, welche 
im Straßenraum fast ausschließlich für Pkw ausge-
legt werden, aber auch auf Fahrbahnbreiten in Er-
schließungsstraßen für den Begegnungsfall Pkw-
Pkw oder mit anderen Verkehrsarten. Die Frage, 
welche Relevanz den gestiegenen Fahrzeugab-
messungen der Pkw im Stadtstraßenentwurf ein-
geräumt werden sollte, wurde in den Online-
Erhebungen gestellt (siehe Kapitel 3.3.6) und in 
den Freitextantworten intensiv diskutiert (siehe An-
hang 5 bis 7). Im Rahmen der ergänzenden Analy-
sen werden auf Basis von Zulassungs- und Fahr-
zeugdaten die Abmessungen der Pkws quantifi-
ziert um eine verlässliche Basis für die Fortschrei-
bung der RASt (2006) zu schaffen. 

Zur Ermittlung des Bemessungsfahrzeugs „Pkw“ 
wird, analog zu den entsprechenden Vorgänger-
studien (FGSV 2001, Schuster et al. 2011), das 
85 %-Quantil der Pkw-Flotte bestimmt. Im Unter-
schied zu den Vorgängerstudien wurden für das 
vorliegende Projekt aber erstmals sämtliche dem 

Kraftfahrtbundesamtes (KBA) gemeldeten Neuzu-
lassungen nach Typ-Schlüsselnummern berück-
sichtigt. Es wurde keine Gruppierung nach Seg-
menten vorgenommen und es erfolgte auch keine 
Beschränkung auf wenige Pkw. Die Typ-
Schlüsselnummer ermöglicht eine exakte Zuord-
nung der Zulassungshäufigkeit für jeden Fahrzeug-
typ. Diese wurde benötigt, da beispielsweise das 
Modell „VW Golf“ im Jahr 2014 mit 54 unterschied-
lichen Typ-Schlüsselnummern neu zugelassen 
wurde. Diese 54 Varianten können unterschiedli-
che Abmessungen haben, da Automobilhersteller 
ihren Kunden anbieten, die Fahrzeuge individuell 
zu konfigurieren. Für diese Arbeit wurde die jewei-
lige Grundausstattung angenommen und, gewich-
tet mit der jeweiligen Zulassungshäufigkeit, ein 
Einheitswert z. B. für die Modellreihe „VW Golf“ 
gebildet. 

Die Ermittlung der Fahrzeugabmessungen wurde 
für alle Jahre im Zeitraum von 2009 bis einschließ-
lich 2014 vorgenommen, und zwar sowohl für 
Neuzulassungen als auch für Fahrzeuge im Be-
stand. Als Datengrundlagen wurden die Zulas-
sungszahlen des KBA analysiert und durch weitere 
Datenquellen zu zusätzlichen geometrischen Ab-
messungen der Fahrzeuge, wie z. B. der Überhän-
ge und der Wendekreisradien, ergänzt.  

4.4.2 Ergebnisse 

In Bild 61 und Bild 62 sind die Summenverteilun-
gen der Pkw-Längen und Pkw-Breiten, nach Auf-
tretenshäufigkeit gewichtet und jeweils für den ge-
samten Fahrzeugbestand zum 31.12.2014 sowie 
der Neuzulassungen im Zeitraum vom 01.01. bis 
zum 31.12.2014, gezeigt. Die Abbildungen zeigen 
eine Normalverteilung der Pkw-Abmessungen und 
bestätigen damit die diesbezügliche Annahme der 
Vorgängerstudien (FGSV 2001, Schuster et al. 
2011). Deutlich wird, dass die Abmessungen des 
Bestands durchgängig unter denen der Neuzulas-
sungen liegen. Die Abmessungen der zugelasse-
nen Pkw steigen demnach weiterhin an. Das der-
zeitige Bemessungsfahrzeug mit einer Breite von 
1,76 m entspricht in Bild 62 dem 27 %-Quantil für 
Neuzulassungen und dem 53 %-Quantil für den 
Bestand. 63 % der im Jahr 2014 neuzugelassenen 
Pkw sind demnach breiter als das Fahrzeug, auf 
dessen Grundlage die Anlagen des ruhenden und 
fließenden Verkehrs derzeit geplant werden. Das 
85 %-Quantil der Neuzulassungen liegt in der Brei-
te bei 1,86 m und in der Länge bei 4,77 m. 
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Bild 61: Verteilung Längen von in Deutschland zugelassenen Pkw, Stichtag 31.12.2014 (Zahn 2016) 

 
Bild 62: Verteilung Breiten von in Deutschland zugelassenen Pkw, Stichtag 31.12.2014 (Zahn 2016) 

In Tab. 16 werden die für das vorliegende Projekt 
neu ermittelten Werte für das 85 %-Quantil in Be-
stand und Neuzulassungen dem derzeitigen Be-
messungsfahrzeug (FGSV, 2001) gegenüberge-
stellt. 

 

 

 

 

 

 
Abmessung in [m] 

Länge Breite Höhe Radstand 

FGSV (2001) 4,74 1,76 1,51 2,70 

Bestand 2014 4,76 1,84 - - 

Neuzulassung 
2014 4,77 1,86 1,66 2,84 

Tab. 16: Fahrzeugabmessungen auf Basis des 85 %-Quantils 
für das Bemessungsfahrzeug „Pkw“ nach 
FGSV (2001) sowie auf Basis der bis 31.12.2014 zu-
gelassenen Pkws sowie der im Zeitraum von 01.01. 
bis 31.12.2014 zugelassenen Pkws (Zahn 2016)
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5 Workshops 

5.1 Konzept 

5.1.1 Workshop-übergreifende Ziele und An-
sätze 

Basierend auf den Ergebnissen der Arbeitsschritte 
1 bis 3 wurde das Konzept für drei Workshops mit 
den nachfolgenden Themen erarbeitet: 

−  „Allgemeine Themen“ 

−  „Spezielle Radverkehrsthemen“  

−  „Ortsdurchfahrten“ 

Die Zielstellungen ähneln sich für alle drei Work-
shops: 

− Diskussion der bisher gewonnenen Erkenntnis-
se mit Anwendern der RASt (2006) 

− Erarbeitung von konkreten Vorschlägen zur 
Weiterentwicklung der RASt (2006) 

Die Workshop-Konzepte zur Erreichung der formu-
lierten Ziele unterschieden sich leicht zwischen 
den 3 Workshops aufgrund der unterschiedlichen 
Themenfelder, umfassten aber durchgehend die 
folgenden Komponenten: 

− Die Themen für den Workshop wurden aus den 
vorangegangenen Arbeitsschritten im Projekt 
sowie weiteren Inputs von Seiten des Auftrag-
gebers oder der befragten Institutionen (vor al-
lem FGSV-Gremien) generiert. 

− Alle Workshops enthielten „Frontalvorträge“ 
sowie auch Gruppenarbeit, um tatsächlich Vor-
schläge zur Weiterentwicklung der RASt erar-
beiten zu können. 

− Die Teilnehmer für die Workshops wurden pri-
mär aus den Befragten der Online-Erhebung 
rekrutiert.  

Im Folgenden werden die Konzepte separat für je-
den Workshop detaillierter beschrieben. 

5.1.2 Workshop „Allgemeine Themen“ 

Der Workshop zu allgemeinen Themen des Stadt-
straßenentwurfs und der RASt fand am 05.03.2018 
in den Räumen der BASt in Bergisch Gladbach als 
Ganztagesereignis statt. 50 Personen waren für 
diesen Workshop angemeldet, davon 37 Mitarbei-
ter aus Kommunen, 6 Vertreter aus Ingenieurbüros 
und 7 aus weiteren Institutionen wie der BASt, der 
UDV und anderer Forschungseinrichtungen. 

Die folgenden Themenblöcke wurden auf Basis 
der vorangegangenen Arbeitsschritte sowie weite-
rem Input für diesen Workshop erarbeitet: 

− Rolle der Entwurfswege: Als Ergebnis der vo-
rangegangenen Arbeitsschritte lagen Stärken 
und Schwächen des geführten Entwurfs vor. 
Geäußert wurde positive und negative Hinwei-
se, ohne aber konkrete Verbesserungsvor-
schläge zu machen. Dieser Schritt sollte im 
Rahmen der Workshop gegangen werden. Dis-
kutiert wurde in diesem ersten Themenblock die 
Rolle, Abfolge und Ausgestaltung der beiden 
Entwurfswege in einer neuen RASt. 

− Anwendbarkeit der typischen Entwurfssituatio-
nen: Auf Basis der bisherigen Erkenntnisse, 
welche den Workshop-Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern zu Beginn präsentiert wurden, 
wurde im zweiten Themenblock konkret mit und 
an den typischen Entwurfssituationen gearbei-
tet, wobei der Schwerpunkt auf Nutzung, Struk-
turierung, üblichen Abweichungen und Vor-
schlägen zur Weiterentwicklung gelegt wurde. 

− Allgemeine Fragen: Der Workshop sollte auch 
Raum geben für die Diskussion allgemeiner 
Fragen zur Fortschreibung der RASt wie z. B. 
zu Inhalten, Umfang, Ergänzungen und Darstel-
lungsformen. Dieser Teil wurde als offene Dis-
kussionsrunde gestaltet, so dass die Teilneh-
merinnen und Teilnehmern auch Themen ein-
bringen konnten. 

Die folgenden Ergebnisse wurden für den Work-
shop angestrebt: 

− Vorschläge zur Weiterentwicklung der beiden 
Entwurfswege 

− Aussagen zu Relevanz und Nutzung der Quer-
schnitte in den typischen Entwurfssituationen 

− Vorschläge zur Modifikation der Querschnitte 

− Aussagen zu Lücken, Redundanzen, entbehrli-
chen Querschnitten in den typischen Entwurfs-
situationen 

− Vorschläge zur Weiterentwicklung der Struktu-
rierung des geführten Entwurfs 

− Vorschläge zu „allgemeinen Fragen“ 

− Erfahrungsaustausch zwischen den Teilneh-
mern 

Methodisch war der Workshop als Kombination 
aus Frontalvorträgen und interaktiver Gruppenar-
beit konzipiert.  
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5.1.3 Workshop „Spezielle Radverkehrsthe-
men“ 

Der Workshop „Spezielle Radverkehrsthemen“ 
fand am 06.03.2018 in den Räumen der BASt in 
Bergisch Gladbach als Ganztagesereignis statt. 
Insgesamt 49 Personen nahmen an diesem Work-
shop teil, davon 32 Mitarbeiter aus Kommunen, 9 
Vertreter aus Ingenieurbüros und 8 aus weiteren 
Institutionen wie z. B. der BASt und der UDV. 

Wie auch der Workshop zu den allgemeinen The-
men, wurde dieser Workshop als Kombination von 
Frontalvorträgen und interaktiver Gruppenarbeit 
und Diskussion gestaltet. Die folgenden Themen 
wurden im Workshop bearbeitet: 

− Vorauswahl, Vergleich und Realisierbarkeit von 
Radverkehrsführungsformen: Vorauswahl Rad-
verkehrsführung nach Kfz-Verkehrsstärke und –
geschwindigkeit gemäß ERA (2010), Einsatzbe-
reiche, Führungsformen, Netzplanung und diffe-
renzierte Standards für Radverkehrsanlagen 

− Radverkehr im Mischverkehr auf Hauptver-
kehrsstraßen: Anwendungspraxis und Einsatz-
bereiche von Mischverkehrsquerschnitten, be-
gleitende Maßnahmen, Akzeptanz und Ver-
kehrssicherheit von Führungen des Radver-
kehrs im Mischverkehr 

− Radverkehrsführung an Knotenpunkten mit 
LSA: Führungsformen Radverkehr an Knoten-
punkten allgemein, Fokus Knotenpunkte mit 
LSA: Unfallanalysen, Maßnahmen und Vorga-
ben, offene Fragen 

Zu jedem Thema wurde ein Impulsvortrag gehal-
ten, gefolgt von Diskussionen im Plenum oder in 
Gruppen sowie von Gruppenarbeit. 

5.1.4 Workshops „Ortsdurchfahrten“ 

Workshops zu Planungs- und Entwurfsfragen bei 
Ortsdurchfahrten wurde mit Mitarbeitern aus den 
Straßenbauverwaltungen der Länder durchgeführt. 
Die Workshops fanden an zwei Standorten, am 
18.06.2018 in Frankfurt am Main und am 
03.07.2018 in Hannover statt. An diesen Work-
shops nahmen insgesamt 11 Mitarbeiter aus den 
Straßenbauverwaltungen der Länder teil. Basie-
rend auf den Ergebnissen der Synopse und der 
Befragungen wurden ortsdurchfahrtenspezifische 
und allgemeine Themen behandelt. 

Wie in den vorausgegangenen Workshops wurden 
im Programm Frontalvorträge und interaktive 
Gruppenarbeiten kombiniert. 

Als Einleitung in die Thematik erfolgte eine Kurz-
vorstellung der Ziele und der bisherigen Ergebnis-

se des Forschungsprojekts. Der Schwerpunkt wur-
de hierbei auf gewonnene Erkenntnisse zum The-
ma Ortsdurchfahrten mit folgenden Schwerpunkten 
gelegt: 

− Engstellen in Ortsdurchfahrten (Fahrbahn und 
Seitenraum) 

− Besondere städtebauliche Situationen, z. B. 
Plätze („weiche Separation“) 

− Ortseinfahrtsbereiche (Geschwindigkeitsdämp-
fung im Übergang von außerorts nach inner-
orts) 

− Geschwindigkeitsdämpfung in Ortsdurchfahrt 
(kurze Ortsdurchfahrten, Knotenpunktarten) 

− Vorgaben zu Übergangsbereichen (Straßen im 
Vorfeld bebauter Gebiete) 

− Radverkehrsführung in Ortsdurchfahrten (auch 
Übergang von außerorts nach innerorts) 

− Parken in Ortsdurchfahrten 

− Haltestellen in Ortsdurchfahrten (Linienbusse, 
Schulbusse) 

Zudem wurden die allgemeinen Themen Barriere-
freiheit, Querungsstellen (z. B. Schulwegsiche-
rung) und Abwägungshilfen bei beengten Verhält-
nissen (Konkurrenz der Nutzungen) aufgeführt, die 
gemäß den Befragungsergebnissen stärker in den 
RASt berücksichtigt werden sollten.  

Als Einstieg in die Gruppenarbeit wurden die aus 
den Befragungen gewonnenen Einschätzungen 
zum geführten und individuellen Entwurf vorge-
stellt. Zudem wurden die in den RASt enthaltenen 
Grundlagen für Entwurfssituationen für Ortsdurch-
fahrten (dörflich bis kleinstädtisch, ggf. auch mittel-
städtisch) erläutert und die wesentlichen Merkmale 
der drei Entwurfssituationen „Dörfliche Hauptstra-
ße“, „Örtliche Einfahrtsstraße“ und „Örtliche Ge-
schäftsstraße“ umrissen. Anschließend wurden die 
Teilnehmer gebeten, mit Hilfe von Arbeitsblättern 
mit Abbildungen der Querschnitte zu den entspre-
chenden Entwurfssituationen, ihre Erfahrungen 
hierzu sowie aus Ihrer Sicht kritische und unkriti-
sche Elemente zu markieren und zu erläutern. 

Um weitere Anforderungen zum Thema Ortsdurch-
fahrten an die fortzuschreibende RASt aus Sicht 
der Teilnehmer zu recherchieren, wurde ein kurzer 
Input zu länderspezifischen und sektoralen Regel-
werken gegeben. Am Beispiel des OD-Leitfadens 
Brandenburg wurde dargestellt, welche Inhalte zu 
Ortsdurchfahrten vertiefend behandelt werden 
(u. a. Berücksichtigung des „Lokalkolorits“ und re-
gionaltypischer Siedlungsformen, Arbeitshilfe für 
Radverkehrsplanung als entwurfsprägende Grund-
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lage, Wirkungskontrolle zu geschwindigkeitsdämp-
fenden Maßnahmen an Ortseingangsbereichen). 
Wissentlich, dass auch die zukünftige RASt spezi-
fische Inhalte zu Ortsdurchfahrten nicht in der dort 
enthaltenen Detailtiefe behandeln können und sol-
len, wurden von den Teilnehmern verschiedene 
Kritikpunkte und Hinweise angeregt. 

5.2 Auswertung 
Im Folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse 
für jeden der drei durchgeführten Workshops zu-
sammenfassend dargestellt. Eine Kurzdokumenta-
tion der Ergebnisse, die verwendeten Poster sowie 
die Dokumentation aller schriftlichen Anmerkungen 
der Teilnehmer sind im Anhang 17 beigefügt. 

5.2.1 Workshop „Allgemeine Themen“ 

Entwurfswege der RASt 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass beide Ent-
wurfswege der RASt (2006) beibehalten werden 
sollten. Für die Anwendung sollte allerdings ein ite-
rativer und nicht wie bisher ein sequentieller An-
satz vorgesehen werden. Eine sinnvolle Abfolge 
aus geführtem und individuellem Entwurf muss für 
jeden Anwendungsfall wieder neu gefunden wer-
den; die Querschnitte des geführten Entwurfs der 
RASt (2006) werden selten unverändert umge-
setzt. Häufig erwähnt und positiv gewürdigt wurde 
die Nutzung der Querschnitte des geführten Ent-
wurfs in der politischen Diskussion zur Stützung 
eigener Gestaltungsvorschläge, wobei auch Ele-
mente des individuellen Entwurfswegs als Argu-
mentationshilfe wichtig sind und genutzt werden.  

Gewünscht wurde eine Reduzierung der Anzahl 
der typischen Entwurfssituationen (weniger, dafür 
flexibler) in einer Art Baukastenprinzip, allerdings 
blieben die Vorschläge hierzu recht unkonkret. 
Gewünscht wurden bestandsorientierte Quer-
schnitte, auch hier blieb offen, was genau damit 
gemeint ist. 

Lücken in den typischen Entwurfssituationen wur-
den vor allem für die Übergangsbereiche inner-/ 
außerorts und Ortsdurchfahrten erwähnt. 

Die Art und Weise der Beschreibung der typischen 
Entwurfssituationen in den RASt  (2006) wurde po-
sitiv gewürdigt, vor allem Abbildungen und bei-
spielhafte Fotos werden als wichtig erachtet. Für 
die Querschnitte wurde ein „griffigeres Layout“ ge-
wünscht; alle Teilnehmer unterstrichen die Bedeu-
tung der vollständigen Bemaßung der Querschnitte 
in den typischen Entwurfssituationen. Vorgeschla-
gen wurde, die angestrebte gefahrene Höchstge-
schwindigkeit in den Auswahlbaum aufzunehmen, 
um zusätzliche Gestaltungsspielräume durch redu-

zierte Geschwindigkeiten aufzuzeigen. Die Angabe 
von Maßen mit „≥“ würde Gestaltungsspielräume 
nach oben stärken. Hingewiesen wird darauf, dass 
die Querschnitte keine „versteckten Zusatzflächen“ 
z. B. für Markierungen oder Rinnen enthalten soll-
ten. 

Gewünscht wurde eine verstärkte Einbindung der 
Perspektive des Lageplans zur Verdeutlichung 
möglicher Abfolgen von Querschnitten, z. B. bei 
ÖV-Haltestellen und an Knotenpunkten. 

Gewünscht wurde auch eine Stärkung der Bezüge 
zum Straßenverkehrsrecht, wobei hier schon in der 
Diskussion die Schwierigkeiten eines solchen An-
satzes deutlich wurden. Sehr begrüßt würde eine 
Beispielsammlung in Ergänzung zu den typischen 
Entwurfssituationen, z. B. in einem Anhang zu den 
RASt. 

Querschnitte: Einsatzbereiche, Modifikationen, 
Anwendungspraxis 

Für die recht kleinteiligen Rückmeldungen in die-
sem Themenblock wird auf die im originalen Wort-
laut dokumentierten Texte und die Poster im An-
hang 17 verwiesen. Nachfolgend werden wichtige 
angesprochene Punkte zusammengefasst: 

Kritisch wurden hier die Kernfahrbahnbreite von 
4,50 m zwischen Schutzstreifen gesehen sowie 
auch die Breite von 1,25 m für Schutzstreifen, wel-
che beide als zu schmal abgelehnt werden. Hin-
gewiesen wurde zudem auf die Notwendigkeit, 
grundsätzlich Sicherheitstrennstreifen neben par-
kenden Kfz vorzusehen, diese fehlen in manchen 
Querschnitten der typischen Entwurfssituationen in 
den RASt (2006). 

Für Wohnstraßen wurde die Problematik (regelwid-
rigen) Parkens intensiv diskutiert. Die Möglichkei-
ten regelwidriges Parken zu unterbinden, wurden 
als unzureichend eingeschätzt, so dass vor allem 
Querschnitte mit Parkmöglichkeiten geplant wer-
den um den ruhenden Verkehr zu ordnen. Oft ge-
ben die Anforderungen der Feuerwehr oder von 
Müllfahrzeugen die Mindestbreiten für Wohnstra-
ßen vor. Besonders für den Wohnweg wurden 
Vorgaben zu Möglichkeiten der Geschwindigkeits-
dämpfung direkt zusammen mit den Querschnitten 
der typischen Entwurfssituationen gewünscht. Hin-
gewiesen wurde darauf, dass zum Teil die vorge-
gebenen Fahrbahnbreiten für den Begegnungsfall 
Pkw/Pkw zu gering sind (z. B. bei Querschnitt 2.1 
in RASt 2006). Gewünscht wurden konkreter Vor-
gaben zu Möglichkeiten zur Anordnung von 
Baumpflanzungen oder anderer Begrünung in den 
Querschnitten. 
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Besonders für Gehwege wurden „≥“-Maße vorge-
schlagen. Gewünscht wurden weiterhin Vorgaben 
für asymmetrische Querschnitte. 

Hingewiesen wurde zudem auf die nun höhere 
Priorität des Radverkehrs verbunden mit dem 
Wunsch, für diesen in den Entwurfssituationen 
Gewerbestraße und Industriestraße höherwertige 
Angebote vorzusehen. 

Allgemeine Hinweise zur RASt 

Die im Workshop berichteten allgemeinen Hinwei-
se zur Fortschreibung der RASt (2006) zeigen 
deutliche Parallelen zur Online-Befragung (vgl. 
Kapitel 3.3). Hingewiesen wurde auf Abweichun-
gen zwischen den RASt (2006) und anderen rele-
vanten Regelwerken sowie auch gesetzlichen 
Grundlagen wie der StVO usw. Gewünscht wurde 
die Aufnahme aktueller Regelungen. Gewünscht 
wurde darüber hinaus: 

− Mehr Gewicht für Sichtfelder 

− Mehr Informationen zu Mittelstreifen (Einsatz 
und Gestaltung) sowie zu Mehrzweckstreifen 

− Weitergehende Angaben zur Markierung im 
Querschnitt (Rad, ÖPNV, IV) und den dafür be-
nötigten Flächen 

− Eine deutlichere Darstellung von Entwurfsspiel-
räumen, welche sich ggf. durch verminderte vzul 
ergeben 

− Die Klarstellung, dass 1,50 m Gehwegbreite 
kein akzeptables Maß darstellt 

− Verbindliche Formulierungen für die Ent-
wurfselemente 

− Eine Beispielsammlung im Anhang 

− Lösungsvorschläge für nicht idealisierte Kno-
tenpunktformen 

− Vorgaben für Optionen zur Berücksichtigung 
künftiger Entwicklungen wie dem höher auto-
matisierten/autonomen Fahren und der Elekt-
romobilität 

− Eine weitere Stärkung des Planungsgrundsat-
zes „Einheit von Planung, Bau und Betrieb“ so-
wie des Ansatzes „Sehens und Gesehen wer-
den“ 

− Eine Stärkung der „Verbindlichkeit“ der RASt 
auch gegenüber gesetzlichen Regelungen wie 
den Baugesetzen oder der VwV-StVO 

Hingewiesen wurde auf einzelne Unstimmigkeiten, 
z. B. bei den Maßketten für Wendeanlagen. Der 
Umfang der RASt (2006) wurde als passend und 

sehr gut anwendbar eingeschätzt und eine Beibe-
haltung gewünscht. 

Auswertung Bewertungsbögen 

Die Auswertung der Feedbackbögen zum Work-
shop „Allgemeine Themen“ zeigt ein insgesamt 
positives Bild. Wertgeschätzt wurde vor allem das 
Gesamtkonzept als Mischung aus Vorträgen und 
Gruppenarbeit sowie die verschiedenen Möglich-
keiten zur Vernetzung. Eher kritisch wurde die 
Klarheit der Aufgabenstellungen zur Gruppenarbeit 
und auch die für diese Arbeiten verfügbare Zeit 
bewertet. 

5.2.2 Workshop „Spezielle Radverkehrsthe-
men“ 

Vorauswahl, Vergleich und Realisierbarkeit von 
Radverkehrsführungsformen 

Einschätzung des Diagramms und der Tabelle zur 
Vorauswahl der Radverkehrsführung in den E-
RA (2010): 

Die folgenden Einsatzbereiche, Stärken und 
Schwächen des Schemas zur Vorauswahl der 
Radverkehrsführung in Bild 63 wurden in der 
Gruppenarbeit zusammengetragen: 

Stärken: 

− Unterstützung der Argumentation und Rechtfer-
tigung bestimmter Gestaltungsvorschläge in der 
kommunalpolitischen Diskussion (z. B. hinsicht-
lich der Geschwindigkeiten) 

− Vergleichbarkeit, Verständlichkeit und einfache 
Handhabung 

− Demonstriert das Prinzip der Abwägung gut 

− Grober erster Anhalt, gute Hilfe für „Erstein-
schätzung“ 

− Gute Angebotsplanung, da aktuelle Radver-
kehrsstärken nicht berücksichtigt 

Schwächen: 

− Keine Berücksichtigung der Längsneigung, des 
ÖV und der Fußgänger 

− Unterschied des Bereichs III vs. IV unklar 

− Keine Differenzierung nach Nutzergruppen 
(Kinder etc.)  

− Für konkrete Situation nicht ausreichend 

− Randnutzung (städtebaulich) nicht berücksich-
tigt 

− Keine Berücksichtigung Knotenpunkte 
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Bild 63:  Schema zur Vorauswahl der Radverkehrsführung nach ERA (2010) 

Stärken und Schwächen: 

− Keine Berücksichtigung der Radverkehrsstär-
ken: Das wurde als Stärke genannt, weil das 
Schema eine Angebotsplanung unterstützt. Es 
wurde als Schwäche genannt, weil unterschied-
liche Radverkehrsstärken verschiedene Anfor-
derungen an die Radverkehrsführung stellen. 

− Unscharfe Linien gut, führen aber teilweise zu 
Verzögerungen in der politischen Diskussion, 
wenn verschiedene Positionen mit dem glei-
chen Schema vertreten werden. 

Vorschläge: 

− Geringere Geschwindigkeiten, vor allem für Be-
reich I sollte  als Randbedingung in den Text 
formuliert werden. 

− Der fließende Charakter der Übergangsberei-
che könnte noch stärker betont werden. 

− Kann Bereich I bei Geschwindigkei-
ten ≤ 30 km/h unabhängig von Kfz-
Verkehrsstärken angewendet werden? Ist der 
Bereich I bei Geschwindigkeiten  ≥ 50 km/h 
nicht auch bei geringen Verkehrsstärken sinn-
voll? 

Die verschiedenen Argumente wurden durch die 
Teilnehmer auch quantitativ bewertet. Dabei zeigte 
sich, dass das Schema vor allem als grober erster 
Anhaltspunkt in die Planungen einfließt und den 
Teilnehmer die Unterstützung der Argumentation 
von Gestaltungsvorschlägen sehr wichtig ist. Hohe 
Zustimmung erfuhr auch der Vorschlag, bei hohen 
Geschwindigkeiten des Kfz-Verkehrs und geringen 
Kfz-Verkehrsstärken nicht mit dem Bereichen I und 
II zu arbeiten. 

Mögliche Führungsformen des Radverkehrs in Ab-
hängigkeit von Fahrbahn- und Seitenraumbreiten 
(Vor- und Nachteile sowie Einsatzbereiche): 

Die sehr kleinteiligen Rückmeldungen zu den ver-
schiedenen Führungsformen können anhand der 
im Anhang 17 im originalen Wortlaut dokumentier-
ten Texte nachvollzogen werden.  

Die gemeinsame Führung des Radverkehrs mit 
dem Fußgängerverkehr im Seitenraum wird kritisch 
gesehen wegen der Konflikte mit Fußgängern so-
wie auch in Zufahrten. Sie wird als mögliche Lö-
sung trotzdem gewünscht, da sie manchmal die 
einzige Alternative zu sein scheint.  

Die Kernfahrbahnbreite von 4,50 m zwischen 
Schutzstreifen wird als zu gering eingeschätzt und 
auch das Mindestmaß für die Schutzstreifen selbst 
mit 1,25 m. Geäußert wurde allerdings auch die 
Meinung, die Kombination von 1,25 m breiten 
Schutzstreifen mit einer Kernfahrbahnbreite von 
4,50 m Breite sei besser als eine Mischverkehrslö-
sung oder die Führung des Radverkehrs im Seiten-
raum und bei geringen Schwerverkehrsanteilen 
durchaus vertretbar. Diskutiert wurde die Option 
von wiederholten Fahrrad-Sinnbildern als Alternati-
ve zu Schutzstreifen, dazu werden Vorgaben ge-
wünscht.  

Gewünscht wurde die ausführlichere Darstellung 
von Markierungen und „Nebenflächen“ wie z. B. 
Rinnen oder Flächen für Möblierung, Beschilde-
rung, Begrünung in den Querschnittszeichnungen 
der RASt. Gewünscht wurden auch explizite Vor-
gaben zu Fahrradstraßen. Hingewiesen wurde auf 
die hohe Bedeutung auch der Umfeldnutzungen 
für die Auswahl der Radverkehrsführung. 

  



 103 

Differenzierte Standards für Radverkehrsanlagen: 

Hier wurde die Frage diskutiert, inwieweit künftig 
unterschiedliche Qualitätsstandards für Radver-
kehrsanlagen (z.B. Radschnellverbindung, Radvor-
rangrouten und ERA-Standard) mit unterschiedli-
chen Standardmaßen in einer Fortschreibung der 
RASt Berücksichtigung finden sollten. Für diesen 
Punkt blieb aufgrund der für die anderen Themen 
benötigten Zeit nicht viel Raum. Die in der Grup-
pendiskussion geäußerten und auf den Postern 
vermerkten Meinungen gehen aber einheitlich in 
die Richtung, dass in den RASt vorrangig am 
Standardfall orientierte Lösungen vorgeben und für 
differenziertere Anwendungsfälle auf das nachge-
lagerte Regelwerk – in diesem Fall vor allem die 
ERA – verwiesen werden sollte. Angeregt wurde, 
durch die Angabe von „≥“-Maßen Abweichungen 
nach oben stärker zu legitimieren. Offen diskutiert 
wurde die Frage einer stärkeren Kapazitätsorien-
tierung der Vorgaben in den RASt sowie Möglich-
keiten zum Umgang mit der steigenden Anzahl an 
Pedelecs. 

Radverkehr im Mischverkehr auf Hauptver-
kehrsstraßen  

Wie häufig kommen die jeweiligen Querschnitte im 
HVS-Netz in Ihrer Kommune vor? 

Die zweistreifigen Querschnitte kommen in den 
Städten > 200.000 Einwohner häufig vor – vor al-
lem im Zusammenhang beidseitig angeordneten 
ruhendem Verkehr in Längsaufstellung (zum Teil 
auch mit Parken auf Gehwegen (Z. 315-50 bis 
Z. 315-58 StVO)). Abschnitte ohne ruhenden Ver-
kehr kommen eher selten vor – wenn, dann eher in 
Stadtrandgebieten. 

Bei den kleineren Kommunen (< 200.000 Einwoh-
ner) ergibt sich ein heterogenes Bild. Vor allem 
wurden solche Querschnitte den klassifizierten 
Straßen zugeordnet, welche nicht in der Zustän-
digkeit der anwesenden Kommunalvertreter liegen. 
Ein eindeutiger Trend zur Häufigkeit der Quer-
schnitte ließ sich nicht ableiten. 

Die mehrstreifigen Querschnitte sind vor allem in 
größeren Städten (z. B. Frankfurt a.M., Köln) häu-
fig vorzufinden – hier auch in verschiedenen Varia-
tionen (z. B. mit baulicher Mitteltrennung oder als 
mehrstreifige Einbahnstraße). 

Generell wurde angemerkt, dass derartige Quer-
schnitte bei Neuplanungen nicht berücksichtigt 
werden. Es sind vor allem Querschnitte, die im Be-
stand vorkommen. Außerdem wurde angeführt, 
dass diese Querschnitte unabhängig von der Häu-
figkeit eine relevante Problematik darstellen. 

In welchen Einsatzbereichen nutzen Sie die Quer-
schnitte? 

Hinsichtlich der Einsatzbereiche der zweistreifigen 
Querschnitte wurden Maximalwerte zwischen 
16.000 und 18.000 Kfz/24 h genannt. Bei den 
mehrstreifigen Abschnitten lagen dies bei bis zu 
35.000 Kfz/24 h. 

Gibt es über die ERA (2010) und RASt (2006) hin-
aus ergänzende ortsspezifische Vorgaben? 

In einzelnen Städten kommen die zweistreifigen 
Querschnitte nur bei Fahrbahnbreiten zur Anwen-
dung, die ein Überholen der Radfahrer bei Gegen-
verkehr nicht zulassen (6,00 m ohne Parken bzw. 
6,50 m mit Parken). Als weiteres Kriterium wurde 
ein Einsatz der Querschnitte nur in Verbindung mit 
einer zulässigen Geschwindigkeit von 30 km/h ge-
nannt. Darüber hinaus kommen vereinzelt Sicher-
heitstrennstreifen zum ruhenden Verkehr zur An-
wendung. 

Hinsichtlich der mehrstreifigen Abschnitte wurden 
keine weiteren Kriterien genannt. 

Welche begleitenden Maßnahmen nehmen Sie üb-
licherweise vor? 

Für die zweistreifigen Abschnitte wurde hier sehr 
häufig die Reduzierung der zulässigen Geschwin-
digkeit auf 30 km/h genannt. Weitere genannte 
Maßnahmen sind alternierende Schutzstreifen, 
wiederholte Markierung von Fahrrad-Sinnbildern 
auf der Fahrbahn in 30 m-Abständen, „Sharrows“ 
(Fahrrad-Sinnbild in Verbindung mit Pfeilmarkie-
rungen), Gehweg „Radfahrer frei“ sowie das Aus-
lassen der Mittelmarkierung genannt. Zu beachten 
ist hierbei, dass es sich bei den genannten Maß-
nahmen um eine Mischung aus tatsächlich umge-
setzten und wünschenswerten Maßnahmen han-
delt. In einer Kommune werden mit Hilfe von Mit-
telmarkierungen unterschiedliche Fahrstreifenbrei-
ten in den Zu- und Ausfahrten vorgesehen, so 
dass die Zufahrten so schmal sind, dass ein Über-
holen von Rad fahrenden bei Gegenverkehr nicht 
möglich ist; die Ausfahrten sind entsprechend brei-
ter. 

Auf mehrstreifigen Abschnitten werden vor allem 
die Gehwege für den Radverkehr freigeben. Dar-
über hinaus sprachen sich viele der Teilnehmen-
den für eine Markierung eines Radfahr- oder 
Schutzstreifens in Verbindung mit einem überbrei-
ten Kfz-Fahrstreifen aus. 

Angemerkt wurden darüber hinaus die Problematik 
des Parkens in zweiter Reihe und der Bedarf an 
Lösungen für Knotenpunkte auf Strecken mit 
Mischverkehr. 
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Welche Erfahrungen hinsichtlich Akzeptanz und 
Verkehrssicherheit haben Sie mit der Führung des 
Radverkehrs im Mischverkehr (ohne Führungshil-
fen) auf Hauptverkehrsstraßen? 

Die Frage nach den Erfahrungen wurde im Verlauf 
des Workshops dahingehend geöffnet, dass sich 
hier auch auf Maßnahmen bezogen werden konn-
te.  

Hinsichtlich der Führung des Radverkehrs im 
Mischverkehr wird vor allem die Gehwegnutzung 
durch Radfahrer als Problem erkannt. 

Hinsichtlich der Maßnahmen wurde sehr häufig der 
Wunsch geäußert, die rechtliche Grundlage zur 
Anordnung einer zulässigen Geschwindigkeit von 
30 km/h zu erleichtern. Es waren einige Teilneh-
mer der Meinung, dass Radverkehr im Mischver-
kehr nur bei einer Geschwindigkeit von 30 km/h 
umgesetzt sollte. Zwar muss nach § 3 Absatz 9 
StVO keine besondere Gefahrenlage mehr für „in-
nerörtliche streckenbezogene Geschwindigkeits-
beschränkungen von 30 km/h (Zeichen 274) nach 
Absatz 1 Satz 1 auf Straßen des überörtlichen 
Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) o-
der auf weiteren Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) im 
unmittelbaren Bereich von an diesen Straßen ge-
legenen Kindergärten, Kindertagesstätten, allge-
meinbildenden Schulen, Förderschulen, Alten- und 
Pflegeheimen oder Krankenhäusern“ nachgewie-
sen werden. Für solche Straßen, die nicht in der 
Nähe von o.g. Einrichtungen liegen, gilt aber wei-
terhin, dass „insbesondere Beschränkungen und 
Verbote des fließenden Verkehrs … nur angeord-
net werden“ dürfen, „wenn auf Grund der besonde-
ren örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage be-
steht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchti-
gung der in den vorstehenden Absätzen genann-
ten Rechtsgüter erheblich übersteigt.“ 

Insgesamt zeigte dieser Teil des Workshops deut-
lich, dass die hier betrachteten Querschnitte vor-
rangig ein Thema im Bestand sind. Es existieren 
zahlreiche Maßnahmenansätze, um die Situation 
für Radfahrer auf diesen Querschnitten zu verbes-
sern. Der Anordnung von Geschwindigkeitsbe-
schränkungen auch ohne eine durch das bisherige 
Unfallgeschehen zu begründende Gefahrenlage 
kommt laut den Teilnehmern dabei eine besondere 
Bedeutung zu.  

Radverkehrsführung an Knotenpunkten mit 
LSA 

Zu diesem Themenblock gab es keine Gruppenar-
beit, sondern eine Diskussion im Plenum im An-
schluss an den Impulsvortrag. Nachfolgend sind 
wesentliche Inhalte dieser Diskussion dokumen-
tiert: 

− Möglichkeiten zur Sicherung des bei grün an-
kommenden geradeausfahrenden Radverkehrs 
an Knotenpunkten: schmaler Fahrstreifen (nur 
Hintereinanderfahren von Pkw und Rad mög-
lich) oder getrennte Signalisierung (Problema-
tisch in Hinblick auf die Leistungsfähigkeit) 

− Vorgezogene Haltlinie an Radfahrstreifen: Vor-
ziehung um mindestens 3 m notwendig, um 
Sicht der Lkw-Fahrer auf Radfahrer sicherzu-
stellen 

− Höhere Einfahr-/ Räumgeschwindigkeiten für 
Radfahrer bei direktem Linksabbiegen in der 
Annahme, dass vor allem geübte/schnelle Rad-
fahrer direkt nach links abbiegen: Die Berech-
nung der Signalprogramme muss sich grund-
sätzlich an langsamen Radfahrer orientiert wer-
den. 

− Einfärbung von Aufstellflächen und Furten für 
den Radverkehr im Bereich von LSA-
Knotenpunkten: Einfärbung wird grundsätzlich 
nicht empfohlen. 

Diskutiert wurden darüber hinaus vor allem Ver-
ständnisfragen sowie Fragen zu aktuellen For-
schungsvorhaben. 

Auswertung Bewertungsbögen 

Auch die Auswertung der Feedbackbögen zum 
Workshop „Radverkehr“ zeigt ein insgesamt positi-
ves Bild mit ähnlichen Tendenzen wie beim Work-
shop „Allgemeine Themen“. Einige Teilnehmer hat-
ten Schwierigkeit mit der Gruppenarbeit zum 
Mischverkehr, vielfach wurde mehr Zeit gewünscht 
für Diskussionen und die Gruppenarbeit. 

5.2.3 Workshop „Ortsdurchfahrten“ 

Anregungen und Hinweise der Teilnehmer werden 
entsprechend der inhaltlichen Gliederung des 
Workshops unterteilt in die drei diskutierten typi-
schen Entwurfssituationen „Dörfliche Hauptstraße“, 
„Örtliche Einfahrtsstraße“ und „Örtliche Geschäfts-
straße“ zusammengefasst. Zudem werden über-
greifende Hinweise und Kritikpunkte zum Thema 
Ortsdurchfahrten, die im Wesentlichen den ver-
schiedenen Entwurfselementen zuzuordnen sind, 
zusammengefasst.  

Dörfliche Hauptstraße 

Die in den typischen Entwurfssituationen für Quer-
schnitte ohne Linienbusverkehr enthaltenen Fahr-
bahnen mit Breiten < 6,00 m wurden von den Teil-
nehmern als kritisch bewertet. Diese Fläche reiche 
für den insbesondere im ländlichen Raum stark 
vertretenen landwirtschaftlichen Verkehr nicht aus. 
Hier sei eine Mindestbreite von 6,50 m erforderlich. 
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Die in den meisten Querschnitten enthaltenen 
Gehwegbreiten von 2,50 m und mehr seien zwar 
aus den Nutzungsansprüchen von Fußgängern 
abgeleitet, ließen sich in der Realität aber oftmals 
nicht realisieren. In vielen Fällen reichten die vor-
handenen Straßenraumbreiten wegen bestehen-
der Bebauung nicht aus, teilweise fehle aber auch 
die Akzeptanz der häufig eher autoaffinen Bevöl-
kerung für breite Seitenräume bei eher geringem 
Fußgängerverkehr zu Lasten der Fahrbahn. 

Die Meinungen zur Regelung „Gehweg, Radfahrer 
frei“ waren heterogen. Während einige die Mög-
lichkeit der Gehwegnutzung gerade für ältere Rad-
fahrer auch bei schmalen Gehwegen befürworte-
ten, nannten andere hierfür eine Mindestgehweg-
breite von 3,00 m. Die Mehrheit der Teilnehmer 
sprach sich gegen eine Freigabe der Gehwege 
aus. Aufgrund unterschiedlicher Geschwindigkei-
ten und Nutzungsansprüche von Fußgängern und 
Radfahrern sollten diese insbesondere bei Neu-
planungen nicht auf einer gemeinsamen Fläche 
geführt werden. Bei den für die Entwurfssituatio-
nen angegebenen Verkehrsstärken von 400 bis 
1.000 Kfz/h seien Radfahrer auf der Fahrbahn zu 
führen. Das Gebot „Gehweg, Radfahrer frei“ solle 
in der StVO neu geregelt werden.  

Kritisiert wurden von einigen Teilnehmern fehlende 
Parkstreifen in einigen Querschnitten. Hier bestün-
de das Problem des unerlaubten Fahrbahnparkens 
mit damit einhergehenden Verkehrsbehinderun-
gen. In Querschnitten, die weiche Separationen 
ohne Parken enthalten, sollten Poller gegen 
Falschparken ergänzt werden. Bei vorhandenen 
Parkstreifen wurde die angegebene Breite von 
2,00 m von einigen als zu schmal bewertet. 

Die für Linienbusverkehr geeigneten Querschnitte 
wurden von der Mehrzahl der Teilnehmer vor allem 
aufgrund der ausreichenden Fahrbahnbreiten von 
6,50 m ohne und 7,50 m mit Schutzstreifen als ge-
eignet und praxistauglich beurteilt. Bei vorhande-
nen breiten Straßenräumen würden in der Praxis 
allerdings die in einigen Querschnitten enthaltenen 
Gehwegbreiten von > 2,50 m nicht umgesetzt, 
sondern hier die Mehrbreiten zur Anlage von 
Grünstreifen genutzt. Zudem wurde vorgeschla-
gen, wegen des oftmals geringen Fußgängerver-
kehrs vorhandene Flächenreserven besser der 
Radverkehrsführung auf der Fahrbahn als dem 
Seitenraum zuzuschlagen. 

Allgemein äußerten sich einige Teilnehmer zum 
Thema Schutzstreifen. Sie würden in Ortsdurch-
fahrten eher selten umgesetzt, da u. a. immer noch 
große Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicher-
heit seitens der dortigen Bevölkerung bestünden. 
Viele Radfahrer fühlten sich im Seitenraum subjek-

tiv sicherer. Schutzstreifen würden darüber hinaus 
als Fahrbahn für den Kfz-Verkehr wahrgenommen 
und bei höheren Kfz-Verkehrsstärken dauerhaft 
vom Kfz überfahren. Hinsichtlich der Fahrbahnbrei-
te zwischen Schutzstreifen wurde eine Verbreite-
rung von 4,50 m auf 4,75 m angeregt, um bei 
Überholvorgängen einen größeren Abstand zwi-
schen Kfz und Radfahrer zu ermöglichen. 

Bemängelt wurden im Querschnitt mit Parkstreifen 
neben Schutzstreifen (Querschnitt 5.9 in 
RASt 2006) der fehlende Sicherheitstrennstreifen. 
In diesem Zusammenhang wurde angeregt, dass 
die Breite von Längsparkständen neben Schutz-
streifen entweder auf 2,50 m vergrößert (denkbar 
wäre auch die Kenntlichmachung eines Sicher-
heitstrennstreifens durch einen Materialwechsel 
zwischen Parkständen und Schutzstreifen) oder 
das Regelmaß für Schutzstreifen auf 1,75 m ver-
größert werden sollte. 

Örtliche Einfahrtstraße 

Kritisiert wurden Fahrbahnbreiten von 6,50 m mit 
erlaubter Nutzung durch den Radverkehr (Quer-
schnitt 6.1 in RASt 2006). Bei 3,25 m breiten Fahr-
streifen sei ein Überholen von Radfahrern nicht mit 
einem ausreichenden Sicherheitsabstand möglich. 
Angesprochen ist hiermit die Verträglichkeit des 
Radverkehrs auf der Fahrbahn, welche auch in 
den RASt (2006) und den ERA (2010) für diese 
Fahrbahnbreiten kritisch gesehen wird. „Problema-
tisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten 
zwischen 6,00 m und 7,00 m bei Kraftfahrzeugver-
kehrsstärken über 400 Kfz/h.“ (ERA 2010, S. 22). 

Kritik wurde zu Schutzstreifen mit einer Breite von 
1,25 m geäußert (Querschnitt 6.2 in RASt 2006). 
Die Breite sei insbesondere bei Linienbusverkehr 
nicht ausreichend, zumal häufig innerhalb der 
Schutzstreifen noch Entwässerungseinrichtungen 
lägen. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass 
Flächen für Entwässerung zusätzlich zu 1,50 m 
breiten Schutzstreifen vorgesehen werden müs-
sen. Eine Reduzierung der Gehwege von 3,00 m 
auf 2,50 m zugunsten breiterer Schutzstreifen wur-
de angeregt.  

Auch in den Querschnitt der örtlichen Einfahrts-
straße mit Schutzstreifen wurde neben 2,00 m 
breiten Parkstreifen der fehlende Sicherheits-
trennsteifen bemängelt (Querschnitte 6.3, 6.4 und 
6.5 in RASt 2006). 

Für die Querschnitte 6.4 und 6.5 mit Schutzstreifen 
stimmt die angegebene Verkehrsstärke von 400 
bis 1.800 Kfz/h nicht mit dem empfohlenen Belas-
tungsbereich zur Vorauswahl von Radverkehrsfüh-
rungen der ERA (2010) überein (bei 50 km/h und 
mittlerem bis hohem Schwerverkehrsanteil werden 
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Schutzstreifen für Verkehrsstärken bis ca. 
1.000 Kfz/h empfohlen). Die Angaben sollten in 
den unterschiedlichen Regelwerken übereinstim-
men. 

Grundsätzlich wurden die in allen Querschnitten 
enthaltenen Gehwegbreiten von 3,00 m als zu breit 
bewertet. Sowohl von den Kommunen als auch 
von Anliegern würden auch aus Kostengründen 
häufig Forderungen nach Reduzierungen von 
Gehwegbreiten zugunsten anderer Verkehrsflä-
chen gestellt. 

Als praxistauglich mit ausreichenden Flächen für 
alle Verkehrsteilnehmer wurde von mehreren Teil-
nehmern der Querschnitt 6.6 mit 2,35 m breiten 
Radfahrstreifen zwischen 6,50 m breiter Fahrbahn 
und 2,00 m breiten Parkstreifen beurteilt. 

Ein Vertreter aus Berlin berichtete, dass in Berlin 
gemäß Mobilitätsgesetz die Führung des Radver-
kehrs zukünftig wieder vermehrt von der Fahrbahn 
bzw. vom Fahrbahnniveau in den Seitenraum mit 
fahrbahnnaher Führung verlagert werden soll. 
Hierbei werden bauliche Radwege mit einer Breite 
von 2,50 m bis 3,00 m angestrebt. Dies stieße auf 
eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung.  

Örtliche Geschäftsstraße 

Wie bereits bei den vorangegangenen Entwurfssi-
tuationen (dörfliche Hauptstraße, örtliche Einfahrt-
straße) wurde der fehlende Sicherheitstrennstrei-
fen bei Querschnitten mit Schutzstreifen neben 
Parken (Querschnitt 7.1 in RASt 2006) bemängelt. 
Für Ortsdurchfahrten nicht umsetzbar und praxis-
fern bewerteten die Teilnehmer die in den Quer-
schnitten enthaltenen Gehwegbreiten, diese stell-
ten ein Überangebot dar und würden Radfahrer zu 
einer nicht erlaubten Gehwegnutzung animieren. 

Kritisch gesehen wurden Querschnitte mit Mittel-
streifen neben 3,25 m breiten Richtungsfahrbah-
nen, da diese Breite für Rettungs-, Müll-, Baustel-
len- und Winterdienstfahrzeuge (häufig Mischmeis-
tereien für Inner- und Außerortsstraßen mit ent-
sprechend großen Fahrzeugen) nicht ausreiche. 
Hier sei eine Breite von 5,50 m erforderlich. Bei der 
Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 
(Querschnitt 7.4 in RASt 2006) könnten Radfahrer 
zudem bei 3,25 m Richtungsfahrbahnen nicht mit 
ausreichendem Abstand von Pkw überholt werden. 
Es wurde angeregt, bei der Anlage von Mittelinseln 
in der Darstellung zusätzlich kenntlich zu machen, 
dass diese auch als Überquerungshilfen zu nutzen 
sind. In der Diskussion zeigte sich, dass die in der 
Legende zur Entwurfssituation enthaltene Diffe-
renzierung zwischen Mittelinsel (Darstellung mit 
Baum) und Mittelstreifen (Darstellung ohne Baum) 
vielen Teilnehmern nicht bekannt war. 

Querschnitte mit Radverkehrsführung im Seiten-
raum (Querschnitte 7.2, 7.3, 7.6 und 7.7 in RASt 
2006) wurden von einigen zum Anlass genommen, 
die Seitenraumführung grundsätzlich in Frage zu 
stellen. Insbesondere in Geschäftsstraßen führe 
die Führungsform zu Konflikten zwischen Fußgän-
gern und Radfahrern. In Zusammenhang mit links-
fahrenden Radfahrern, der dichten Folge von Ein-
mündungen und Grundstückszufahrten und im Be-
reich von Knotenpunkten entstünden bei nicht 
fahrbahnnah geführten Radwegen bekannterma-
ßen erhebliche Sicherheitsrisiken.  

Aufgrund oftmals beengter Platzverhältnissen in 
Ortsdurchfahrten wurde gewünscht, die Markie-
rung von Sinnbildern auf der Fahrbahn (ohne 
Schutzstreifen) als mögliche Markierungsvariante 
in die zukünftige RASt aufzunehmen. 

Diskutiert wurde bei Querschnitten mit Zonen für 
Liefern und Laden (Querschnitt 7.1 und 7.5 in 
RASt2006) die Platzproblematik in örtlichen Ge-
schäftsstraßen. Wegen Platzmangels würden in 
Ortsdurchfahrten häufig keine Bereiche für Liefer-
verkehr vorgesehen, was in der Folge zu Ver-
kehrsbehinderungen auf der Fahrbahn führe. 

Für die Darstellung des Querschnitts 7.6 mit über-
breiten Fahrstreifen wurde angeregt, aufgrund der 
Breite von 5,50 m nicht einen Pkw neben einem 
Lkw, sondern zwei Pkw darzustellen. 

Weitere Anforderungen zum Thema Ortsdurch-
fahrten 

Die Teilnehmer waren sich einig, dass auch die 
zukünftige RASt spezifische Inhalte zu Ortsdurch-
fahrten nicht in der in Detailtiefe behandeln kann 
und soll, wie sie in OD-Leitfäden enthalten sind. 

Für die Fortschreibung der RASt (2006) wurden 
von den Teilnehmern folgende Kritikpunkte und 
Anliegen geäußert: 

− Die teilweise zwischen den technischen Regel-
werken und den OD-Richtlinien aufgrund unter-
schiedlicher Definitionen bei Breitenangaben 
bestehenden Differenzen führten in der Praxis 
immer wieder zu Unstimmigkeiten und er-
schwerten eine Umsetzung der Regelmaße 
nach RASt (2006) oder ERA (2010) (nach OD-
Richtlinie übernimmt der Bund z. B. lediglich 
Kosten für Gehwege bis zu einer Nettobreite 
von 1,50 m, in den RASt (2006) gilt als Regel-
breite 2,50 m). Wünschenswert wären einheitli-
che Angaben zu Maßen in technischen Regel-
werken, StVO, VwV-StVO und OD-Richtlinien. 

− Ergänzung einer tabellarischen Übersicht zu ty-
pischen Entwurfssituationen mit Querverweisen 
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zu Sondersituationen/Spezifizierungen im Text-
teil (auch als Anhang denkbar). 

− Ergänzung einer Darstellung zu möglichen 
Überquerungsanlagen beim Übergang von Ein-
richtungs- auf Zweirichtungsradweg mit textli-
chen Erläuterungen. 

− Aufzeigen von Möglichkeiten Zweirichtungs-
radweg auf kurzen Ortsdurchfahrten entwurfs-
technisch verkehrssicher anzulegen. 

− Vergrößerung des Breitenmaßes von Parkstrei-
fen und Parkbuchten. 

− Ergänzung von Hinweisen zum Platzbedarf von 
Beschilderung und Markierung. 

− Ergänzung zu RASt (2006), Bild 116: Textliche 
Erläuterung zu dem Maß „l3“. 

− Ergänzung eines Querverweis in RASt (2006), 
Tab. 25 zu „Raumbedarf für Grünstreifen mit 

Bäumen“ auf Regelwerk mit verbindlichen Ma-
ßen/näheren Erläuterungen. 

− Ergänzung eines textlichen Hinweises zur An-
pflanzung von Bäumen (RASt 2006, Kapitel 
7.3.2): Es sollte auf mögliche Auswirkung der 
Verschattung älterer Bäume verwiesen werden. 

− Textliche Ergänzung zur Verbesserung von 
„Förderbedingungen“: Die in den RASt (2006) 
empfohlenen Breiten von Geh- und Radwegen 
sollten in Abhängigkeit von Verkehrsstärken 
von Radfahrern und Fußgängern und des vor-
handenen Flächenangebots auch vergrößert 
werden. 

− Vergrößerung der Mindestbreite von Warteflä-
chen auf Mittelinseln oder Mittelstreifen. 

− Ergänzung eines neuen Kapitels zum Thema 
„Planen im Bestand“. 
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6 Empfehlungen zur Diskussion 
im AA 2.3 

Aufbauend auf den in den in Kapitel 2 bis 5 erläu-
terten Erkenntnissen werden nachfolgend sowie in 
den Anhängen 8 bis 14 konkrete Vorschläge und 
Textbausteine für die Fortschreibung der 
RASt (2006) gegeben, welche im Rahmen der 
Ausschussarbeit des AA 2.3 sowie in weiteren be-
troffenen Gremien (u.a. AA 3.4) abgestimmt wer-
den sollten. 

Im Rahmen der Veröffentlichung einer zukünftigen 
Ausgabe der RASt ist eine entsprechende Vorbe-
merkung wünschenswert (vgl. Hinweise zu Stra-
ßenräumen mit besonderem Querungsbedarf - 
Anwendungsmöglichkeiten des "Shared Space"-
Gedankens), welcher auf das vorliegende FE-
Projekt verweist (z. B. „wesentliche Inhalte wurden 
von der Professur für Integrierte Verkehrsplanung 
und Straßenverkehrstechnik der TU Dresden und 
dem BSV Büro für Stadt- und Verkehrsplanung 
Dr.-Ing. Reinhold Baier GmbH auf Grundlage des 
FE 70.0926/2015 „Künftige Herausforderungen für 
den Entwurf von innerörtlichen Straßen, Fuß- und 
Radwegen“ (Auftraggeber BMV und Fachbetreu-
ung BASt) erarbeitet. Im Rahmen des For-
schungsprojekt fanden vier Workshops mit der öf-
fentlichen Verwaltung und weiteren Teilnehmern 
statt.“) 

6.1 Vorschlag zur Neustrukturierung 
der RASt 

Die Rückmeldungen zur Gliederung der 
RASt (2006) umfasste vor allem positive Rückmel-
dungen, wie zum Beispiel das folgende Zitat ver-
deutlicht: „Mit den RASt lässt sich gut arbeiten.“ 
Zugleich wurden verschiedene Unzulänglichkeiten 
thematisiert, z. B. seien Themen wie die Barriere-
freiheit oder Sichtfelder zu wenig sichtbar; Vorga-
ben zu Knotenpunkten sind verstreut und teilweise 
schwer zu finden. Aufbauend auf diesem Input so-
wie auch Anregungen aus Betreuerkreis, FGSV-
Arbeitsausschuss 2.3 „Stadtstraßen“ und weiteren 
im Rahmen der Projektbearbeitung gewonnenen 
Erkenntnissen wurde in Anhang 8 ein Gliede-
rungsvorschlag erarbeitet einschließlich Erläute-
rungen. Dieser greift die verschiedenen Anregun-
gen auf und ordnet zudem auch die nachfolgend 
erläuterten konkreten Textvorschläge in die neu 
vorgeschlagene Struktur ein. 

Das derzeitige Kapitel 0 in den RASt (2006) ist 
durch die Einführung der RIN (2008) nicht mehr er-
forderlich. Die den Aufbau der RASt betreffenden 
Bilder und Absätze im derzeitigen Kapitel 0 können 

in das neu zu gliedernde Kapitel 1 aufgenommen 
werden. Dabei orientiert sich die für Kapitel 1 vor-
geschlagene Gliederung am Aufbau der Entwurfs-
regelwerke RAA (2008) und RAL (2012). Es wird 
empfohlen auch für die bestehenden Kapitel 2 und 
3 eine stärkere Anlehnung an die Außerortsent-
wurfsrichtlinien zu prüfen.  

Ein eigenes Unterkapitel 3.5 wird vorgeschlagen, 
um den Aspekt der Verkehrssicherheit, welche 
derzeit als letzte Absätze kaum sichtbar in Kapitel 
„3.4 Entwurfsvorgang“ stehen, mehr Sichtbarkeit 
zu geben.  

Für Kapitel 4 wird ein eigenes Unterkapitel „4.3 
Barrierefreiheit“ vorgeschlagen, für welches auch 
schon direkt ein Formulierungsvorschlag mit Bezug 
auf die H BVA (2011) erarbeitet wurde, jedoch mit 
dem Arbeitskreis abgestimmt werden sollte (siehe 
Anhang 11). Der Wunsch nach mehr Gewicht für 
dieses Thema kam von verschiedenen Akteuren in 
allen Schritten des Projekts. Eine modifizierte Rei-
henfolge der Unterkapitel 4.2 bis 4.7 wird vorge-
schlagen, um der hohen Bedeutung von Fußgän-
ger- und Radverkehr gerecht zu werden. 

Kapitel 5 (mit Textvorschlag in Anhang 12) dient 
weiterhin der Einführung der typischen Entwurfssi-
tuationen. Die dritte Gliederungsebene unter der-
zeit 5.1 wurde entfernt und in die neu vorgeschla-
genen Kapitel 5.1 und 5.2 überführt. Zudem wur-
den Kapitel 5.3 „Knotenpunktarten“ und 5.4 „Über-
gänge Strecke – Knotenpunkt“ in den individuellen 
Entwurf verschoben (siehe unten). Dies dient dem 
bessern Auffinden und der zusammenhängenden 
Behandlung der Themen der Knotenpunkte bzw. 
Übergänge. Zudem dienen die derzeitigen Kapitel 
5.3 und 5.4 nur dem Einstieg in die Problematik, 
für den eigentlichen Knotenpunktentwurf muss 
auch derzeit schon auf den individuellen Entwurf 
im derzeitigen Kapitel 6.3 zurückgegriffen werden. 
In der neu formulierten Einführung der typischen 
Entwurfssituationen (Kapitel 3.4) wird für den Ent-
wurf von Knotenpunkten und Übergängen direkt in 
schon auf die diesbezüglichen künftigen Kapitel 8 
und 9 verwiesen (siehe Anhang 10). 

Kapitel 6 „Entwurfselemente“ ist derzeit sehr tief 
gegliedert (bis zur vierten Gliederungsebene). Es 
wird daher vorgeschlagen, die derzeitige Gliede-
rungsebene zwei auf die erste Ebene zu heben. 
Zusammen mit den nun hier eingeordneten Kapi-
teln zu Knotenpunktarten und Übergängen Stre-
cke-Knotenpunkt ergeben sich daraus die folgen-
den vier neuen Kapitel:  

− 6 Strecke,  

− 7 Besondere Aspekte,  
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− 8 Knotenpunkte und  

− 9 Übergänge Strecke – Knotenpunkt. 

Für die Gliederung innerhalb dieser Kapitel werden 
kaum Änderungen vorgeschlagen. Die Zusammen-
fassung der derzeitigen Kapitel der Überquerungs-
anlagen (6.1.8. und 6.1.9) zu einem Kapitel „Über-
querungsanlagen“ wird vorgeschlagen mit den Un-
terkapiteln „Fußgänger“, „Radverkehr“ und „Sicht-
felder“.  

Für das Kapitel 7 „Besondere Aspekte“ wird ein 
neues Unterkapitel 7.2 „Hauptverkehrsstraßen mit 
besonderem Querungsbedarf“ angeordnet ein-
schließlich eines Formulierungsvorschlags auf Ba-
sis von FGSV (2014b) – siehe Anhang 13. Weiter-
hin wird vorgeschlagen ein neues Unterkapitel 7.3 
„Engstellen“ auf Basis der Erkenntnisse aus Ger-
lach et al. (2011) zu ergänzen.  

Das derzeitige Kapitel 6.3.9 „Befahrbarkeit und 
Sicht“ wird geteilt in Kapitel 9.10 „Befahrbarkeit“ 
und 9.11 „Sichtfelder“. Das Thema der Sichtfelder 
wird damit nun getrennt für Überquerungsstellen 
(neues Kapitel 6.8.3) und Knotenpunkte (neues 
Kapitel 9.11) thematisiert und damit einem von 
verschiedenen Akteuren geäußerten Handlungs-
bedarf nachgekommen. Ein konkreter Textvor-
schlag für Kapitel 9.11 „Sichtfelder“ wird in Anhang 
14 beschrieben. 

Weiterhin wird als Ergebnis der Befragung und 
Workshops ein neues Kapitel 10 zum „Planen im 
Bestand“ vorgeschlagen. Bei Annahme des Vor-
schlags wird empfohlen, die genaue Verortung des 
Kapitels in den neuen RASt anhand der abschlie-
ßenden Gliederung noch einmal zu prüfen. 

Für das Kapitel „Technische Ausstattung und Grün 
im Straßenraum“ wird kein Änderungsbedarf auf 
Basis der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse 
gesehen. Lediglich die Nummerierung für diese 
Kapitel verschiebt sich durch die vorgeschlagenen 
Ergänzungen. 

6.2 Vorschläge zu bestehenden Kapi-
teln 

6.2.1 Kapitel 2.4 Typische Entwurfssituatio-
nen 

Der Vorschlag zur Einführung der typischen Ent-
wurfssituationen folgt im Wesentlichen der derzei-
tigen Struktur der RASt (2006). Das Konzept der 
typischen Entwurfssituationen wird in Kapitel 2.4 
(Gliederung neu und alt) eingeführt. Die beiden 
Entwurfswege werden in Kapitel 3.4 (Gliederung 
neu und alt) vorgestellt und daran anschließend in 
Kapitel 5 (Gliederung neu und alt) die konkreten 

Entwurfssituationen einschließlich Querschnitten 
beschrieben. Die Inhalte der Kapitel wurden auf 
Basis der im Projekt gewonnenen Erkenntnisse 
zum Teil deutlich modifiziert. Kapitel 2.4 ist textlich 
eng an das derzeitige Kapitel angelehnt, führt die 
neu vorgeschlagenen neun typischen Entwurfssi-
tuationen ein und gibt einen Überblick über die 
weiteren Kapitel, in denen die typischen Entwurfs-
situationen behandelt werden. 

6.2.2 Kapitel 3.4 Entwurfsvorgang  

Die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse zeigen 
deutlich, dass der geführte Entwurf in der Praxis 
nicht wie in den RASt (2006) vorgegeben umge-
setzt wird (siehe Kapitel 3.3). Vor diesem Hinter-
grund wurde in Anhang 10 ein Vorschlag zur Glie-
derung des Entwurfsvorgangs erarbeitet, welcher 
den geführten Entwurf weiterentwickelt unter Bei-
behaltung der typischen Entwurfssituationen, des 
Gedankens einer stärkeren Führung des Entwer-
fenden als durch einen reinen individuellen Entwurf 
sowie auch einer deutlichen Betonung der Not-
wendigkeit, sich mit der straßenräumlichen Ge-
samtsituation umfassend auseinanderzusetzen.  

Als erster Schritt eines jeglichen Entwurfs wird die 
Einordnung der Entwurfsaufgabe in eine typische 
Entwurfssituation vorgegeben. Die dazu notwendi-
ge detaillierte straßenräumliche Analyse, aber 
auch die Auseinandersetzung mit den neun mögli-
chen typischen Entwurfssituationen soll den Ent-
werfenden dazu führen, sich wirklich umfassend 
mit allen verkehrlichen und städtebaulichen Merk-
malen sowie auch den vorliegenden Nutzungsan-
forderungen umfassend zu beschäftigen. An die-
sen ersten Schritt schließt sich die Frage an, in-
wieweit Querschnitte der ausgewählten Typischen 
Entwurfssituation direkt angewendet und ange-
passt werden können. Ist das der Fall, so kann bei 
Bedarf zum Entwurf der Knotenpunkte und Über-
gänge weitergegangen und der Straßenraument-
wurf unter Nutzung der bereitgestellten Querschnit-
te fertiggestellt werden. Wird in der gewählten Ty-
pischen Entwurfssituation kein passender Quer-
schnitt gefunden, erfolgt der individuell erstellte 
Entwurf auf Basis der städtebaulichen Bemessung 
und der daraus abgeleiteten individuellen Auswahl 
und Kombination geeigneter Entwurfselemente. 
Entwürfe für die Strecke werden ergänzt um die 
Auswahl geeigneter Knotenpunktarten sowie der 
Übergänge Strecke – Knotenpunkt. 

Zur Einführung des Prinzips der städtebaulichen 
Bemessung werden nur leichte Umformulierungen 
vorgeschlagen. Die Grafik der ESG (2011) wurde 
geprüft und verworfen. Vorgeschlagen wird, die 
Übersichtsgrafik der RASt (2006) in ihrer Struktur 
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beizubehalten, sie scheint klarer als die Grafik der 
ESG (2011). Details in der Darstellung von Teilen 
der Grafik können ggf. aus den ESG (2011) über-
nommen werden. 

6.2.3 Kapitel 4 Nutzungsansprüche an Stra-
ßenräume 

Im Anhang 11 wird ein Textvorschlag für das ge-
samte Kapitel 4 Nutzungsansprüche beschrieben. 
Grundlage für die Änderungen bilden eigene Ana-
lysen, Hinweise aus der Befragung und den Work-
shops sowie Diskussionen im Betreuerkreis und 
Arbeitsausschuss 2.3.  

Im Kapitel 4.1 waren hinsichtlich der Bewegungs-
spielräume und Sicherheitsräume Inkonsistenzen 
vorhanden, welche in Kapitel 2.2.2 dieses Berichts 
thematisiert und im neuen Textvorschlag behoben 
werden.  

Die veränderte Reihenfolge der Kapitel 4.2 bis 4.7 
wurde unter Ziffer 6.1 begründet.  

In Kapitel 4.2 wurde neben textlichen Anpassun-
gen eine eigene Tabelle zu den Sicherheitsräumen 
bei Anlagen des Fußgängerverkehrs ergänzt, da 
der bisher in der RASt enthaltene Verweis auf die 
Sicherheitsräume des Radverkehrs zu Inkonsis-
tenzen führte.  

Kapitel 4.3 zur Barrierefreiheit wurde auf Basis der 
Angaben im bisherigen RASt-Kapitel 4.7 sowie 
den H BVA (2011) neu erstellt und enthält die 
Grundlagen, die bei der Planung zu berücksichti-
gen sind. Es wird empfohlen detaillierte Hinweise 
zur barrierefreien Gestaltung einzelner Ent-
wurfselemente in den entsprechenden Kapiteln 
(nach neuem Gliederungsvorschlag betrifft das die 
Kapitel 6 bis 9) zu ergänzen.  

In Kapitel 4.4 zum Radverkehr wurden die Anga-
ben zu Sicherheitsräumen u.a. auf Basis der Vor-
gaben in den ERA (2010) aktualisiert. Die Sicher-
heitsräume für Radwege werden nun getrennt von 
den Sicherheitsräumen für Radfahr- bzw. Schutz-
streifen behandelt, da nur so eine plausible Dar-
stellung der Sicherheitsräume gelingt. 

Kapitel 4.5 behandelt die Verkehrsräume und lich-
ten Räume für Fahrzeuge des ÖPNV. Insbesonde-
re für Straßenbahnen wurden die Erläuterungstex-
te angepasst, da sich auch hier bei der Analyse 
Unplausibilitäten zeigten. Das Problem der abwei-
chenden Definitionen der Begriffe „Verkehrsraum“, 
„Lichter Raum“ und „Lichtraumbedarf“ in den ver-
schiedenen Regelwerken und Gesetzen konnte 
dabei nicht vollständig gelöst werden. Gemäß 
BOStrab und EAÖ (2013) entspricht der in den 
RASt (2006) definierte „Verkehrsraum“ dem „Lich-

ten Raum“. Der nach RASt definierte „Lichte 
Raum“ wird in BOStrab und EAÖ als „Lichtraum-
bedarf“ bezeichnet, wobei die Begriffe innerhalb 
der EAÖ nicht einheitlich verwendet werden (vgl. 
Kapitel 3.1.6 in EAÖ, 2013).  

Weiterhin wurden die Darstellungen für die Ver-
kehrsräume und lichten Räume von Linienbussen 
korrigiert, wodurch sich jetzt bei eingeschränkten 
Bewegungsspielräumen für Linienbusse ein Min-
destmaß für den Verkehrsraum von 5,90 m ergibt. 

Kapitel 4.6 behandelt den fließenden Verkehr. In 
diesem Kapitel wurden in Abstimmung mit dem Ar-
beitsausschuss 2.3 die Begegnungs- und Neben-
einanderfahrfälle mit Radverkehr entfernt (Bild 14 
im Anhang 11), da diese Begegnungen und Über-
holungen mit unzulässigen kleinen Abständen 
suggerierten. Hinsichtlich der Fälle für das Vorbei-
fahren an parkenden Fahrzeugen sollte im Ar-
beitsausschuss 2.3 diskutiert werden, ob nicht Li-
nienbusse als vorbeifahrende und begegnende 
Fahrzeug dargestellt werden, da das häufiger der 
maßgebende Fall bei der Dimensionierung von 
Stadtstraßen ist. 

Die Kapitel 4.7 und 4.8 wurden ohne Änderungen 
aus der RASt (2006) übernommen. Anregungen, 
welche aufgrund des unterschiedlichen Meinungs-
bildes in den Befragungen, Workshops und im Ar-
beitsausschuss im Anhang 11 nicht umgesetzt 
wurden, betreffen die Breite der Parkstände für 
Senkrecht- und Schrägaufstellung. Gemäß der in 
diesem Bericht in Kapitel 4.4 erläuterten Erkennt-
nisse zur Breite des Bemessungsfahrzeugs Pkw, 
sollten 0,10 m breitere Parkstände für Senkrecht- 
und Schrägaufstellung noch einmal für die Fort-
schreibung der RASt diskutiert werden. 

In Kapitel 4.9 wurde der Verweis auf die aktuellen 
„Empfehlungen für Baumpflanzungen“ gesetzt.  

Hinsichtlich der Ver- und Entsorgung (Kapitel 4.10) 
ist die maßgebende DIN 1998 zur Regelzonenano-
rdnung sowie Zonenanordnung bei beengten Ver-
hältnissen von Ver- und Entsorgungsleitungen 
fortgeschrieben worden. Daher wurde die entspre-
chende Darstellung komplett überarbeitet (Bild 17 
im Anhang 11). Weiterhin wird angeregt bei den 
Angaben zum Flächenbedarf für typische im Stra-
ßenraum vorkommende Einrichtungen auch die 
Abmessungen von E-Ladestationen zu ergänzen. 
Allerdings gibt es für diese Einrichtungen noch 
keine Standardabmessungen, bei kompakter Aus-
führung weisen die E-Ladestationen der führenden 
Hersteller aber i.d.R. einen Flächenbedarf von 
0,30 m x 0,30 m oder weniger auf. Bei einer mögli-
chen Ergänzung sollte aber auch der notwendige 
Anfahrschutz erwähnt werden. 
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Kapitel 4.11 wurde unverändert aus den 
RASt (2006) übernommen. 

6.2.4 Kapitel 5 Typische Entwurfssituationen 
einschl. Neustrukturierung der typi-
schen Entwurfssituationen und Quer-
schnitte 

Vorgeschlagen wird die Zusammenfassung der 
bisher zwölf zu neun typischen Entwurfssituatio-
nen: 

− Wohnweg und Wohnstraße (bisher Wohnweg, 
Wohnstraße) 

− Sammelstraße (bisher Sammelstraße) 

− Quartiersstraße (bisher Quartiersstraße) 

− Geschäftsstraße (bisher örtliche Geschäftsstra-
ße, Hauptgeschäftsstraße)  

− Verbindungsstraße angebaut (bisher Verbin-
dungsstraße) 

− Verbindungsstraße anbaufrei (bisher anbaufreie 
Straße) 

− Gewerbestraße (bisher Gewerbestraße,  
Industriestraße) 

− Dörfliche Hauptstraße (bisher: dörfliche Haupt-
straße) 

− Örtliche Einfahrtsstraße (bisher: örtliche Ein-
fahrtsstraße) 

Die Charakterisierung der typischen Entwurfssitua-
tionen wird verbal beibehalten, aber stärker ver-
einheitlicht und strukturiert, unter Behandlung fol-
genden Aspekte:  

− Vorrangige Funktionen (z. B. Erschließen, Auf-
enthalt, Sammeln, Verbinden, Durchleiten) 

− Klassifizierung nach RIN (Straßenkategorie) 

− Bebauung (z. B. geschlossen oder offen) 

− Umfeldnutzung (z. B. Geschäfte, Gewerbe, 
Wohnen, Freizeiteinrichtungen) 

− ÖPNV 

− Kfz-Verkehrsstärke 

− Geschwindigkeiten (übliche Geschwindigkeits-
regelung) 

Die bisherigen „Typischen Randbedingungen und 
Anforderungen“ und „Besonderen Hinweise“ wer-
den wie folgt weiterentwickelt: Im Anschluss an die 
Charakterisierung der typischen Entwurfssituation 
werden querschnittsübergreifende Grundprinzipien 
des Entwurfs für die jeweilige typische Entwurfssi-

tuation aufgeführt, wiederum verbal, mit immer den 
gleichen Anstrichen: 

− Allgemein (Allgemeine Hinweise zu Besonder-
heiten und Prioritäten für die jeweilige typische 
Entwurfssituation) 

− Fahrbahnbreiten 

− ÖPNV 

− Radverkehr 

− Fußgängerverkehr 

− Ruhender Verkehr 

− Besondere Entwurfshinweise 

Im Anschluss werden die Querschnitte aufgeführt. 
Der derzeitige Auswahlbaum wurde in Befragun-
gen und Workshops als zu wenig differenzierend 
(nur grau oder weiß) und teilweise auch missver-
ständlich beschrieben (die Farbgebung konnte 
teilweise nicht nachvollzogen werden); er wird der-
zeit mit Ausnahme der Kfz-Verkehrsstärken nicht 
verwendet. Letztere sind wichtige und gut genutzte 
Angaben zu Einsatzbereichen der Querschnitte. 
Auf Basis dieser Inputs wird vorgeschlagen, die 
Querschnittsdarstellungen beizubehalten, die Er-
läuterungen aber tabellarisch zu dokumentieren. 
Neu aufgenommen wurden dabei Angaben zu: 

− Modifikationen: Hier werden mögliche Anpas-
sungen des jeweils vorgegebenen Querschnitts 
aufgeführt. 

− Asymmetrischen Lösungen: Hier werden Optio-
nen für die Entwicklung von asymmetrischen 
Lösungen aus dem jeweils angegebenen Quer-
schnitt aufgezeigt. 

Es wird empfohlen bei der Überarbeitung der 
Querschnittsdarstellungen notwendige Sicherheits-
trennstreifen konsequent auszuweisen. Die Beibe-
haltung von Fotos zur Illustration der typischen 
Entwurfssituationen wird ebenfalls empfohlen. 
Möglichkeiten zur Ergänzung von Darstellungen im 
Lageplan sollten geprüft werden, diesbezüglicher 
Bedarf an Darstellungen nicht nur im Querschnitt 
wurde verschiedentlich geäußert.  

Aufgrund der Neustrukturierung und Überarbeitung 
können an dieser Stelle nicht alle Änderungen er-
läutert werden, weshalb explizit auf den Vorschlag 
und die Erläuterungen im Anhang 12 verwiesen 
wird. 

6.2.5 Kapitel 6.3.9.3 Sichtfelder 

Bei den Befragungen und Workshops wurden die 
Ausführungen zu Sichtfeldern als anzureichend 
eingestuft. Bestätigt wird dieses Problem durch die 
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nach wie vor bei der FGSV zu diesem Thema auf-
laufenden Anfragen.  

In Abstimmung mit dem Arbeitsausschuss 2.3 
wurde eine Anpassung und Ergänzung der Sicht-
felder an Knotenpunkten vorgenommen – siehe 
Anhang 14.  

Hinsichtlich der Konstruktion der Sichtfelder für die 
Anfahrsicht wurden die Positionen der bevorrech-
tigten Fahrzeuge im Fahrstreifen sowie das maß-
gebende Fahrzeugelement des bevorrechtigten 
Fahrzeugs gemäß den Vorgaben der RAL (2012) 
angepasst. Weiterhin wurden auf Basis typischer 
Fragen weitere Erläuterungen und Sichtfelder für 
sowie auf Radfahrer ergänzt.  

Aufgrund der aktuellen Arbeiten zum Thema 
„Sichtfelder an Überquerungsstellen“ im Arbeits-
ausschuss 2.3 werden keine Veränderungen zu 
diesem Thema vorgeschlagen. Es wird empfohlen 
auch bei der Konstruktion der Sichtfelder an Über-
querungsstellen die Mitte der Fahrzeugfront für ein 
Fahrzeug, das in der Fahrstreifenmitte fährt, zu-
grunde zu legen. Des Weiteren wird empfohlen, 
dieses Unterkapitel bei den Überquerungsanlagen 
(Kapitel 6.8) einzuordnen. 

6.3 Vorschläge zu neuen Kapiteln 

6.3.1 Städtische Hauptverkehrsstraßen mit 
besonderem Querungsbedarf 

In Anhang 13 wurde auf Basis der „Hinweise zu 
Straßenräumen mit besonderem Querungsbedarf 
– Anwendungsmöglichkeiten des „Shared Space“-
Gedankens“ (FGSV 2014b) ein Textentwurf für ein 
diesbezügliches Kapitel 7.2 als Teil der Kapitels 7 
„Besondere Aspekte“ zur Geschwindigkeitsdämp-
fung erstellt. Die Ergänzung beispielhafter Fotos 
wird zusätzlich zum verfassten Text empfohlen. 

6.3.2 Ortsdurchfahrten 

Die RASt (2006) enthalten zum Thema Geschwin-
digkeitsdämpfung ein separates Kapitel für Orts-
durchfahrten. Alle anderen für den Entwurf von 
Ortsdurchfahrten relevanten Themen, auch be-
sondere, wie z. B. Barrierefreiheit, Fahrbahnveren-
gungen, Überquerung von Fahrbahnen durch 
Fußgänger, Überquerungsanlagen für Radverkehr 
und weiche Separation sind implizit enthalten. Ne-
ben den RASt (2006) und weiteren technischen 

Regelwerken bilden die bundesweit geltende OD-
Richtlinie sowie OD-Leitfäden als „länderspezifi-
sche Regelwerke und sektorale Regelwerke der 
Bundesländer (z. B. zur Barrierefreiheit oder zum 
Radverkehr) die Grundlagen für den Entwurf von 
Ortsdurchfahrten. Die OD-Leitfäden berücksichti-
gen u. a. regionaltypische Siedlungsformen und 
Besonderheiten.  

Da die RASt (2006) bundesweit geltende Entwurfs- 
und Gestaltungsregeln enthalten muss, können 
und sollen länderspezifische Belange nicht geson-
dert berücksichtigt werden. Eine Zusammenfas-
sung aller für Ortsdurchfahrten relevanten Themen 
in einem gesonderten Kapitel würde zu einer re-
dundanten Darstellung führen und wird daher nicht 
weiter verfolgt. 

6.3.3 Planen im Bestand 

Im Rahmen der Befragung (siehe Kapitel 3.3) und 
der Workshops (siehe Kapitel 5.2) wurde mehrfach 
thematisiert, dass die RASt nur unzureichend Hin-
weise und Querschnittslösungen zum Planen im 
Bestand gibt. Es wird daher von den Autoren vor-
geschlagen, in den RASt ein Kapitel zum „Planen 
im Bestand“ zu ergänzen (Einordnung siehe Neu-
strukturierungsvorschlag im Anhang 8). Jedoch 
sollte im Rahmen der Ausschussarbeit die Not-
wendigkeit eines solchen Kapitels in einem R1-
Regelwerk kritisch diskutiert werden. An dieser 
Stelle erfolgt kein konkreter Textvorschlag für ein 
solches Kapitel. Für die konkrete Entwicklung sind 
Abstimmungen im FGSV-Arbeitsausschuss 2.3 zu 
Umfang und Inhalten eines solchen Kapitels not-
wendig, da nur eine begrenzte Auswahl an Um-
baumaßnahmen behandelt werden kann.  

Beim „Planen im Bestand“ besteht häufig die 
Randbedingung, dass die Borde zwischen Fahr-
bahn und Seitenraum wegen der Erhaltung des 
Baumbestands, aus Kostengründen oder pla-
nungsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht ver-
ändert werden sollen. Diese Thematik sollte ein 
Kapitel „Planen im Bestand“ aufgreifen und den 
RASt-Anwender ggf. anhand von Querschnitten 
der Vorher-/Nachher-Situationen und Erläuterung 
der Randbedingungen im Ausgangs- und Nachher-
Zustand unterstützen. Ein vergleichbarer Ansatz 
wird u. a. in NACTO (2014a) und NACTO & Global 
Designing Cities Initiative (2016) verwendet.
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7 Zusammenfassung 
Grundlage des Forschungsprojektes bildete die 
Recherche des Status quo des Regelwerks sowie 
weiterer relevanter Materialien und nationaler so-
wie internationaler Forschungsergebnisse. Die Er-
gebnisse dieses Arbeitsschrittes wurden in einer 
Synopse aufbereitet. Darin wurden die Vorgaben 
der stadtstraßenspezifischen Regelwerke der 
FGSV den jeweiligen Inhalten der RASt (2006) ge-
genübergestellt und Abweichungen nach redaktio-
nellen, den Erläuterungsumfang betreffende sowie 
inhaltlichen Unterschieden typisiert. Anschließend 
wurde die Synopse durch den Abgleich mit den ak-
tuellen rechtlichen Rahmenbedingungen und mög-
lichen neue Ansätze vervollständigt (siehe Anhang 
15).  

Der größte Änderungsbedarf für die RASt (2006) 
zeigte sich dabei für die Planung von Radver-
kehrsanlagen, die Markierung von Stadtstraßen, 
die Barrierefreiheit und Hauptverkehrsstraßen mit 
besonderem Querungsbedarf. Hinsichtlich der 
Entwicklungen im Radverkehr wurden weitere De-
tailanalysen aktueller Forschungsarbeiten zu The-
men wie Elektrofahrräder, Radschnellverbindun-
gen, Führung des Radverkehrs im Mischverkehr, 
Fahrradstraßen usw. durchgeführt. Dabei war fest-
zustellen, dass aus den Erkenntnissen dieser Ar-
beiten nur eingeschränkt Änderungsvorschläge für 
ein R 1-Regelwerk der FGSV resultieren, da zum 
einen eher verkehrsrechtliche Fragen und Maß-
nahmen, die im Bereich Aufklärung der Verkehrs-
teilnehmer ansetzen, thematisiert wurden und zum 
anderen die Ergebnisse eher zu Änderungsbedarf 
in den nachgeordneten Regelwerken (R 2, W 1 
oder W 2) führen. Fortschreibungsbedarf für die 
RASt (2006) ergibt sich vor allem in Hinblick auf 
die Aktualisierung der Angaben zu Sicherheits-
trennstreifen für die verschiedenen Führungsfor-
men im Radverkehr.  

Weitere Themen, bei denen Fortschreibungsbedarf 
ermittelt werden konnte, betreffen die in den aktu-
ellen Abbildungen der RASt (2006) dargestellten 
Markierungen, die Erläuterungen und Definition 
der Verkehrsräume im Kapitel Nutzungsansprü-
chen, die Möglichkeiten der Verkehrsführung an 
Haltestellen des öffentlichen Personennahver-
kehrs, die umfangreicher Behandlung des Themas 
Barrierefreiheit sowie Möglichkeiten zur Gestaltung 
von Straßen und Flächen mit hohem Querungsbe-
darf. Weiterer Änderungsbedarf, welcher in den 
später erarbeiteten Empfehlungen berücksichtigt 
wurde, betrifft die Verweise auf DIN-Normen und 
weitere Regelwerke, die von anderen Fachverbän-
den als der FGSV (z. B. Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) her-
ausgegeben werden. 

Weiterhin wurden im Rahmen der Grundlagenana-
lyse Ansätze zur netzplanerischen Bewertung des 
Rad- und Fußgängerverkehrs im Sinne der 
RIN (2008) herausgearbeitet.  

Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurden An-
wender der RASt (2006) im Rahmen einer Online-
Befragung sowie vertiefter Interviews zur Nutzung 
der verschiedenen Bestandteile der RASt (2006), 
zu Änderungswünschen sowie zu künftig zu be-
rücksichtigenden Themen und Anforderungen be-
fragt. Dazu wurden drei standardisierte Befragun-
gen durchgeführt, welche sich an Kommunalver-
waltungen, Ingenieurbüros sowie die Straßenbau-
verwaltungen der Länder richteten. Wesentliche 
Erkenntnisse der Befragung bildeten: 

− Die RASt (2006) wird insgesamt von der Praxis 
positiv und als gut anwendbar eingeschätzt. 

− Der geführte Entwurfsweg wird in der Praxis 
aufgrund ortspezifischer und räumlicher Rand-
bedingungen nicht in dem Umfang angewendet, 
wie in den RASt (2006) angegeben. Als Kritik 
am geführten Entwurf wurde das Fehlen praxis-
relevanter Entwurfsaspekte (z. B. zu breite 
Querschnitte, fehlende Hinweise zum Vorgehen 
bei der Längenentwicklung bei variierenden 
Straßenraumbreiten), die zu große Anzahl an 
Entwurfssituationen bzw. die fehlende Trenn-
schärfe, die wiederholte Darstellung von Quer-
schnitten und die unzureichende Darstellung 
von Sicherheitstrennstreifen und -räumen in 
den Querschnitten angeführt. Positiv wurden 
die einfache Anwendbarkeit, die Vermeidung 
von Planungsfehlern (z. B. Unterschreitung von 
Mindestmaßen), die unmittelbare Berücksichti-
gung städtebaulicher Aspekte sowie die Ver-
wendung der Querschnitte als Argumentations-
hilfe in politischen Diskussionen angeführt. 

− Hinsichtlich des individuellen Entwurfs wurden 
vor allem die mangelnde Aktualität im Hinblick 
auf die Ausführung zur Planung von Radver-
kehrsanlagen einschließlich der Überquerungs-
anlagen und die Erläuterungen zu Anlagen des 
ÖPNV kritisch bewertet. 

− Das kontroverseste Meinungsbild ergab sich 
hinsichtlich der Breitenvorgaben für Anlagen 
des ruhenden Verkehrs. Auf der einen Seite 
wird eine Anpassung der Abmessung der Park-
stände an die größeren Fahrzeugbreiten ge-
wünscht, auf der anderen Seite wird in Hinblick 
auf die begrenzte Straßenraumbreite und die 
aus einer Anpassung der Parkstandbreiten re-
sultierenden geringeren Flächen für die übrigen 
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Verkehrsteilnehmer eine Anpassung abgelehnt 
(v. a. für Längsparkstände). Konsens bestand 
in einer möglichen Anpassung der Parkstand-
breiten bei Schräg- oder Senkrechtaufstellung. 
Vergleichbare Diskussionen ergaben sich auch 
im Rahmen der Workshops. 

Die Ergebnisse der Online-Befragung wurden auch 
mit einer zuvor von den Verfassern der Empfeh-
lungen für Radverkehrsanlagen (ERA 2010) 
durchgeführten Befragung abgeglichen, wobei sich 
eine große Schnittmenge der geäußerten Hinweise 
zeigte. Des Weiteren wurden in diesem Arbeits-
schritt die aktuellen Aktivitäten in den FGSV-
Gremien, welche sich mit Belangen der Stadtstra-
ßenplanung befassen, recherchiert und dokumen-
tiert. 

Im Rahmen der Online-Befragung wurden auch 
Unterlagen zu konkreten Planungsfällen angefragt, 
für die im nachfolgenden Arbeitsschritt im Rahmen 
telefonischer Nacherhebungen vertiefende Re-
cherchen erfolgten (vgl. auch Anhang 16). Eine 
Lösung, die dabei mehrfach thematisiert wurde, 
bildet die Verwendung von Mehrzweckstreifen in 
der Straßenmitte, welche als Überquerungshilfe für 
Fußgänger und Radfahrer, zum Abbiegen in 
Grundstückszufahrten, zur Entwicklung von Abbie-
gefahrstreifen sowie zum Ausweichen bei Blockie-
rung des Fahrstreifens genutzt werden können.  

Weiterhin wurden in diesem Arbeitsschritt Auditbe-
richte innerörtlicher Straßen analysiert. Dabei zeig-
te sich, dass Defizite bei streckenbezogener Be-
trachtung vor allem die Anlagen des Fußgänger- 
und Radverkehrs betreffen (Unterschreitung von 
Mindestmaßen, fehlende Querungsanlagen und 
Sicherheitstrennstreifen). Bei den Knotenpunkten 
überwiegen Defizite, die den Entwurf von Kreisver-
kehren und Aspekte der Befahrbarkeit und Sicht 
betreffen. 

Da Entwicklungen im Bereich der Fahrzeuge eben-
falls Einfluss auf die Planung von Stadtstraßen ha-
ben könnten (s. o.), wurden in diesem Abreits-
schritt auch die aktuelle Breite und Länge des Be-
messungsfahrzeugs „Pkw“ auf Basis von Zulas-
sungs- und Herstellerinformationen analysiert. Än-
derungen waren in erster Linie für die Fahrzeug-
breite festzustellen, welche sich gegenüber dem in 
FGSV (2001) definierten Bemessungsfahrzeug 
„Pkw“ um 0,1 m auf 1,85 m vergrößert haben. 

Im vierten Arbeitsschritt wurden drei Workshops 
mit Vertretern aus Kommunen, Ingenieurbüros und 
Straßenbauverwaltungen durchgeführt. Ziel der 
Workshops war die Validierung und Weiterentwick-
lung der Ergebnisse der vorangegangenen Ar-
beitsschritte. Dabei wurde zusätzlich zu den im 

Rahmen der Online-Befragung identifizierten Her-
ausforderungen das Thema „Planen im Bestand“ 
und die damit im Zusammenhang stehenden be-
grenzten Planungsspielräume angesprochen. Ge-
wünscht wurde zudem: 

− Mehr Gewicht für das Thema Sichtfelder 

− Mehr Informationen zu Mittelstreifen (Einsatz 
und Gestaltung) sowie zu Mehrzweckstreifen 

− Weitergehende Angaben zur Markierung im 
Querschnitt und die dafür benötigten Flächen 

− Eine deutlichere Darstellung von Entwurfsspiel-
räumen durch verminderte angestrebte Ge-
schwindigkeiten sowie eine weitere Stärkung 
der Möglichkeiten, Stadtstraßen mit 
vzul = 30 km/h zu betreiben 

− Vorgaben für Optionen zur Berücksichtigung 
künftiger Entwicklungen wie dem höher auto-
matisierten/autonomen Fahren und der  
Elektromobilität 

− Eine Stärkung der „Verbindlichkeit“ der RASt 
auch gegenüber gesetzlichen Regelungen wie 
den Baugesetzen oder der VwV-StVO 

− Ergänzung einer Darstellung zu möglichen 
Überquerungsanlagen beim Übergang von Ein-
richtungs- auf Zweirichtungsradweg mit textli-
chen Erläuterungen. 

Die in den einzelnen Arbeitsschritten gewonnenen 
Erkenntnisse wurden abschließend zusammenge-
führt und Empfehlungen zur Neustrukturierung der 
RASt sowie konkrete Textbausteine zu folgenden 
Themen erarbeitet (vgl. auch Anhang 8 bis 14): 

− Einführung der typischen Entwurfssituationen 
und Neustrukturierung des Entwurfsvorgangs 

− Nutzungsansprüche an Straßenräume 

− Anwendung, Anzahl und Struktur der Typischen 
Entwurfssituationen sowie alternative Darstel-
lungsmöglichkeiten und Anpassungsmöglich-
keiten der entsprechenden Querschnitte 

− Sichtfelder an Knotenpunkten unter Berücksich-
tigung der Anforderung des Radverkehrs 

− Städtische Hauptverkehrsstraßen mit besonde-
rem Querungsbedarf 

Weiterhin wurden grundlegende Vorschläge für ein 
Kapitel „Planen im Bestand“ sowie Ergänzungen 
zum Thema Ortsdurchfahrten erarbeitet. 
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